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Vorläufiger
Anzeiger der Regierungs-Verhandlungen

der Republik Bern.

Vern» Montag den 30. Januar 1832.

Anzeige.

In Folge der vielseitig geäußerten Wünsche/ daß das

Land vollständige Kenntniß von denjenigen wichtigen
Beschlüssen erhalte/ welche nun der Große Rath fassen wird/
und bei der Unmöglichkeit/ schon von diesem Augenblicke an

wegen noch nicht vollendeter Organisation daö „amtliche
Blatt der Republik Bern" erscheinen zu lassen, hat der

Große Rath verordnet/ einstweilen die Herausgabe eines

BlatteS besorgen zu lassen/ das unter dem Titel: „Vorläufiger

Anzeiger der RegicrungS-Vcrhandlungcn
der Republik Bern" die Beschlüsse und Verhandlungen
der Negierung in ihrem Hauptbestand/ so wie auch die Aem-

terauSschrcibungcn und Beförderungen enthalten wird. In
bedeutender Anzahl wird das Blatt gratis durch die Tit.
Herren NegieruugSstatthalter und Unterstatthaltcr ausgetheilt
werden; wer indessen auf dasselbe abonniren will/ wendet sich

in Bern an die L. R. Walthardsche Buchhandlung,
in den übrigen Aemtern an den Herrn Regierungsstatihaller
und die Herren Unterstatthaltcr. Der AbonncmeutspreiS ist

>0 Btz. für 95, halbe Bogen. Daö Blatt erscheint nicht
regelmäßig sondern so oft hinreichender Stoff vorhanden ist.

Die Redaktion.
(Keßlergasse Nro. 944.)

Kreisschveiben an alte Mitglieder des Großen Rathes.

Traktanden des auf den 9',. Januar einberufenen
Großen Rathes.

Von den Departementcn desRegierungöratheS.
Diplomatisches Departement.

I) Vortrag über die auf Oertlichkcit und eigene Verhältnisse

sich beziehenden Petitionen der Städte
» !>. Biel;

K, Neucnstadt;
e. St. Ursttz, und
4. deS Lauffenthals.

9) Vortrag über das hiesige Standeö-Votum in den Ange¬
legenheiten Basels.

Justiz. Departement.

-1) Vortrag über die Bittschrift der Wittwe Bählcr, um
Nachlaß der noch übrigen Tranerzcit.

9) Vortrag über den MatcruitätS-Grundsatz.
3) Vortrag über Nachlaß von Sporteln.

Finanz. Departement.

k) Vortrag über die Versetzung der Gerichtsbeamten des

Amtsbezirks DclSbcrg von der dritten in die zweite
Klasse.

- 9) Vortrag über Herabsetzung des SalzprciseS.
3) Vortrag über die bestehende Münz.Konferenz.
4) Die Standes-Rechnung.
5) DaS Bridget für 1839.

ErziehuugS - Departement.

'1) Vortrag über Zusammensetzung der Schul-Kommissiou.
9) Vortrag über Errichtung von Normal-Schulen.

Militair-Departement.

'1) Vortrag über die Aufhebung der Dispensations. Gebühr
von Fr. 4 der »ermöglichen und untüchtigen MilitairS.

« 9» Mehrere Vortrüge über EutlassungS-Begehrcn von Offi¬
zieren.

Andere Gegenstände.

I) Wiederbesetzung einer erledigten Stelle am Obergcricht.
» 9) Wahl von zwei Suppleanten an demselben.

3) Wahl eines Mitglieds in die StaatSwirthschaflS-Kom¬
mission.

«4) Ernennung eines Kommandanten deS Landjäger-Korps.
-5) Antrag auf Niedcrsetzung einer von dem Großen Rath

zu ernennenden Spezial-Commission, zur Untersuchung
der Erleichterungen / welche den Zehnt- und BodeuziuS-
Pfiichtigen nach ». 99 der Verfassung gestattet werden
können.

6) Entwurf eines Reglements über die innere Organisation
deS RegierungSratheS.

7) Entwurf einer Verordnung über die Organisation der
StaatSkanzlci.

8) Rapport über BesolduugS-Vorschläge.
9) Vortrag einer Spezial-Commisston über Errichtung eines

amtlichen Kantonal-BlatteS, welches alle Akten und
Verhandlungen der Regierung, alle amtlichen und ge-
richtlichcn Publikationen, Beförderungen u. s. w. zur
Kenntniß des Landes bringen soll.



-10) Vortrag über Vereinfachung und Festsetzung der Titula¬
turen für die Staatsbehörden und Staatsbeamten.

»II) Vorschlag eines Preßgesetzes.

12) Vortrag über Revision dcS Emolumentcn.Tarifs.

Rede bei der Eröffnung des Großen Rathes, den 25. Ja¬

nuar 1852, gehalten von Mmhghrn. Landammann
von Lerber.

Indem ich den zweiten Theil unserer Wintcrsitzung als
eröffnet erkläre, gereicht es mir, Hochgeachle Herren, zur
angenehmen Pflicht, Ihnen anzuzeigen, daß seit der Verta-
gung des Großen Raths, am >'.. Dec. deS verflossenen JahreS,
der Regicrungörath die lobcnSwürdigste Thätigkeit ans alle
die wichtigen Geschäfte verwendet hat, deren Besorgung
ihm übertragen war. Die Wahlen der Regicrungöstatthalter,
sowie der Präsidenten und Mitglieder der untern Gerichte
sind veranstaltet worden, und diese Beamten und Behörden
haben ihre Funktionen auf den I.Januar angetreten. Nebst
Erledigung einer zahllosen Menge laufender Geschäfte sind
von dem Regicrungörath und den Departement,.'» die wichti-
gen GesetzeS-Vorschläge vorbereitet und zum Theil schon vor-
berathen worden, welche dem Großen Rath zur Behandlung
vorgelegt werden sollen. Der unermüdeten Thätigkeit und
Arbeit des NegierungSrathS ist cS zu verdanken, daß bei den

ganz neu veranstalteten Organisationen und überhaupt im
Gang der Staatsverwaltung eine Menge von Schwierigkeiten
glücklich überwunden worden ist. Wo cS erforderlich war,
ist die Vollziehung der Gesetze und Handhabung der Polizei-
Verordnungen wieder in Kraft gesetzt worden. Ich glaube
also, Hochgeachle Herren, ihre gerechten Gefühle anSzn-
sprechen, wenn ich hier auSsprechc, daß der Hochgeachtete
Herr Schultheiß und der Regicrungörath den Dank dcS

Großen Rathes für ihre thätige, kluge und feste Geschäftsführung

verdienen. Auch die Thätigkeit mehrerer Dcpartc-
mentc wird nach Einsicht ihrer Arbeiten billige Anerkennung
finden.

Nach Vorschrift der Verfassung sind mir seiner Zeit die

Vorsichtsmaßregeln angezeigt worden, welche der NegierungS-
rath während den in Ncuenburg auSgcbrochenen Unruhen
angeordnet hatte. Diese VorsichtS-Maßregeln bestunden darin,
daß Hr. RegierungSstatthaltcr Probst zu JnS und Hr. Major
Iaquet zuCounlarn bevollmächtigt waren, nöthigenfallS einige
Truppen an unsern Grenzen aufzustellen, um innerhalb unserem
Gebiet jede Unordnung oder Theilnahme an jenen Bewegungen

zu verhindern. Dieser Zweck ist vollkommen erreicht
worden, und die Aufstellung einer kurz nachher wieder ent-
lagenen Compagnie schien mir als eine bloße der Klugheit
und den Umständen angemessene Vorsichtsmaßregel, nicht ge-
eignet, eine außerordentliche Einberufung deö Großen Rathes
zu erfordern. Ich hoffe auch, Sie werden, Hochgeachle
Herren, diese Ansicht theilen, und zweifle nicht daß der
RegiernngSrath zu jeder Zeit auf die volle Billigung deS

Großen Ratheö zählen kann, wenn er mit Kraft, Weisheit
und Festigkeit alle diejenigen Vorsichtsmaßregeln trifft, von
welchen die Sicherheit deS SraatS, die Ansrechthaltung der

Verfassung und der gesetzlichen Ordnung abhängen mag.
Diese Güter sind seiner Obhut anvertraut. Für jede

Vernachlässigung der nöthigen Wachsamkeit und Fürsorge
würde er eine schwere Verantwortlichkeit auf sich laden.

Unser Vertrauen dürfen wir aber den Männern schenken,

welche im RegicrungSralh bereits die Erwartungen deS Lan-
deS durch ihre mit Mäßigkeit verbundene Festigkeit gerecht-
fertigt haben.

Als Stellvertreter des Bcrnerischen Volkes werden Sie

nun, Hochgeachle Herren, viele für dasselbe äußerst wichtige
GesetzeS-Vorschläge zu berathe» haben.

Von Ihren Beschlägen werden große Verbesserungen
und wesentliche Erleichterungen erwartet. Sie werden, H.
Herren, gewiß anch durch Ihre Thätigkeit und geflissenc
mheilnahmc an den Arbeiten deS Großen RathS Ihren Com-
nittentcn beweisen, daß cS ihr ernster Wille ist, die über-
l ommenen heiligen Pflichten zu erfüllen, und zum Wohl un-
erer geliebten Mitbürger nach Kräften beizutragen. Wenn

auch diese beginnende Sitzung manche ermüdende Arbeit dar-
bieten und manche Anstrengung erfordern mag, so werden
Sie gewiß alle durch daS erfreuliche Gefühl unterstützt und
anfgcmunrert werden, daß Sie für das Glück und die zu-
künftige Wohlfahrt Ihrer Mitbürger arbeiten, und daß Ihnen
durch die Güte der Vorsehung gestattet ist, manches Gute
und Erwünschte zu bewirken, das Ihnen einst zu verdanken
seyn wird.

Großer Rath, den 25. Januar 1852.

Durch ein Kreisschreiben der Staatskanzlei vom 10. Jan.
waren alle Mitglieder des Großen NatheS unter Anzeige der
zu behandelnden Gegenstände eingeladen worden, sich ans heute
um 0 Uhr zur Eröffnung der Session desselben cinzufinden.

Der Hr. Landammann gab der Versammlung Kenntniß
vom Gange der Staatsangelegenheiten seit dem Schlüsse der
letzten Session, auf welche hin die Versammlung dem Reg.-
Rathe und seinen Departemenrcn für die unausgesetzte
Thätigkeit zu Vollendung unserer StaatSorganisalion und
Beseitigung der Reg.-Geschäfte ihren Dank bezeugt. Dann
wurden folgende Mitglieder beeidigt:

1. Hr. Florian Jmer, welcher wegen Militärdienst den
frühern Sitzungen nicht beiwohnen konnte.

2. Die am I. Dez. 183> von der Wahlversammlung der
Zweihundert gewählten Herren David Herrmann, Albr. Jak.
Kernen, Jak. Emanuel Roschi, Joh. Schnell und Jakob
Stämpfli. Die fünf letzter» Mitglieder und der Hr. Land-
animann für daS abwesende sechste, zogen die am 22. Okt.
übrig gebliebenen fünf Loose und das sechste damals dem

Hrn. Oberst-Lieutenant .Hahn zugefallene.
ES erhielten: Nro. 1 Hr. Schnell.

„ l „ Herrmann.
„ 2 „ Kernen.

„ 2 „ Roschi.
2 „ Stämpfli.
2 „ Hosmcyer.

Der .Hr. Landammann zeigte an, cS seven ihm zu Hau-
den deö Großen Rathes folgende Bittschriften zugc-
kommen:

Donumlloiw ll'ötio «löelun^ös ll'uno l'0tlov,incc:
I,. />2. -7. g. s^olöo los i > in.iix, o»voi.s I lins^ics
tlo I'oooviwi >>)', <>u clö^i övc's, si cow no :>v<>ii- lioii,
sui' l'iinsiüt lmicioc; ils iTowmcnw .-nissi Nos soeourî <lo

I liosjiico pouo locios ^«livoos solo» .'uioioii

2. G,,,l ,/
verlangen:

1. Freien Verkauf eigener Produkte.
2. Abänderung und billigere Verlegung der AmtSsnhrcn.
0. Landjäger für Polizei, statt Polizcidiener.
4. Friedensrichter oder FricdenS-Gericht in ihrerMiue.
5. Prüfung deS abgeänderten PatcrnilätS-Grundsatzcs.

3. Gemeinde Mnhlebcrg.
Beschwerde gegen die Last dcS HintcrsäßgeldeS.



4. Von Handelsleuten in Bern.
Verlangen die Erleichterung des Eingangzolles von

Bern auf den Käsen.

5. Acrmcre Bürgcr-Klasse von Arch, OberamtS
Buren,

reklamirt bürgerliche Genüsse gleich denen Bauern, an
Holz- und Almcntbenutznngen, so wie das gesetzliche

Stimmrccht an den GemcindSvcrsammlungcn.

0. Joh. Rudolf Acschlimann.
Bitte um Zurückgabe seines Patents als Notar —

dieses Patent ist ihm vom Kleinen Rath in Erschwerung
der Sentenz dcö AppellationS-GerichtS gezuckt worden.

Verliert nun seine Anstellung in der Gerichtöschrei-
berci Kulm, wegen Dekret deS Großen RathcS von
Aargan, welches die Anstellung von Nicht-KantonS-
bürgern untersagt.

D Joh. Rudolph A c sch lim an n, von Burgdorf.
Joh. ÄaaS, von Nohrbach.
Jak. HaaS, idem

verlieren ihre Anstellung im Kanton Aargau durch
Dekret des dortigen Großen Rathes, und bitten, daß
sie bei Besetzung der Stellen im Kanton Bern nach
ihren Fähigkeiten bedacht werden möchten.

!> Johann Friedli von ltrsenbach.
verurtheilt wegen Schimpfuug, wünscht Nachlaß von
Verweisung aus seiner Gemeinde oder Umwandlung in
mildere Geldstrafe.

Seine Tante, Margarctha Flückiger, schließt sich
dem Begehren an.

0. </<-

Begnadigung!).Begehren. Er war verurtheilt wegen
rödtlicher Verwundung deS Riat, auS Ursache eines
Ebarivaru. î

Bittet um Erlassung der Aussetzung ain HalSeisen
und Erlassung der übrigen Strafe, oder Umwandlung
derselben, daß er ohne Entehrung sie ausstehen und
sich ihr unterwerfen könne. e.oninmax.

!<>. Von einer beträchtlichen Zahl Einsaßen von
Bern begehren:

Daß der Beschluß deö frühern Großen Raths vom
17. Avril 1820, durch welches daS Maximum deS

HintersäßgcldeS für die Stadt Bern von M Fr. auf
40 Fr. hinaufgerückt worden ist, aufgehoben werde,
und die Einsaßen dieser Stadt in Hinsicht auf jene
Abgabe wieder unter daS allgemeine Gesetz gestellt
werden; daß der RegiernngSrath angewiesen werde,
die durch die abgetretene Regierung sanktionirte regle-
mcnlarische Instruktion der Stadtverwaltung von Bern
für ihre Einsaßen - Kommission, vom 26. Okt. und
'.'7. Dez. gleichen JahrS, ansser Kraft zu setzen, oder
nach den Umständen abzuändern, namentlich in Bezug
aus daS Prinzip der Pflicht zu Entrichtung deS Hin-
tcrsäßgeldeö und EinzugSgeldcS zweiter Art, so zu
bestimmen, daß die Stadt Bern darüber nicht mehr
im Zweifel seyn könne, daß sie, gleich wie alle übrigen
Gemeinden der Republik, diese Gebühren nur von
denjenigen auSbürgcrlichcn Einwohnern zu rcklamircn
berechtigt sey, welche wie der Art. 8 des allgemeinen
Gesetzes statuirt, hauöhäblich niedergelassen, d. h. mit
eigener Haushaltung oder, nach hiesiger
Redensart, mit Feuer und Licht, bleibend angesiedelt
sind, damit die Uebrigen in Zukunft nicht ungegründe-
cen Reklamationen oder Prozessen ausgesetzt seyen.

11. Vorstellung über Verbesserung deS Notariats,
von Notar Müllcr-Hartmann Namens anderer.

12. Abraham Sen ft en von Adelboden.
Etnfrage an den Großen Rath, ob in Hinsicht des

gefallenen ErbeS von Stephan Aellig, der in Bern
starb, daS Landrecht von Frutigen oder das Berner
Civil-Gcsey entscheiden solle.

13. GemcindS-Behörde Rücggiöberg.
wünscht Begnadigung deS Hieronimiis Hachen, Vieh-
arzt, Vater von 0 unerzogenen Kindern, verfällt im
I. 1830 zu zweijähriger Leistung auö der Gemeinde,
wegen Theilnahme an betricgerischem GeldStag.

14. Minder Begüterte zu RapperSwyl, im Amt
Aarberg,

wünschen Befreiung der ärmern Klasse von den Pri-
miz-Abgaben, da die Aermern nichrS anpflanzen und
gleichviel bezahlen müssen, wie die Reichen.

Freie Niederlassung von einer Gemeinde in die an-
dere, ohne EiuzugSgcld.

15. Der Eltern von Anton Bücher von Wiggen (Esch¬
holzmatt), im Kanton Lnzern.

Diese betagten Eltern, empfohlen von der Gemeinde,
wünschen: daß ihr Sohn, Anton Bücher, verfällt
wegen Nothzucht zu 4jäbrigcr Zuchthausstrafe, und
enthalten seit dem 20. April 1820 (bald 2 Jahre),
für die übrige Strafzeit begnadigt werden
m ö ch t e.

Künstiges Zeugniß des Direktors der Zuchtanstatt
in Prunmit.

10. Landsaßen deS KantonS Bern — wünschen:
1° Daß ihnen gestattet sey, sich verehelichen zn

können, ohne zuerst ein Bürgerrecht ankaufen zu müssen,
was oft unmöglich ist.

2° Daß sie in Betreff des Einzugs- und Hinterlaß-
geldeS erleichtert werden, indem sie dieses, da sie

keine c'gciie Bürgcrgemeinde haben, überall bezahlen
müßen.

3° Daß einige Landsaßen den Verhandlungen über
die Vcnvaltung ihrer Angelegenheiten beiwohnen können

und daran Theil haben.
17. est,,,,,,,,,,,, 10,8/,',,'/ ,/o A

8011 opinion s»v I'Oi eoiiuniin.vlc; soul
ll'-ivis uu.vnimc?, les veuves et les lilies c-»ì>:>!)Io»
cke gêiee Ivues liieus, ne clnivent êtve inises son»
ls ìntèle tlstin (lvnseillee jnilieiniee.

18. Antrag deö ObergerichtS über vier Bittschriften
V0N 11 tt. ist,>,»nie.

-, Xnviee Vevineille.
„ 8>n>uel 8>st>!itten.

,z Xnviee Istlsnessee.
Der erste wünscht alS provis. Prokurator ernennt

zu werden. Die drei letztern wünschen Zutritt zur
Prüfung, um zu Prokuratoren ernannt zu werden.

DaS Oberqericht trägt darauf an : daß die gesetzliche

Vorschrift, welche verlangt, daß die Aspiranten zwei
Jahre auf hiesiger Akademie die Vorlesungen angehört

haben, modifiziert oder aufgehoben werde, indem
die Erfüllung dieser Vorschrift oft unbillig oder un-
möglich sey.

10. Eine Corporation bei Ranflüh, Oberamt Sig-
nau, wünscht:

1. Freien Verkauf selbst fabrizierter Waaren.
2. Abschaffung oder Erleichterung des HintersäßgcldeS.
3. Enthebung dcö Bürgergeldes bei Anlaß der Ver-

chclichung.



4. Einschränkung des ErdäpfelbrenncnS für Brann-
tenwcin.

Alle diese Begehren wurden der Bittschriften-Kommission
zugesandt:

FcrnerS wurden folgende Anträge deS Hrn. LandammannS
verlesen:

1.) Zu Ernennung einer Spezial-Kommission zur
Untersuchung der den Zehnten- und BodenzinSpflichtigcn zu gcstat-
tcnden Erleichterungen.

2) Zu Herausgabe eines Blattes unter dem Tftel: der
vorläufige Anzeiger der RegienmgSverhandlungen.

Hr. Sträub suchte wegen seiner Ernennung zum Gerichts-
Präsidenten um Entlassung von den Stellen eines Sechs-
zchners und eines Mitglieds des Bau-DcpartementS an. Sie
wurde ihm in allen Ehren bewilligt.

Hierauf wurde ein vom NegicrungS-Rathe mit Empfehlung

an den Großen Rath gewiesener Vortrag deö Finanz.
Departements in Berathung genommen/ dahin gehend/ daß

vom 1. Hornung an der SalzprciS von Rp. w daS Pf. auf
Np. 7 ft, herabgesetzt / der AuSwägerlohn vermindert und den

Partikularen/ die Faß- oder Sackweise und gegen baarcS
Geld kaufe» / ein Abzug von 5fh gestattet werde. Die
Minderheit deS Departements wollte den PreiS auf Rp. 8 setzen.

Die theils im Vortrag enthaltenen / theils mündlich
angebrachten Beweggründe zu dieser Herabsetzung deS Salz-
prciscS waren : der im Ucbergangögesetz ausgesprochene Wunsch/
dadurch dem Volk Erleichterung zu verschaffen; die in den
benachbarten Kantonen theils geschehene Herabsetzung und der
dadurch eingetretene starke Schleichhandel/ der allzu große
Gewinn dcS Staates ans dem Salzmonopol, und wenn man
denselben als eine Abgabe betrachte/ die Unbilligkeit/ daß sie

besonders von den armcrn VolkSklasscn und den Besitzern
von Vieh getragen werden müsse. Dagegen wurde eingewendet:

Man solle in Betrachtung der im Ucbergangögesetz
enthaltenen Ansichten vor allem auS die gewünschten Verbesserungen

der Unterrichts-, Armen- und Kranken-Anstalten u.
s. w. im Auge haben; man werde durch Einbuße eines
jährlichen Einkommens von L. 250,08(1 die Mittel dazu verliere»/
eine Schlußnahme sollte bis nach Vorlegung und Berathung
deS BüdgclS aufgeschoben werden; diese Abgabe sey gar nicht
drückend/ und man könnte sich in die Nothwendigkeit gesetzt

sehen/ eine andere einzuführen/ gegen die sich größere
Abneigung zeigen dürfte. Auch wurde angetragen / dem Erwä-
gungSgrund noch andere beizufügen/ und die Verfügung auf
einige Jahre zu beschränken.

Endlich wurde der Antrag deS Finanz-DepartementS und
zwar in Betreff deS zu bestimmenden Preises die erste

Meinung ans Np. 714 gehend angenommen.
DaS Justiz-Departement machte den vom RegicrungS-

rath empfohlenen Antrag/ daß der Anna Maria Hänni/ zu

Subcrg, Gemeinde Groß-Affoltcrn, welche noch nicht das
gesetzliche Alter von 10 Jahre» erreicht hat / nach Anleitung
von §. 20 des PcrsonenrechtS, die Erlaubniß zur Vcrcheli-
chung mit Jakob Gygli/ von LandShut, ertheilt werde.

Diese Bewilligung wurde ihr aus den angebrachten Gründen

gegeben.

Der Große Rath der Republik Bern,
In der Absicht durch Herabsetzung der Salzpreise dem

Lande die gewünschte Erleichterung zu verschaffen/ und da-
durch den Bestimmungen dcS UebcrgangS - Gesetzes zu cut-
sprechen / verordnet:

ft 1. Vom 1. Februar 1842 an soll im ganzen Kanton
Bern der SalzpreiS auf 7ft, Rappen das Pfund Markge-
wichl herabgesetzt werden.

ft 2. Der AuSwägerlohn wird vom gleichen Zeitpunkt
an von 71/ Batzen auf 5 Pfund Salz vom Zentner herab-
gesetzt.

Z. 3. Den Partikularen/ welche bei den Faktoren das
Salz Faß- oder Sackweise abholen/ soll/ gegen alsogleich
baarc Bezahlung dcS Angekauften/ ein Abzug von Fünf vom
Hundert gestattet seyn.

Gegenwärtige Verordnung soll in beiden Sprachen ge-
druckt/ von Kanzeln verlesen und an gewohnten Orten ange-
schlagen werden.

Gegeben in Bern/ den 25. Januar 1832.
Der Landammann,

von Lcrber.
Der StaatSschreibcr,

F. May.

Berichtigung.
In der Beilage zur allgemeinen Schweizerzeitung Nro. 11.

heißt eS:
Art. Bern.

Daß die Sitzung deS Großen Raths vom 25. Januar
von Herrn Schultheiß Tscharner mit einer Rede eröffnet worden

sey/ worin er die allgemeine Geschäftsführung deS Nc-
gierungSratheS und die Arbeiten der verschiedenen Departement«:

der dankbaren Anerkennung von Seite der Versammlung

empfiehlt.
Ril. Dieses ist unrichtig/ indem nach der Verfassung nicht

der Herr Schultheiß/ sondern der Herr Landammann
die Sitzung eröffnet und in seiner Rede auf die er-
wähnte Dankbczcugung angetragen hat.

ES wird gesagt/ daß Herr Landammann von Lerber einen
schriftlichen Antrag vorgelegt habe, dahingehend den Gesetzes-
Vorschlag über die Herabsetzung deö SalzprciseS an eine Spe-
zialcommission zu weisen.

W. Dieses ist unrichtig, indem Herr Landammann keinen
solchen Antrag vorgelegt hat, wohl aber den Regie-
rungSrath ersucht hatte, den GcsctzeSvorschlag für die
Herabsetzung deS SalzprciseS zur Behandlung in der
ersten Sitzung bereit zu halten.

ES wird gesagt: Herr von Goumoens habe in dieser
Sache gesprochen.

«ö. ES ist kein Herr von GoumoenS Mitglied deS Großen
RathS.

FerncrS ist gesagt: Herr Scckclmeistcr von Jenner habe
in seinem Rapport w.

dils. Herr von Jcnner ist nicht Seckelmeistcr und nach der
Verfassung giebt eS keinen solchen in nnserer Sraarö-
Einrichtung.

In Nro. 12. der nämlichen Zeitung ist im Bericht über
die Sitzung vom 28. Januar gesagt:

Der Große Rath habe eine Rechtöverwahrung gegen die
Protestation der Stadt Bwl beschlossen.

5.11. Der Große Rath hat keine solche NechtSverwahrung
beschlossen, wohl aber hat er einstimmig beschlossen/
daß eine Protestation der Stadt Viel für Verwahrung

von Vorrechten, mit der in Viel selbst angenommenen

Verfassung unverträglich und also nicht zu be-
rücksichtigen sey. —

FcrnerS ist gesagt: der Antrag deS Hrn. Prof. Schnell,
daß bei denjenigen wegen Eidesverweigerung entlassenen
Offiziers welche Mitglieder dcS vorherigen Großen RathS
waren, djese Eigenschaft angemerkt werde, verworfen worden sey.

RL. Dieser Antrag ist nicht verworfen, sondern mit Mehr-
hcit der Stimmen genehmigt worden.
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Vorläufiger
Anzeiger der Regterungs-Verhandlungen

der Republik Bern.

Dern, Donnerstag den 2. Februar 1832.

Großer Rath den 2(i. Januar 1832.

Zu Anfang der Sitzung wurden folgende Anträge
verlesen :

1) Von Hrn. Sträub und einigeu andern Mitgliedern
liber Nothwendigkeit der Anordnung der Sekretariate der
RegicrungSstatthaltcr und Amtsgerichte und einer Verordnung
über die Weibcl.

2) Von .Herrn Landammann über die Titulaturen.
.hernach wurden folgende eingelangte Bittschriften vor.

gelegt:
I Ulrich Seiler, von Lciineröwyl, Obcramt Aarwangen

begehrt Aufhebung der über ihn verhängten Bcvogtung.
'1) Rechtsame. Besitzer von Münsingcn in Betreff der

Aar-Correction.
lt) Gemeinde Utligcn über den gleichen Gegenstand.
4) Gemeinde Langnau gegen das Destillircn der Kar-

toffeln.
5») Gemeinden des Amtsbezirks Courtelaru, Einwendun.

gen gegen die Trennung einiger Gemeinden vom Amtsbezirk.
iij Mehrere AuSzügcr aus der Gemeinde Melchnau zu

Aufhebung der gegen Hrn. Hauptmanu Beat von Lcrbcr
verhängten Strafen.

Diese Schriften wurden der Bittschriften-Commifstou zur
Untersuchung zugewiesen.

Ein Vorlrag des diplomatischen Departements betrifft
die Verhältniste der Stadt Viel zu dem übrigen Kanton,
und zwar:

G Die vom Stadtrach dem Verfassungörath und der
Regierung eingereichten Verwahrungen und Erklärungen.

4) Die von dorther eingelangten Begehren, daß Viel
der Hauptort eines eigenen Amtsbezirks werde. Dieser Vor.
trag war durch Regierungsrath undSechSzehncr vorberathen
worden, welche dem den erster» Gegenstand betreffenden
Antrag beistimmten, dahin gehend: daß die RechtSverwahruug
deö StadtratheS von Viel alS unverträglich mit der neuen
Verfassung von der Hand zu weifen sey. In Betreff deS

zweiten Gegenstandes hatte daS Departement angetragen: auS
der ^tadt Viel und denjenigen Gemeinden, welche steh dazu
geneigt erklärt haben oder noch erklären werden, einen besondern
Amtsbezirk mit aller ihm wie den übrigen durch die Verfassung

zukommenden Attributen zu bilden. Diesem letzter» An-
trag traten Regierungsrath und ScchSzchner mit der Modifikation

bei, daß nur der Grundsatz ausgesprochen werde: ES
solle die Stadt Viel der Hauptort eines eigenen Amtsbezirks
fevn, und untersucht werden, welche Gemeinden damit zu
vereinigen und welche Anordnungen deshalb zu treffen seyen.

Dieser also modificirtc Antrag, so wie derjenige über
den ersten Theil wurden angenommen und ein Beschluß
gefaßt. (Eiche S. 6.)

Mit einem Vortrag deSNcgicrungsrathes wurde die un-
term kl». Januar an denselben gelangte Erklärung von drei
und siebzig Offizieren vorgelegt: daß sie den im December
lWj eingeführten Fahneneid nicht leisten können, und
angezeigt, daß alle diejenigen bis zum Rang des HauptmannS
und denselben inbegriffen, durch einen Beschluß deö Regie.
rungSrarheS vom tlj. Januar ihrer OffizierSstcllen nicht aber
der gesetzlichen Militärpflicht, entlasse»! worden seyen. Dann
wurde der erwähnte Eid und der von der ehemaligen Regie,
rung geforderte mit Angabe der vorgenommenen Abänderungen,

verlesen, und auf einfache Entlassung, jedoch unter Vor-
oehalt der Militärpflichtigkeir, aller derjenigen Offiziere an-
gcumgen, welche jene Erklärung unterzeichnet haben, und
wegen ihres höhern Ranges diese Entlassung nur von den»

Großen Rathe erhalten können. Diese find: die .Herren
C. L. Tscharncr, Oberst, Commandant deS Artillcric-Re-

gimentS;
L. N. von Erlach, Oberstlieut. der Artillerie:
G. Rud. v. Srürler, Oberstlieut. vom vierten Infan¬

terie-Bataillon;
Ed. von Buren, Major im sechsten Infanterie-Bataillon:
F. Morcll, Major der Reserve-Artillerie;
C. Fischer, Major der Scharfschützen;
von Stürler, Major im siebenten Infanterie-Bataillon:
B. von Jenner, Major der Stabt-Vaudwehr;
v. Wattenwyl, Major der Artillerie:
B. R. F. Bay, Major im dritten Reserve-Bataillon.
Dieser Antrag wurde angenommen und der unten

folgende Beschluß gefaßt. (Siehe SA>.)

In der Berathung fielen noch folgende Anträge:
k) Daß der Beschluß durch den Druck bekannt gemacht

und an den gewohnten Orten angeheftet werde.
2) Daß man ihm die Namen aller sowohl durch den

heutigen Beschluß, alS durch denjenigen deS RegierungSrathS
entlassenen Offiziere beifüge.

A» Daß man die Namen nicht dem Beschluß, aber ein
Verzeichnis; sowohl dem beimischen, als dem leberbergischen
Wochenblatt beifügen soll.

4) Daß man diesem Verzeichnisse die Anzeige beifetze,
S welche Offiziere Mitglieder deö ehemaligen Großen Rathes
S gewesen seyen.

Der erste, dritte und vierte Antrag wurden nach ver-
Z schiedencn dafür und dawider angebrachten Gründen ange-
Z uommen.



ànui f wurden sieben Vorträge deö Militär-Départe-
mentS, mit Uebeuveisungcn des NegierungSratheS an den
Großen Rath in Berathung genommen, durch welche
angetragen wird, daß in Folge der schon vor dem 10. Januar
eingelangten, auf gesetzliche Gründe gestützten Ansuchen
folgenden Offizieren die Entlassung ertheilt werde, nämlich den
Herren:

Lntstorf, Oberftlieut., alS Chef des ersten Reserve-
BataillonS;

Steiger, Carl, v. Riggisberg, geb. 1787, Chef des

Dragoner-CorpS;
Wyt reu bach, Daniel, geb. 1780, Commandant des

sechsten AuSzüger - Bataillons ;
von Tavel, Alb., geb. 1701, Commandant des zweiten

AuSzüger-BataillonS;
von Wattenwnl, Cm., Commandant des fünften Mi-

litär-KreiseS;
von GumoenS, Fried., Commandant des achten Mili-

tär-KrciseS, geb. 1702;
von Stürler, Rud., geb. 1785, Commandant des ersten

AuSzüger-BataillonS;
von Ienner, Nikl. Gottl., geb. 1700, Commandant

deö vierten Reserve-BataillonS;
Tscharner, Carl, von Lohn, geb. 1791, Major des

vierten Reserve-BataillonS;
Dürr, von Burgdorf, Oberftlieut., ^Commandant deö

zweiten Reserve-BataillonS;
von Wattenwnl, Oberstlieut., Commandant des fie-

benten AuSzüger-BataillonS und Militär-KreiseS;
Hahn, Oberftlieut., Commandant des dritten AuSzüger-

BataillonS und Militär-KreiseS;
Brunn er, Major im Tragoner-CorpS.
Allen diesen Offizieren wird die nachgesuchte Entlassung

bewilligt.
Auf eine eingelangte Bittschrift wird durch einen Vor-

rrag des Justiz.Departements und mit beigefügter Empfehlung

deS NegierungSrathcS angetragen, die Elisabeth geb.
KrcbS, Wittwe deö am 5. April 1801 verstorbenen David
Bählcr, von Wattenwyl, von dem noch übrigen Theil deö

durch H.00 deS Personenrechts vorgeschriebenen Trauerjahrs
zu dispenfiren. um sich von neuem mit dem Jakob Wehren,
aus den Schwenden, Gemeinde Dicnitigcn, verheirathen zu
können.

Diese Dispensation wurde der Wittwe Bähler aus den
im Vortrag enthaltenen Gründen ertheilt.

Um den von vielen Seiten her geäußerten Wünschen zu
entsprechen, wurde vom Regicriingsrälh der Antrag gemacht,
daß die in der Militär-Verordnung enthaltene Bestimmung
aufgehoben werde, vermöge welcher die zum Militärdienst H

untüchtigen Männer, die einiges Vermögen besitzen, cine Di-
svensationS-Eebühr an die Militärkasse zu bezahlen haben. S

Diesem Antrag wurde beigepflichtet. (Siehe Bcschlng E. 7.) «

Auf einen Vortrug deS diplomatischen Departements und z

Vorberathung durch NegierungSrath und SeehSzehner ivird H
iiber die Unverträglichkeit der Stelle eines SechözehnerS mit
derjenigen eines RegierungüstatthalterS oder GerichtSprästdeu-
ten ein Dekret gegeben. (Siehe Beschluß; E. 7.)

Hernach wurde der von Hrn. Landammann v. Lerber in
der gestrigen Sitzung gemachte Antrag zn Herausgabe eines
einstweiligen Amtsblattes in Berathung genommen und in
Beipflichtung ein Beschluß gefaßt. (Siehe Beschluß S. 7.)

Ein Vortrag deö diplomatischen Departements, mit bei-
gefügtem Antrag von NegierungSrath und Sechszehnern
betraf die über H .01, Art. 0 der Verfassung sich erhobenen
Zweifel rückfichtlich des Stimmrechtes derjenigen Pächter,
welche nicht einen Pachtzins in Geld, sondern statt desselben

Naturalien entrichten. Als Erläuterung deö gedachten
Artikels wurde ein Dekret gegeben. (Siehe Beschluß S. «.)

Beschluß über die Verhältnisse der Stadt Viel.
(Vom 20. Januar 1832.)

Der Große Rath der Republik Bern,
thut kund hiermit, daß über die Verhältnisse der Stadt Viel
beschlossen worden ist, was folget:

Im Lauf des verflossenen MaimonatS hat der Stadtrath
von Viel dem Vcrfassungörath eine Vorstellung eingegeben,
wodurch er gegen jeden Beschluß protestirt, durch welchen
direkt oder indirekt die der Stadt Biel durch die Vereint-
gungS-Urkundc vom 23. November 1815 zugesicherten Rechte
aufgehoben oder geschmälert werden könnten; zugleich aber
hat er seine Bereitwilligkeit erklärt, mit der Negierung über
Vcrzichtlcistung auf die allfällig mit der neuen Verfassung
unverträglichen Rechte gegen Zusicherung anderer Vortheile
in Unterhandlung zu treten. Die gleiche Vorstellung ist dann
auch unterm 0. November an die jetzige Regierung gelanget
und daraufhin wurde dieser Gegenstand einer reiflichen Unter-
su eh un g unterworfen.

Dieselbe ward noch auf eine ani 10. November von acht
Bürgern von Biel eingereichte Vorstellung ausgedehnt,
wodurch sie einerseits auf den Umstand gestützt, daß der Stadtrath

von Biel als bloße provisorische Behörde nicht befugt
sey, ohne Befragung der Gesammtburgerschafc über ihre Rechte
und ihr Eigenthum sich in irgend eine Unterhandlung einzulassen
und überdies; mit der Versicherung, daß die vom Stadtrath
gethanen Schritte weder gewünscht worden, noch zum Wohl
des Gemeinwesens führen würden, förmlich dagegen
protestiern; andrerseits hingegen den Wunsch äußern, daß eS der
Negierung gefallen möchte, die Stadt Biel, in Betrachtung
ihrer Größe, Industrie und übrigen Verhältnisse zum Haupt-
ort eincS neu zu bildenden Amtsbezirks zu erheben.

Auf den Vortrag deS diplomatischen Departements über
diese Angelegenheit und geschehene Vorbcrathung durch den
NegierungSrath und Sechözchner.

In Betrachtung, daß die NcchtSverwahrung deS Stadt-
rathcS von Biel unverträglich mit der neuen Verfassung ist.

In Betrachtung, daß der 9 der Verfassung bloß die
durch die VereinigungS-Urkunde der Stadt Biel zugesicherten
örtlichen Vorrechte aufhebt, keineswegs aber ihre Eigcn-
thumSrechlc, wie Zoll, Ohmgcld n. s. w.. welchen unser
Grundgesetz selbst die förmlichste Garantie gewährt.

In Betrachtung, daß cS wegen vieler Verhältnisse der
Stadt Biel angemessen ist, dieselbe zum Hanptorte eines
Amtsbezirkes zu machen, wird

beschlossen:
1) Der Stadtrath von Biel wird mit der eingereichten

RechtS v e rw a h ru n g a b g e wie sen.

2) Die Stadt Biel soll der Hauptort eincö eigenen Amts¬
bezirks seyn.

3) Der RegicrungSrath soll untersuchen, welche Gemeinden
damit vereinigt werden könnten, und welche weitere
Anordnungen deßhalb zu treffen seyen, und darüber dem
Großen Rath Bericht erstatten.

B e s ch l u ß.

(Vom 20. Januar 1802.)

Der Große Rath der Republik Bern,
Nach Einsieht der ihm vom Reg.-Rath vorgelegten,

unterm 10. Januar an ihn gerichteten Erklärung von dreinud-



fiebenzig Offizieren aller Waffen des Kantons: daß fie den
im Dezember des verflossenen Jahres vom Neg.-Nath
eingeführten Fahneneid nicht leisten können.

Auf den Bericht deS Neg.-Rathes über die durch seinen
öffentlich bekannt gemachten Beschluß vom 16. Januar den
in der oben gedachten Erklärung unterzeichneten Offizieren,
bis zum Range des HanptmannS und denselben inbcgriffen,
ertheilten Entlassung.

In Betrachtung, daß der Eid der Treue zu der
Verfassung unter der frühern Regierung durch das Militär
geleistet wurde; ^) daß die am 28. Dez. letzthin erkennte Eides-
formel in dieser Beziehung keinerlei neue Vorschrift enthaltet,
und einzig in Befolgung deS Art. 5 der bestehenden Verfas-
snug beschlossen worden ist;-)

In Betrachtung, daß die Erklärung, den verfassungS-
mäßigen Eid nicht leisten zu wollen, als ein Entlaßungö-Begeh.
reu anzusehen ist, indem cS die erste Pflicht des im Dienst deS

Vaterlands stehenden Militärs seyn soll, die Verfassung und
die Gesetze des Staates zu vertheidigen;

In Betrachtung, daß die Offiziere von höherm Rang
durch den Großen Rath ernannt und entlassen werden;

In Betrachtung endlich, daß das eidgenössische Mililär-
ftrafgcsetzbuch keine auf den vorliegenden Fall anwendbare
Bestimmung enthaltet; daß aber durch den ft 26 derStaatö-
vcrfassung der kompetenten Behörde das Recht zugetheilt wird,
durch einen motivirten Beschluß Beamte und Angestellte
abberufen und einstellen zu können;

beschließt:
Diejenigen zehn Offiziere, von höherm Rang, als
demjenigen cineS HauplmannS, welche die an den Reg.-
Rath gerichtete Erklärung vom 16. dieses MonatS
unterzeichnet haben, find von nun an ihrer Offtzierstellen,
nicht aber der gesetzlichen Milttärpflichligkeu entlassen.

2, Dieser Beschluß soll in beiden Sprachen gedruckt und
an den gewohnten Orrcn angeschlagen werden.

6 Der alte Fahnen-Eid. „Es schworen sämmrliche HHrn.
Offiziers, Unteroffiziers und Soldaten der LZernische» Truppen
der Stadt und Republik Bern Treue und Wahrheit zu leisten,
derselben Nutzen zu fordern und Schaden zu wenden, ihre Regierung,

Religion, Rechte und Verfassung gegen innere und
üuüere Feinde zu vertheidigen, auch nöthigen Falls dafür
und für die Vertheidigung des gemeinen schweizerischen Vaterlandes

Leben und Gust aufzuopfern; ihre Fahnen, Kanonen oder

Standarte» im Gefecht nicht zu verlassen, den Befehlen ihrer
Obern treu und geflissentlich zu gehorchen und überhaupt alles zu
thun, was rechtschaffenen Offiziers, Unteroffiziers und Soldaten
gebührt."

Der neue Fahneneid! „Es schwören sämmtliche HHrn.
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Bcrnischen Truppen,
der Republik Bern Treue und Wahrheit zn leisten, derlelben
Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden, ihre bestehende
Versassung, ihre Regierung, Religion und Rechte gegen
innere und äußere Feinde zu vertheidigen, auch nöthigen
FaUS dafür und für die Vertheidigung des gemeiuen schweizerischen
Vaterlandes Leib und Lebe» aufzuopfern; ihre Fahnen, Kanonen
oder Staudarten im Gefechte nicht zu verlassen, den Befehlen
ihrer Obern geflissentlich und treu zu gehorchen und überhaupt
alles zu thun, was rechtschaffenen Offizieren, Unteroffizieren und
Soldaten gebührt."

H f. 5t der Verfassung Jedes Mitglied des Großen Raths und
jeder Staatsbeamte soll bei dem Antritte seiner Stelle aus die
StaatSverfassung und auf die Erfüllung seiner Amtspflichten
beeidigt werden.

Dekret
über Abänderung der gesetzlichen Vorschriften, betreffend die

Bezahlung von Militär-DispensationSgcbühren.
(Vom 26. Januar 1862.)

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den Vortrag des RcgierungS«Rathes über die von

vielen Seiten her geäußerten Wünsche, daß die DispcnsationS-
gebühr aufgehoben werden möchte, welche vermöge der
bestehenden Militärvcrordnung die zum Militärdienst Untüchtigen,

aber Vermögen besitzenden, zn bezahlen haben,

beschließt:
1) Die nachstehenden Artikel der Verordnung über die

Militärverfassnng vom 18. Sept. 1826, nämlich Art. 71,
Int. », Art. 76, Abthl. 4 und Art. 78 Abthl. 6, (neue
Gesetze und Dekrete, Thl. 4) werden dahin abgeändert,
daß alle diejenigen, welche durch Zeugnisse der dazu
bestellten Kreisärzte bescheinigen können, daß fie durch
körperliche Gebrechen oder schlechten Gesundheitszustand
zum Militärdienst untauglich find, ohne Ausnahme von
der Bezahlung eines DispensacionSgeldes enthoben find.

2) Daö Militär-Departement erhaltet den Auftrag, den
betreffenden Behörden und Beamten von dieser Abfinde-
rung der Milttärverordnung Kenntniß zu geben, und
ihnen die nöthigen Instruktionen zu ertheilen.

3) Dieses Dekret soll in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete eingerückt werden.

Dekret über die Sechs zehner st eklen.
(Vom 26. Januar 1832.)

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den durch daö diplomatische Departement gemachten

Vortrag und auf geschehene Vorberathung durch Ncgierungs-
Rath und ScchSzchner über die Frage: ob ein znin Regie-
rungg-Slatlhaltcr oder GerichtS-Präsidentcn erwähller SechS-
zehner die letztere Stelle noch länger behalten könne)

^
Nach Ansicht der ft 66 und 76 der Verfassung und der

Gesetze vom 3. Dez. 1831 über die Amtspflichten der Negie-
rungö-Statthalter, und der Organisation der GerichtS-Behör-
den der ersten Instanz;

In Betrachtung, daß die Scchszehner zu Vorberachnng
organischer Gesetzeöcntwürfe oft lange Zeit in der Hauptstadt

fich aufzuhalten im Fall seyn können;

beschließt:
1) Diejenigen Seehgzehncr, welche zu NegiernngS-Statt¬

haltern oder GerichtS-Präsidenten ernannt werden, find
vom Tag ihrer Ernennung an von der Sechszehner-
stelle entlassen.

2) Die solchergestalt erledigten Sechözehncrftellcn sollen so¬

fort wieder vom Großen Rath besetzt werden.
3) Dieses Dekret soll in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete aufgenommen werden.

V e s ch l u ß

über einstweilige Herausgabe eines Amtsblattes.
(Vom 26. Jan. 1832.)

Der Große Rath der Republik Bern, -

Auf den in seiner gestrigen Sitzung gemachten und beute
in Berathung genommenen Antrag über die nnvcrzügliche
Herausgabe eines amtlichen Blattes,
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In Betrachtung/ daß bis zu einem Entscheid über die

Einführung und Herausgabe cincS amtlichen Blattes noch

mehrere Monate hingehen können/ und cö nöthig ist/ unterdessen

dem Lande Kenntniß von den Verhandlungen der Ne-
giernng zu gebe»/

beschließt:
In Erwartung der Einführung eines amtlichen Blattes/
soll für die nächsten sechs Monate einstweilen ein Blatt
herausgegeben werden/ welches die Beschlüsse und
Verhandlungen der Regierung in ihrem Hauptbcstand/ so

wie auch die Ausschreibung von Stellen und Beförderungen

anzeigen wird.
Dieses Blatt soll den Titel: der vorläufige Anzeiger

der NegierungSverhandlungeU/ tragen.
ES soll im deutschen LandeSthcil allen Beamten der
Regierung und allen Gemeinden unentgeldlich zugesandt
werden.
Für andere Personen ist der AbonncmcntspreiS für
0 Monate/ franco/ auf zehn Batzen bestimmt.
Die Regierung wird die Kosten dieses BlattcS / fo weit
sie nicht durch die AbonncmcntLpreise gedeckt werden/
und die Versendung an die Beamten und Gemeinden
übernehmen.
Das Blatt wird so oft erscheinen / als Stoff zur
Ausfüllung eines halben oder VicrtelSbogcn vorhanden ist —
zweckmäßig erachtenden FaUS können auch Motive und
Entwicklungen der gefaßten Beschlüsse beigesetzt werden.

Für den französischen Landeötheil sollen die Be-
kanntmachungcn durch das in Pruntrut herauskommende
llcnii'iml (in äura statt finden.
Die Vollziehung dieses Beschlusses und die nöthigen
Anordnungen sind der Kommission übertragen/ welche
den Antrag zur Herausgabe eines amtlichen BlattcS
vorberalhen hat.

4)

5»

l')

über
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Dekret
daö Stimmenrechl der Pächter.

(Vom 30. Januar l?33.)

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den Bericht des RegiernngS-RatheS/ daß Zweifel

erhoben worden sind über die Frage: in wiefern der H. 3l/
Art. 0 der Verfassung / durch welchen vorgeschrieben ist /
daß nebst andern diejenigen Staatsbürger an einer Urver-
fammlung außer ihrer Bürgergemeinde stimmen können / welche
vermöge eines Pacht- oder Miethvertrags einen Jahreözinö
von wenigstens zweihundert Schwcizerfrankcn bezahlen —
auf solche Pächter angewendet werden könne/ welche nicht
Geld bezahle«/ sondern Naturalien entrichten.

Nach geschehener Vorberalhung durch Regierungö-Rath
und SechSzehner

beschließt:
In Erläuterung des f. 31/ Art. 0 der Verfassung/ wird
bestimmt: daß die Pächter/ Winzer (Rcblcute) oder
Micthmänner/ welche nicht einen Pacht- oder Mierh-
zinS in Geld bezahlen/ sondern statt desselben Naturalien

liefer«/ sollen ihr ^rimmeurccht eben so wie die
im erwähnten Artikel der Verfassung gedachten Pächter
ausüben können / wenn der Werth der jährlichen Lieferung

von Naturalien Mi Fr. oder mehr beträgt.
Zu Bestimmung dieses Werthes soll der Betrag der
Naturallieferung und ihr Werth nach einem Durchschnitt

von zehn Jahren berechnet werden.
Dieses Dekret soll in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden.

^

Revidirter Gesetz - Entwurf Wider den Mißbrauch
der Prcßfreiheit.

(Der dem Großen Rath zur Berathung vorgelegt wird.)

Der Große Rath der Republik Bern/
In Betrachtung/ daß der tz. 13 der Verfassung die Preß-

frcihcit gewährleistet/ aber dem Gesetze vorbehält den

Mißbrauch derselben zu verhindern/

verordnet:
5- w

Die Verletzung des vottlommeimi RechtS eines Andern
auf Ehre und guten Namen durch Worte/ oder durch bild-
liche Vorstellungen/ welche durch die Druckerpresse/ oder
durch andere ähnliche Mittel vervielfältiget worden/ ist eine
ausgezeichnete Ehrvcrlctzung.

2.
Die ordentliche Strafe einer ausgezeichneten Ehrverletzuug

dieser Art ist: für eine grobe Ehrverletzung (Scheltnng)/
eine Geldbuße von Fr. 50 bis Fr. M und Gefangenschaft von
>4 bis 30 Tagen / und für eine geringere Ehrverletzung
(Schimpf-/ Stich- und VerachlungSreden), eine Geldbuße
von Fr. 35 bis Fr. 40 und Gefangenschaft von 4 bis l5 Tagen.
DaS Gericht kann/ nach seinem Ermessen / die Gefangenschaft
in eine Leistung umwandeln / die nicht losgekauft werden
kam'./ je einen Tag Gefangenschaft in eine Woche Leistung.

Unter erschwerenden Umständen kann der Schuldige/
wenn er kein KantonSbürger ist/ nach AuSstehung der Strafe
aus dem Kanton fortgcwicsen werden.

4.

Bei ausgezeichneten Ehrverletzungen dieser Art ist die
Einrede der Wahrheit von Seite deS Beklagten nicht zu
berücksichtigen.

5. 5.

Wer wegen einer Ehrverletzung bestraft wird/ soll zu-
gleich zu einer angemessenen Genugthuung verurtheilt werden/
die auf daö Verlangen des Klägers in ein öffentliches Blatt/
welches das Gericht zu bestimmen hat/ einzurücken ist. Der
Herausgeber deS BlattcS/ in welchem, die Ehrverletzung ge-
standenä ist gehalten/ die Genugthuung/ so wie sie ihm von
der Gcrichtöbehörde zugeschickt wird, in fein Blatt
aufzunehmen/ und sie ohne Zusatz oder Anmerkung abdrucken zu
lassen.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)

Der vorläufige Anzeiger der NegierungS-Verhandlungen
wird biS zur Erscheinung deS „amtlichen BlattcS der
Republik Bern" zur Kenntniß deS Publikums bringen:
l) die Protokolle der GroßrathS-Sitzungen; 3) die erlassenen
Gesetze und Dekrete; 3) Aktenstücke/ die von den Regierungö-
Bchörden der Publicität zu übergeben beschlossen worden;
4) Ausschreibungen von Stellen und Beförderungen. Man
abonnirt für 35 halbe Bogen a 10 Btz. bei den Herren Re-
gierungSstatthaltcrn und Ünterstatthaltern/ oder in der L.

Walthard'schen Buchhandlung in Bern.
Die Redaktion.

(Keßlcrgasse Nro. 144.)

R.
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Allzttgtr
der

Regterungs - Verhandlungen der Republik Bern.

Vern, Montag den 6. Februar 1833.

Großer Rath, den 27. Januar 1832.

Eine Bittschrift von Bürgermeister und Räthen der
Stadt Laufen, in Betreff einiger Anstünde, die sich über die
beim Wahlvorschlag für die Unterstatthalter-Stellcn zu bcob-
achtenden Förmlichkeiten erhoben, wird dem RegierungS-
Rath zur Untersuchung und gutfindcnden Verfügung
überwiesen, worüber derselbe seiner Zeit Bericht zu erstatten
ersucht wird.

Ein Antrag des Hrn. Oberförster Kasthofer, dahin
gehend, den RegiernngS-Rath zu beauftragen, ohne Aufschub
inil den Generalen Rotten nnd Heidegger in Unterhandlung
zu treten, um dieselben in Dienstaktivität zu stellen, und die
alten Offiziere der Jurabezirke, welche früher unter Napoleon
gefochten, für das vaterländische Militärwcsen in Anspruch zu
nehmen, wird verlesen nnd auf den Äauzleitisch gelegt.

Der in der Sitzung vom 25. Januar verlesene Anzug
dcS Hrn. Landammann v. Lerber wurde in Berathung
genommen, dahin gehend, daß eine Spezial-Kommission von
9 Mitgliedern — wovon 2 anS dem Finanz-Departement —
niedergesetzt werden möchte, um zu untersuchen, welche

Erleichterungen den Zehnt- und BodcnzinSpflichti-
gen, nach Mitgabe des 22 der Vertagung, gestattet werden

können, und ihren Bericht hierüber, so wie ihre daheri-
gen Anträge mit möglichster Beförderung dem Großen Rathe
vorzulegen', wirb einhellig genehmigt nnd zum Beschlusse er-
hoben. Das Tir. Präsidium wird ermächtigt, die Mitglieder
dieser Kommission zu bezeichnen.

Auf den doppelten Vorschlag dcS RegierungS-Nathö,
wird zum Kommandanten deS Landjäger-Korps gewählt:
Hr. Major F. A. Jaguct von St. Immer, Mitglied dcS

Großen Rathes.
Zum Mitglied deS Ober-Gerichts wird an die Stelle

deS zum RegierungS-Statthalter ernannten Hrn. K. Schnell,
gewählt: .Herr Prokurator Em. Jaggi, in Thun.

AIS Mitglied der StaatSwirthschaftlicheu Kommission
wird aus der Zahl deö RegierungS-NathcS bezeichnet: Herr
RegierungS - Rath K o hle r.

Auf den Vortrag deS Militär-Departements, daß die

bisher ges tzlich bestandene Sradt-Kompagnie, obgleich
laut H. ì I der Militär. Verfaynng in die Kalhegorie der AuS-
zügcr gestellt, weder zum eidgenössischen Bundes-Kontingent
erforderlich, noch nach ihrer Beschaffenheit zum eigentlichen
AuSzügcr-Dienst geeignet sey, wird nach ausführlicher
Berathung die Auslösung dieser Kompagnie unter Verdanknng
ihrer geleisteten Diensie beschlossen.

Nach umständlicher Diskussion deS Vortragt, dcS Erzie-
Hungs-Departementö über die Organisation und die
Zusammensetzung einer Schul-Kommission wird im
Grundsatz beschlossen, daß eine weitere zahlreichere Kommission

für allgemeine, das Schulwesen betreffende Angelegenheiten
und eine engere in der Hauptstadt zur Besorgung der laufenden

Geschäfte bestehen sollen. Die nähere Geschäftseinrichtung
wird dem ErziehungS-Departemcnt überlassen. Zugleich wird
die Besorgung des Druckes der Wahl-Vorschläge deS Erzie-
hungS-Departements nnd der Vorschläge mehrerer Mitglieder
deS Großen Rathes, zu Bestellung dieser Kommission, der
Kanzlei aufgetragen.

Ein vom Departement des Innern zu Gunsten der Land-
saßen verlangter Supplemcnrar-Krcdtt von L.4WV für 1831
wird demselben einhellig bewilligt.

Endlich wurden folgende Bittschriften der hiefür bestellten

Kommission zur Untersuchung und Berichterstattung
überwiesen :

1) Mehrerer Einwohner des Amtsbezirks Pruntrut um
die Befugnis;, Getränke im Kleinen verkaufen zu können.

2) Der Gemeinde No mont, zu Vereinigung mit der Kirch-
gemeinde Vauffclin, Amtsbezirks Courtelary, mit der
Erklärung der Gemeinde Plague und Vauffelin.

3) Das Schreiben mit einer Beilage, Bemerkungen deS

Konnte der Gemeinde Münster, über das im Projekt
liegende Gemeinds-Organisationsge-setz.

4) Vorstellung der Gemeinde Heimberg, hauptsächlich dahin
gehend, daß man sie von der weitern Theilnahme an
den AarkorrcknonS - Arbeiten, insoweit cS nicht ihren
eigenen Schwelleubezirk betrifft, für die Zukunft
befreien möchte :e. tc.

5) Die Vorstellung der Gemeinde Nieder - Wichtrach mir
einem ähnlichen Begehren.

Großer Rath, den 23. Januar.

Eine Bittschrift mehrerer Partikularen von Miecourft,
den freien Verkauf der Getränke begehrendwurde an die
Bittschriften-Commission gewiesen.

Auf geschehenen Antrag wurde in Folge Art. .12 des
Dekretes vom 2.Dec. 1831 über die Entschädigung der
Mitglieder dcS Großen Rathes beschlossen:

„ES solle die Commission zu Beaufsichtigung der dahe-
rtgen Controlle und Rechnungen aus drei Mitgliedern
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bestehen, deren Ernennung dem Hrn. Landammann
überlassen werde."

Ein Schreiben des ObergcrichtS, den Antrag enthal-
tend: „daß seine Mitglieder von der Uebernahme von Vor-
mundschaften enthoben werden möchten, wurde dem Re-
gierungSrath zur Untersuchung zugesandt.

Vom Erziehnngs-Departement wurde der Vorschlag zur
Wahl eines Präsidenten der Schul-Commission gemacht, und
darauf erwählt: Hr. Lutz, Pfarrer in Bern, und Mitglied
des ErziehungS-Departements.

Hierauf wurde der Antrag gemacht, die Anzahl der Mit-
glieder der gestern beschlossenen Schul-Commission zu vermehren.

Dieses wurde angemessen befunden und beschlossen, die

Commission soll statt aus zwanzig, aus scchSunddreißig
Mitgliedern bestehen.

Nun wurde zur Wahl der gedachten Mitglieder vermittelst

AuSthcilnng gedruckter Verzeichnisse der gestrigen
Wahlvorschläge geschritten; die gesammelten Stimmzettel wurden
einer vom Präsidium ernannten Commission übergeben, welche
künftigen Montag über das Ergebniß der Abstimmung Bericht
erstatten soll.

Der am Ai. Januar verlesene Antrag des Hrn. Land-
ammannS v.Lcrbcr zu Vereinfachung und Festsetzung der Titular«

rcn wurde in Berathung genommen und beschlossen, den-
selben einer Commission von drei Mitgliedern, deren Ernennung

dem Präsidium überlassen wird, zur Untersuchung und
baldigen Berichterstattung zu senden. Dem RegicrungSrath
soll hicvon Kenntniß gegeben werde, mit der Anzeige, daß
dadurch der ihm unterm 31. Oktober über diesen Gegenstand
gegebene Auftrag wegfalle.

Großer Rath, den 30. Januar.

Folgende an den Großen Rath gelangte Bittschriften
und Vorstellungen wurden der Bittschriften-Kommission zur
Untersuchung gesandt:

>) Bittschrift der Brüder des Bencd. Hartmann von
Bcllmnnd, um Nachlaß der ihm wegen dem im Jahre
1821 zu Bcllmund an Nikl. Kocher, in Gemeinschaft
mit ander», begangenen Todschlag, auferlegten Strafe,
mit 3 Beilagen.

A Vorstellung der Einsaßen von Wyler und Utzenstorf,
gegen die Erhebung des Hintersäßgeldes.
Vorstellung der Hintersäßen von Kirchlindach, um Auf-
debung des Gesetzes über das Hintersäßgeld.

-l Vorstellung der Landschaft Emmenthal, begehrend:
1. Die Aufhebung des MaternitätS-Grundsatzes.
2. Abänderung der VormundschaftSordnung in mehrcrn

Punkten.
3. Eine neue Verordnung in Betreff der amtlichen

Güterverzeichnisse.
-i. Modifikation der Vorschriften über freiwillige Stei¬

gerungen.
In Abänderung des daherigen Civil-Gesetzes eine

Ausdehnung des WiederlosungSrechtSre.
ES folgen noch 2l andere Artikel.

5, Bittschrift des Srn. v. GumoenS-Dcmellel, um Ver¬
längerung der ihm anberaumten Zeitfrist zur Eingabe
einer Vertheidigungsschrift gegen die wider ihn eingelangte
Beschuldigung eines PolizcivergehenS.

Hernach wurden Anzüge verlesen:
I) DeS Hrn. Vice-Präsidenten Simon, wegen Aus¬

schreibung der vom Großen Rath zu besetzenden
Stellen.

2) DeS Hrn. Ruedolf, über Viehschauen, Pferdzeich¬
nungen und wegen Uebersctzung und Druck von
GesetzcSvorschlägcn und Verordnungen.

Hr. v. Lerber, Reg.-Statthalter von Jnterlaken,
verlangte wegen seiner Ernennung zu dieser Stelle die Entlassung
aus dem Militär-Departement, welche ihm in allen Ehren
ertheilt ward.

Die in der Sitzung vom 28. ernannte Kommission stattete

ihren Bericht ab über das Ergebniß der Stimmzettel
für die Wahl der Schul - Kommisston. Demzufolge haben
folgende zweiunddreißig der Vorgeschlagenen die absolute
Stimmenmehrheit erhalten und sind erwählt:

Herr Schnell, Professor der Naturwissenschaften in Bern.
» Schneider, NegierungS-Rath in Bern.
» Stierliu, Dekan in Bern.
„ Morell, Dekan in Corgemont.
,> Köhler, Pfarrer in Worb.

Der jeweilige katholische Pfarrer in Bern (insofern
er Kantonsbürger ist).

Herr LanghanS, Pfarrer in Guttaunen.
Roschi, Pfarrer in Wählern.

n Stähli, Lehrer in Burgdorf.
» Rüerschi, Conrcktor in Bern.
„ Nickli, Helfer in Bern.
» Sträub, Gerichtö-Prästdent zu Bclp.
« Zyro, Helfer in Wasen.

„ Allemann, Schnllehrcr in Jegenstorf.
» Minder, Schullehrer in Bätterkindcn.
» Lüthi, Schnllehrcr in Langnan.
» Bracher, Privatlchrer in Walkringcn.
» Allem a nn, Privatlehrer in Kirchlindach.
„ Balm er, Schullehrer in Laupen.
!> BitziuS, Vicar in Lützelsiüh.

„ Bourgignon, Privatlchrer in Ncnenstadt.
F e n nin ger, Mitglied des Großen Raths in Lauffcn.

-, Ischer, Lehrer in Thun.
» Kämmerer, Oberlehrer in Wimmis.

Müllheim, Schnllehrcr in Biel.
„ Schnell, Pfarrer in Liegerz.
» Stockmar, RegierungS-Statthalter in Pruntrut.
„ Watt, Mitglied des Großen Raths.
„ Wehrli, Lehrer in Hofwyl.
„ W eng er, Privatlchrer in Bern.
-, Zürcher, Pfarrer in Obcrbalm.
„ Fetschcrin, Waisenvacer in Bern.
Zu Besetzung der vier noch übrigen Stellen wurden

durch die Kommission nach Anleitung des §. 5<>) deö Reglements

die acht Vorgeschlagenen angezeigt, welche nach den
bereits Erwählten die meisten Stimmen erhalten hatten.
Man fand aber, es seyen durch die bereits geschehenen und
auf den gedachten Vorschlag noch zu machenden Wahlen nicht
alle Gegenden des KantouS repräsentirt und deswegen wurde
auf einen gemachten Antrag beschlossen: das ErziehungS-
Dcpartement solle untersuchen und Bericht erstatten, wie da-
für gesorgt werden könne, daß alle Gegenden in der Schul-
Kommission repräsentirt werden. Unterdessen solle die Wahl
zn den gedachten vier Stellen aufgeschoben bleiben.

Nun wurde die Berathung eines gedruckten, vom Ncgic-
rungS-Nath vorbcrathenen und den sämmtlichen Mitgliedern
ausgetheilten Entwurfs eines Gesetzes wider den
Mißbrauch der Preßfreiheit angehoben.

In der allgemeinen Umfrage wurde die Meinung geäus-
sert, der Entwurf eines Gesetzes von solcher Wichtigkeit sollte
vorerst nach bisheriger Uebung mit der Aufforderung im
Lande verbreitet werden, innert einer zu bestimmenden Zeti-
frist allfälligc Bemerkungen darüber einzugeben; und eine
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andere Meinung wollte> dass vorerst ein Gesetz über Jniu-
rien überhaupt gegeben werde. — Auf die erstere Meinung
wurde aber erwiedert, daS Bedürfniß des vorliegenden Gc-
sctzeS sen zu dringend, um einen Aufschub zu leiden, und
die andere ward ausführlich widerlegt. Darauf wurde be.

schlössen, in die artikelweise Berathung des Entwurfs
einzutreten. Einleitung und h. l. (Eiche S. 8.)

In Bezug auf erstere wurde gewüiifcht, daß angegeben

werde, diefeS Gesetz fcn eine nähere Entwickelung der in
unserer Gesetzgebung enthaltenen Grundsätze über Injurien.
Dagegen ward aber angebracht, eine solche Angabe würde

nur ans den alten Landestheil passen.

Für den Paragraphen wurden andere Redaktionen vor.
geschlagen, weil man diejenige deS Entwurfs zwar
wissenschaftlich, aber für daS Volk nicht deutlich genug fand; be.

sonders ward von mehreren Seiten die Auslassung dcö Wortes

vollkommenen zRechtö) und eine Erläuterung deS

BeiworreS ausgezeichnete durch das in Parenthese
beizufügende Wort qualificirtc gewünscht. Andererseits ward
die Redaktion dcö Entwurfes vertheidigt, und endlich wurde
sie, so wie die deS Eingangs, mit bloßer Auslassung deö

Wortes v o l l k o m m c n c n unverändert' angenommen.
2. Hier wurde auf die strengern Strafen unserer

Gerichtssatzung hingewiesen und begehrt, daß wenigstens auf
den Fall einer Wiederholung dcö Vergehens, wofür
jedoch eine Grenze, z. B. von Jahresfrist zu bestimmen wäre,
eine stärkere Strafe gesetzt werde.. Auch trug man darauf
an, den letzten Theil deö Artikels auszulassen, weil er nicht
auf den Lcbcrbcrg paste, da die dorr bestehende französische
Gesetzgebung den Unterschied von Leistung und Verbannung
nicht kenne, und letztere infamlrcnd sey.

ES wurde beschlossen:
1) Den §.2 unverändert anzunehmen.
2) Hingegen einen Artikel beizufügen, durch welchen auf

Wiederholungsfälle eine stär k c r c Str afe gesetzt werde,
dafür soll von RegierungSrarh der Entwurf einer
Redaktion verlangt werden.
§. 3. Mehrere e-timinen erhoben sich gegen diesen Pa.

ragräphcn, weil der Ausdruck: erschwerende Umsiände,
unbestimmt sey, und eine besondere Verfügung gegen Kau-
tonSfrcmde dem in unsern Gesetzen und in der Verfassung
enthaltenen Grundsatz widerspreche, daß dem Fremden glei-
ehe S Recht wie dem Einheimischen gehalten werden solle.
Auch fand man, daß die beschlossene Bestimmung stärkerer
Strafe für Wiederholungsfälle diesen Paragraph überflüssig
mache.

Endlich wurde beschlossen, ihn auSzulasscn.

Revidirter Gesetz-Entwurf Wider den Mißbrauch
der Prcßfrechett.

(Der dem Großen Nath zur Berathung vorgelegt wird.)

(Fortsetzung.!
§. ».

Eine Ehrverletzung der in dem s. I bezeichneten Art ist

mit der dreifachen ordentlichen Strafe zu belegen, wenn sie

einer der vê-dem Srnan^qcwährleistew» christlichen -Ksmes-

àî, oder eêt» der h'.enach angegebenen Behörden oder

Personen zugefügt wird:
a) Der obersten Bundesbehörde, oder einem mit der Eid¬

genossenschaft befreundeten Souverain.
I>, Einer NegierungS- oder Gerichtöbehorde dieses, oder

einer Regierung'), oder einer Gerichtöbehorde cincö
andern eidgenössischen Standes.

»

c) Einem bei der Eidgenossenschaft beglaubigten Gesandten,
oder einem diplomatischen Agent in seinen AmtSverhäll.
nisscn, oder einem Stellvertreter, oder einem Abgc-
sandten cincö eidgenössischen Standes in seinen AmtS-

Eine Ehrverletzung der in dem §. I bezeichneten Art
mit der zweifachen ordentlichen Strafe^ beleg«?? wenn sie

einer von dem RcgierungSralh ernannten Behörde, oder einem

geistlichen oder einem weltlichen Beamten deS Kantons in
seinen Amtöverhältnisscn zugefügt wird.

5. 8.

Wer durch Worte, oder durch bildliche Vorstellungen,
welche durch die Druckcrpresse, oder durch andere ähnliche

Mittel vervielfältiget werden, sich cuicS Vergehens gegew-dic

Sittlichkeit schuldig macht, ist mit einer Strafe zu belegen,
die. unter erschwerenden Umstanden von der einfachen, bis

auf die dreifache ordentliche Strafe der ausgezeichneten
Ehrverletzung <F. 2 gesteigert werden kann.

5. 9.

Wer einen Andern vermittelst der Druckcrpresse zu der

Verätzung eines Verbrechens, oder eines Vergehens anstiftet, soll,

wenn das Verbrechen oder das Vergehen vollbracht worden

ist, als Miturheber angesehen, und wenn cS nicht vollbracht
worden ist, mit einer Strafe belegt werden, die von Fr. 25
und Gefangenschaft von vier Tagen, bis auf Fr. 40(1 und

Gefangenschaft von 100 Tagen gesteigert werden kann.

§. W.

Die in den vorhergehenden bezeichneten Verbrechen "

und Vergehen werden durch die Herausgabe der Druckschrift, ..7^

àw der bildlichcLBo?stellung vollbracht.

' .V«, l 1. '
Jeder Druckschrift oder bildlichen Vorstellung, die in

dem Kanroue erscheint, soll die Firma deS Verlegers, des

Druckers oder deö Herausgebers, und daü Jahr der Heraus-
gäbe beigesetzt werden: die Widerhandlnng ist mit einer Buße

von Fr. 50.und dpr.KonfiStalion W Güdrucktcnäbcstrafeu.

Der Verfasser ist für daS, was im Druck von ihm er.
scheint, verantwortlich: eö sey denn, daß der Druck oder -

die verausgabe ohne seine mittelbare oder unmittelbare Theile-

Nahme statt gefunden. Ist der Verfasser mcht bekannt, oder

kann der Verleger oder der Herausgeber denselben nicht ge. ^
ständig vor den Richter stellen; so fällt die Verantwortliche
keit auf diesen, und wenn auch er außerhalb des Bereichs
der hiesigen Behörden liegt; so fällt sie auf den Drucker. - ^
Der Verfasser, der Verleger oder der Herausgeber und der

Drucker haften solidarisch für die Buße, die GefangenschaftS-

und die Prozeßkosten. (C. 067.)

5. 13.

Wer eine Druckschrift oder eine bildliche Vorstellung,
welche unter die (». 1, 8 oder 0 zu stehen kommt, deren In.
halt ihm bekanut'ist, absichtlich verbreitet, soll alS Miturhc.
der des Verbrechens oder deS Vergehens auge,ehen werden." i.lDas kompetente Gericht sür Preßvergehen ist, nach der

Auswahl deö Klägers, dasjenige, in des,cn Bezirk die Schrift'
oder die bildliche Vorstellung herausgekommen ist, oder das,

in dessen Bezirke der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Hat die.

Herausgabe außerhalb deS Äantonö statt gefunden, so tritt
der Gcrichtstand des Beklagten em. ^ 5
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Prcßvcrgchen, die gegen eine von dem Staate gewährleistete

Konfession./ gegen die Sittlichkeit/ gegen die oberste

^ BundeSbehörde^odcr gegcâine NegiernngS. oder GcrichtS-
^^^á^Behorde des KanconS »verübt worden/ und Anstiftungen zu

,,/ der Verübung eincö Verbrechens oder eiiicö Vergehens/ sind

"o" NcgicruugSrache dem kompetenten RegierungSstatt-
Halter (14> zu der Einleitung des weirern Verfahrens zuzu-
weisen. (Gesetz über die Amtspflichten der NegicriingSstatt-
balter §. 31.)

16.

Fremde Souverains und eidgenössische BeHorden müssen

ihre Beschwerden über Prcßvergehcn, die gegen sie verübt
' worden / an den RegierungSralh richten / welcher darüber ein

Verfahren auf polizeilichem Wege eintreten läßt, wenn ihm
der beschwerende Theil die Zusichernng giebt/ daß Klagen der

° K. hiesigen Regierung über dergleichen Vergehen auch in seinem

StaalSgMeie auf diese Weise eingeleitet' werdcn.^-ch//ch^^

Z)je untern Behörden und die geistlichen und die wclt-
.7,^—//l, v^lichen Beamten des KantonS müsseiwsshre Beschwerden über

Prcßvergcheu, die gegen sie verübt worden. (§. 7.) gleichfalls
â^.^i^z>em RcgierungSrathe eingeben/ welcher darüber ein Versah.

^ ren aus polizeilichem Wege eintreten, läßt, wenn er die Bc-
schwcrde erheblich finde

Privatpersonen wüsseu wegen Preßvcrgehcn / die gegen
^ ßt verübt worden/'dem RegierungSstattbaltcr, in dessen Bc-

jirk daS kompetente Gericht fitzt/ ihre Beschwerden eingebe»/ -

welcher eine Untersuchung aus polizeilichem Wege (Gesetz über
î'? hic Amtspflichten deS NcgierungSstatthalccrö 31) einleitet/

wenn er die Beschwerde erheblich, find» i.»>wenn er-àrda-
F c.t- rà w-Aweâ steG, vêss' ^ì>e>>> Ii'stljdkMwmiîM
> Weisung -»^chsuch». «6^ às

In den Fällen der drei vorhergehenden muß in der
Bcschwerdeschrist die Stelle des Gedruckten/ über die fich

ch ^ ì der Beschwerdeführer beklagt/ deutlich angegeben, und die

î Begründlhcit der Beschwerde vollständig dargcthan seyn, um
^ tz voiloer'Behörde angenommen zu Werden. '

In den unter den 15, 16 und 17 stehenden Fällen^
kann der Regierungsrath von sich auS, und in allen übrigen-!
Fällen der Richter, aus Verlangen und Gefahr deö Belhei-
liglen/ und allenfalls gegen Sicherheitsleistung von Seite "
desselben, den ganzen Verlag deS Werkes so lange mir Se-K
quester belegen, bis endlich beurtheilt ist, ob dasselbe vcr-^'
uichtcl werden solle. / ^

Die Klage über ein Preßvergehen erlöscht in Zeit vo«H> ^ -

180 Tagen, die von dem Tage zu laufen anheben, wo der ^

Beleidigte Kenntniß davon erhalten.

Der NegicrungSrath wird durch die Polizcibeamten die 58, ch

nöthige Aufsicht auf die Leihbibliotheken, die Bücher - undA.z H

Liederverkäufer und die Bilderhändler halten lassen, damit H

nicht durch sie die Bestimmungen dieses Gesetzes umgangen
'

.werden.
z. 25.

DaS. vorstehende Gesetz tritt auf eine Probezeit von zwci^-5^
Iahren^Lom à Iinua» an in KraftAvEH soll in beideips^. V...
Sprachen gedruckt, in alle inländischen Zeitungen eingerückt,
an den gewohnten Orten angeheftet^nndckn die Sammlung ZZ
der Gesetze^aufgcnomnien werden. ^ à

Gegeben in der Versammlung deS Großen Raths, den, iì—.Jeûner IM». â /KAF,

Bittschrift
mehrerer Unteroffiziere der 2.Kompagnie des 6. Bataillons,^ ì

für Erlaß der gegen ihren frühern Hauptmann Hrn.A^
Beat v. Lerber verhängten Strafe; à 13. Jan. 1K32. >1

«Dem Großen Rathe vorgelegt den 27. Januar.)

(Im Auszug.) ^
Diese ungesetzliche, harte Behandlung deS Hrn. v. Lerber, 5"^

welcher gewiß einer der vorzüglich rechtschaffensten, edelsten
und wohlthätigsten Männern deö ganzen KantonS Bern ist, 4 Hds
der, wie sein Betragen cS bcweiöt, das ganze Vaterland und
jedes Mitglied desselben aufrichtig liebt, jedem wo er kann ZA »

Gutes thut; —und wenn ihm die gesetzliche VerrheidigungS-
weise wäre vergönnt worden, fich ohne Zweifel würde haben
rechtfertigen können; dieses harte und wie die Biltstellerî^ê ê
dafür halten, bloß wegen seinen liberalen, jedem Bürger F
gleiche Rechte gönnenden Gesinnungen und Aeußerungen lind -c-tz
widerrechtliche Versahren gegen den Hrn. v. Lerber, bemühte
sie so sehr, und gehl ihnen so zu Herzen, daß sie sich ent- '

schlössen, mit gegenwärtiger Bitte bei der kompetenten hohcn^j.à
Behörde einzulangen und in Geziemcnheit anzuhalten, daß »

die Sache unparteiisch untersucht und auf gleich findende
Weise daS crgangene Urtheil, als ungesetzlich und leiden- s'^î
schaftlich ausgewirkt, aufgehoben und widerrufen, und der z
Hr. v. Verber seine ihm entzogenen Ehrenstellen wieder crhal- lh

ten möchte. Oder, falls der Kläger aus seiner Injurien- Aê J?
Klage beharrt und den Prozeß ausführen will, verordnet
werden möchte, daß derselbe nach gesetzlicher Vorschrift ge.
führt werde.

(Folgen die Unterschriften.')

h 5 5- Bei der Beurtheilung eines PrcßvcrgehenS wegen einer

^ ^ ausgezeichneten Ehrverletzung der in dem z). I bezeichneten Art
muß über jeden-der folgenden drei Punkte eine besondere

Z'M ^Umfrage statt haben:
.VhZZ? Ob dte Ehre des Klägers, oder desjenigen, dessen Stelle

êk. er vertritt, durch die Schrift oder die bildliche Vor-
stellung verletzt worden?

Ob die Ebrvcrletzung zu den groben, oder zu den geringen
7.ì gchöre?

^
Z

Ob der Beklagte fur dieselbe verantwortlich sey

Erst wenn die erste und die dritte Frage bejahend beur- I

d.à r kbcilt worden, kann die Umfrage über die Genugthuung, >

auch die Vtwmchtung deö-chtzedru-bttn gehört, Wêi I
und über die Strafe

àî"«'à ^' Wenn in den Fällen der 15, 16 u. 17 der Beklagte
- r sticht von dem Urtheile deö Amtsgerichts appeilirt (Gesetz über

?Organisation der Gerichtsbehörden z. Ill); so soll daS
' Urtheil deö AmrSgcnchlS dem Obergerichrc zur Revision ein-
f?l>s-^sscsandt werden.

^ Fall«, 5îS ^ M»finde4ch(e AppMuicm atlf -drm

.5.

Auf de» bio zur Herausgabe des „Amtlichen Blaft.es" erscheine»-^ â
den Anzeiger abouuirt man bei den HHrn. ItegieruugSstatthaltern ch'-'
und Unterstatthaltern, oder in der 8- N. Walthardschen Buchhandlung,
Moynmig des Redaktors — Bern, Keßlergasse Nro. 2i).
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à ^

A n ztigtr
dcr

Regteruiigs Verhandlungen der Republik Bern.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 25 halbe Bogen io Btz.)
bei den HHrn. Regierungsstatthaltcrn und Unterstatthaltern/ oder in dcr L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern, Kcßlcrgasse Nro. 2gg.

Großer Rath, den 3t. Januar 1832.

Von Hrn. Landammann wurde angezeigt/ daß er zu
Mitgliedern der Kommission zu Untersuchung dcr
Erleichterungen/ welche den Zehnt- und BodenzinSpflich.
tlgcn gestattet werden können/ ernannt habe:

Herr Ganguillet, NegicrungSrath.
„ Müller/ RcqierungSstatthaltcr in Nidau.
„ Jaggi/ von Lcuzingen.

„ Äänel/ von Bargen.
« Geiser / von Langenthal.
7, Balschclet/ von Hcrmrigen.
„ Hädcrli/ von Münchenbuchsce.
7) Probst/ von JnS.
7) Steiner/ von Kirchberg.

Ferner wurde von Hrn. Landammann angezeigt/ daß
folgende Vorstellungen und Bittschriften eingelangt seyen:

1) Vorstellung der 2 Drittel-Gemcinde Obcr-Wichtrach,
dahingehend/ daß die Exponentin von dem Verhältniß
der Aaren-Korrektion / außer ihrem ausgemachten
Schwellenbezirk/ frei erklärt und ihr das Guthaben an der letz,
tern verabfolgt werde.

2) Vorstellung der mit Grnndeigcnthum angesessenen Hin.
ter säßen in der Gemeinde Dicki, AmtS Laupeil/ um
Aufhebung deS HintersäßgcldeL.

3) Bittschrift der Gemeinde Dicki/ zu Erhaltung einer
Salz-Bütte.

Die beiden ersten« wurden (an die Bittschriften-Kommission
gewiesen.

Auf den Bericht der Birtfchriften-Kommifsion zur Unter,
suchung und die letzte an den Regierungsrath zur Verfügung
gewiesen.

Auf den Bericht der Bittschriften. Kommission über die

ihr gestern gesandte Bittschrift des Hrn. L. v. Gumoenö
in Been, durch welche er um eine hinlängliche Frist zur
Einreichung eines RevisionSbegehrenS gegen ein vom Oberamt
Bern gegen ihn ausgefälltes polizeirichrerlicheS Urtheil
ansucht/ wurde beschlossen/ diese Bittschrift dem RegierungS-
rath unter Empfehlung des Ansuchens zur Verfügung zu-
zusenden.

In Folge deS gestern erhaltenen Auftrags machte das

ErzichungS-Departement einen Vortrag züber die zu treffenden

Verfügungen/ um eine Repräsentation aller Theile des

Kantons in der großen Schul-Kommission zu bewirken. Da
sich ans demselben ergab/ daß zu Erreichung dieses Zweckes
eine andere als die im Reglement deö Großen Rathes vor¬

geschriebene Wahlart bestimmt werden muß/ so wurde be.
schloffen: ES solle dem ErziehungS-Dcparlement dcr Auftrag
ertheilt werden/ den Entwurf einer auf Repräsentation
gegründeten Organisation der großen Schul-Kommission und
einer darauf abzweckendcn Wahlart dcr Mitglieder und all.
fällige Vermehrung derselben zu bearbeiten und dem Großen
Rathe vorzulegen.

Hierauf wurde die Berathung deS PreßgesctzeS fortgesetzt.
(Siehe S. 8.)

H. 4. Gegen denselben wurden verschiedene Bemerkungen
angebracht. Obgleich man die Nachtheile von Einreden / wenn
sie erlaubt werden sollten, zugab/ so fand man doch ans dcr
andern Seite/ daß die Unzuläßigkeit derselben in dcr durch
den Entwurf angegebenen Ausdehnung alle für die Gewähr,
leistung der Freiheit von der befreiten Presse gehofften Ga.
rantien vernichten würde. Deswegen wurde einerseits ange-
trage»/ den Artikel auSzulasscn/ anderseits aber/ ihn dahin
zu modifizieren/ daß man die Einrede nicht zugeben solle',
wenn man dieselbe bloß brauchen wolle, um dem güten Namen
eines andern zu schaden, wohl aber wenn man derselben zu
seinem RechtSbedclf oder zu Erreichung eines erlaubten Zweckes

bedürfe. In diesem Sinn wurden nachfolgende zwei
Redaktionen vorgeschlagen:

l Dcr Beklagte kann die Einrede der Wahrheit in dem

Falle nicht vorbringen, wenn er sich gegen eine bloße Privat-
person, mit der er in keinem Rechtsverhältnisse steht, eine
ausgezeichnete Ehrverletzung der geringern Art hat zu Schul-
den kommen lassen."

2) „Die Beschuldigung, oder der Vorwurf einer Handlung,

deren Beimcßung eine ausgezeichnete oder geringe Ehr-
vcrlctznng enthalten würde, wird nicht für eine solche
geachtet, wenn sie zum eigenen RechrSbehclf oder zu einem
erlaubten Endzweck geschieht. In diesem Falle kann der
Beweis dieses VorwurfcS geführt werden."

Ausserdem wurde noch der Grundsatz aufgestellt, daß der
gute Name deS Bürgers nicht den Einreden Preis gegeben,
die Zuläßigkeit derselben aber für alle Fälle auSgefprochen
werden solle, wo eö darum zu thun ist, Thatsachen zu bewei-
sen, die gegen Beamte oder Behörden, rücksichtlich ihrer amt-
lichen Stellung angebracht worden seyen. — Endlich wurde
beschlossen, diese Ansichten dem RegierungSrath mit dem Auftrag

mitzutheilen, einen andern Artikel über diesen Gegenstand

vorzuschlagen.
5. Der Ausdruck: angemessene Genugthuung,

wurde zu unbestimmt gefunden, und alö man dagegen be-

merkte, sie könne immer nur nach den darüber bestehenden
Gesetzen ausgesprochen werden, so machte man auf die große
Verschiedenheit zwischen den in der Gerichtssatzung enthalte-



neu Vorschriften und dem im Lcberberg besiehenden französi-
schen Gesetzbuch aufmerksam.

Deßwegen wurde beschlossen: ES soll im Protokoll er.
klärt werden^ daß die Genugthuung in den leberbcrgischen
Amtsbezirken nur nach Vorschrift der französischen Gesetze

statt finden könne.
Ueberdieß wurde die Aufnahme der Vorschrift begehrt

und beschlossen: daß jeder Herausgeber eines öfsent.
lichen Blattes gehalten seun solle/ gegen Bezahlung der S

EinriieknngSgebühr/ die Vertheidigung gegen eine im Blatt
enthaltene' Beschuldigung aufzunehmen.

ft 6. Der Ausdruck einer Ehr Verletzung gegen eine
christliche Konfession wurde unpassend befunden/ und
angetragen/ diesen Gegenstand in den f. 3 zu bringen, welches
dann auch beschlossen ward.

Ferner wurde auf gemachten Antrag beschlossen/ in der
ersten Linie daS Wort ist in kann umziiändern, und in den

§. auch die eidgenössischen Militärbehörden aufzunehmen.
Hingegen fand man nicht angemessen/ die Gradation der

Strafen in den ftft 2, 0 und 7 aufzuheben/ auf welche
angetragen worden war.

f. 7 wurde mit einziger Abänderung des Wortes ist, in
der ersten Linie in kann, angenommen.

ft 8. ES wurde beschlossen in den f., nach dem Wort
Vergehens, einzuschalten: gegen eine der vom Staate
gewährleisteten christlichen Konfessionen oder :c.

Man hatte auch angetragen, statt Konfessionen geduldete

Religionen zu sagen, aber es ward nicht angemessen
befunden.

ft u. Eine Meinung wollte den ft auslasten, und eine
andere glaubte, eS wäre nöthig, nach dem Anfangswort:
Wer, absichtlich einzuschalten, aber diese Anträge fanden
nicht Beifall, und der ft wurde unverändert angenommen.

Großer Rath den 1. Februar.

Vom Hrn. Landammann wurde angezeigt, er habe
ernannt :

1) AIS Commission zu Untersuchung des Antrags über die

Titulaturen, die Herreu von Ernst, Äubry und
AmtSschrciber Stein h a ucr.
AIS Commission für Conrrolli rung der Entschädigung«:

n der Mitglieder deS Großen Rathes die Herren
Durheim, Vol; und Hiltbrunner.
AuS Anlaß des heuligen Namensaufrufs wurde beschloss

sen: „ES solle durch die oben genannte Commission untersucht l

und Belicht erstattet werden, welche Vorschriften in Bezug
auf diejenigen Mitglieder zu geben seven, die erst später
als eine Stunde nach erfolgtem Namensaufruf sich melden,
um ihre Anwesenheil anzuzeigen."

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden angezeigt:

1 > Vorstellung der ärmern Burger der Dorfschafc Bollin-
gen, Irrigen und Habsreiten, in Betreff von
Holzrechten.

2) Bittschrift der Gemeinde Wahlendorf, Amts Aarberg,
um Erleichterung vom Brüggsommer-Zehnren.

P BcgnadigungS-Bcgehren des wegen Schlägerei verwiese-
j

neu NiklanS Schon von Scedorf.
4) Bittschriften der Gemeinden Ncucnsiadt, NodS und Pre- î

gclz, zu Ernennung eines UnterstatlhalterS für diese
Bezirke mit ausgedehnten Vollmachten.
Die erste wurde dem NegierungSraih übersendet, um

darüber zu verfügen - und mit Ersuchen um Anzeige der Ver-

fügung. Die drei übrigen wurden der Bittschrifteu-Commis-
sion zugesandt.

Hierauf wurde die Berathung deS PreßgcsetzeS fortgesetzt,
ft l0. Ward unverändert angenommen. (Siehe S. rr.g
ft ll. AIS RcdaktionS-Verbesserung wurde angcnom-

men: daß statt erscheint, gesagt werde, heran Sgcgebefn
wird, und daß nach den Worten, des Verlegers, cingc-
schaltet werde, oder.

Ferner wurde in Folge der Berathung beschlossen:
1) ES solle in Betreff der Verpflichtung zu Beisetzung deS

IahreS der Herausgabe ein Unterschied zwischen
bildlichen Vorstellungen und Druckschriften gemacht und dieses

für erstere nicht gefordert werden.
2) Die ConfiSkation und Buße solle nicht für jede Nicht-

beobaehtung der in diesem Paragraph enthaltenen
Vorschriften statt finden, sondern nur wenn die Druckschrift
oder bildliche Vorstellung gegen die Bestimmungen des
ft 1 verstoßt.
ft 12. Alö RedakrionS-Verbesscrung soll in der vierten

Linie von unten statt auf diesen, gesetzt werden, auf den
H c r a u S g e b e r.

ES wurde noch angetragen, auch den Redaktor einer
Zeitschrift als verantwortlich zu erklären; aber auf die Be-
mcrkung, daß er entweder Verfasser, oder.Herausgeber, oder
beides sein müsse, für angemessen befunden, diese Bezeichnung

nicht aufzunehmen. Eben so wurde den, Antrag nicht
beigepflichtet, daß jeder Herausgeber eines periodischen Blattes

cnie zu bestimmende Bürgschaft leisten solle. Demnach
wurde der Paragraph mit Ausnahme obiger Redaktion?-
Verbesserung unverändert angenommen.

ft 13. Wurde ohne Bemerkung angenommen,
ft 14. Man machte einige Bemerkungen gegen die

Auswahl des Gerichtsstandes, die aber nicht erheblich befunden
wurden, daher der Paragraph unverändert angenommen ward.

ft 15. Alö Redaklionö-Verbesscrung soll in der dritten
Linie zwischen die Worte eine und Regiern ngs:c. gc-
gesetzt werden, obere/ und wegen des bei ft <i genommenen
Beschlusses sollen den Behörden die eidgenössischen Militär-
Behörden beigefügt werden. Verschiedene Bemerkungen wur-
den theils widerlegt, theils auf die Behandlung folgender
Artikel verwiesen; der vorliegende aber ward mit oben
erwähnten Verbesserungen der Redaktion angenommen.

ft 1«j. Auf die von verschiedenen Seiten gemachten und
entwickelten Anträge wurde beschlossen, da? Wort müssen
in können umzuändern und am Ende deS Paragraphen
durch einen Zusatz anzuzeigen, daß eS völlig fakultativ sep,
das polizeiliche Verfahren zu begehren, oder die Beschwerde
auf dem Civilweg zu verfolgen, und im lehren, Fall solle der
Kläger nicht gehalten seyn, daß im betreffenden ScaatSge-
biete die Reciprozität bestehe.

ft 17. ES wurde beschlossen, auch hier in der zweiten
Linie das Wort müssen in können umzuändern und
auszudrücken, daß es den betreffenden Behörden und Beamten
freistehe, ein Civilvcrfahren einzuleiten, sowohl von Anfang
an, alS im Fall der NegierungSrath die bei ihm angebrachte
Beschwerde nicht erheblich befunden harre, dem Antrag,
daß die Beamten wie ehemals nach GerichtS-Satzung S. 522,
Satzung 3 zu AnHebung eineSProzesseS wegen Injurien die Er-
laubniß vom NegierungSrath einholen sollten, wurde nicht
beigepflichtet, und auch nicht den, einer nähern Bezeichnung
der untern Behörden.

ft 13. Auch hier wurde beschlossen, daS Wort müssen
in können umzuändern, daß der NcgierungS - Statthalter,
wenn er die Beschwerde nicht erheblich finde, nicht genöthigt
seyn solle, deßhalb eine Weisung einzuholen, sondern sie an

^ daS Civilverfahren weisen könne. AlSdann solle aber der
: Kläger die Befuguiß haben, »ich allfällig über den Regie-



rungs. Statthalter hei dem NegicrungS. Rathe zu bc-

schweren.

Großer Rath, den 2. Februar.

Es wurden folgende Anzüge verlesen:
1) Von Hrn. Hürner, wegen Abänderung der Vorschriften

über den Zutritt zum Examen eines Advokaten.
2) Von Hrn. Ncgienings.Statthalter Schnell/ wegen des

gegen Hrn. Beat Rudolf von Lerber/ ausgesprochenen
Urtheils.

Dann zeigte der Herr Landammann an/ daß folgende
Bittschriften und Vorstellungen eingelangt seyen.

1) Bittschrift der Gemeinden deS Amtsbezirks Freibergen,
abzweckcnd auf Erhaltung einer Salz-Bütte für die
Gemeinde Saignelägicr, wurde an den RegicrungSrath zur
Verfügung gewiesen.

2) Vorstellung der Gemeinde Wohlcn, Amtsbezirks Bern,
in Bezug auf Erleichterung von Zehnten und Bodenzinsen

w.; wurde an die daherige Kommission zur
Untersuchung und Rapport gewiesen.

3) Begehren deS Hrn. Gougger von Utzenstorf, KantonS
Bern, zu Rolle/ KantonS Waadt/ angesessen/ in Bezug
auf Aufhebung der Hintcrsäßgelder und Nicdcrlaß-Ge-
bührcn / wurde der Bittschriften-Kommission / zur
Untersuchung und Rapport zugesandt.

Hierauf wurde die Berathung deö PreßgcsctzeS
fortgesetzt.

19. ohne Bemerkung angenommen,
s. 20. Der schon früher gemachte Antrag wurde wiederholt/

daß dem wegen Preßvcrgehen Beklagten eine mündliche
und öffentliche Vertheidigung vor dem Gerichte gestattet
werde. Man fand aber hier eine Vorschrift darüber nicht
nöthig/ weil im 78 eine allgemeine bestehe. Hingegen
wurde deu Bemerkungen beigepflichtet/ daß es nicht ange-
messen sey / solche bestimmte Fragen vorzuschreiben/ und überdies

die im Entwurf stehenden nicht vollständig seyen/ da

z. B. Mit Hinsieht auf §. 13 über die Absicht und in den
meisten Fällen wegen allfällig erschwerender Umstände
gefragt werden müsse/ und zudem die vorgeschlagenen Fragen
nicht auf Vergehen gegen Religion und Sittlichkeit passen.

Auch fand man die Bemerkung gegründet/ daß ei» Dispositiv
über Vernichtung des Gedruckten nicht bloß in einen Zwi-
schcnsatz dieses s. gehöre/ demnach wurde beschlossen:

1) Start Fragen aufzustellen/ sollen nach Anleitung deS

f. 31 deö Gesetzes über die GerichtS-Bchörden der ersten

Instanz die Punkte angegeben werden/ auf welche das
Urtheil sieh gründen müsse.

2> Die Vorschriften über Vernichtung des Gedruckten sollen
aus diesem H. entweder in §. 2 oder H. 5 versetzt werden/
ie nachdem man sie als zur Strafe oder zur Genug,
thuung gehörend ansieht.
f. 2!. Der Artikel wurde mit der Modifikation

angenommen/ daß für Urtheile/ die auf ein Civilverfahrcn
ausgefällt worden / keine Revision statt finde.

22. ES wurden Bemerkungen gegen die Beschlagnahme

deS Verlags gemacht/ denen nicht beigestimmt ward.
Wohl aber fand man/ dieser f. solle über einige frühere
hinauf gerückt werden.

K. 23. Ohne Bemerkung angenommen.
K. 2-1. Geäußerte Meinungen fanden diesen ^ im Widerspruch

mit H. 13 der Verfassung/ welcher jede vorgreifende
Maßnahme verbiete/ und wollten ihn deßwegen auSlasscn. ES

wurde aber erwidert/ er sey höchst nothwendig/ und seine

Beibehaltung beschlossen.

l §. 25. Wurde mit dem nöthig erachteten Zusatz
angenommen/ daß gegen frühere aber noch nicht rcchlShängigc
Vergehen das durch dieses Gesetz vorgeschriebene Verfahren
statt finden/ die Strafe aber in Folge der bisher bestände-
neu Gesetze ausgesprochen werden solle.

Am Schluß der Berathung dieses Gesetzes wurden noch
zwei Anträge gemacht / dahin gehend / daß eine Strafe gegen
die Zeitungsschreiber festgesetzt werde/ welche entweder die
Verhandlungen des Großen Rathes entstellen oder zu wiederholten

Malen irrige Angaben darüber in ihre Blätter
aufnehmen. Man fand/ daß Vorschriften dieser Art in ein Poli-
zeigcsetz über Zeitungen gehören/ jedoch diese Anträge dem
RegicrungSrath zur Untersuchung mitgetheilt werden sollen.

Endlich wurde noch beschlossen/ eS solle im Gesetz die
Vorschrift aufgenommen werden/ daß die Zeitungsschreiber
verpflichtet seyen / Berichtigungen ihrer Artikel über die
Verhandlungen deö Großen Rathes auszunehmen.

Der Hr. Schultheiß macht der Versammlung die Anzeige'/
der RegicrungSrath habe nach Untersuchung des ihm
zugewiesenen Anzugö die vom ehemaligen Geheimcn-Rath getroffene

Polizetverfügung wieder aufgehoben/ durch
welche mehrere Personen wegen religiöser Meinungen
aus dem Kanton verwiesen worden sind.

Ein Vortrag des Finanz-DepartementS/ mit Ueberweisung
deS RegierungSrathcS, enthält einen Bericht über den ihm
am 3. Dez. zugewiesenen-Anzug zu Versetzung des
Gerichts-Präsiden ten und der Amtsrichter von DelS-
berg in eine höhere Besoldungsklasse. In Folge des

Antrags wurde beschlossen/ einstweilen nichts abzuändern/
sondern den AuSlauf der bestimmten Probezeit abzuwarten.

Der am 27. Jairuar verlesene Anzug wegen Berufung
der Generale Rotten und Heidegger wurde der
Berathung über die Erheblichkeit unterworfen und als erheblich
dem RegicrungSrath zur Berichterstattung über feinen Inhalt
zugesandt.

Auf einen vom Militär-Departement dem RcgierungS-
raih erstatteten Rapport über die von acht Offizieren
eingegebenen Erklärungen/ daß sie derjenigen der 73 Offiziere/
betreffend die Eidesverweigerung/ in allen Rücksichten beitreten

/ hat der RegicrungSrath sieben derselben/ welche den

Rang eines HauptmannS oder einen niedrigern hatten/
sofort entlassen. Wegen deS achten aber/ des Hrn. Franz
von Graffenricd/ Major deS vierten AuSzüger-Bataillons,
wurde bei dem Großen Rathe auf Entlassung angetragen/
welche ihm dann auch auf gleiche Weise, wie den durch den

Beschluß vom 26. Januar beschlagenen zehn Stabsoffizieren
zu geben beschlossen ward.

In Folge eines andern VortragS deS Militär-Departe-
Z mentS / mit Empfehlung des NegicrungsratheS/ wurde auf
s die eingelangten/ auf Zurücklegung deS Alters der Militär-

pfiichtigkeit gegründeten Begehren die Entlassung unter
Verdanknng der geleisteten Dienste ertheilt:
1) dem Hrn. Grüner von Bern, Oberstlieut. und

Commandant deS dritten Reserve-Bataillons.
2) dem Hrn. Ferdinand von Erlach von Bern, Major und

Commandant deS ersten tzandwehr-Bataittonö deS dritten
Militär-Kreises.
Ferner war angetragen/ auch dem Hrn. Franz Steiger,

von Bern / Maior bei den AuSzüger-Scharfschützen die

begehrte Entlassung zu ertheilen/ aber die Militärpflichtigkeit
vorzubehalten / weil er erst im 37ften Altersjahrc geht. Aber
auf gefallene Bemcrlungen wurde beschlossen, dieselbe unbedingt

zu geben, gestützt auf hinlängliche Gründe, und ohne

Verdankung geleisteter Dienste.
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Projekt
eines zu errichtenden amtliches Blattes für die Republik

Bern.

(Wird nächstens dem Großen Rathe vorgelegt.)

Die in Folge Auftrages des Großen RathcS durch den

Hochgeachtet! Herrn Landammann von Lerber zusammengesetzte

Kommission, bestehend aus
Herren: N. 1>». Morlot, Kohler von Rütte und

Im Hof auS Bnrgdorf, vereinigte sich zu folgendem
Vorschlag:

1) Mit dem Titel: „Amtliches Blatt der Republik
Bern," erscheint von 1832 an ein
Blatt in groß Quart-Format und gutem Papier, jeden
Donnerstag des IahrS und während den Sitzungen dcS

Großen Rathes auch mehr als einmal wöchentlich, wenn
cS nöthig erfunden wird.

2) Der Inhalt dieses Blattes besteht in Folgendem:
Summarische Angabc der Verhandlungen des Großen

RarheS, zu welchem Behufe von der Kanzlei
dem Redaktor des Blattes, im Laufe deö auf die
Sitzung folgenden TagcS, eine Abschrift der ge-
faßten Beschlüsse zugestellt werden soll,

n. Publikationen und Verordnungen von Regicrungs-
Bchörden, welche nur vorübergehende Verfügungen
enthalten, und nicht in die Reihe bleibender
Gesetze und Verordnungen gehören,

lt. Aemter - Ausschreibungen.
1). Ernennungen und Beförderungen von öffentlichen

Angestellten, wie auch Versetzungen derselben,
lt. Gerichtlich angeordnete oder bewilligte Steigerungen.

Amtliche Anzeige von gefundenen oder hinterlegten
Gegenständen, insofern die allgemeine Bekannt-
machung davon erforderlich ist.

l). Anzeige von Dicbstählen.
n. Ausschreibung verdächtiger Individuen und began¬

gener Verbrechen. s

i. Bekanntmachung aller im Kanton gefällten pein-
lichen Urtheile,

u. Anzeige dcS Lokals der verschiedenen Verwaltungs-
Bureaux, Verlegung derselben, wie auch der
Wohnungen der Beamten.

I-. Vorladung von Abwesenden.
A. Modifikationen oder Erlöschungen.
n. Liquidationen aller Art.
<). Iteittztieia Invontmii.
i>. Geldstage aus der ganzen Schweiz, in gedrängter

Kürze ohne EinrückungS-Gebühr, und Aufhebung
derselben.

<). Bevogtungen und Aufhebung derselben,
u. Periodische Anzeige deö Postenlaufs und Abänderungen

in demselben in der Zwischenzeit.
8. Gctreide-Prcise deö Kornmarkteö in Bern, wie auch

Brod- und Mchltaxe nach den Verordnungen,
u. Privat-Publikationen, wenn solche einer amtlichen

Bewilligung bedürfen,
u. Todesfälle im ganzen Kanton, mit Angabe des

AlterS und der Krankheiten, entweder namentlich ^

oder in Zahlen.
V. Einrichtung neuer Handelshäuser, Fabriken, Ge-

schäftö-Bureau und Associationen, wie auch
Auflösung von allerhand Handels- oder GeschäftS-
Gesellschaflcn.

3) Das Blatt kostet im ganzen Kanton den nämlichen Preis
von Franken. ß

4) Die Versendung geschieht durch die obrigkeitlichen Posten

già, wenn es der Posten-Kontrakt zuläßt.
5) Ein Exemplar davon kommt jedem obrigkeitlichen Bureau

Aigris zu, wie auch jedem NcgierungS-Statthalter und
Gerichtspräsidenten, doch ausschließlich nur für ihre
Audienz-Zimmer bestimmt.

6) Gleichzeitig mit dem amtlichen Blatte werden alle Ge¬
setze, Dekrete, Verordnungen und Proklamationen der
Regierung, im nämlichen Format, Druck und Papier
geliefert, wie die bisher erschienene Sammlung der Ge-
setze und Dekrete, und Bogen- oder Halbbogenweise mit
dem Blatte versandt, und sind im nämlichen Abonne-
mentS-Preise inbegriffen.

7) Im Falle, daß einzelne Verordnungen der Negierung
ihre Ausdehnung noch keinen Viertelbogen Oktav-Format
füllen würden, so werden dieselben dem amtlichen Blatte
beigedruckt, und später für die Sammlung der Gesetze
und Dekrete nachgeliefert.

8) Diese Sammlung der Gesetze und Dekrete wird auch in
französischer Sprache geliefert, und es darf auf diese
Ucbersetzung besonders abonnirt werden, wo solche nicht
Ai-à den Bcamtungen zukommt. Dieser Ucbersetzung
dann werden die Aemter-AuSschreibungcn, Ernennungen
und Beförderungen ebenfalls in französischer Sprache
beigelegt.

9) Alle nach der jetzigen Verfassung erschienenen Gesetze,
Dekrete, Verordnungen und Proklamationen, die eine
bleibende Wirkung haben, sind vom Antritte der jetzigen
Regierung hinweg zu Vervollständigung der Sammlung
nachzuliefern; auch die bisher geschehenen Ernennungen.

1V) Die EinrückungS-Gebühr für Artikel, die nicht von
RegierungS-Behörden herrühren, ist auf 1 Batzen für
die Zeile festgesetzt; Geldstage ausgenommen.

1t) Die Uebernahme dcS Druckes dieses BlatceS wird dem-
jenigen Buchdrucker überlassen, der dem Verleger den
niedrigsten Preis dafür zusichert.

12) Der Verleger ist für die richtige Redaktion verantwort-
lieh; sein Name und die Nummer des HauscS, in wel-
chem das Bureau sich befindet, wird jedem Blatte beige-
druckt. Das Bureau ist alle Werktage deö Jahres von
8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends dem Zutritt deS

Publikums offen. An Sonn- und Festtagen von 11 bis
1 Uhr Mittags.

13) Der ReglcrungS-Ralh wird bevollmächtiget, für die un¬
verzügliche Herausgabe dieses Blattes die nöthigen
Anordnungen zu treffen. Zugleich wird ihm auch die Voll-
macht ertheilt, in Hinsicht der Verbreitung dieses Blattes,
so wie einer demselben zu gebenden wettern Ausdehnung
und Anstellung eines Redaktoren anzuordnen was er zu
Erreichung des vorhabenden gemeinnützigen Zweckes dienlich

finden mag. Ueber die Einnahme an BestcllungS-
Geldern nnd EinrückungS-Gebühren, so wie über die
Kosten, wird dem Staate auf das Ende deö JahrcS 1832
Bericht erstattet und Rechnung abgelegt werden.

Bern, am 9. Januar 1832.
Jmhoof, auS Burgdorf.
Friedrich Kohler.
Morlot, vi.

In der Allg. Schweizer-Zeitung Nro. 15, vom 3. Febr.,
-ist unrichtig angegeben, daß Hr. Beat v. Lerber dem Großen
Rath eine Bittschrift zu Aufhebung der von der vorigen
Regierung gegen ihn gefällten Sentenzen eingereicht habe. Hr.
Beat v. Lerber hat keme solche eingegeben, wohl aber meh-
rere Militärs seiner Compagnie, welche um diese Aufhebung
ansuchen.
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Anzeiger
der

Regierungs Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Samstag dcn 11.Februar 1832.

Auf dcn bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 26 halbe Bogen 10 Btz.)
bet den HHrn. RcgierungSstatthaltern und Uuterstatthaltcrn/ oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern, Keßlergasse Nro. 2-M.

Großer Rath, den 3. Februar 1832.

Das Ende des Protokolls vom 1. Febr. und der Anfang
des Protokolls vom 3. werden verlesen und mit großer
Stimmenmehrheit genehmigt.

Die Bittschrift deö Herrn Schön sieget/ gewesenen
OberschrciberS der helvct. Republik, in Betreff deS §. 33 der
Verfassung, dessen beförderliche Vollziehung er wünscht, da-
mit viele tüchtige, durch Geburt, Besitz- und Familienvcr-
hältnisse an den Kanton Bern geknüpfte Männer aus andern
Kantonen der Schweiz nicht länger der ihnen unter dem
Beding der Rcciprozität zugestcherten politischen Rechte
beraubt bleiben, und damit Bern sich die Ehre erwerbe, der
ganzen Eidgenossenschaft mit edelm Beispiel in dieser Beziehung

vorzuleuchren, wird verlesen und dem Regierungsrathe
zur Kennlnißnahme und Berichtgabe überwiesen.

Der Antrag der Bittschriften-Kommission, daß, in
Betracht der größern Menge der die Einsaßcnverhältniffe, und
besonders die sogenannten Hintersäßgelder betreffenden
Beschwerden, und in Betracht der hohen Wichtigkeit des
Gegenstandes, eine eigene Spezial-Kommisston zu beförderlicher
Revision sämmtlicher die Einsaßen betreffenden,
gegenwärtig in Kraft bestehenden gesetzlichen Verfü-
gütigen niedergesetzt, und derselben alle dahcrigen
Bittschriften und Eingaben zur Untersuchung und Berichterstattung

zugewiesen werden möchten, wird einstimmig genehmigt
und zum Beschluß erhoben.

Die Ernennung dieser Kommission wird dem Tit. Prä-
stdium überlassen.

Es werden dieser Kommission sofort folgende Bittschriften
zugestellt :

1) Eine ursprünglich an das Departement deS Innern ge¬

richtete Bittschrift der Gemeinde Müh leb erg, in Be-
tress des HintersäßgeldeS.

2) Eine Bittschrift einer Korporation zu Nanflüh, inso¬
fern sie diesen Gegenstand betrifft. à » ft ^

3) Zwei Bittschriften der Einsaßen zu Wyler, HMès .-

bach und Ntzenstorf, die gänzliche Aufhebung der
Hintersäßgelder bezweckend.

4) Eine Bittschrift der Einsaßen zu Kirchlindach, eben-
salls dahingehend.

' ^
Der Vortrag der Bittschriften-Kommission über eine Hon

>11 Einwohnern der Stadt Bern eingereichte Vorstellung

wird verlesen und in Berathung genommen. Das
Gutachten der Kommission, daß dem RegicrungSrathe der Auftrag

ertheilt werde, mit Beförderung einen Vorschlag zu

Aufhebung des mit der gegenwärtigen Verfassung nicht im
Einklang stehenden, unterm 17. April 1820 zu Gunsten der-
Stadt Bern erlassenen AuSnahmSgcsetzes in Betreff der Hin-
tersäßgcldcr, vorzulegen, und daß derselbe zugleich ersucht
werde, an die Sradtbchörde von Bern, über den Sinn des
Ausdrucks „ hauShäblich " im Gesetz vom 23. Mai 1804, die
nöthige Weisung zu erlassen, erhält nicht die Zustimmung der
hohen Versammlung und es wird die Bittschrift einfach der
neu zu ernennenden Einsaßen-Kommission zur Untersuchung
und Berichterstattung zu überweisen beschlossen.

Der Anzug des HHrn. Viccpräsidenten Simon, daß der
Beschluß vom 2. Dez. 1831, zufolge welches die vom Großen
Rathe zu besetzenden Stellen nicht ausgeschrieben werden
sollen, als dem Sinne der Verfassung zuwider, aufgehoben,
und in Zukunft auch diese Stellen ausgeschrieben werden
möchten, wird mit großer Stimmenmehrheit für erheblich
erkannt und dem RegicrungSrath zur Berichterstattung
Übermacht.

Ein Anzug des Hrn. Nuedolf, Maire zu DachSfelden,
dahin gehend, daß

1) öffentlich bekannt gemacht werde, die bestehenden Gesetze

über Viehschaü und Pferdczcichnungen würden ferner

gchandhabl, oder doch wenigstens bis zu einer bevor-
stehenden Revision in Kraft bleiben, und

2) daß für beförderliche Uebersetzung und Druck der Ge-
setzeövorsch läge gesorgt werde, damit die Mitglieder
deö Großen Rathes dieselben mit Sachkenntniß zu
berathen in dcn Stand gesetzt werden.
Wird mit großer Stimmenmehrheit für erheblich erkennt,

und dem Regierungsrathe zur Berichterstattung zugestellt.

In Bezug auf den 2 ten Punkt wird die Kanzlei vom
HHrn. Landammann aufgefordert, Anstalt zu treffen, daß
sowohl die Uebersctznngcn in die französische Sprache, als
der Druck der Gesetzesvorschläge zu gehöriger Zeit besorgt
werden.

Ein Anzug deS HHrn. Mühlemann, daß nicht nur eine

GssMdige »Revision aller Gesetze und Verordnungen in kür-
zêst'Mêglichà Frist veranstaltet, sondern derselben auch ein
ausführlicher, dem geineinen Mann verständlicher Commentar
beigelegt werden möchte, wird erheblich befunden, und dem
Regierungsrathe zur Kenntnißuahmc Übermacht.

Ein Anzug deS HHrn. Major von Lerber, die Pulver-
<häusew'auf 'der großen Schanze in Bern möchten der Gefahr
êjvegenh die für die Stadt ans dem Daseyn der Pulvervor-
îthe Entspränge, und zumal da nach thcilwciser Zerstörung

der Festungswerke kein Grund vorhanden, diese Vorräthe
nicht anders wohin zu verlegen, geleert und theils für die



Aufbewahrung von Militär-Effekten, theils für die Stern-
warte benutzt werden, wird mir großer Mehrheit für erheblich

erklärt und dem RcgicruugSralhe zur Berichterstattung
überwiesen.

Hierauf wird zu Besetzung der vier im SechSzchuer.
Kollegium erledigten Stellen geschritten.

ES wurden ernannt
- 0

Herr Ioh. Schnell, Professor der NatuMDAtt,.
Joncli, von Voltigen

î'„ Iaggi, Prokurator in Bern.

„ Stcinhauer, Hauptmann, in RiggiSl
Der Hr. Landammann zeigte an, daß er diè^ Spèzial-

Kommisston zn Revision der die Einsaßenvcrhältnisse bökrcf-
fcndcn Gesetze und Verordnungen, und zur Untersuchung der
daherigcn Beschwerden, deren Ernennung ihm von der hohen
Versammlung übertragen worden, bestellt habe, wie folgt:
Hr. Kohler, NcgicrungSrath; Hr. Lüthard, Ammann;
Sr. Kncchlcnhofer, v. SumiLwald; Hr. Frankhauscr;
Hr. Roth, von Wangen.

Großer Rath den 4. Februar.

Eine Vorstellung des Hrn. C. Stuber, von Bern, wegen
Aeußerungen übcr feine in die Zeitung eingerückten Berichte
über die Verhandlungen des Großen Rathes wurde an die
Bittschriften-Kommission gewiesen.

Hernach ward ein Anzug des Hrn. Watt, in Betreff der
im Jahr 1830 durch die Militär.Behörden in der Haupt-
stadt ausgetheilten Waffen verlesen.

Dann wurde die auf heute angekündigte Berathung
eincS Vortragv deâ diplomatischen Departements über die
A n geleg c n heilen deS K a nto n S B a se l angehoben. Durch
denselben und den Berichterstatter des DepartemcnteS erhielt
die Versammlung eine historische Uebersicht aller hierauf
Bezug habenden Verhandlungen und Ereignisse, und hierauf
wurden dann noch der Beschluß der Tagsatzung vom 27. Christ,
nionat 1831 und das Kreisschrciben dcS Großen Rathes des

KantonS Basel an sämmtliche Stände vom 10. Januar 1832
verlesen.

Von Seite der Tagsatzung wird vor allem anö die Frage
vorgelegt: „Ob die Stände die bundcSmäßige Gewährleistung

„ der Verfassung von Basel unbedingt zu handhaben gesonnen
„seyen oder nicht?" und dann werden auf den Fall einer
bejahenden oder verneinenden Antwort andere untergeordnete
Fragen gestellt. Die Regierung von Basel ihrerseits
begehrt ebenfalls eine Antwort auf obige Frage, erklärt
aber, daß sie in die übrigen Anträge der Tagsatzung nicht
eintreten könne.

Das diplomatische Departement war in seinen Ansichten
getheilt. Die erste, jedoch in der Minorität gebliebene
Meinung glaubt sich strenge an folgende drei geschichtliche
Stützpunkte halten zu sollen:

I) Daß die von der Regierung von Basel gesetzlich-einge¬
leitete Verfassung zu den freisinnigsten der Schweiz
gehört.

2> Daß sie ohne Zwang von der großen Mehrheit- der stimm¬
fähigen KautonSbürgcr angenommen worden», und

,'») Daß sie seither durch einen vollgültigen Tagsatzungsbc-
fchlnß die eidgenössische Gewährleistung erhalten' hat. 4
AuS den hieraus hergeleiteten Gründen trägt hie erste

Meinung darauf an, die Ehrengcsandtschaft von Bern dahin
zu instruire» : „daß sie zu Aufrechthaltung der durch eist

„ vollgültiges TagsatzungS-Konklusum gewährleisteten Verfas.
-, sung Basels stimmen solle."

Die Mehrheit des Departements hingegen bemerkt
vor allem auS, cS sey nirgends angegeben, worin die im §. 1

des BundeSvertragS auggesprochene Gewährleistung bestehe.
Sie trage Bedenken, wird weiter gesagt, auf eine solche an-
zutragen, wenn daraus die Pflicht hervorgehen sollte, die
bestehende Ordnung unbedingt mit Waffengewalt zu Hand-
haben, und glaube, cS sey auf jeden Fall daS Recht zur
Vermittlung mit der Verpflichtung zur Gewährleistung vcr-
bunden. Ausserdem aber findet diese Meinung in der Vcr-
fassung von Basel solche Bestimmungen, die den Hauprbc-
dinfiungcn des H. l des BundeSvertragS nicht entsprechen und
Grunde, um die NechtSgültigkeit ihrer Annahme in Zweifel
zu ziehen. Zu jenen Bestimmungen werden gerechnet: das
ungleiche NepräsentalionSverhältniß zwischen Stadt und Land;
der tz.45, y und der Art. 0 des Gesetzes vom lt. Febr. 1831.H
Demzufolge trägt die Mehrheit deS Departements darauf an:
die Ehrengcsandtschaft auf die bevorstehende Tagsatzung möchte
in Bezug auf die Angelegenheiten dcö KantonS Basel, we.
scntlich im Sinn deS Majorität!,.Gutachtens der TagsatzungS-
Kommission, stst. 27. Dez. 1831, dahin instruier werden:
s) Daß hicrseirS keine Gewährleistung ausgesprochen werden

könne, biS daS anö dieser Gewährleistung für die Eid.
gcnosscnschaft und die einzelnen Kantone entstehende
RechtSvcrhältniß näher bestimmt sey.

k») Daß man eine Auslegung der Gewährleistung, als vcr.
pflichte sich die Eidgenossenschaft zu unbedingter Auf.
rcchthalrung der bestehenden Ordnung eines KantonS,
ohne dagegen irgend ein Recht zu erhalten, auf dessen
innere Verhältnisse zu wirken, wenn die Wohlfahrt der
Gesammtheit eö fordert, durchaus nnzulaßig und unvcr,
cinbar mit der Existenz eines BundcSstaarö halte,

c) Daß man sich in VcrfassuugSsachcn, welche zu entschei-
den daS souveräne Volk deS KantonS Basel allein
kompetent sey, keineswegs einlassen wolle, dagegen Vcr-
mittlung anbiete, im Sinne des alten eidgenössischen
NechlS.

st) Falls die Regierung von Basel, weder bundeSbrüderliche
Vermittelung annehmen, noch mit ihren Mitbürgern sich
verständigen sollte, so daß durch fortdauernde Unruhen
die öffentliche Ordnung und der innere Friede der Eid-
genosseuschaft gefährdet, und ihre Sicherheit und Selbst,
ftändigkeit nach aussen bedroht würde, man die Tagsatz,
ung nicht nur befugt, sondern nach §, 8 deS Bundes-
Vertrags verpflichtet halte, von sich aus alle Vorkehren
zu treffen, welche alSdaun die Aufrechthaltung dcS Bun-
dcS erfordern würden, und dcS Vaterlandes Freiheit
und Ehre; und

o) daß aber der hiesige Stand seine BundeSpflicht jedenfalls
treu und redlich erfüllen und jeden gesetzlichen Entscheid

Der Z.45 der Basler Verfassung lautet:
Der Grosse Rath, ernennt sochft er es nothwendig erachtet, auf

jeden Fall aber jeweileu nach Berflnß von tl> Jahren, eine Kom-
inisston aus seiner Mitte, und tragt ihr auf, sich zu berathen,
„ob und welche Abänderungen in der Verfassung nothwendig sinn

ch ^mochten," und ihr Gutachten darüber einzugeben.
Wenn, nach Behandlung dieses Gutachtens, der Grosse Rath

Abänderungen in der Verfassung beschliefit, so müssen die verän-
- dsrten Artikel den Bürgern auf gleiche Weise, wie die Verfassung

.--».selbst, zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden.
Im Fall der Verwerfung bleibt die Verfassung unverändert.

2) §. 9 deS Gesetzes vom tl. Februar 18ZI lautet:
Die vorgelegte revidirte Verfassung erhält die Genehmignng und

erwachst in Kraft, wenn einerseits die Mehrheit der Bürger der
Stadt, und anderseits ebenfalls die Mehrheit der Bürger vom
Lande, dafür gestimmt hat; wenn hingegen, sey es in der Stadt
oder in den Landbezirkcn, oder auch bei beiden Theilen, die Mehrheit

sich dagegen erklärt, so ist sie verworfen.



(wenn er auch mit den hicrseitigen Ansichten nicht über-
einstimmen sollte) der hohen Tagsatzung achten, und no.
thigenfallS für dessen Vollziehung mitzuwirken bereit sey.

In der Vorberatyung durch den NegicrungSrath hatte
sich die Mehrheit desselben für die Meinung der Majorität
des Departements erklärt.

Bei AnHebung der heutigen Berathung erhoben sich einige
Vorfragen über die dabei zu beobachtende Forni/ »vorauf
entschieden ward:

1) In das verlangte Gutachten einzutreten. ss'.j ss,
'

>

2) Die erste Berathung auf die Frage über Garantie oder

Nichtgarantie der Verfassung von Basel zu beschränken.
Abstimmung: beides einstimmig.

Noch umfassender, als cö im Vortrag des Departements
geschehen konnte, wurden die Gründe für und wider die Ga-
rantie auseinandergesetzt, und auf die geäußerten Zweifel,
in welcher Hinsicht der hiesige Stand sich darüber auSzu-
sprechen habe, ward mit allgemeiner Zustimmung zu Protokoll
erklärt:
1) ES solle der zu nehmende Beschluß über die Frage der

Garantie alS Ausfüllung deS TagsatzungS-ProtokollS vom
19. Juli 1831 über die Garantie der Verfassung von
Basel, wo die hiesige Gesandtschaft aus Mangel einer
Instruktion nicht gestimmt habe, anzusehen seyn.

kl) Erst nach einem Entscheid hierüber solle die Frage über
Handhabung der Garantie diskulirt werden.
Nachdem nun in der fortgesetzten Berathung alle Ansich.

ten sich über diesen für die ganze Eidgenossenschaft höchst

wichtigen Gegenstand noch weiter ausgesprochen, so wurde zur
Abstimmung geschritten, und durch die Mehrheit der Stimmen
entschieden, daß der hiesige Kanton die ain 19. Juli
1831 der Tagsatzung vorgelegte Frage, ob man
die Verfassung von Basel garantieren »volle oder
nicht? verneinend beantworte.

Antrag an den Großen Rath zur Vereinfachung und
Festsetzung der Titulaturen für die Staatsbehörden
und Staatsbeamten der Republik Bern.

In einer Republik soll die Benennung der Stelle, die
ein Beamter durch daS Zutrauen seiner Mitbürger bekleidet,
die ihm gebührende Auszeichnung seyn. Ist diese Benennung
nicht mehr genügend und muß sie durch Beisetzung von au.
dcrn Titulaturen und EigenschaftS.Beilegungen vermehrt
werden, so ist es schon ein Zeichen entweder deS Verfalles deS

Ansehens der Stelle selbst, oder der kriechenden Schmciche.
lei, welche sich so gerne vor jeder in Amt stehenden Person
erniedrigt.

Wenn nun in unserer neugestalteten Republik die Erthci.
lung von großen Titulaturen, wozu eS schon rasch den An.
fang nimmt, nicht cinrcißcn und durch den Gebrauch zur
Uebung werden soll, so muß gesetzlich bestimmt werden, welche

Titulaturen allen Staatsbehörden und Staatsbeamten einzig
gegeben werden dürfen. à

Der Unterzeichnete nimmt daher die Freiheit, Ihnen,
Hochgeachtete Herren, für diese Bestimmung den beiliegendes
Vorschlag einzureichen. ./'v

Er darf glauben, dieser Vorschlag sey der Würde und
dem Geist unserer Regierung angemessen, welche ihren Werth
nicht in Hof-Titulaturen oder Bezeichnung von GcburtS.Verß
schiedenheiten zu suchen hat und auch nicht durch die Läng«
der Brief'Ucberschriftc» an den Tag legen wird. j

So wie aber die Vorschrift von einfachen kurzen TitM
laturen in allen Rücksichten auf die allgemeine Billigung zählen

kann, so glaubt hingegen der Unterzeichnete, eS könne

in unserem biöher gebräuchlichen deutschen Kanzlei-Styl eine
Veränderung verordnet werden, die den Forlschritten des
Sprachgebrauchs angemessen wäre.

In ganz Deutschland wird eS nämlich als eine »vahre
Grobheit und eine verächtliche BehandlungSwcisc angesehen,
wenn jemand mit „Ihr oder Euch" angesprochen »vird.

Nun aber ist es Gebrauch unserer Kanzlei, in der An.
rede ay,Me Person, stets in zweiter Person, die Wörter
Ihr und Euch zu gebrauchen, und der Unterzeichnete trägt
darauf an, daß dieser Gebrauch abgeändert und von Mln
an kein Staatsbürger in den Kanzlei. Akten anders alS in
dritter. Person der Mehrzahl mit Sie, Ihnen, Ihren,
angeredet werden solle.

Der Unterzeichnete muß eine solche Veränderung als den
Gefühlen deS AnftandcS angemessen erachten, indem sich diese
Gefühle nach den Fortschritten der Bildung und deS
Sprachgebrauchs richten, und jede Verletzung derselben, besonders
von Seite einer Regierung, als eine beleidigende, herabwür-
digende BeHandlungsweise angesehen werden kann.

Bern, den 8. Januar 1832.
von Lerb er, Landammann.

Für folgende RegierungS.Behörden und Staats-
Beamte der Republik Bern sollen keine an-
dere Titulaturen gebraucht werden, alS:
In mündlicher oder schriftlicher Anrede:

An den Landammann: Herr Landammann oder Hoch¬
geachteter Herr.

„ den Schultheiß: HerrSchultheiß oder Hochgeach¬
teter Herr.

„ den versammelten Großen Rath: Hochgeachtete Her-
ren.

v den versammelten RcgicrungSrath: Hochgeachtete
Herren.

» das versammelte Obergericht: Hochgeachtete Herren.
„ ein versammeltes Departement: H ochg e c h r t e H c r rcn.

ein versammeltes Amtsgericht: Wohlgeehrte Herren.
„ ein Mitglied des Großen RathS: Herr Großrath.
„ ein Mitglied des RegicrungörathS : H e r r R e gie r u n g S.

rath.
» den Präsidenten deS ObergerichtS: Herr Oberge¬

rich t 6 - P r ä si d e n t.
„ ein Mitglied deS ObergerichtS: Herr Oberrichtcr.
„ den StaatSschreiber: 5? err Staat S schrei ber.
i, einen RegierungS - Statthalter: Herr RegierungS-

Statthalter.
„ den Präsidenten eines Amtsgerichts: Herr Gerichts-

Präsiden t.
„ ein Mitglied eines Amtsgerichts: Herr Amtsrichter.

Für alle übrigen Staatsbeamten soll in mündlicher oder
schriftlicher Anrede auch nur der Titel: Herr, dem Namen
der Stelle beigesetzt werden, welche sie bekleiden, »vie z.B.:
Herr Verhörrichter; Herr KrtegSzahlmcister; Herr SraatS.
eassier u. s. w.

Ailf Ueberschriften, Adressen, auf Briefen.
An Herrn Landammann hl. hl. in
: G ssHerr«'Schultheiß hl. hl. in

» Landammann und Großen Rath der Republik Bern,
in Bern.

„ Schultheiß und NegierungSrath der Republik Bern,
..z < in Bern,
g,»,? öas Obergcricht der Republik Bern, in Bern.

„ daS diplomatische Departement (Bau., Militär-Depar¬
tement »c. re.), in Bern.

„ daS Amtsgericht deS Bezirks il. hl. in hl. hl.



An Herrn Großrath R. R. in R.

„ Herrn RcgierungSralh R. R. in R.l>l.
» Herrn Präsident des ObergerichrS R. R. in
» Herrn Oberrichler R. in R. R.

» Herrn Sraatöschreibcr R. K.
,1 Herrn RegicrungS-Statthalter R. de. in oder zu

» Herrn ie. ie. Präsident des Amtsgerichtes in ie. R.

„ Herrn Amtsrichter R R. in ie. ie.

Den Zuschriften von Beamten oder «Adern
Staatsbürgern:

An Landammann und Kroßen Rath l

„ Schultheiß und RcgierungSrath > oder deren Präsidenten
» daö Obergericht s

soll kein anderer Schluß beigesetzt werden, alS:
Mit schuldiger Hochachtung:

Unterschrift: R. R.
Wird von einem Beamten in amtlicher Stellung geschric-

ben, so soll ob der Unterschrift das Amt angezeigt seyn,
wie z. B. :

Der RegierungS-Statthalter. Der Gerichts«
Präsiden t.

Den Zuschriften an Behörden oder Beamte, welche den
obigen untergeordnet sind/ soll ob der Unterschrift nur der
Schluß: „Mit Hochschätzung ' beigesetzt werden.

In der französischen Sprache sollen die gleichen Vorschrif.
ten beobachtet, und das Wort lVl<»i>»Aul- oder Nosàir-s ganz
allein da gebraucht werden wo im deutschen Hochgeachteter,

ochgeehrter oder Wohlgeehrtcr Herr, oder Hochgeachtete,
ochgeehrte oder Wohlgcehrle Herren, gesagt wird.

Die Beilegung des Wortes hohe für irgend eine
Behörde soll nicht statt haben, indem sie für die obersten
Behörden nichts bedeutet, und in ihrer Anwendung auf unter«
geordnete Behörden, Kommissionen '.c. inö Lächerliche fällt.

Publikation des Finanz-Departements.

In Folge erhaltener Vollmacht vom Negierungsrath hat
das Finanz « Departement von nun an die Ausrichtung der
aus Frankreich eingehenden Militär-Pensionen, sowie die
Besorgung aller dahcrigcn Geschäfte an Hrn. StandcSbuchhal-
terei-Substitut von Stürler in Bern übertragen.

Die Betreffenden werden hievon in Kenntniß gesetzt, mit
dem Beifügen, daß laut Beschluß deö RegierungSrathes vom
31. v. M. in Zukunft allen Pcnsionirtcn ohne Ausnahme hicr-
seitS keinerlei Abzug zu Gunsten dcS hiesigen Zahlmeisters
mehr gemacht, sondern diese Pensionen von nun an im glei«
chcn Betrag werden ausgerichtet werden, wie solche durch
den französischen Zahlmeister bezahlt werden. Hingegen fal«
lcn den Pensionieren alle nöthigen Auslagen für Lebens«
scheine und Geldversendungen an dieselben, wie natürlich zur
Last.

Bern, den Z.Februar 1832.
Sekretariat

des Finanz-DcpartementS.

Man hat mit Bedauern erfahren, daß besonders im
Seeland mündlich und schriftlich beunruhigende Gerüchte
wegen Zehnten und Bodenzinscn ausgestreut werden, die
keinen andern Zweck haben, als die Gemüther zu reizen und
daö Zutrauen zu unserer volkSthümlichen Regierung zu unter-
graben. Ohne in daö Strafbare solcher schlechten Handlungen

einzutreten, derer Urheber ihren verdienten Lohn durch
die Gesetze erhalten, sobald sie entdeckt werden, wollen wir ^

unsere Mitbürger, besonders diejenigen dcS Amtsbezirks
Rida» und dcS SeelandeS überhaupt ersuchen, allen bösartigen,

giftigen Einflüsterungen, die nichts als Eigennutz und Unruhe
beabsichtigen, kein Gehör zu leihen, und zutraunngSvoll den
Erfolg der Berathungen der zur Untersuchung von
Zehnten und Bodenzinsen niedergesetzten Kommission

abzuwarten. Sie wird mit möglichster Beförderung
ihren daherigen Bericht dem Großen Rache vorlegen, da
aber dieser Gegenstand von der größten Wichtigkeit ist, und
da er die Interessen beinahe aller Gegenden des KantonS
betrifft, so muß alles aufö sorgfältigste geprüft und die
daherigen Gesetzes. Vorschläge mit der bestmöglichen Umsicht
abgefaßt werden. Die Kommission wird sich dieses gewiß
zur Pflicht machen; aber dazu bedarf es Zeit, denn cS lieg
ausser der Möglichkeit, ein solches Werk im Flug machen zu
können.

Ucberhaupt wird unsere oberste Landcsbchörde den Wünschen

ihrer Mitbürger für Erleichterungen von Beschwerden
so weit entsprechen, als eS nur immer mit dem Wohl dcS
gesamnitcn Landes in Einklang gebracht werden kann.

Berichtigung.
»In der Allg. Schweizer.Zcitung Nro. 15, vom 3. Febr.,

steht die Aeußerung, als wäre eS für unsern Kanton etwas
noch nie Erlebtes und höchst Schimpfliches, wenn nach dem
Antrag des Herrn KasthoferS ein nicht in der Stadt Bern
gcborner schweizerischer KriegSmann, wie der General Rotten,
oder der Oberst Heidegger, berufen, und zur Benutzung seiner

Erfahrungen an die Spitze unseres Militärs gestellt würden.

Folgendes mag zum Beweis dienen, daß eine solche
Anstellung von schweizerischen Militärs anderer Kantone und
sogar von Fremden nichts neues wäre. AIS im Jahr 1793
die alte aristokratische Regierung von Bern erprobt Halle,
daß eS nicht hinreiche, jemanden als General zu betiteln,
um ihm die Eigenschaften eines Generals zu geben, ließ sie
den östreichischen General Hotze berufen, und auch den gewe-
senen Commandanten von Lyon, Herrn von Preci, aus Lindau

abholen, um ihnen das Commando der Armee zu über-
tragen. Die gute Maßregel war aber zu spät, und als diese
KricgSmänner an den Grenzen deS KantonS Bern ankamen,
war die Stadt Bern schon von der französischen Armee
besetzt. Auch den französischen Ausgewanderten, Herrn von
Varicourl, hatte die damalige Regierung in Dienst genom-
men. und seither ist ihm auch, obwohl er ein Katholik war,
das Burgerrecht von Bern als ein Zeichen der Erkenntlichkeit

von Seite der abgetretenen aristokratischen Regierung
geschenkt worden.

Anzeige.
In Folge mehrfacher Anfragen an die Redaktion wird

bekannt gemacht, daß die Vcrtheilung deS »Anzeigers
derNegierungöverhandlungen" folgendermaßen Statt
hat. Von den Herren NcgierungSstatthaltern werden unent-
geldlich an die Beamten und Gemeinden ihres Bereichs
ausgetheilt: im Oberamt Aarberg 110 Exemplare. Aarwangcn
200. Bern 370. Bürcn 00. Burgdörf 170. Erlach 80.
Fraubrunnen 90. Frurigen 80. Jnterlacken 140. Konolfinqen
320. Laupen 00. Nydau 100. Obcrhasle 40. Saancn 40.
Schwarzenburg 80. Seftigcn >40. Stguau 180. Ober-
Simmenchal 00. Nieder-Simmenthal 80. Thun 201». Trach-
selwald 190. Wangen 140. Delspcrg (Bezirk Lauffen) 30.
Ueber diese uncntgeldlichcn Exemplare hinaus werden noch
die für die Abonnenten bestimmten Blätter gedruckt und durch
die Beamten vertheilt.



k.

Anzeiger
der

Regterungs Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Dienstag den 14.Februar 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 26 halbe Bogen 10 Btz.)
dei den HHrn. Regicrungsstatthaltern und Unterstatthaltern, oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redak.
torS — Bern, Kcstlergassc Nro. oll.

Großer Rath, den 6. Februar.

(Basler-Angelegenheit,)

Nachdem man in der Sitzung vom 4teu über die noch in
Frage gelegene Zustimmung unsers Kantons zu der Garantie
von Basel entschieden hatte, so sollte nun in der heutigen
Sitzung die Frage über ihre Handhabung in Berathung
genommen werden. Gleich zu Anfang derselben erhob man
verschiedene Vorfragen, und besonders äußerte man sich in
entgegengesetzten Meinungen über die Frage: ob man vor allem
ans- über die Motive des am 4. Februar genommenen
Beschlusses eintreten, oder dieses auf eine spätere Discussion
verschieben wolle? deswegen unterwarf man ste einer Abstimmung
und diese entschied für das Verschieben.

Nun entwickelte Hr. Regierungsrath Tillier, als Bericht-
erstattcr deö diplomatischen Departements, den Sinn und die
Folgen der an die Tagsatznng gelangten Begehren einer
Garantie von Kantonöverfassungcn sowohl aus dem Bundes-
vertrag, alö aus dem Eid der Gesandtschaften und dem Tag-
satzungS.Reglement.

In der hierauf statt gefundenen Diskussion wurde nach
verschiedenen zum Theil einander ganz entgegengesetzten Au-
sichten erörtert, in wie fern das Tagsatzungö-Konklnsum vom
19. Juli 1831 verbindlich sey oder nicht? und wie man über
Handhabung desselben und der Verfassung des Kantonö Basel
unsere Gesandtschaft auf die bevorstehende Tagsatznng zu in-
siruiren habe.

Nachdem Niemand mehr zu reden verlangte, geschahen
noch abweichende Aeußerungen über die Stellung der Fragen
für die Abstimmung. Endlich ward vom Hrn. Landammaun
inö Mehr gesetzt.

»Will man die bundesmäßige Gewährleistung der Verfaß-
snug von Basel unbedingt handhaben oder nicht unbedingt ?"

Für ersteres waren 51 Stimmen.
Für letzteres 123 Stimmen.

Einige Mitglieder der Versammlung erhoben sich nun
gegen das Wort bnndeömäßige, und verlangten, cS solle
statt dessen gesagt werden, die durch das Konklusum
vom 19. Juli ausgesprochene, und stützten dieses
Begehren besonders auf den Umstand, daß die Frage in
französischer Sprache gesetzt worden sey, wie folgt: 8i veur
mainte!!!!, 8!M!> coiülition le conclusum cìo la Diète en ckato

«In üy.inüiet iLii. Andere Mitglieder hingegen verlangten,
man solle eS bei der geschehenen Abstimmung bewenden lassen

und behaupteten, eS wäre ordnungswidrig, etwas
abzuändern. — Auf vielseitiges Begehren setzte aber der Hr. Land-
ammann die Frage ins Mehr: ob man nicht das Konklusum

vom 19. Juli über die Gewährleistung der Verfassung von
Basel verstanden habe?

Für ersteres erklärten sich 138 Stimmen.
Für letzteres 1 Stimme.

Mehrere Mitglieder verließen aber während dieser
Abstimmung den Saal, mit der Aeußerung, sie sey gesetzwidrig,
und man werde Verwahrungen dagegen einreichen.

Nnn wurden noch verschiedene Redaktionen der heute
entschiedenen Frage vorgeschlagen und über folgende eine
Abstimmung gehalten:

Will man nach dem Konklusum vom 19. Juli
1831 die Garantie der Verfassung von Basel
unbedingt handhaben oder will man sie nicht
unbedingt handhaben?

Diese Redaktion wurde gutgeheißen mit 126 Stimmen.
Nicht beigestimmt wurde von 12 Stimmen.

Großer Rath, den 7. Februar.

(Verwahrung von 11 Mitgliedern. Vorörtliches Schreibe». Dekret
'über Veränderung der Militärbeförderungen.)

Zu Anfang der Sitzung wurde eine am gestrigen Abend
dem .Hrn. StaatSschreibcr zugestellte von vierzehn
Mitgliedern des Großen Rathes unterzeichnete
Verwahrung, betreffend die Verhandlungen vom 4. und 6.
Februar, über die Angelegenheiten von Basel verlesen, und
von einigen der Unterschriebenen begehrt, daß sie in das
Protokoll aufgenommen werde. AlS nian Einwendungen gegen
dieses Begehren machte, so beriefen sich die Unterschriebenen
auf die am 30. November dem Hrn. Regierungsrath Vautrcy
gestattete Einrückung einer Erklärung rücksichtlich dcS
Prozeßverfahrens in Polizeisachen.

ES ward aber erwiedert, eine solche Erklärung sey
sehr verschieden von einer Verwahrung, und obgleich das
Reglement des Großen Raths nichts über diesen Gegenstand
vorschreibe, so sey doch die Aufnahme von Verwahrungen
oder Protcftationen in daö Protokoll unzuläßig, weil sie dem
Grundsatz widerstreite, daß die Minderheit sich der Mehrheit
unterwerfen solle. Der hierauf gemachte Antrag, zur
Tagesordnung zu schreiten, wurde einstimmig angenommen.

Hierauf wurde in Fortsetzung der Verhandlungen
über die Angelegenheiten von Basel vom 4. und 6.
dies zu den Berathungen der Anträge der Mehrheit des
diplomatischen Departements geschritten und beschlossen, dieselben
artikclweise zu behandeln. — Vor AnHebung der daherigen



Diskussion ward noch cin an den RcgierungSrath gelangtes
Schreiben dcö Vorortes Luzern vom 5. Febr. verlesen/
das Anstichen enthaltend/ daß das hiesige/ schon auf Ende
Januars erwartete Votum über die durch den TagsatzungS-
beschluß vom 27. Dez. den Ständen gemachten Mittheilungen
über die Angelegenheiten von Basel baldigst eingesandt werden

möchte. — Als man nun zur Berathung des ersten
Antrags deö Departements übergicng/ so wurde befunden/ es

sey angemessener vorerst noch die sämmtlichen Anträge zu
nochmaliger Berathung an das Departement zurückzusenden/
und dieses einstimmig beschlossen.

Ein von Hrn. Prokurator Jaggi gemachter Anzug ward
verlese»/ dahin gehend/ daß von dem im Zeug h an se sich

befindlichen groben Geschütz cin Theil nach Thu»/ Burgdorf
und Biel verlegt werde.

Durch cin von heute datirteö Schreiben an den Großen
Rath erklärst Hr. Lutz/ I>>-./ daß er seine Stelle als
Mitglied dcyclben und diejenige im Departement des Innern
niederlege/ weil ihm sein Beruf nicht erlaube/ den Regie-
rungsgcschäftcn gehörig obzuliegen. ES wurde beschlossen/

einstweilen den Entscheid hierüber aufzuschieben / und dem

diplomatischen Departement den Auftrag zu ertheilen/ zu

untersuchen und Bericht zu erstatten/ wer den Mitgliedern
dcS Großen Rathes die Entlassung zu ertheilen habe.

Ein mit der Genehmigung des RegicrungsraiheS versehener

Vortrag deö MilitärdcpartementS zeigte die Noth-
wcndigkcit / sowohl wegen einiger in die Verfassung als in
daS Organisationödckret für die Departement
aufgenommener Vorschriften / als wegen der vielen unter den

Offizieren nöthig gewordenen Beförderungen/ einige Abän-
derungen in dem bestehenden Militärgefetz vorzu-
nehmen/ und hierauf wird ein dahin abzweckcnder Entwurf-
DekretcS der Berathung unterworfen.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über unsere
Militärorganisation und geäußerten Wünschen über ihre Revision
wurde beschlossen/ in die artikelweise Berathung des
vorliegenden Entwurfes einzutreten. Z. 1 und 2 wurden ohne Be-
mcrkung angenommen, f. ES wurde die Meinung ange-
bracht, daß man die Bestimmung der Zeit/ während welcher
cin Militär als Soldat und Unteroffizier gedient haben müsse/

bevor er zum Obcroffizicr befördert werden könne/ nicht dem

Militärdepartement überlassen, sondern vorschreiben solle, eS

sey wenigstens die Zeit cineö Jahres erforderlich; aber
andererseits wurden die Gründe für die durch den Entwurf
vorgeschlagenen Vorschriften dargethan, und cS wurde ent-
schieden, bei demselben zu verbleiben.

5. 4/ 5, 6, 7 lind 8 wurden ohne Bemerkung
angenommen.

Ueber die Pocken-Epidemie im Kanton Bern.

Der Bericht über die Schutzpocken-Jmpfuug im Kanton
Bern, der dem E. Publikum im Dezember letzthin mitgetheilt ^

wurde, enthielt damals schon die Anzeige einer auSgebroche-
ncn Pocken. Epidemie in einigen Aemtern deö Kantonö, die
aber seither noch eine bedeutende Ausdehnung gewann, so

daß sich die hohe Regierung veranlaßt fand, einen eigenen
Pocken-Spital zu errichten, der seither schon bei 40 Kranke »
aufgenommen hat.

Die Epidemie hat bisher einen gutartigen Karakier ge-
zeigt, die Fieberkomplikation war entzündlich-gallicht-katarra- N

lischcr Natur, die durch sorgfältige und zweckmäßige BeHand- A

lung, nach einem regelmäßigen Verlauf der Krankheit mit î
wenigen Ausnahmen von tödtlichen Fällen, einen günstigen z

Ansgang hatte. — Die bekannt gewordenen Todesfälle in D

Folge der Pocken, betreffen meistens schwächliche ältere
Personen und ganz kleine Kinder, und auch solche, die durch
zweckwidrige Behandlung mit hitzigen Getränken brandige
Pocken bekamen; und unter diesen befand sich ein einziges
geimpftes Subjekt, dessen Aechthcit noch bezweifelt wurde,
und eö auch zugleich die Pocken schon einmal überstanden
haben soll.

Diese Krankheit ergreift meistens Leute bis ins dreißigste
Jahr, denn ältere Pockenfälle wurden bisher in dieser
Epidemie nicht bekannt; eö wurden Geimpfte und Uugeimpfte
befallen, und von letztern auch mehrere, die wegen früher
überstandencn wahren Pocken nicht geimpft worden sind, und
all» die Pocken zum zweitenmal bekamen; bei der sehr
genau angestellten Untersuchung mehrerer vaccinirten Pocken-
kranken, von denen sich angeblich eine ordentliche Zahl
vorfanden, zeigten nur sehr wenige eigentliche karakteristischc
Vacclncnarben, bei den mehrsten andern war auch keine
Spur derzelben zu finden, oder nur sehr undeutliche Narben,
die also als mißlungene Impfungen zu betrachten waren,
und bet welchem die Pocken auch einen vollständigen Verlauf
machten, während die vaccinirten denjenigen der modifizierten
Pocken (v-li'i-ilviclos) zeigten, d. h. daß die Pocken am siebenten

Tag schon, ohne EtterungSficber abtrockneten, und die
Krankheit also sehr leicht überstunden.

Allein jede neue Erscheinung epidemischer Pocken, wobei
einige Geimpfte ergriffen werden, erregten auch immer wieder
neue Zweifel über die Schutzkraft der Kuhpocken, und oft
wird gefragt: welches zweckmäßiger sey, die Kinder vacci-
nircn oder mit wahren Pocken inoculiren zu lassen Die
Entscheidung dieser Fragen sind für die Menschheit, so wie für
die Arzncikunst von höchster Wichtigkeit und von großem
^nteresse, und nur die reine Beobachtung der Erfahrung
kann und soll unS hier leiten. Eö ist nämlich eine
angenommene Sache, daß in der Regel die akuten Hautkrankheiten,

wie die Pocken-, Scharlach-, Rötheln- zc. AuSschläge
die sowohl sporadisch als epidemisch erscheinen, den Men-
schen und besonders das zartere KindcSalter gewöhnlich nur
einmal ergreifen, und wo nach einem starken AuSbruch der
Krankheit die fernere Empfänglichkeit für dieselbe gleichsam
zerstört wird.

Allein die Erfahrung zeigt unS, daß von dieser allge-
meinen Regel sich auch zwei Abweichungen darbieten, nämlich
erstens diejenige, wo Menschen gar keine Empfänglichkeit
zur Aufnahme solcher Krankheiten zeigen, so sehr sie auch
allen Ansteckungen ausgesetzt seyn möchten; und zweitens hin-
gegen, wo andere schwächliche, zartere Menschen eine solche
Empfänglichkeit haben, daß sie beim geringsten Vorhanden-
seyn ansteckender KrankheitSstoffe sogleich ergriffen werden,
und selbst auch zum zweitenmale, ja in sehr seltenen Fällen
zum drittenmal von der gleichen Krankheit befallen werden
können. — Hieraus erklärt sich nun der Grund, daß bei
dieser gegenwärtigen großen Disposition zu Hautkrankheiten,
da in einigen Aemtern die Pocken, in andern Masern- und
Scharlach-ÄuSschläge herrschen, mehrere Personen auch von
den Pocken ergriffen werden, die sowohl gehörig geimpft
waren, alS auch schon dieselben früher überstanden hatten,
und also eine besondere Empfänglichkeit zu dieser Krankheit
enthielten.

Auf diesen Umstand mag sich vielleicht die Ansicht stützen,
daß die Kuhpockcn auf ctnc gewisse Zeit vor der Ansteckung
der wahren Pocken schützen können; denn alö allgemeine Re-
gcl läßt sich diese Ansicht nicht annehmen, indem sonst bei
den Hunderttauscndcn von Geimpften die Zahl der von Po-
ckcn Ergriffenen weit bedeutender hätten seyn müssen, während
die nun seit acht Jahren dauernde Pocken-Epidemie in der
Schweiz, nach allen darüber von verschiedenen Kantonen
ausgegangenen Berichten, die sichernde Schutzkraft der Kuh-



pockcn im Allgemeinen sich aufs neue bestätigt hat/ mit
einziger Ausnahme der Beobachtungen im Kanton Waadt/ wo
ein auffallendes Mißverhältniß der ergriffenen beglaubt
Geimpften sich erzeigte, das aber wohl seinen Grund in häufig
mißlungenen Impfungen haben wird. ^ Da nun sowohl bei

Geimpften als bei früher Geblätterten für eine zweite
Ansteckung der Pockcn eine besondere Empfänglichkeit beim Menschen

vorausgesetzt werden muß, gegen welche keine bestimmte
Garantie gegeben werden kann, so ist cS für furchtsame
Gemüther und da, wo keine karakteristischc Jmpfnarben sich

vorfinden, sehr rathsam, eine zweite Impfung vornehmen
zu- lassen, um mit größerer Sicherheit der Schntzkraft
vertrauen zu können; — eine zweite gelungene Impfung zeigt
dann ohne allen Zweifel eine eigene Empfänglichkeit für die
Pockenkrankheit an, die dann aber neuerdings durch daS

Vaccinegift wieder zerstört wird. — In wiefern nun die

Inokulation der Pocken der Vaccination vorzuziehen scye,
um sich vor crstern zu schützen, so würde man unstreitig
wieder in die gleichen Fatalitäten zurückfallen, welche vor
der Entdeckung der Vaectne existierten, d. h. daß man ebenfalls

ohne unbedingte Garantie einer zweiten Pockenansteckung,
sich nichts desto weniger allen Folgen einer solchen aussetzen

würde, während man eine eben so sichernde Garantie durch
die Vaccine erhalten kann, deren Verlauf und Ergreifen des

allgemeinen Organismus bedeutend leichter und gutartiger
als der der Pockcn ist. — Ohne nun in die Verschiedenheit
der bekannten Folgen von beiden Krankheiten einzutreten,
deren Vortheil sich zu Gunsten der Vaccine auSspricht, möchte
man um so weniger der Inokulation der Pockcn daö Wort
reden, da man selbst mit der Hoffnung einer Möglichkeit der
Ausrottung der Pocken sich schmeichelte, wenn die Vaccination

allgemein gesetzlich eingeführt seyn würde: — Wenig-
ftenö geben nnö die benachbarten Staaten von Würrcmbcrg
und Baiern, wo die Gesetzlichkeit der Impfung cingeführt-
ist, ermunternde Beispiele zur Nachahmung durch die seltenen
Pockenfälle, die während den letzten Jahren dort beobachtet
wurden, im Vergleich anderer dieselben umgebenden Länder.

Um nun über die gegenwärtige Pocken-Epidemie und
über die Schutzkraft der Vaccine bestimmte Resultate zu er-
halten, welche nur auf dem Wege der Beobachtung erlangt
werden können, werden sowohl E. E. Publikum als bcson-
dcrS alle Medizinal-Personen ersucht und aufgefordert: alle
bisherigen und ferner bekannt werdenden Pockenkranken den

nächstgelegcnen OrtS-Behörden anzuzeigen, mit Angabe deS

Namens, des Alters und deö Wohnorts der Personen und
ob solche früher die natürlichen Pocken gehabt haben oder
vaccinirt worden seyen, — welche Anzeige dann sogleich dem

Tit. SanitätSrath mitgetheilt werden soll. Die Hrn. Aerzte
und besonders die KreiS-Impfärztc werden vorzüglich ersucht,
über die ihnen vorkommenden Pockenkranken ein Verzeichnis
zu führen, und genau zu achten, welche von denselben mit
karakteristischen Jmpfnarben versehen sind, und wie sich bei

letzten: der Verlauf der Pockenkrankheit gemacht hat, ob sie

die Zeichen eines leichten gutartigen Verlaufs, desjenigen
der VaNoioillou darbieten. Diese Verzeichnisse sollen nach
AuSlauf der Epidemie dem Tit. SanitätSrath übersandt werden,

um dann zur Zeit einen allgemeinen Bericht ertheilen

zu können.

Schließlich wird zur allgemeinen Kenntniß angezeigt,
daß während der Dauer der Epidemie bei Unterzeichnetem
alle Woche einmal geimpft wird, und daß man auch mit
Impfstoff zum Versenden versehen ist.

Bern, den 7. Februar 1832.

Flügel, Ober-Jmpfarzt.

ES wurde in der Sitzung deS Großen Rathes vom
9. Hornung an die Mitglieder desselben daS schon Ende IahrS
1830 auf Befehl deS damaligen Kleinen NatheS gedruckte
Gutachten zu Erneuerung der Gebäude-Assekuranz für den
Kanton Bern in beiden Sprachen ausgetheilt. Zur Erläuterung

desselben und zu derjenigen des früher schon bekannt
gemachten Projekts von einem Kommunal- oder Gcmciud-Ge-
setz ist zu bemerken, daß weder daö Eine, noch das Andere
alS Gesetzesvorschlag der jetzigen kompetenten Behörden an-
gesehen werden soll, und daß die Mittheilung Beider an daS

Publikum nur geschehen ist, um als Leitfaden denjenigen
unserer Mitbürger zu dienen, die sich veranlaßt finden, ihre
Ansichten über die Gegenstände an die betreffenden Behörden
einzugeben, denen sie gewiß willkommen seyn werden, um
seiner Zeit den Wünschen deS Landes soviel alö möglich
entsprechende Vorträge machen zu können. ES ist übrigens
ganz richtig, wie cS in der obigen Sitzung deutlich gesagt
wurde: daß nur diejenigen Projekte, die vom RegierungS-
rath und von obern Behörden ausgehen, alS Gesetzes-Vorschläge

angesehen werden müssen. Alles andere soll nur als
Privatsache betrachtet werden.

Publikation.
Da die Regierung beabsichtiget, der ärmer» Klasse eini-

gen Verdienst bei den zu beginnenden Erd-Arbeiten an der
hiesigen großen Schanze zuzuwenden; so wird anmit bekannt
gemächt: cS sollen täglich 100 Arbeiter auf circa 0 Wochen
lang, vom PublikationStage an, dort angestellt werden, wozu

sich vcrdicnstlose, Arbeit suchende Lcure bei dem dort an-
gestellten Bauaufseher melden können.

Einem brauchbaren Arbeiter wird eine Löhnung von
7 Btz. täglich verabfolgt werden. ES wird aber dabei
bemerkt, daß bei einer allzugroßen Menge von sich meldenden
Arbeitern, diese alle 14 Tage abgelöst und von andern
ersetzt werden sollen, um einigen Verdienst auf so viele wie
möglich ausdehnen zu lassen.

Bern, den 7. Hornung 1832.
Provisorisches

Sekretariat des Bau-DepartementS.

Beförderungen.
Von dem RegierungS-Nathe sind erwählt worden:

Zu einem Münzmeister:
Herr Christian Fuctcr, bisheriger Münzmeister.

Zu einem Ober-LehcnS-Commissär:
Herr Abraham Rudolf Wyß, bisheriger Obcr-LehenS-Com-

missär.
Zu einem Stempel-Direktor:

Herr Rudolf Knuchcl.
Zu einem Forst-Sekretär:

Herr Julius Steck.
Zu einem Ohmgeld-Sekretär:

Herr Karl Rodt.
Zu einem Ohmgeld-Bezieher für den Amtsbezirk Bern:

Herr Rudolf von Jenncr von Aubonne.
Zu einem Wagmcister:

Herr Rudolf Schmalz, bisheriger Wagmcister.
Zu einem Zoll-Archivar:

Herr Gerber, bisheriger Angestellter im Kaufhaus.
Zu einem Holzverwaltcr:

Herr Gottlieb Emanucl NiehanS, bisheriger Holzverwaltcr.



Zu einem Ofsizialen dcS Finanz.Departements:
Herr Johann Christoph Lülhardt, bisheriger Scckelmcistcr.

Läufer.

Gesetz gegell den Mißbrauch der Preßfrciheil.

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung, daß der z. 13 der Verfassung die Preß,

freihett gewährleistet, aber dem Gesetze vorbehält, den Miß.
brauch derselben zu verhindern,

verordnet:
f. 1. Die Verletzung dcS NechtS eines Andern auf Ehre

und guten Namen durch Worte, oder durch bildliche Vor.
stellnngen, welche durch dieDruckerprcsse, oder durch andere
ähnliche Mittel vervielfältiget worden, ist eine ausgezeichnete
Ehrvcrlctzung.

2. Die ordentliche Strafe einer ausgezeichneten
Ehrverletzung dieser Art ist; fur eine grobe Ehrverletzung (Schcl-
rung), eine Geldbuße von Fr. 5,0 bis Fr. 80 und Gefangen,
fchaft von biö 30 Tagen, und für eine geringere Ehrverlctzung

(Schimpf, Stich - und VerachtungSreden), eine Geld,
büße von Fr. 25, biö Fr. 40 und Gefangenschaft von 4 bis
15, Tagen. DaS Gericht kann, nach seinem Ermessen, die
Gefangenschaft in eine Leistung umwandeln, die nicht loöge.
kauft werden darf, je einen Tag Gefangenschaft in eine
Woche Leistung.

§. .3. Wenn derjenige, welcher wegen eines Prcßver.
gehens bestraft worden, innerhalb Jahresfrist zum zweiten
oder fernern Mal ein solches begeht, so kann die Strafe biS

auf den zweifachen Belauf verschärft werden.
f. 4. Die Beschuldigung oder der Vorwurf einer Hand-

lung, deren Bcimessnng eine grobe oder geringe Ehrverletzung
enthalten würde, wird nicht für eine solche geachtet, wenn
sse zum eigenen NechtSbehelf oder zu einem erlaubten
Endzweck und ohne chrvcrlctzende Ausdrücke geschehen ist. In
diesem Falle kann der Beweis dieses VorwurfeS geführt
werden.

f. 5. Wer wegen einer Ehrverletzung bestraft wird, soll
zugleich zu einer angcmcsseuen Genugthuung vcrnnheilt wer.
den, die auf daö Verlangen des Klägers in ein öffentliches
Blatt, welches daö Gericht zu bestimmen hat, einzurücken ist.
Der Herausgeber deS BlattcS, in welchem die Ehrverletzung
gestanden, ist gehalten, die Genugthuung, so wie sie ihm von
der GcrichtSbchörde zugeschickt wird, in sein Blatt aufzunch-
men, und sie ohne Zusatz oder Anmerkung abdrucken zu lassen.

f. 0. Eine Ehrverletzung der in dem f. 1 bezeichneten
Art kann mit der dreifachen ordentlichen Strafe belegt wer.
den, wenn sse einer der hicnach angegebenen Behörden oder
Personen zugefügt wird:

u) Der obersten BnndcSbchördc, oder cincm mit der Eidge-
nossenschaft befreundeten Souverain,

h) Einer obern RegicrungS. oder einer GcrichtSbchörde die.
seS, oder einer obern RegicrungS- oder einer Gerichts-
behörde eincö andern eidgenössischen Standes,

u) Einem bei der Eidgenossenschaft beglaubigten Gesandten,
oder einem diplomatischen Agent iii seinen Amtöverhält-
uissen, oder einem Stellvertreter, oder cincm Abgesandten
ciueö eidgenössischen Standes in seinen AmlSverhätlnisten.

3) Einer eidgenössischen Militärbehörde.
zH 7. Eine Ehrverletzung der in dem I bezeichneten

Art kann mit der zweifachen ordentlichen Strafe belegt
werden, wenn sie einer von dem Negiernngörarh ernannten Be-
hörde, oder einem geistlichen oder einem weltlichen Beamten
deS KautonS in seinen AmtSverhältnisscn zugefügt wird.

8. Wer durch Worte, oder durch bildliche Vorstellungen,

welche durch die Druckerpresse, oder durch andere >

ähnliche Mittel vervielfältiget werden, ssch eines Vergehens 1

gegen eine der von dem Staate gewährleisteten christliche»
Konfeissoncn, oder gegen die Sittlichkeit schuldig macht, ist
mit einer Strafe zu belegen, die unter erschwerenden Um.
ständen von der einfachen, biö auf die dreifache ordentliche
Strafe der ausgezeichneten Ehrverletzung G 2) gesteigert wer-
den kann.

f. 0. Wer einen Andern vermittelst der Drnckerpresse
zu der VerÜbung eines Verbrechens oder eines Vergehens
anstiftet, soll, wenn das Verbrechen oder das Vergehen voll,
bracht worden ist, als Miturheber angesehen, und wenn eâ
nicht vollbracht worden ist, mit einer Strafe belegt werden,
die von Fr. 25 und Gefangenschaft von vier Tagen, bis auf
Fr. 400 und Gefangenschaft von 100 Tagen gesteigert wer.
den kann.

zs 10. Die in den vorhergehenden Paragraphen bezeichneten

Verbrechen und Vergehen werden durch die Herausgabe
der Druckschrift, oder der bildlichen Vorstellung/vollbracht.

zss 11. Jeder Druckschrift oder bildlichen Vorstellung,
die in dem Kanton herausgegeben wird, soll die Firma des
Verlegers, oder des Druckers, oder dcS Herausgebers, und
den Druck,christen »och das Jahr der Herausgabe bcigesem
werden : die Widerhandlung ist mit einer Buße von Fr. 50
und der Confistalion des Gedruckten zu bestrafen, wenn das
Herausgegebene etwas Gesetzwidriges enthält.

tz. 12. Der Verfasser ist für daö, was im Druck von
ihm erscheint, verantwortlich: es sey denn, daß der Druck
oder die Herausgabe ohne seine mittelbare oder unmittelbare
Theilnahme statt gesunden. Ist der Verfasser nicht bekannt,
oder kann der Verleger oder der Herausgeber denselben nicht
geständig vor den Richter stellen, so fällt die Verantwortlich,
keil auf den Verleger ober den Herausgeber, und wenn auch
er ausserhalb des Bereichs der hiesigen Behörden liegt, so

fällt ,>c auf den Drucker. Der Verfasser, der Verleger oder
der Herausgeber und der Drucker haften solidarisch für die
Buße, die GcfaugenschaftS- und die Prozcßkostcn. (C. 007.)

zss 13. Wer eine Druckschrift oder eine bildliche Vor.
stcllung, welche unter die 1, 8 oder 0 zu stehen kommt,
deren Inhalt ihm bekannt ist, absichtlich verbreitet, soll als
Miturheber des Verbrechens oder des Vergehens angesehen
werden.

tz. 14. DaS kompetente Gericht für Preßvcrgehen ist,
nach der Auswahl des Klägers, dasjenige, in dessen Bezirk
die Schritt oder die^ bildliche Vorstellung herausgekommen
ist, oder das, in dessen Bezirk der Beklagte seinen Wohnsitz
hat. Hat die Herausgabe außerhalb des KanlonS statt ge.
funden; so tritt der Genchtstand dcS Beklagten cm.

/. 15. Prcßvcrgchcn, die gegen eine von dem Staate
gewährleistete Konfession, gegen die Sittlichkeit, gegen die
oberste Bundes.Behörde, gegen eine eidgenössische Militär.
Behörde, oder gegen eine obere Negierungö- oder eine Gc.
richtö-Behörde des KanconS verübt worden, und Anstiftn»,
gen zu der Vcrübung eines Verbrechens oder eines Vergehens
,ind von dem RcgierungSralhc dem kompetenten RegierungS.
Statthalter (14) zu der Einleitung deS weitern Verfahrens
zuzuweisen. (Gesetz über die Amtspflichten der RegicrungS.
Statthalter zE 31.)

zK 10. Fremde Souverains und eidgenössische Behörden
können ihre Beschwerden über Prcßvergchen, die gegen sse

verübt worden, an den RegierungSralh richten, welcher
darüber ein Verfahren auf polizeilichem Wege eintreten läßt,
wenn ihm der beschwerende Theil die Zuslchcrung gibt, daß
Klagen der hiesigen Regierung über dergleichen Vergehen
auch in seinem Staatsgebiete auf diese Weise eingeleitet wer.
den: zieht der Beschwerdeführer aber vor, seine Beschwerde
auf dem Civilwegc einzuleiten, so ist er nicht im Fall, diese
Znsscherung zu geben.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Blatt)
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Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 26 halbe Bogen to Btz.)
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— Bern, Kcßlergasse Nro. 211.

Gesetz gegen den Mißbrauch der Preßfreiheit.

(Fortsetzung.)

H. 17. Die untern Behörden und die geistlichen und
weltlichen Beamten deS KantonS können ihre Beschwerden
über Prcßvergehen, die gegen stc verübt worden (§. 7) gleichfalls

dem RegicrungSrärhe eingeben, welcher darüber ein
Verfahren ans polizeilichem Wege eintreten läßt, wenn er die
Beschwerde erheblich findet. Dessen ungeachtet steht eS die-
sen Behörden und Beamten frei, ihre Beschwerden auf dem
Civilwcgc einzuleiten und diesen Weg selbst in dem Falle
einzuschlagen, wo der Regiernngorath dieselben nicht erheb-
lieh gefunden.

18. Privatpersonen können wegen Prcßvergehen, die
gegen sie verübt worden, dem RegterungS-Statthalter, in
dessen Bezirk das compétente Gericht fitzt, ihre Beschwerden
eingeben, welcher eine Untersuchung auf polizeilichem Wege
(Gesetz über die Amtspflichten der NegierungS - Statthalter
f. 31) einleitet, wenn er die Beschwerde erheblich, und fie
auf den Civilweg weiset, wenn er fie unerheblich findet, in
welchem Fall fich jedoch der Beschwerdeführer bei dem
RegierungSrath darüber beklagen kann.

§. IN. In den Fallen der drei vorhergehenden Para-
graphe» muß in der Bcschwerdeschrift die Stelle deS
Gedruckten, über die fich der Beschwerdeführer beklagt, deutlich

angegeben, und die Begründtheit der Beschwerde
vollständig dargethan seyn, um von der Behörde angenommen
zu werden.

tz. 20. Bei der Beurtheilung eines PreßvergchenS wegen

einer ausgezeichneten Ebrverletzung der in dem §. I .be¬

zeichneten Art muß über jeden der folgenden drei Punkte
eine besondere Umfrage statt haben:

Ob die Ehre deS Klägers, oder desjenigen, dessen Stelle
er vertritt, durch die Schrift oder die bildliche
Vorstellung verletzt worden?

Ob die Ehrverletzuug zu den groben/ oder zu den geringen
gehöre?

Ob der Beklagte für dieselbe verantwortlich sey?

Erst wenn die erste und die dritte Frage bejahend beurtheilt

worden, kann die Umfrage über die Genugthuung und
über die Strafe statt finden.

H. 21. Bei der Beurtheilung der Prcßvergehen, auf die
steh die ^.8 und !» beziehen, muß über jeden der folgenden
zwei Punkte eine besondere Umfrage statt haben:

Ob die Schrift oder die bildliche Vorstellung unter die
Bestimmung deS Gesetzes falle? und

Ob der Beklagte dafür verantwortlich sey?
Erst wenn diese Fragen bejahend beurtheilt werden, kann

die Umfrage über die Strafe statt finden.
22. Liegt der Verlag deS Gedruckten in dem Bereiche

der Regierung, so soll das Gericht, welches das Prcßvergehen

anerkennt, in seinem Urtheile die Vernichtung des
Verlags erkennen.

23. Wenn in den Fällen der 15, 10 und 17 ein
Polizei-Verfahren statt gefunden, und der Beklagte nicht
von dem Urtheile deS Amtsgerichts appellirt (Gesetz über die
Organisation der Gerichtsbehörden (.10); so soll das
Urtheil deS Amtsgerichts dem Obergcrichtc zur Revision eingesandt

werden.
zst 2st. In den unter den 15, 16 und 17 stehenden

Fällen kann der RegierungSrath von sich aus, und-in allen
übrigen Fällen der Richter, auf Verlangen und Gefahr des
Bctheiligten, und allenfalls gegen StcherheilS-Leistung von
Seite desselben, den ganzen Verlag deS Werkes so lange mit
Sequester belegen, bis endlich beurtheilt ist/ ob dasselbe
vernichtet werden solle.

25. Der Herausgeber eines öffentlichen BlgtteS ist
schuldig, eine einfache Berichtigung von Thatsachen, die in
seinem Blatte erzählt worden, unentgeltlich in dasselbe auf.
zunehmen, und sie uncntstellt und ohne Zusätze darin
abdrucken zulassen, wenn sie ihm von demjenigen eingereicht
worden, den jene Thatsachen betreffen.

f. 26. Die Klage über ein Prcßvergehen erlöscht in
Zeit von 180 Tagen, die von dem Tage zu laufen anheben,
wo der Beleidigte Kenntniß davon erhalten.

§. 27. Der RegierungSrath wird durch die Polizei-
beamtet! die nöthige Aufsicht auf die Leihbibliotheken, die
Bücher- und Liederverkänfer uud die Bilderhändler halten
lassen, damit nicht durch sie die Bestimmungen dieses
Gesetzes umgangen werden.

f. 28. D«S vorstehende Gesetz tritt auf eine Probezeit
von zwei Iahren und in jedem Amtsbezirk vom Tage der
öffentlichen Bekanntmachung an in Kraft. Das in demselben
bestimmte Verfahren findeàon nun an in allen Fällen seine

Anwendung, die dermal noch nicht rechtöhängig sind, die
Strafdrohungen beziehen fich aber bloß auf die Widerhand-
lungen, die sich von der Bekanntmachung an ereignen.

Dieses Gesetz soll in beiden Sprachen gedruckt, in alle
inländischen Zeitungen eingerückt, an den gewohnten Orten
angeheftet und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden.



Gegeben in der Versammlung des Großen Rathes/ den
0, worming 1832.

Der Landammann,
von Lerber.

Der StaatSschrciber/
F. May.

Großer Rath, den 8. Februar 1832.

(Standcsvotum i» den Angelegenheiten Basels. Dekret über das

Avancement der Offiziere.)

Zu Anfang der Sitzung wurde der neu erwählte Herr
Äberrichter Emanuel Jaggi, beeidigt. Hernach wurden
folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen angezeigt:

An die Bittschriften-Kommisston gewiesen:
1) Gemeinde Bclp/ wegen der Aarcn-Korrcktion.
2) Gemeinde Aeschi/

->) Verlegung von Geschütz auf die Amtsbezirke.
K) Deposition der VogtS-Rechnungs-Manualien in die

Waiscnschreibereien.
cH Vereinfachung der VogtS-RechnungS-Formulare.
U) Verkürzung der Prozeßform.
0) Renovation und Herabsetzung des Emolumenten-Tarifs.
4) Erleichterung der UntcrpfandSpolizet und Handände-

rungen.
A) Aufstellung von Friedenögerichtcn.
i>) Münzwesen.
j) Garnisonsdienst und DispensationSgcbühr.
fi) RcchtS- und BetrcibungSsache.
1) Verkauf von geistigen Getränken eigener Produkte.

„>) StipulationSrccht der Notarien.
„) Wochenblatt,
o) Zinsfuß.
p) Stand der Unehelichen.

Offiziers Besetzungen und Rang.
i;. An das Departement des Innern gewiesen:

1) Gemeinden Conrtelary und Cormoret, Projekt über Ge-
meindS-Organisation.

2) Gemeinde Corttzbert (wie oben Conrtelary w.).
3) Genieindc Sonvillier dito.
4) Gemeinden La-Ferriere und Renan dito.
5) Gemeinden La-Paroisse und Tramelan dito.

0. An den NegierungSrath gewiesen:
1) Prdtre, Jul. Aug./ von Corgemont, wünscht Erlaubniß

seine Nichte zu heirathen.
2) Icannolat/ Jag. Ios./ v. Montfaucon/ wünscht Wirth-

schaftSrechl zu Montfaucon.
3») Feller, David, Alt-Liemenant, daß Allmendingen bei

Thun ein eigenes SchnlhauS habe, und in den Schulen
keine andere als RcligionSbücher seyen.

4) Gemeinde Orvin, Vereinigung mit Viel.
5») „ Pcry und Heulte, dito.
l>) Plagne, Vauffclin u.Romont, dito.
7> „ Lamboing, dito.
>!) „ Teß, dito.

i > Die deutschen Gemeinden des Kirchspiels Pieterlen, Ver-
cinigung mit Viel.
Ein Vortrag des Militärdepartcments mit Uebcrweisung

des Regierungsrathes, enthält den Bericht, cS habe Herr
Karl Viktor May, von Bern, eidgenössischer Oberst und
Kommandant des bernischcn Scharfschützen-Regiments, ange-
zeigt, er habe sich schon durch den AbdikationS-Akt der ab-
getretenen Regierung als von der letztem Stelle entlassen

angesehen, sonst würde er seiner Zeit die Erklärung der 73
Offiziere gegen die Eidesleistung unterschrieben haben.
Deswegen wird angetragen, den Hrn. Oberst May auf gleiche
Weise zu entlassen, wie am 26. Januar die StaabSoffiziere
entlassen worden find, welche jene Erklärung unterzeichnet
haben. Diesem Antrag wurde einstimmig beigepflichtet.

In Folge der gestrigen Zurückweisung der Anträge der
Mehrheit des diplomatischen Departements über die Angele-
genheiten von Basel, wurden sie heute mit einigen Abänderungen

und in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen vom
4. und 6. dies vorgelegt.

Art. 1. enthalt die Angabe des Grundes, wegen dessen
man die Verfassung von Basel nicht unbedingt gewähr-
leisten könne. Zwei gemachten Bemerkungen über die
Redaktion wurde beigestimmt, nicht aber der Meinung, daß ein
anderes aus dem BundcSvertrag hergenommenes Motiv ange-
geben werden solle.

Art. 2, enthaltend die Bedingungen, unter denen
man geneigt wäre, die Garantie auSzusprechcn, wurde eben-
falls angenommen. — Auch hier war in der Berathung die
Meinung ausgesprochen worden, daß die Bcdingnngcn nicht
auf vierseitige Ansichten, sondern auf die BundcSaktc gegrün-
dct seyn sollten.

Art. 3, über die Nothwendigkeit, bei diesem Anlaß
die aus der Gewährleistung von KasitonSverfassungcn hervor-
gehenden Rechtsverhältnisse genau zu bestimmen, wurde
einstimmig angenommen.

Art. 4. Die Frage über die Trennung des Kantons

Basel betreffend, wurde genau erörtert. Wegen der
großen sich darbietenden Schwierigkeiten und der zu
besorgenden Übeln Folgen, hatte sich das Departement dagegen
ausgesprochen und einen neuen Grund sah man noch tii den
Bestimmungen des Wiener-NezesseS, der die Unabhängigkeil
und Neutralität der Eidgenossenschaft in ihrer jetzigen Gestalt
zugesichert hat. Andererseits verbarg man sich alle diese
Schwierigkeiten nicht, aber man fand in einer Trennung
der mit der Verfassung nicht zufriedenen Landestheile, die
man jedoch auf eine Probezeit beschränken wollte, das einzige
Mittel, den Unruhen ein Ende zu machen. Endlich wurde
der Antrag des Departements angenommen.

Einer Redaktionöverbcffcrung wurde einstimmig beige-
pflichtet.

Art. 5, enthält die Erklärung, daß man auf jeden
Fall die BnndcSpflichtcn treu erfüllen und für die Vollziehung

eines jeden gesetzlichen Entscheides der Tagsatzung
mitwirken werde.

Er ward einstimmig angenommen.
Gegen den Art. 6, den Antrag enthaltend, cS möchte

der Wunsch ausgedrückt werden, daß die Tagsatzung einen
Termin für die Zurückziehung der Truppen bestimme, wurde
eingewendet, daß dieses gegenwärtig nicht wohl möglich sey,
und erst in der Folge den Gegenstand einer Instruktion für
die Gesandtschaft machen sollte. Diese Bemerkung wurde
gegründet befunden, und der Artikel nicht angenommen.

Das Ergebniß dieser Berathung ist der nachfolgende
Beschluß:
1) Der Stand Bern kann die Verfassung von Basel nicht

unbedingt gewährleisten, weil die Art und Weise einer
Revision derselben, nicht in dieser Verfassung selbst,
sondern im Widerspruch mit ihrem §.2, durch das Gesetz

vom 11. Febr. 1831 bestimmt ist.
2) Sollte diese Bestimmung in Betreff einer VerfassnngS.

Revision abgeändert und in Vollziehung des H. 2 der
erwähnten Verfassung, der Annahme der Gesammr-
heit des Volkes und nicht bloö zweier ungleicher Theile
desselben, deren kleinerer den Entscheid des größer» zu
vernichten befugt wäre, unterworfen werden, so würde-



der Stand Bern die eidgenössische Gewährleistung/ wie
der ft 1 des BundeSveriragS sie verlangt/ für die
Verfassung von Basel sofort anSsprechcn.

3) Der Stand Bern muß aber darauf dringen/ daß bei
diesem Anlaß das durch die Gewährleistung der KamonS-
verfassungcn sowohl für die Eidgenossenschaft alS für die

einzelnen Kantone entstehende RechtSvcrhältniß, genau
bestimmt und vollständig auSgcmittelt werde.

4) Er muß ferner erkläre»/ daß er sich bewogen findet/
mit seiner Stimme in eine Trennung des Kantons Basel
nicht einzuwilligen/ in Betracht der beinahe nnüberstctg-
lichen Schwierigkeiten bei Ausführung einer solchen

Maßregel/ und ihren unabwendbaren/ mit dem innern
Frieden und der äußern Sicherheit der Eidgenossenschaft
durchaus unverträglichen Folgen.

5) Der Stand Bern ist aber entschlossen/ seine BundcS-
pfiicht jedenfalls treu und redlich zu erfüllen/ und jeden
gesetzlichen Entscheid der hohen Tagsatzung/ wenn er
auch mit den hicrseitigen Ansichten nicht übereinstimmen
sollte/ zu achten/ und nöthigen Falls für dessen Voll-
ziehung mitzuwirken.
Dieser Beschluß/ nebst denjenigen vom 4. und 6. dieß/

soll dem RegierungSrath mit dem Ersuchen zugesandt werden/
nach ihrem Inhalt sobald alS möglich dem Vorort die von
demselben erwartete Antwort zu ertheilen.

Eine Mahnung des Hrn. Ryser/ wegen baldiger Auf-
ftcllnng eines Gesetzes über das Stimmrecht angesessener

Schweizcrbürgcr und eine andere des Hrn. Stcmpfli, von
Schwanden / wegen Herausgabe eines Gesetzes über die
Aufstellung und Organisation von Friedensgerichten wurden dem

RegierungSrath mit Empfehlung zugewiesen.

Ferner wurden verlesen:
1) Anzug des Hrn. Ryser zu Bekanntmachung der Namen

der bei dem Namensaufruf nicht anwesenden Mitglieder
deS Großen Raiheö.

2) Anzug des Hrn. Stcmpfli von Schwanden zu Abänderung
des Gesetzes über die Dachungcn.
Auf den Bericht der Bittschriften-Kommission über ein

ihr zugewiesenes Begehren der Gemeinde Rocourt/ zu
Aufhebung einer Abgabe an den Spital von Pruntrut/ wurde
dasselbe dem RegierungSrath zur Einholung von Berichten
zugesandt.

Hierauf wird die Berathung des Dekret-Entwurfs
über das Avancement der Offiziers fortgesetzt.

5- 9.

Antrag der Mehrheit deS Negierungsraths (Minderheit
des Militär.Departements).

»Offiziers/ welche entweder durch Entlassung eines ganzen
TruppcnkorpS oder auf ihr geziemendes Begehren entlassen
worden sind/ können nicht anders als in ihrem Range oder
in einem höhcrn angestellt und in die Kolonne deS AltcrS-
rangcS eingesetzt werde»/ sie mögen im Lande gedient haben
oder im Auslande angestellt gewesen seyn."

Antrag der Minderheit deS NcgierungSratheS (Mehrheit
des Militär-Departements).

„ Entlassen gewesene Offiziers nehmen nach ihrer Wieder-
anstclluug den Rang nach dem Datum deS besitzenden frühern
BrevetS ein/ wovon jedoch für die Anciennetät die Zeit
abgerechnet werden soll/ wo sie weder in hiesige»/ noch in
andern Truppen gedient haben."

Diese beiden Anträge wurden zusammen ins Mehr gesetzt/
und der erstere mit Stimmenmehrheit genehmigt.

ES wurde folgender Zusatz zu der angenommenen
Bestimmung vorgeschlagen:

»Offiziers, welche aus irgend einem Grunde von der
kompetenten Behörde entlassen worden/ ohne daß sie, für

ihre Entlassung nachgesucht haben/ bleiben dagegen der
allgemeinen Militärpflicht unterworfen und können zum Soldaten-
dienst angehalten werden."

ft 10.
Antrag der Mehrheit des RcgiernngSrathcs (Minderheit

des Militär-Departements).
»In dem Artillerie-Regimente geschieht daS Vorrücken

der Offiziers bis in den Grad eines HauptmannS auf den
Vorschlag deS obern StabeS/ und zwar wechsclSweise zwei
Stellen nach dcm Alter 6 r a n g / und eine n ach frcier
Wahl aus dem untern Grade."

Antrag der Minderheit des RegicrungörathS (Mehrheit
deS Militär - Departements).

»In dem Artillerie-Regimente geschieht das Vorrücken
der Offiziers bis in den Grad eines HauptmannS auf den
Vorschlag deS obern Stabes und zwar wechsclSweise die
eine Stelle nach dem Altersrange, die andere
nach freier Wahl aus dem untern Grade."

Die übrigen Bestimmungen deS ft 10 werden einhellig
angenommen / wie folgt:

»Die Offiziers der SappcurS rücken bloß unter sich vor."
„Dieses Regiment und die SappeurS sind jedoch der

Vorschrift des letzten Satzes deS ft 7 und der Vorschriften
der §ft 8 und 9 dieses Gesetzes ebenfalls unterworfen."

Die §ft 11/ 12 und 13 werden in der vorgeschlagenen
Redaktion gleichfalls einhellig angenommen / wie folgt:

ft 11.
Es ist dem Regierungsrathc gestattet/ Offiziers gleichen

Grades auf ihr Begehren oder wenn es daS Wohl deS Dienstes

erfordert/ von einem Bataillon in das andere und von
einer Kompagnie in die andere auszuwechseln.

ft 12.
Durch dieses Gesetz sind die §§. 62 / 63 / 64 / 65/ 66,

67 68 69 und 70 über die Wahlart der Ober- und Unter-
OffizierS in der Verordnung über die Militärverfassung des
Kantons Bern, vom 18. Hcrbftmonat 1826 aufgehoben.

ft 13.
„Dieses Dekret soll durch den Druck bekannt gemacht

und in die Sammlung der Gesetze aufgenommen werden.
„Es soll nur so lange in Kraft bestehen/ als die

gegenwärtige Militärvcrsassung deS KantonS Bern bestehen wird."
Also gegeben:c.
Die vom Großen Rathe zurückgewiesenen, von dem Hrn.

Redaktor umgearbeiteten Bestimmungen des Gesetzes-Ennvurfs
wider den Mißbrauch der Prcßfreiheit, werden von MnHgHrn.
Schultheißen auf den Kanzleitisch gelegt.

Großer Rath den 9. Februar.

(Prefigesetz. Militäreid.)
ES wurden folgende Bittschriften und Vorstellungen

angezeigt:

1) Gemeinde Courcelon wünscht sich von der Gemeinde Cour-
roux zu trennen.

2) Georg Käufer, von Grellingen, wünscht Nachlaß von
seinem Pachtzins x/o 1831. Erstere zur Untersuchung/
letztere zur Verfügung an den RegierungSrath gewiesen.

3) Gemeinde NüeggiSberg, Wünsche und Ansichten über das
Gesetz einer neuen Organisation der GemeindSbchörden.

4) Gemeinde Villeret/ übcr GcmeindS-Organisation und Ad-
ministration. An das Departement des Innern gewiesen.

5) Notar Oswald, von Wyl, wünscht alle Nicht-KantonS-
burger von Aemtern und Stellen in hiesigem Kanton
auszuschließen, nach dem Beispiel AargauS.



6) Johann Knbli, zu Matten, wünscht die Magdalena
Zwahlen zu hcirathen, mit welcher er während seiner
Ehe zwei Kinder erzeugt.

7) 5 Staatsbürger ans dem Amtsbezirk Wangen wünschen,
daß sie nicht gezwungen seyen, durch RcchtSagcnre ihre
Geschäfte besorgen zu lassen. — Wurden an die Bittschrift
lên-Commission gewiesen.

8) Hlntersaßen der Gemeinde Meykirch — Beschwerde we-
gen dem Hintcrsäßgeld. An die Commission für die Hin-
tersäß-Angetegenhett gewiesen.

Dann ward ein Anzug des Hrn. Watt verlesen, bctrcft
send die Verminderung der Kosten der Equipirung der Offiziere.

Hierauf wurde der dem NegierungSrath mit dem Proto-
koll vom 30. Januar und den folgenden Tagen zurückgesandte
Entwurf eines PreßgcsetzcS mit der Redaktion der beschlösse- »

nen Abänderungen vorgelegt. Nur folgende Artikel gaben zu »

Bemerkungen Anlaß:
ft 3. ES wurde angetragen, die Strafe bei einem drit. i

ten oder fernern Vergehen nicht bloß zu verdoppeln, und die ê

Beschränkung auf eine Jahresfrist auszulasten, oder auf drei s

Jahre auszudehnen. Der ft ward aber unverändert auge- Z

nommen. V

ft 4. Man fand die Worte erlaubter Endzweck zu s

unbestimmt, und wünschte besonders die Aufnahme deS Zu- >

satzeS: „Auf jeden Fall wird der Beweis einer gegen Beamte Z

oder Behörden in Bezug auf ihre amtliche Stellung ange-
brachte Beschuldigung zugelassen." Nach der geäußerten
Ansicht hielt man dafür, daß ohne eine solche Bestimmung die

Prcßfreiheit unmöglich alö eine Garantie der bürgerlichen
und politischen Freiheit angesehen werden könne. Diese
Meinung ward aber andererseits widerlegt und der vorgeschlagene

Artikel wurde angenommen.
ft 10. Statt des Wortes braucht :c. wurde gesetzt:

ift er ni eh t im F al l.
ft 25. Eine Meinung glaubte: die Verpflichtung zur

Einrückung von Berichtigungen sollte um so viel mehr nur
gegen Bezahlung einer EinrückungS-Gebühr vorgeschrieben
werden, da nngcacht deS Beiwortes: einfache, dieselben

zuweilen ziemlich lang ausfallen, und zu Streitigkeiten An-
laß geben könnten. ES wurde jedoch dieser Ansicht nicht
beigepflichtet, aber hingegen noch die Worte unent stellt
und vor „ohne Zusätze" eingeschaltet.

Endlich wurde noch über die Annahme des ganzen
Gesetzes abgestimmt und dasselbe gutgeheißen.

Ein Vortrag deS Militär-DepartemcntS, mit Ueberweisung

deS RegierungSratheS, begleitete den Entwurf eines
Gesetzes über den Militäreid. Nach der Verlesung wurde
die Umfrage über das Eintreten in dessen Behandlung eröffnet,

und einerseits angebracht: Man sehe den Nutzen eines
solchen Gesetzes nicht ein; am wenigsten bei einer auf VolkS-
souveränität gestützten Verfassung und Regierung. Ehemals
habe man einen Militäreid nur in Folge eines AnsmarscheS
gefordert, jetzt werden ganz neue Vorschriften vorgeschlagen.
Man solle bei dem Militär mehr auf das Ehrgefühl, als
auf Eide bauen, und überhaupt die Ablegung von solchen
eher vermindern, als vermehren. Auch sey nicht, wie im
Entwurf, bloS den besondern ReligionS-Parteien, sondern
Jedermann wegen sanier Begriffe von einem Eid Rechnung
zu tragen. Ein Rückblick auf die jüngst vergangene Zeit
solle zeigen daß man nicht durch Eide zu Erfüllung seiner
Verpflichtungen angehalten werden könne. Endlich sey es

nicht zweckmäßig, die Leistung eines EideS durch Bedrohung
harter Strafen erzwingen zu wollen; dieses werde Aufrc- Z

gung erzeugen und könne schlimme Folgen haben. AuS allen I
diesen Gründen wurde angetragen, in diesen Gesetzes-Vor- ß

schlag nicht einzutreten. »

Eine andere Meinung glaubte, der Entwurf sollte vor
dessen Berathung wegen seiner Wichtigkeit vermöge^ f. 33 deS

Reglements gedruckt und den Mitgliedern des Großen RathcS
ausgetheilt- werden.

Hierauf wurde aber erwiedert: ES sey bereits vorläufig
durch den NegierungSrath ein Fahneneid eingeführt worden,
der nur wenig von dem unter der ehemaligen Regierung
vorgeschriebenen abweiche, und wegen deS von so vielen
Offizieren geschehenen AuScrirreS sey eS nöthig, ein Gesetz über
diesen Gegenstand zu geben. Bei allen Nationen von Europa
habe dass Militär einen Eid abzulegen, und sogar schon die
Römer haben geschworen, ihre Feldzeichen nicht zu verlassen.

Auf die Ehre solle man sich allerdings bei reglirten Truppen
am meisten verlassen; aber Milizen, die nur momentan unter
die Waffen gerufen werden, habe man durch einen Eid noch
fester zu der Erfüllung ihrer Pflichten zu binden, Anlaß zu
Aufregung solle man allerdings vermeiden, aber hingegen
müsse'dic'Ncgiening mit Kraft handeln. ES sey nöthig, in
die Berathung des Entwurfes einzutreten, der dann akfällig
in Folge derselben modisizirt werden könne.

Endlich ward beschlossen, in die arrikelweift Berathung
deS Gcsctz-Entwurfcö einzutreten.

Erwiderung.

Der Unterzeichnete sieht sich veranlaßt, einige in Nro. 5
des Anzeigers angeführte Thatsachen zu berichtigen, indem
man sich auf das Beispiel der aristokratischen Negierung
stützt, um die Anstellung deS General Rotten und des Oberst
Heidegger zn entschuldigen.

General Hotze war ein Zürcher und wurde von seiner
eigenen, nämlich der Zur cher's ch en Regierung, zwar
mit Vorwisscn des Geheimen RathcS von Bern, im Jahr
1798 nach seinem Vatcrlande zurückberufen, um das Zürcher-
sche Kontingent und mit demselben auch allerdings Bernische

Truppen zu befehligen, wie dies in der Eidgenossenschaft
stctS üblich war. Die Protokolle deS Großen NalheS der

Stadt und Republik Bern beweisen aber, daß Hotze nicht
von dieser Regierung angestellt wurde.

Herr von Precy, der berühmte Vertheidiger von Lyon,
kam im Jahr 1793 als Privatmann nach Bern, erhielt nie
eine Anstellung und hatte den Kanton lange vor unserer
Revolution verlassen. Wir fordern die Redaktoren deS

amtlichen BlatteS auf, die Thatsache zu beweisen, daß Precy
später von der Bernischen Regierung in Lindau abgeholt
wurde.

WaS endlich Hrn. von Varicourt anbetrifft, so war
derselbe an der Grenze dcö WaadtlandcS angesessen und daher
mit vielen Berneru befreundet, zu welchen er sich auch nach
dem Auöbruche der französischen Revolution flüchtete. Diese
Verhältnisse verschafften ihm einige temporäre Aufträge, bis
er endlich vou seinem Gönner, dem Hrn. General v. Erlach,
in einer untergeordneten Stellung als Adjutant angestellt
wurde, in welcher Eigenschaft er auch in unsern Reihen
kämpfte und im Granholze schwer verwundet wurde.

Zum Zeichen der Dankbarkeit beschenkte ihn später die

Stadt Bern in Anerkennung deS ihm von Hrn. Schultheiß
Steiger gegebenen Zeugnisses mit dem Bürgerrechte; im
amtlichen Blatte werden in dieser Hinsicht, man sollte glauben -

absichtlich, die städtischen und die LandeSbchördeu
verwechselt. Rudolf von Wattenwyl,

von LandShM.

»
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Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Montag den 20. Februar 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 25 halbe Bogen 10 Btz.,
bei den HHrn. RegicrungSstatthaltern und Untcrstatthaltcrn/ oder in der L. R. Walthardischcn Buchhandlung. Wohnung des Rcdab-

torS — Bern, Kcßlergasse Nro.

Großer Rath, den 19. Februar 1833.

(Gesetz über den Militärcid,)

ES wurde vom Präsidium angezeigt, daß folgende
Bittschriften und Vorstellungen eingegangen seyen:

1) Landschaft OberhaSle wünscht Aufrcchthaltung der alten
Koncession, vermöge welcher nur das un Land und bei

darin gewachsenem Futter gewinterte Vieh auf den

Alpen gesommert werden dürfe, und — Hülfe zu

Fortsetzung der Schwellenarbeiten.
2) Gemeinde Signau über Geldkurs und Münzwcsen. Ab¬

änderung der Satzung <100 im 2. Theil dcv Sachenrechts.

Begehren, daß die VogtSrechnnngen wieder in
den Gemeinden, statt anderwärts, eingeschrieben und

aufbewahrt werden, und daß die Behörden zur
Verantwortung gezogen werden, welche am NcujahrSlag die

Proklamation nicht verlesen ließen.
.">) Gemeinde Montavon, Trennung von der Gemeinde

Boecourc.
Diese drei Bittschriften wurden an den RcglcrungS-

rath gewiesen.
4) Gemeinde Vauffelin, über GemeindS-Organisation.
5) Gemeinde Rohrbach dito.
0) Gemeinde Acffligen, Bezirk Burgdorf, Beschwerde über

die Hinlcrsäßgcldcr. ^ ^An die Kommission über die Hlnlersaß. Sachen ge-
wiesen.

7) Amt Nidau, Wünsche wegen den Zchcnt- und Boden-
zinS-Angelegenheiten.

Au die über diesen Gegenstand niedergesetzte
Kommission gewiesen.

Durch ein vom 8. datiertes Schreiben suchte Hr. Oberst.
Lieutenant Hahn, wegen seiner Entlassung aus dem Militärdienst

und seiner ihm alS Verwalter des Insel-SpitalS auf-
fallenden Geschäfte, um seine Entlastung alS Mitglied deS

Militär-DeparlenientS an. Sie wurde ihm unter Verdankung
der geleisteten Dienste bewilligt.

Hierauf begann die artikelweile Berathung des m der

gestrigen Sitzung verlesenen Gesetzes-Vorschlags über einen

vom Militär zu leistenden Eid.
s, l wurde ohne Bemerkung angenommen.

2. lieber den vorgeschlagenen Eid stund daS Departement

darin in abweichender Meinung, daß die Mehrheit auch

die Worte: ihre (der Republik) bestehende Verfassung
darein auszunehmen vorschlug, da hingegen die Minderheit
den Antrag machte, diese Worte auszulassen.— In der Be-

rathung wurde noch die Meinung eröffnet, daß nicht nur die
Verfassung, sondern auch die Religion und Rechte der
Negierung ausgelassen werden sollen, weil der Eid sich bloß
aus die militärischen Verhältnisse beziehen und Miluarpersonen
nicht in Fall setzen sollen zu untersuchen, wofür sie die Was-
sen zu führen haben.

Diese Ansichten wurden aber widerlegt, und der ward
unverändert nach dem Antrag der Mehrheit deS Departements

angenommen.
3. Für die in diesem s. enthaltenen nähern Besinn-

mungcn über die Ablegung dès EidcS hatte die Mehrheit
deS RcgicruugSrathcS einen vom Entwurf deö Departements
abweichenden Antrag gemacht. In Folge der Diskussion
vereinigte man sich aber dahin:

1) Daß die drei vom Departement vorgelegten Artikel mit
dem Zusatz zum dritten angenommen werden sollen:
oder cS der Regiern ngSrath nöthig findet.

2) Daß hingegen der vom Departement vorgeschlagene Nachsatz

ausgelassen werden solle.

§. 4, 3 und 0 wurden einstimmig angenommen,
tz. 7. In der Berathung wurden Meinungen eröffnet,

die theils überhaupt mildere Strafen, theils ein weniger
strenges Maximum derselben, theils -den Verlust politischer
Rechte darein aufnehmen wollten. Auch wurden Besorgnisse

geäußert, daß Kriegsgerichte bei so großcui Spielraum
zwischen den geringsten und den höchsten Strafen sich zu allzu-
großer Str'enge hinneigen könnten. Aber andererseits wurde
der Entwurf vertheidigt und endlich ward derselbe
angenommen.

8. Der tz. wurde ohne Einsprache angenommen.
Hingegen wurde der Wunsch geäußert, daß, weil das cidgc-
uössische Militärgcsetzbuch wenig bekannt sey, alle im
vorliegenden Gesetz allegirtcn Artikel desselben alö Nachtrag bci-

gcdruckt werden möchten. Dieses wurde angemessen befunden

und beschlossen.
S. 0. Der schon bei tz. 7 gemachte Antrag wurde wiederholt,

daß auch der Verlust politischer Rechte unter die

Strafen aufgenommen werde. Man erwiederte aber, dieses

würde den bei uns herrschenden Begriffen nicht entsprechen,
und darauf ward der h. unverändert angenommen,

tz. l0 wurde ebenfalls unverändert angenommen.

Endlich ward noch über das ganze Gesetz abgestimmt
und dasselbe gutgeheißen.

Vom RegicrungSrath wurde der Entwurt einer Eidesformel

für den Kommandanten deS Landjager-KorpS vorgelegt,

welcher mit einigen RcdaktionSverbcsscrungcn gutgeheißen

ward.



Hieraus wurde der vor kurzem zum Kommandanten er.
nannte Hr. Jaquet auf diese Eidesformel beeidigt.

Großer Nach den 13. Februar.

(Wahl in das Militär-Dcpartemcnt; amtliches Blatt; obrigkeitlicher
AinSrodel-Verwaltcr; SalzhandlmigS-Beamre.)

"
ì

Durch eine Zuschrift vom t l. Februar dankt Hr. Mühl-
heim, Lehrer in Viel/ für seine Ernennung in die große
Schul-Commission.

Folgende Anzüge der HH. Langet, Bclrichard «ndMcy.
rat-Langel, wurden verlesen:

1) Ueber Herabsetzung des Ohmgeldeö von gebrannten Was.
scrn und der Patentgebühren der Wasserbrenner.

2) Ueber Revision der Hypothekar- und Notariats-Gesetze.
ES wurde eine aus St. Immer vom 0. Februar datirte

Bittschrift, unterzeichnet im Namen eines LouiS Ncymond,
von Genf, vorgelegt, in welche man aber nicht einzutreten
beschloß, weil sie keine Unterschrift trägt, und auch mit kei-

nein Visa versehen ist.
Der am 4. Februar verlesene Anzug deö Hrn. Watt,

wegen Zurückerstattung abgegebener Waffen wurde
rücksichtlich seiner Erheblichkeit in Berathung gesetzt. In
Folge der gefallenen Meinungen und Anträge wurde zwar
der Gegenstand deö AnzugS der Erheblichkeit würdig erach-

iet, aber zugleich befunden, die Mittheilungen an den Re-
gierungSrach in allgemeinen Ausdrücken zu stellen und einen

Bericht zu verlangen.
An die Stelle der auf ihr Ansuchen aus dem Militär.

Departement entlassenen Hrn. v. Lerber und Hahn wurden zu
Mitgliedern desselben ernannt:

Hr. Oberst Hofmcyer, und
Hr. Fried, von Ernst.

Beide Mitglieder des Großen RathcS.

Auf den geäußerten Wunsch, daß der von cincssSpezial-
Commission deS Großen RathcS bearbeitete Entwurf eines

Dekretes zu Herausgabe eines amtlichen BlatteS
bald in Berathung genommen werden möchte; wurde nach
Anleitung deö H. 52 der Verfassung und des §. 14 des Regle-
inenteS für den Großen Rath beschlossen, den Rcgierungs-
rath einzuladen, daß er den gedachten Entwurf baldigst sei-
ucr Vorbcrarhung unterwerfe und dann dem Großen Rath
vorlege.

Ein Vortrag des Finanz.Departements, mit Ucbcrwei-
sling deS RegierüngSrathes, zeigte die Nothwendigkeil einer
andern Einrichtung für die Verwaltung der obrigkeitlichen

ZinSrödel, und trug auf Annahme eines beigefüg.
ten Dekret-Entwnrfes an.

Einige Bedenken über die Vereinigung der Verwaltung
der äußern Gelder mit den Geschäften des Standes-KassierS
und die Frage, ob nicht der Verwalter deö inländischen
ZinSrodelS vom Kroßen Rath ernannt werden sollte, wurden
beseitigt und der Entwurf deS Dekretes angenommen. Die »

Besoldung deS letztem Verwalters wurde auf achthundert ß

Franken bestimmt.
Ein anderer Vortrag des Finauz-DcparlcincnteS begleitete

dell Entwurf eines Dekretes über die Organisation und
Besoldung der Salzbeamten, aus welchem sich eine
Ersparniß auf den daherigen Besoldungen von ungefähr Fr.
15,000 ergicbt. Der NcgierungSrath hatte in seiner Ueber-
Weisung den Wunsch geäußert, daß er ermächtigt werden
möchte, noch eine Salzfaktorei in Thun zu errichten, wenn
aus einer nähern Untersuchung die Nothwendigkeit davon sich Z

ergeben würde. ES wurde aber bemerkt, daß es angemessener i
sey, jetzt noch nichts darüber zu entscheiden, sondern vorerst A

das Ergebniß der Untersuchung abzuwarten. UebrigenS ward
der Entwurf angenommen mit dem Beifügen, daß der Re-
gierungSrath alle Stellen von nun an ausschreiben lassen solle.

Großer Rath, den 11. Februar.

(Militärwahlen; Titulaturen; Entschädigung der Großräthe;
Reglement des RegierüngSrathes.)

ES wurde ein Anzug deS Hrn. Jäggi verlesen, wodurch
angetragen wird, den sich wegen der politischen Ereignisse
aus dem Kanton Neuenburg entfernenden Einwohnern die
Niederlassung in unserm Kanton zu erleichtern.

Ein Anzug deS Hrn. von Wattenwyl geht dahin, den
Regierungsrath einzuladen, über einem im Amthanse zu
Belp geschehenen Dicbstahl Bericht zu geben.

Ferner wurden folgende Bittschriften vorgelegt:
1) Der Wittwe Anna Laubschcr, vou MeiniSberg, für ihren

Sohn Johann Laubscher.
2) Mehrere Unteroffiziere im Namen der 3. Kompagnie des

0. Auszügcr-BataillonS, welche begehren, daß die gegen
ihren Hauptmann Beat von Lerber ausgesprochene
Straf. Sentenz aufgehoben werden möchte.

Diese Bittschriften Nro. 1 und 2 wurden der Bitt-
schriften-Kommission zur Untersuchung gesandt.

3) Vorstellung der Gemeinde Schemen, im Amtsbezirk
Nidau, begehrend die Aufhebung einer Conzcssion, die
dem Abraham Anteilen, für ein Stück RciSgrund gcge-
den worden ist.

Sie wurde dem NcgierungSrath zur Untersuchung
zugesandt.
An die Stelle des aus dem Bau-Departement entlassenen

Hrn. Sträub wurde ernannt:
Hr. Jakob Kernen,.Mitglied deS Großen NathS.
Ein mit der Empfehlung deS NcgierungSratheS versehe-

ner Vortrag des Militär-Departements zeigt, daß sowohl
die erfolgte Mahnung zu eidgenössischem Aufsehen, als das
Heranrücken der VormustcrungSzeit, die Wicdcrbesetzung der
erledigten StabSoffizierSstellcn bei der AuSzüger.Infanterie
nothwendig machen, und begleitet einen Vorschlag für diese
Ernennungen. Dieselben geschahen dann nach Anfrage: Ob
man den Vorschlag vermehren wolle? (Die Beförderungen
siehe S. 32.)

Mit einem Verzeichnis der Beförderungen werden dem
NegicrungSralh. die sämmtlichen Patente Übermacht um sie

den Betreffenden zuzustellen.
Auf den Antrag der Bittschriften-Kommission wird dem

Regierungörathe eine am 27. Januar dem Großen Rath vor-
gelegte Bittschrift mehrerer AuSzüger der 2. Kompagnie des
0. Bataillons zugesandt, wodurch sie um Aufhebung der
gegen Hr. Beat von Lerber, wegen Aeußerungen gegen
eidgenössische StaabSoffizicre verhängten Landesverweisung an-
suchen. Dieser Bittschrift wurden beigefügt:
1) Ein den gleichen Gegenstand betreffender am 2. Hornung

verlesener Anzug deö NegierungSstatthalterS Schnell.
2) Die zu Anfang des heutigen Protokolls angezeigte Bitt-

schrift von Unteroffizieren der 3. Kompagnie deö 0.
AuSzüger Bataillons.
Diese Schriften werden mit dem Auftrag begleitet, daß

der Negierungsrath die darin angebrachten Thatsachen und
Gründe und die gegen Hrn. von Lerber verführte Prozedur
untersuche und nach dem Ergebniß dieser Untersuchung das
nöthig erachtete verfüge.

Der Vortrag einer Spezial.Kommission über Verein-
fachung und Festsetzung der Titulaturen für Regieruugs-



Behörden und Beamten/ wird mit dem Ansuchen an den

NegierungSrath gesandt/ über diesen ihm schon früher zur
Untersuchung zugewiesenen Gegenstand baldigst sein Gutachten
vorzutragen.

Auf einen Vortrag der Bittschriften-Kommission wird
dem Ncgierungörathc eine Bittschrift von AnSgcschosscnen der
Landsasien,Korporation zur Untersuchung gesandt/ wodurch
sie um Aufhebung deS Dekrets vom 15. Hornung 1826 an-
suche«/ welches vorschreibt/ daß ein Landsaß sich nicht ver,
hcirathcn dürft/ ohne vorher ein Bürgerrecht erworben zu
haben und ausserdem Erleichterung in Betreff deS Einsaßen,
geldeö verlangen.

Die Spezial. Kommission über Controllicrnng der Eut-
schädigungSgelder erstattete in Folge des ihr am 1. Februar
ertheilten Auftrags einen Bericht über die zu gebenden Vor.
schrisren in Betreff der erst nach dem Namens-Aufruf sich

ciufindenden Mitglieder. Nur über die Frage : ob die Namen
der Abwesenden am Schluß des Namens, Aufrufes nochmals
abgelesen werden sollen oder nicht? äußerten sich abweichende
Meinungen. Die Mehrheit entschied gegen eine solche Ver.
lesunq.

Alle übrigen Anträge wurden angenommen.
Hierauf wurde der vom NegierungSrath und SechSzehnern

vorberathene Entwurf eines NeglementeS über die in.
nere Organisation des RegierungSratheS und Be,
Handlungsart seiner Geschäfte in Berathung genommen/ und
beschlossen, dasselbe abschnittweise zu behandeln.

Präsidiu m.
ft ì bis 5 unverändert angenommen.

Sekretariat und Bedienung.
§. 6 und 7 angenommen.

Versammlungen deS RegierungSratheS.
ft 8 bis 14. Nach einigen Bemerkungen wurden diese

Artikel unverändert angenommen.
Form der Berathung,

ft 15 bis 24 ohne Bemerkung angenommen.
Form der Abstimmung,

ft 24 biS 28. ES wurde beschlossen, im ft 26, nach
den Worten „Verkäufen" einzuschalten: wenn sie nicht in
öffentlichen Steigerungen Statt finden können.

UebrigeuS wurden diese Artikel unverändert angenommen.

Großer Rath, den 15. Februar.

(Behandlung von 7 Anträgen. Reglement des Reglerungsrathes.
Wahlen in die Schulkommission.)

ES wurden folgende Bittschriften angezeigt:
1) Von 19 Kaufleuten in Bern.
2) Der Gcmeindrath von Dicki, OberamtS Laupcn.
4) HanSleute der Gemeinde Strättligen.
4) Sebastian àEschcmann, von Vellerat, im Amtsbezirk

Münster.
Folgende in frühern Sitzungen verlesene Anzüge wurden

riicksichtlichKder Frage über ihre Erheblichkeil in Berathung
gesetzt:

1) DeS Hrn. Jäggi, wegen Begünstigung der Niederlassung
von Neuenburgischen Ausgewanderten.!

2> DeS Hrn. Watt, über Eguipirnng der Offiziere.
4) Der Hrn. Langet, Belrichard und Mcyrat, wegen Herab-

scynng deS OhmgcldeS von gebrannten Wassern.
4> Des Hrn. Sträub und anderer über die Amtschreibereien

und Weibcl.
5) DeS Hrn. Jaggi', wegen Vertheilung deS groben Ge-

schützeS.

6) DeS Herrn Stämpfli, betreffend das Gesetz über die
Dachnngcn.

Alle diese Anträge wurden erheblich erklärt und dem
NegierungSrath zur Untersuchung gesandt.

7) Hingegen wurde der Anzug deS Hrn. Nvftr, dahinge-
hcnd, daß jeweilen die Namen der bei den Versamni.
lungcn deS Großen NatheS nicht anwesenden Mitglieder
durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden, nicht
erheblich befunden.

Hierauf wurde die Berathung deS Reglements für den
NegierungSrath fortgesetzt.

Von Anträgen, Mahnungen und Anzügen,
ft 29, 4V und 41 wurden mit einer RcdaktionSvcrbesse,

rung angenommen.
Von den Wahlen,

ft 42 bis 48. Mir einigen gutgeheißenen NcdaktionS-
verbesserungcn wurden diese (ft, mit Ausnahme der 4. Ab.
thcilung des ft 44, angenommen, für welche morgen eine
andere mit dem Départemental-Gesetz übereinstimmende Ab-
fassung vorgeschlagen werden soll.

Bestimmung deS Austritts,
ft 49 bis 44 wurden unverändert angenommen.
Endlich wurde beschlossen, den ft 27 auszulassen, weil

dessen Inhalt in ft 4 begriffen ist.
Auf den Vortrag der Bittschriften-Kommission wurden

folgende Bittschriften an den NegierungSrath zur Unter,
suchung und angemessener Verfügung gewiesen.

1) Der ärmeren GemeindSbürgcr von Arch, wegen Nutzungen
von GemcindSgütern.

2) Der Gemeinden Münchenwyler und Clavaleyres, wegen
Verkauf ihrer Produkte, AmtSfuhren, Polizeidiencr,
FriedcnSgerichten und MatcrnitätSgrundsatz.
In Folge eines VortragS des Erzie hung S-Depar

lenient s wurde folgenden Mitgliedern der großen Schul-
Kommission auf ihr Ansuchen die Entlassung ertheilt:

Hrn. NegierungSrath Schneider.
„ Schnell, Professor der Naturgeschichte.
« Fetscherin, Waisenvater in Bern.

Ferner wurde auf den Autrag deS ErziehungS-Departements,
in Abänderung der frühern Beschlüsse, eine neue

Organisation für die große Schul-Kommission festgesetzt.
(Siehe S. >52.)

Endlich wurden, nach Anleitung deS gedachten Beschlus,
scs, folgende Wahlen für die Schulkommission gemacht:
1) Für die noch nicht vertretenen AmtögerichtSbezirke:

Jnterlakcn, Hr. Zieglcr, Vikar in Gstcig, bei Inter-
lakcn.

Aarberg, Hr. Kehr, zu Schlipfen.
Büren, Hr. Pflüegcr, Oberlehrer zu Büren.
Aarwangcn, Hr. Dennler, zu Langenthal, Großrath.
Frutigen, Hr. Egg er, gew. Schnllehcer in Frntigeu.
Saancn, Hr. Speis egg er, Pfarrer zu Lauenen.
Münster, Hr. Moschard, Pfarrer zu Münster.
Freibergen, Hr. Erard, Pfarrer zu St. Braix.
Obcr-Simmcnthal, Hr. Pfarrer und Schul-Kommissär

von Rütte zu Zweisimmen.
Wangen, Hr. Schwitz, Pfarrvikar zu Wangen.
Nidau, Sr. Stählt, Klaßhelfer zu Nidau.
Erlach, Hr. Probst, zu JnS, Großrath.

2) Für die noch übrigen sieben freien Wahlen:
1) Sr. Fellenberg, von Hofwyl, Vater.
2) ft, Pfarrer Kupferschmied, zu Heimiswyl.
4) „ Pfarrer und Dekan Friat, zu Delsbcrg.
4) « Farschon, Pfarrer zu Wynigen.
5) „ Käsermaun, Pfarrer zu Mcyringen.
6) » Walt hard, Klaßhelfer in Bern.
7ft « Steck, Pfr. zu Obcrwyl, im Simmenthal.



ZZ —

Beschluß
liber die große Schul-Koni mission.

Der Große Rath der Republik Bern,

Auf den Vortrag deö ErzichnugS.Departements über die

Organisation und Wahlart einer großen, unter dem gedach.
reu Departement stehenden Schulkommisstou, und nach
geschehener Vorbcrathung durch den RegierungSralh,

beschließt:
I » Die laut ^ 8 deS Departemental-GesetzeS zu erwählende

große Schul-Kommission soll, nebst dem Präsidenten,
äuS -t.8 Mitgliedern bestehen.

Dreißig von diesen Mitgliedern sollen gewählt werden,
je eines aus jedem AmlSgerichtSbezirk deö KantonS und

zwar so, daß jeder AmtSgcrichtSbczirk fortwährend seinen

Stellvertreter ni dieser Kommission habe. Die übrigen
achtzehn Mitglieder werden frei im ganzen Kanton
gewählt.

.3) Der Kroße Rath wird für jeden AmtSgcrichtSbezirk die
Wahlen einzeln vornehmen und dafür den Vorschlag deö

Departements einholen.
4> Die Vorschläge deS Departements können vermehrt wer-

den, jedoch für die Stellen der Amlögerichlöbczirkc nur
mit Männern anS dem betreffenden AmtSgcrichtSbezirke.

5> Die schon gemachten und noch zu treffenden Wahlen
sollen nur für zwei Jahre statt finden.

0) AnS der Mitte der großen Schul-Konimission wird ein

engeres permanentes Konnte von einem Präsidenten und
0 Mitgliedern zu Besorgung der laufenden Geschäfte
gewählt.

7) Die Wahl der sechs Mitglieder deö permanenten Schul-
KomireS und deö Präsidenten desselben ist dem Rcgie-
rungSrathc überlauen.

8) Die frühern Beschlüsse über die große Schul-Kommission,
mit Ausnahme der bereits getroffenen Wahlen, sind
aufgehoben.

9) Der gegenwärtige Beschluß wird dem NegiernngSrathe
zu Handen deS ErziehungS-DepartemcntS übersendet.

Gegeben in unserer großen RathSversammlung den
15. Februar 1832.

U ntcrschriften.

A u ff s ch v e i b u n g e u.

Von dem NegicrnngSrath sind folgende Beamtenstcllcn
des Finanz.Departements zur Wicderbcsctzuug auszuschreiben
beschlossen worden; als nämlich:

deS Ainörodel.Verwalters,
deS SalzhandlniigS.Verwalters,
deS ersten und zweiten Commis der Salzhandlung,
deS SalzfaktorS von Pruntrut,

» „ Delöberg,
n „ Dachsfeldcn,

Wangen,
„ „ Murgcnthal,
^ Nydän,

„ Burgdorf,
deS WaagmeisierS deS SalzmagazinS in Bern.

Die Aspiranten für eint oder andere dieser Stellen wer-
den angewiesen, sich bis und mit längstens den 10. Merz
nächsikünflig in der SlaatS-Kanzlei dafür anzuschreiben.

SraatS-Kanzlei Bern:
G. May, provis. Substitut.

deS
deö
deö
des
des
deS

Der NegicrnngSrath bat zwei Substitute».Stellen auf
der StaatS-Kanzlei auszuschreiben beschlossen, und für die
dahcrigc Anschrcibung auf der StaatS-Kanzlei Zeit festgesetzt
biö und mit dem 10. Merz nächstkünftig.

SraatS-Kanzlei Bern:
G. May, provis. Substitut.

Beförderungen.
Vom Großen Rache wurden erwählt:

Zu Obcrstlieutenanten und Kreiskommandanten:

Nummern
desAuszüger-
Bataillons u.
Kreises, in die

sie gewählt
worden.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
vil.
VIII.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
511.
VIII.

Hr.

N a ni e n.

Rudolf Balsiger, von Wabern
Carl Steiger, von Bern
Friedrich Simon, von Bern
Cmanuel v. GnmoeiiS, von Bern
Carl Nisold, von Bern
Johann Kohler, von Büren
Carl Ludwig Müller, von Nidau
Auguste Jaquct, von St. Immer

Zu Majoren:
Hr. Carl Diwi, von Bern

n Joh. Rud. Steinhaucr, von RiggiSberg
„ Benebikt Sträub, von Belp
„ Johann Kuechreiihofcr, von Thun
„ Christian Möfching, von Saanciv. >
„ èi-wvì Bay, von Bern

Henri LouiS Jaqnet, von St. ^
LouiS O.uiqnercz von Courroux

Immer

Bisheriger Grad.

Major im AuSzüger-Bataillon I.
II.

'1 11 I, 11 IN-
Hanptmann im AuSzüger-Bataillon IV.
gew. Hanptmann in Holland.
Major im AuSzügcr-Baiaillon V.
Ländwehr-Major im Kreis VII.
Major im Auszüger-Baraillon 5III.

Aidemajor mit HanptmannSrang im AnSz.Bat. m.
Landwchr-Major im Kreise II.

77 '1 17 I.
Hanptmann im AnSzüger-Baraillon IV.

7? il « :i 4V. Z'
» 7? 71 71 HI-
il il ?i I, 5 III.

gew. Hauptmann in Holland.
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Anzeiger
der

Regterungs Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Mittwoch den 22. Februar 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (fiir 25 halbe Bogen to Vtz.)
bei den HHrn. Regierungslîatthaltern und Untcrstatthaltern/ oder in der L. A. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redal-
torS — Bern, Kcßlcrgasse Nro. 211.

Großer Rath den 16. Februar 1832.

(Aarkorrektion. Naturalisation. Dispensationsertheilung. Obergerichts-
suppleanten. Titulaturen.)

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden vorgelegt.
1) Bemerkungen der Gemeinde Tavanne, gegen den Entwurf

des Gesetzes über die GemeindS-Organisation.
2) Begehren der Gemeinde Rohrbach/ um Beibehaltung der

Hinterlaß- und HeirathSeinzuggelder.
3) Begehren der Gemeinde LeimiSwyl/ Kirchhöre Rohr,

bach/ den nämlichen Gegenstand betreffend.
4) Vorstellung zweier AmtS. Notarien, in Bezug auf das

Notariat.
5>) Bcgnadigungsbegchren dcö C. Aug. Aristide Ieanbour,

quill, von Noirmont.
Nro. 1 an das Departement des Innern gewiesen.
Nro. 2 und 3, an die zu Untersuchung der Hinterfuß.

Angelegenheiten niedergesetzten Kommission — und Nro. 4 und
5, an den RegierungSräth gewiesen.

Von der Bittschriften-Kommission wurde über folgende
Bittschriften Bericht erstattet:

1) Des Jos. Ettque, von Bure, im Amtsbezirk Prnntrut,
um Nachlaß oder Umwandlung der ihm wegen tödtlichcr
Verwundung des I. P. Riar auferlegten Strafe.

Dem RegierungSräth zur Untersuchung und Bericht,
crstattung gesandt.

2) Des Nud. Aeschlimann, von Burgdorf, um Zurückgabe
des ihm, vermöge eines Urtheils, entzogenen Notariats,
patentes.

Dem RegierungSräth zur Verfügung gesandt.
3) DcS Joh. Rud. Aeschlimann, von Burgdorf, Ioh. Haas

und Jak. HaaS, von Rohrbach, die sich beschweren daß
sie im Kanron Aargau Anstellungen verloren haben und
sich für solche im hiesigen Kanton empfehlen.

An den Regierungsrath gesandt, mit Ersuchen, ihnen
anzeigen zu lassen, daß alle Stellen ausgeschrieben wer.
den/und sie sich dafür anmelden können.

4) Des Joh. Fricdli, von Ursenbach, welcher Nachlaß der

ihm wegen Beschimpfung eines Vorgesetzten auferlegten
Leistung oder Umwandlung in eine Geldbuße verlangt.
Dem RegierungSräth mit der Bemerkung übersandt, daß

die angeführten Gründe Berücksichtigung zu verdienen scheinen.

In Betreff eines Vertrags des Bau-Departements über
die Fortsetzung der Arbeiten zur Verbesserung deL Lau.
feS der Aare zwischen Thun und Bern, und Anweisung
des dazu nöthigen Geldes, wurde der Antrag gemacht, daß

sowohl dieser Gegenstand, als die verschiedenen, darauf Be.
zug habenden, von Gemeinden eingelangten Vorstellungen ei.
ner zu ernennenden Kommission zur Untersuchung übergeben
werden mochten. ES wurde beschlossen, eine Kommission von
fünf Mitgliedern niederzusetzen, die vom Präsidium ernannt
werden sollen. — Dazu wurden dann bezeichnet folgende Mit«
glieder deö Großen Rathes:

Herr Egg im an», in Thun.
» Kernen, zu Münstngen.
>, Sträub, zu Belp.
„ Alb. Kohler, Major, von Bürcn.
„ Küpfer, jünger, in Bern.

Auf einen Vortrag des Justiz-DepartementS und Empfehlung
des RegierungSratheS wurde dem Hrn. Jak. Schmo hl,

von Unterenstngcn, im Königreich Würtembcrg, in Bern
wohnhaft, welcher die Zusicherung des Bürgerrechts der
Gemeinde Lüschcrz erhalten hat, die Naturalisation
ertheilt. (Fortsetzung folgt im nächsten Blatte.)

Gesetz über die Militär-Beförderungen.

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den Antrag des RegierungSratheS und in Betrach.

tung der Nothwendigkeit einer Revision der Vorschriften über
die Ernennung und Beförderung der Offiziere der bernischcu
Truppen,

verordnet:
§. 1. Die Offiziere des obmm Stabes aller Waffen werden

nach freier Wahl durch den Großen Rath ans den Antrag
des Militär-DcpartemcntcS und den einfachen Vorschlag des

RegierungSratheS ernannt, wenn sie einen höhern Rang als
denjenigen cincs HauptmannS haben, und auf den einfachen
Vorschlag des Militar-DepartementeS durch den RegieruugS.
rath, wenn sie den Rang eines HauptmannS oder Subaltern-
Offiziers erhalten.

Dieser einfache Vorschlag kann durch die wählende Be-
hörde frei vermehrt werden.

tz. 2. Die Hauptleule und Subaltern-Offiziere der Com.
pagnien und für den Dienst der Militär-Verwaltung, ernennt
der RegierungSräth auf den, für die Offiziere der Compaq,
men nach Vorschrift deö §. 7 und folgender dieses Gesetzes

eingerichteten, einfachen Vorschlag deS Militär-DepartcmeuteS.
Für andere Offiziere dieser Grade ist der Vorschlag frei,

und jeder Vorschlag kann beliebig vermehrt werden.
tz. 3. Jeder Militär, welcher als bernischcr Offizier neu

eintreten will, und nicht in auswärtigem Diensie als Offizier



angestellt war, soll vor seiner Anstellung eine durch das Mi-
litär-Departement zu bestimmende Zeit lang den Dienst als
Soldat/ Korporal/ Wachtmeister/ Furier und Feldwebel ver-
richtet haben/ und einer Prüfung seiner Kenntnisse und Fähig-
leiten unterworfen seyn.

h. 4. Die Kreisärzte/ die BataillonS-Chirurgen und die

Unter-Chirurgen werden durch das Militär-Dcpartement, auf
den Antrag der SanitätS-Commission des Departements deö

Innern/ dem Regierungsrath aus der Zahl der patentirten
Aerzte und Wundärzte einfach vorgeschlagen und durch den

RcgierungSrath ernannt.
Das Militär-Departement ernennt die Pferdeärzte/welche

bloß den Rang von Unter-Offizieren haben, auf den näm-
lichen Vorschlag.

H. 5. Die Trüllmeister werden auf den doppelten Vor-
schlag des Kreis-Commandanten durch daS Militär-Departement

ernannt.
6. Der kleine Stab wird auf den Vorschlag des

CorpS-Commandanten durch das Militär-Departement
ernannt, und die Untcr-Offizierc/ Korporalen und Spielleute
der Compagnien durch den Commandanten des CorpS, auf
den Vorschlag deS Hauptmanns / nach den Fähigkeiten, und
ohne an das Dienstalter gebunden zn seyn.

7. Die Offiziere der Dragoner, der Scharfschützen
und der Infanterie rücken bis in den Grad des Hauptmanns,
nach dem AltcrSrange in den untern Graden fort, und zwar
der Regel nach unter den Auszügern einer Waffe besonders,
und unter den Reserven einer Waffe besonders, und bei der

Infanterie in jedem einzelnen Bataillon besonders. DieAide-
majoren, Quartiermcifter, Fähnriche und Standartcnträger
rücken in der Colonne ihrer Waffen und Bataillone dem

Range nach vor, bis in den Grad eines Hauptmanns.
Bei außerordentlichen Umständen ist jedoch der Regie-

rungSrath berechtigt, eine Zahl von Stellen zn bestimmen,
die er aus den ältesten Offizieren im Range des darauf fol-
genden Grades der ganzen Waffe und Truppen-Gattung,
ohne Rücksicht ans die Bataillone, besetzen kann.

Eben so ist es auch gestattet, fähige Offiziere mit ihrem
bisherigen Rang und in ihrem Grade aus andern Corpv in
die Artillerie, ans der Reserve oder Landwehr in die Aus-
züger, oder aus der Landwehr in die Reserve zu versetzen,
wenn die Offiziere der Reserve wiederum bei den Auszügen;
dienen wollen.

H. 8. Die Auszüger- Offiziere, welche in die Reserve
übergehen, treten in ihrem Range ein, wenn ein Platz offen
ist, sonst bleiben fie als überzählig.

§. 0. Offiziere, welche entweder durch die Entlassung
eines ganzen Truppen.Corps, oder auf ihr geziemendes Be-
gehren entlassen worden find, können nicht anders, als in
ihrem Range oder in einem höhern angestellt und in die Co-
lonne des ÄltcrsrangeS eingesetzt werden, fie mögen im Lande
gedient haben, oder im Auslande angestellt gewesen seyn.

10. In dem Artillerie-Regimente geschieht daS
Vorrücken der Offiziere bis in den Grad eines HauptmannS auf
den Vorschlag des obern Stabes, und zwar wechselöweise
eine Stelle nach dem AltcrSrange, die andere nach freier
Wahl aus dem untern Grade.

Die Offiziere der SappeurS rücken blos unter sich vor.
Dieses Regiment und die SappeurS find jedoch der Vor-

schrift deö letzten Satzes des §. 7 und den Vorschriften der

^.8 und 0 dieses Dekretes ebenfalls unterworfen.
z. 11. Es ist dem Regierungsrathe gestattet, Offiziere

gleichen Grades auf ihr Begehren, oder wenn es das Wohl
des Dienstes erfordert, von einem Bataillon in das andere,
oder von einer Compagnie in die andere auszuwechseln.

H. 12. Durch dieses Dekret find die Artikel 62 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69 und 70 über die Wahlart der Ober- und

Unter-Offiziere in der'Verordnung über die Militär.Ver¬
fassung des KantonS Bern vom 18. Herbstmonat 1826
aufgehoben.

§. 13. Dieses Dekret soll in die Sammlung der Gesetze
und Dekrete aufgenommen, durch den Druck bekannt gemacht
und an den gewohnten Orten angeschlagen werden. ES soll
nur so lange bestehen, als die gegenwärtige Militär-Verfas-
sung des KantonS Bern bestehen wird.

Gegeben in Bern, den 8. Hornung 1832.
Der Landammann,

von Lerber.
Der StaatSschreiber,

F' May-

Gesetz über den Militäreid.

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den Antrag des Regierungs-Raths, und in Betrachtung

der Nothwendigkeit einer Beeidigung des Bernischen
WehrstandcS zu den Fahnen und zur Erfüllung der wichtigen

und heiligen Pflichten, welche diesem Stande für die
Handhabung der Sicherheit obliegen.

In Betrachtung, daß der Fahneneid zu allen Zeiten
durch die in Dienstaktivität berufenen Truppen und Personen
geleistet werden mußte, uud in allen Staaten geleistet werden

muß, die einen geregelten Wehrstand haben; daß beson-
ders die Offiziere, welche einen höher» Rang, alS denjenigen
eines HauptmannS haben, und die KreiS-Offiziere, nach den
hiesigen Militär-Einrichtungen, sogleich von ihrer Erwählung
an im Fall find, in mchrerm öder minderm Amtsverrich-
tungen auszuüben, wenn auch die Truppe nicht in Dicnst-
aktivität ist, die sie befehligen:

verordnet:
tz. 1. Alle zu dem Bernischen Wchrstande gehörigen

Personen sind schuldig, zu der im §. 3 dieses Gesetzes
bestimmten Zeit den Fahneneid zu schwören.

2. Der Fahneneid für die Bernischen Mililärpersoncn
lautet folgendermaßen:

Fahneneid!
»ES schwören sämmtliche Offiziers, Unteroffiziers und

»Soldaten der Bernischcn Truppen, der Republik Bern Treue
»und Wahrheit zu leisten; derselben Nutzen zu fördern und
»Schaden zu wenden; ihre bestehende Verfaffung, ihre Re-
»gierung, Religion und Rechte gegen innere und äußere
»Feinde zu vertheidigen, auch nöthigen Falls dafür, und
»für die Vertheidigung deS gemcinschweizcrischen Vaterlandes
„Leib und Leben aufzuopfern, ihre Fahnen, Kanonen oder
»Standarten im Gefechte nicht zu verlassen; den Befehlen
»ihrer Obern geflissentlich und treu zu gehorchen, und über-
»hanpt alles zu thun, was rechtschaffenen Offizieren, Unter-
»offizicrcn und Soldaten gebührt."

S ch w ö r f o r m e l.
„Wie die Schrift weist, die mir vorgelesen worden,

„deren will ich nachleben und selbige vollbringen, in guter
„Treue, so wahr mir Gott helfet Ohne alle Gefährde!"

Der Fahneneid wird den sämmtlichen Schwörenden laut
vorgelesen, und die Schwörformel Satz für Satz denselben
vorgesprochen. Ein jeder Schwörende ist schuldig, jeden
Satz mit lauter Stimme, mit aufgehobener rechter Hand
und der drei Schwörfinger derselben, vernehmlich
nachzusprechen.

3. Dieser Fahneneid soll abgelegt, werden:
1) Von allen Offizieren, die früher angestellt waren, und

keine förmliche Entlassung für ihre Person insbesondere
erhalten haben, welche in einem höhern Range, als
demjenigen eines Hauptmanns stehen, so wie von allen



wirklich angestellten KreiS-Offizieren, zu der Zeit, zu

welcher sie hierzu werden einberufen werden.

2) Von allen Offizieren dieses Ranges oder dieser Klasse,
die künftig dazu ernennt werden, sobald als möglich
nach ihrer Ernennung, wenn fie dieselbe nicht abgelehnt
haben.

3) Von allen übrigen zum Wehrstande gehörigen Personen,
sobald sie in Dienftaktivität berufen werden, oder es

der Regicrungsrath nöthig findet.
4. Der Fahneneid wird durch die, in dem §. 3,

unter Nro. 1 und 2 bezeichneten Offiziers vor dem Militär-
Departement geleistet, wenn die Schwörenden ihren ordent-
lichen Wohnsitz in dem Oberamte Bern haben, und vor dem

NegicrungSfiatthaltcr ihres Wohnortes, wenn fie in einem

andern Obcramte wohnen.
Die in dem erwähnten Paragraph unter Nro. 3 bezeichneten

Truppen oder Personen werden entweder durch einen

Beauftragten des Militär - Deparrementes, oder durch den

GarnisonS-Kommandanten von Bern, oder durch den
Kommandanten des KorpS beeidigt.

tz. 5. ES ist denjenigen Personen, welche zu einer öffent-
lich geduldeten Religionspartet gehören, deren Lehrsätze die

Abschwörung des Eides nicht gestatten, zugelassen, anstatt
des Fahneneides ein Gelübde an EidcSstatt abzulegen, welches

in jeder Hinsicht dem Eide gleich kommen und dessen

Verweigerung gleich bestraft werden soll, wie die Verweigerung
deö Fahneneides. Ein solches Gelübde wird nicht vor der

versammelten Truppe abgelegt und die Männer, welche daS-

selbe ablegen, rücken nicht mit der Truppe zur Beeidigung
aus.

H. 6. Die oben enthaltenen Vorschriften über den Fahneneid

und die Leistung desselben, sind ein allgemeines
Dienstreglement. Die Verweigerung des Fahneneides, und die

Widersctzung gegen die Leistung desselben, so wie die

Aufwiegelung hiczu, sind daher allemal militärische Vergehen
oder Verbrechen, und sollen als solche nach den Vorschriften
des wirklich bestehenden Gesetzbuches für die Rechtspflege bei

den eidgenössischen Truppen, durch Kriegsgerichte untersucht
und beurtheilt werden.

tz. 7. Diejenigen Personen, welche nach der Vorschrift
des Akt. 146 des gedachten eidgenössischen Strafgesetzbuches
und des Art. 43 des Gesetzes von- ß. November,1831 über
die Departcmeme dcS Regierungsrathes als in aktivem
Dienste siehend bezeichnet sind, werden für die Verweigerung
des Fahneneides nach der Vorschrift des Art. 28 deö

eidgenössischen Strafgesetzbuches bestraft, und für die öffentliche
Widersctzung gegen die Leistung desselben, nach der Vorschrift
des Art. 29 dieses Gesetzbuches, wenn die Widersetzlichkeit
einzeln geschieht. Die Strafe kann somit, unter erschwerenden

Umständen, im crstcrn Falle bis auf 4 Jahre Zuchthaus
ansteigen, und im letzter» bis auf 2 Jahre Kettenstrafe.
Geschieht die Widersetzlichkeit aber durch mehrere Bewaffnete
oder Unbewaffnete auf Verabredung, gemeinschaftlich und

beharrlich; so fällt sie unter die Straf-Drohnngen für den

Aufruhr, die der Art. 16 und die folgenden enthalten. Die
Strafe kann somit, unter erschwerenden Umständen, biö zur
Todesstrafe ansteigen.

Die Aufwieglung oder Verabredung zu einer solchen

Widersetzlichkeit wird als Meuterei, nach der Vorschrift des

Art. 20 und 21 bestraft. Die Strafe kann somit, unter
erschwerenden Umständen, bis auf 8 Jahre Ketten ansteigen.

In allen diesen Fällen kann, nach der Vorschrift des

Art. 313 des Strafgesetzbuches, die Todesstrafe, unter
mildernden Umständen, in lebenslängliche Landesverweisung, die

Kettenstrafen in Landesverweisung auf die doppelte Zeit der
Kettcnstrafe, und die Zuchthausstrafe in Landesverweisung
auf gleiche Dauer umgewandelt werden.

tz. 8. Nach dem Sinne deS erwähnten Art. 146 des

eidgenössischen Strafgesetzbuches, und nach den Einrichtungen,
welche die Beimische Kriegsverfassung vorschreibt, ist eine
jede Person, welche ihr Aufgebot erweislich früher empfan-
gen hat, den Militärgesctzen von dem Tage an unterworfen,
wo der Mann in den Sold der Republik Bern eintreten
sollte, sonst aber vom Tage des Empfangs des Aufgebots,
er mag sich wirklich gestellt haben oder nicht.

H. 9. Die nachfolgenden Strafen sind gegen diejenigen
Personen verhängt, welche nicht unter der Vorschrift des

Art. 146 und der Erläuterung deö Z. 8 dieses Gesetzes
begriffen sind.

Die einfache beharrliche Verweigerung des Fahneneides
wird mit der Entsetzung von allen vom Staate herrührenden
bürgerlichen und militärischen Stellen, und überdieß mit der
Landesverweisung für wenigstens ein halbes Jahr und höchstens

zwei Jahre bestraft.
Die öffentliche beharrliche Widersetzlichkeit gegen die

Leistung dieses Eides, mit der Entsetzung von allen vom
Staate herrührenden bürgerlichen und militärischen Stellen
und der Landesverweisung von wenigstens einem Jahr und
höchstens vier Jahren, wenn die Widersetzlichkeit einzeln
geschieht.

Geschieht fie aber auf Verabredung durch Mehrere ge-
mcinschaftlich und beharrlich, mit der erwähnten Entsetzung
und Einsperrung von wenigstens einem Jahr und höchstens
vier Jahren, oder Landcsverweisung auf die doppelte Zeit.

Die Aufwieglung oder Verabredung zu dem einen oder
andern dieser Vergehen oder Verbrechen, wird mit der Hälfte
der Strafe gegen den Aufwiegler belegt, wenn die Handlung
selbst unterblieben. Ist sie aber durch den Aufgewiegelten
wirklich begangen worden, so wird der Aufwiegler als
Mitschuldiger, nach Vorschrift des Art. 3 des Militär.
Strafgesetzbuches bestraft.

h. 10. Dieses Gesetz soll gedruckt, in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen und durch die öffentliche

Anschlagung bekannt gemacht werden.
Gegeben in der Versammlung dcS Großen Rathes, in

Bern, den 10. Hornung 1832.
Der Landammann,

v. Lerber.
Der StaatSschreiber,

F. May.

Auszug
aus dem Gesetzbuch für die Rechtspflege bei den eidgenössischen

Truppen, in Betreff der Artikel desselben, welche
in dem obigen Gesetze über den Fahneneid angeführt sind.

Aufruhr.
z. 3. Als Mitschuldiger wird auch angesehen, wer mit

Vorsatz zu einer strafbaren That anreizt; wer wissentlich zu
deren Begehung Hülfe leistet oder einen Theil deS dadurch
erworbenen Gewinns bezieht, oder sich der Hehlerei schuldig
macht.

Eine solche Theilnahme wird mit der gleichen Strafe,
wie die Begehung der That selbst, nach Maßgabe der Schuld
deS Thcilnehmcrs und des Einflusses seiner Handlungen auf
die Begehung der That, belegt, wenn das Gesetz nichts
anders verordnet; und im gleichen Verhältnisse wird der
Antheil deS Schadens-ErsatzeS bestimmt.

Z. 10. Verabredeten oder beharrlichen Ungehorsam
mehrerer Bewaffneter oder Unbewaffneter, um sich ihren Obern
oder den Verfügungen derselben zu widersetzen, wird als Aufruhr

angesehen.
H. 13. Bei bewaffnetem Aufruhr, oder wenn bei

unbewaffnetem ein Oberer, der seine Pflicht erfüllt, thätlich
mißhandelt worden, oder andere grobe Fehler oder Verbrechen



verübt worden sind; oder wenn der Aufruhr in einer
Entfernung von weniger alö 3000 Schritten von den äußersten
Posten deö Feindes auSgebrochen ist, sollen die Urheber und
Anführer mit dem Tode bestraft werden; besonders thätige
Thcilnehmer und Beförderer aber mit Kettenstrafe von 2 bis
16 Jahren, welche bei vorzüglichen mildernden Gründen in
gleichzeitige Zuchthausstrafe oder Einsperrung, mit oder ohne
Ehrenstrafen umgewandelt werden kann.

14. Die Strafe des nnbewaffneten Aufruhrs, wenn
derselbe nicht unter die Vorschrift des h. 13 fällt, ist für
die Urheber und Anführer 2 bis 16 Jahre Ketten, unter dem
MilderungSrecht auf gleichzeitige Zuchthausstrafe oder
Einsperrung, mit oder ohne Ehrenstrafen; und für besonders
thätige Thcilnehmer und Beförderer, 2 bis 4 Jahre Kelten-
strafe, die auf glcichdauernde Zuchthaus-, EinsperrungS-
oder Eingränzungsftrafe, mit oder ohne Ehrcnstrafcn, gemildert

werden kann.
§. 111. Wenn die Urheber und Anführer eines Aufruhrs

nicht entdeckt werden können, so soll allemal der Thcilneh-
mer, welcher der höchste im Range, und bei Gleichheit des

Ranges der, welcher der älteste im Dienst ist, als Anführer
und Urheber bestraft werden. Wenn ein Offizier, Unteroffizier

oder Caporal sich als besonders thätiger Theilnehmer
auszeichnet, so soll er wie ein Anführer bestraft werden, ob-
schon andere Anführer und Urheber bekannt sind.

§. 17. Jeder Offizier, Unteroffizier oder Caporal, der
an einem Aufruhr wirklich Theil nimmt, so wie jeder, welcher

bei seinem Namen zum Gehorsam aufgefordert worden
und nicht gehorcht hat, eben so jeder Tambour, Trompeter
oder Waldhonnst, welcher ohne Befehl eines Offiziers und
zum Behuf der Aufrührer die Versammlungszeichen geschlagen

oder geblasen hat, soll als besonders thätiger Theilnehmer
bestraft werden.
ft 18. Jeder Offizier, Unteroffizier oder Caporal, der

zwar am Aufruhr nicht wirklich Theil genommen, aber nicht
alles gethan hat, was von ihm abhieng, um den Aufruhr
zu stillen, kann mit einer auf grobe Fehler gesetzten Strafe
belegt werden.

ft 20. Die Aufwieglung oder Verabredung zu einem
Aufruhr, ist Meuterei, wenn der Aufruhr nicht wirklich
auSgebrochen ist.

AlS Meuterer soll gleichfalls angesehen und bestraft wer-
den, jeder, der andere vorsätzlich zum Verrath, Ausreisten,
grober Insubordination oder Dicnstverletzung anstiftet, und
jeder, welcher öffentlich und ungeachtet crfolgter Abmahnung
eines Obern, nach Geld, Brod oder andern Austheilungen,
Vertheilen oder Diensterlcichtcrungcn schreit.

ft 21. Wenn dieses Verbrechen in der Nähe des Feindes
begangen wird, so soll cS gleich dem bewaffneten Aufruhr
(ft 13) bestraft werden.

Wenn eS zwar nicht in der Nähe des Feindes, aber
unter dem Gewehr begangen wird, so ist cS wie unbewaffne-
ler Aufruhr (ft 14) zu bestrafen. In andern Fällen soll die
halbe Strafe deS unbewaffnctcn Aufruhrs verhängt werden.

Die nstverletzungen.
ft 28. Wer einem allgemeinen Dicnstbefehl oder Réglemente

nicht gehorcht und sich deßwegen nicht hinlänglich
entschuldigen kann, der soll, nach Bewandnist der
Umstände, mit einer ans geringe oder grobe Fehler gesetzten
Strafe lft 160 und 101) belegt werden, wenn für den Fall
nichlS besonders vorgeschrieben ist.

ft 20. Wer sich zwar einzeln, aber öffentlich, einem
allgemeinen Dicnstbefehl oder Reglemcntc widersetzt, der kann
mit der halben Strafe eines vorzüglichen TheilnehmerS an
nnbewaffnetem Aufruhr belegt werden (ft 14); wenn er
dadurch nicht in eine andere vorgeschriebene Strafe verfällt.

Personen, welche der militärischen Gerichtsbar¬
keit unterworfen sind,

f. 146. Jede Person, welche in eidgenössischem Solde,
oder auf dem Mannschafts-Rapport einer in diesem Solde
befindlichen Truppe steht, ist für die von dem Augenblick
ihres Eintritts hinweg begangenen Handlungen der militärischen

Gerichtsbarkeit unterworfen.
Die Nichtigkeit deö Auszuges bezeugt:

Der StaatSschreibcr,
F' May.

Antwort.
Herr Rudolf von Wattenwyl von LandShut hat bei der

Redaktion des Anzeigers darauf gedrungen, daß sie eine von
ihm verfaßte Berichtigung der Thatsachen, die in Nro. 5» deS

Anzeigers, betreffend den General Hotze, Hrn. von Precy
und Hrn. von Varicourl, angeführt waren, in ihr Blatt
aufnehmen möchte.

Wenn diese sogenannte Berichtigung in das letzte Blatt
eingerückt wurde, so konule cS ohne Bedenken geschehen,
indem sie nur bestätigt, was gesagt worden ist. Man hatte
nämlich gesagt: die Regierung von Bern habe im Jahr 1708
den General Hotze berufen lassen, um demselben das Kom-
mando der Berner Truppen zu übertragen. Nun sagt Hr. v.
W., die Einberufung dieses Generals seye mit Vorwissen des
Geheimen Raths von Bern, durch die Zürchcrsche Regierung
geschehen, und derselbe habe, nebst den Zürcher Truppen,
allerdings auch die Berner Truppen befehligen sollen. Mehr
als dieses wollte man nicht sagen, denn cö ist der Beweis,
daß die Regierung von Bern den Befehl ihrer Truppen dem
zu diesem Zweck auö Oestreich berufenen Zürcherschen General
Hotze übertragen wollte.

Man hatte gesagt, die Regierung habe den Hrn. von
Precy, gewesenen Kommandanten von Lyon, aus Lindau
abholen lassen, um ihm ein Kommando zu übertragen.

.Hr. v. W. fordert uns auf, die Thalsache zu beweisen:
daß Precy von der Bernischen Regierung aus Liu-
dau abgeholt worden sey. Wir werden dem Hrn. v.
W. die Thatsache nicht beweisen, daß es die Regierung von
Bern selbst gewesen sey, die den Hrn. von Precy abgeholt
habe, wohl aber können wir ihm als zuverläßige Thatsache
zu vernehmen geben, daß der Waadtländischc Oberst Roland,
gewesener Kommandant deS Grcnz-CordonS gegen Frankreich,
einige Tage vor dem Uebergang Berns, den Auftrag erhielt,
den Hrn. v. Precy aus Lindau abzuholen, daß er diesen
Auftrag erfüllte, und daß er mit Hrn. v. Precy im Aargau
ankam, als sie vernahmen, daß die Franzosen bereits in
Bern eingedrungen seyen. Wenn sich Hr. v. W. der nähern
Umstände darüber erkundigen will, so kann er sich auch bei
der Familie dieses treuen, ehrwürdigen DicncrS der damaligen

Regierung Auskunft verschaffe.». Daß auch die Regierung

dem Hrn. Oberst Roland ihre Erkenntlichkeit bewiesen
habe, kaun genugsam aus Akten dargcrhan werden.

Betreffend den Hrn. von Varicourt, so hat Hr. v. W.
alles bestätigt, was man von demselben gesagt hatte, daß er
nämlich von der Regierung in Militär-Dienst
genommen worden sey, und daß ihm das Bürgerrecht von
Bern als ein Zeichen der Dankbarkeit geschenkt worden sey.
— Wenn die Stadtbehörde dem Hrn. von Varicourt das
Stadtburgerrccht geschenkt hat, so wird hingegen Hr. v. W.
zugeben, daß die KantonS-Negierung einzig demselben das
KantonS-Bürgerrecht (die Naturalisation) schenken konnte
und geschenkt hat. ES war also keine absichtliche Verwechslung

von Stadt- und Landesbehörden, wenn gesagt wurde,
die Regierung habe ihm das Burgerrecht von Bern (des
KantonS) geschenkt.
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Anzeiger
der

Iîegierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freitag den 24. Februar 1832.

Auf den bis' zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 25 halbe Bogen 10 Btz.)
bei den HHrn. Regicrungsstatthaltcrn und Unterstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redat-
lors — Bern, Keßlergasse Nro. 211.

Großer Rath, den 16. Februar 18Z2.

(Fortsetzung.)
Der RegicrnngSrath übersandte mit seiner Empfehlung

eine Bittschrift der Elisabeth Stoller/ geb. König, von Grin-
delwald, in Bern wohnhaft. Sie begehrte den Nachlaß dcS

noch übrigen Theils der ihr am 6. Oktober 1829 bei ihrer
Scheidung von Gottlieb Stoller, auferlegten Wartzeit von
vier Jahren, um sich mit Jakob Gloor, von Unter-Kulm,
im Kanton Aargau, von dem sie sich schwanger befinde,
vcrhcirathen zu können. — Weil diesem Begehren weder der
Schcidbricf, noch andere Akten beigelegt waren, so wurde
die Meinung eröffnet, nicht einzutreten. DaS Eintreten wurde
jedoch beschlossen und dann der Nachlaß der Wartzeit bewilligt.

Zu Supplcanten am Obergericht wurden erwählt:
Herr Rud. Balsigcr, zu Wabern, gew. Mitglied

deS AppcllationSgerichtS.

„ Ludwig Schär, Prokurator, in Bern.
Auf den Bericht deS RegicrungSratheS, über den ihm

zugesandten Vortrag einer Speztal-Kommission über
Vereinfachung und Bestimmung der Titulaturen von Beamten
und Behörden, wurde beschlossen, dem NegicrungSrath die

Ertheilung der daherigen Vorschriften im Sinne dcS gemachten

Antrags zu überlassen.

Großer Rath, den 17. Februar.

(Garnisonsdienst. Schnllehrersemiiiar. Vertheilen der Geschütze.

Kartoffelbrennen.)

Pierre Joseph Rottet, von Corban, begehrt durch eine

an den Großen Rath gerichtete Bittschrift Nachlaß der gegen
ihn ausgesprochenen Zuchthausstrafe.

Sie wurde dem Regierungsrath zur Untersuchung
zugewiesen.

Durch Zuschrift des ObcrgerichtS vom 14. Hornung
sucht dasselbe um Ermächtigung an, bis zu Ende deS Jahres
1832 in den Amtsbezirken, wo cS nöthig seyn möchte, durch
tüchtige Geschäftsmänner Betreibungögeschäfte besorgen
zu lassen.

ES wurde dem NegicrungSrath zur Untersuchung und
Berichterstattung zugesandt.

Der am 2. Hornung verlesene Anzug deS Hrn. Hürner,
wegen Erleichterung dcS Zutrittes zum Advokaten-
Examen, wurde rücksichtlich der Erheblichkeit in Berathung

gesetzt. Dieselbe wurde beschlossen und der Anzug dem
NegicrungSrath zur Untersuchung gesandt.

Nachdem der am 14. Hornung verlesene Anzug des Hrn.
von Wattcnwyl, betreffend den im Amthause zu Belp
begangenen Diebstahl, rücksichtlich der Erheblichkeit nochmals

verlesen worden, gab der Hr. Schultheiß einen Bericht
über die bisher bekannt gewordenen Umstände, und zeigte an,
daß die daherigen Untersuchungen fortgesetzt werden.

Hierauf wurde beschlossen, den Anzug als nicht erheblich
zu betrachten.

.Hierauf machte der Hr. Schultheiß die Anzeige, daß
ein Gesetz über die Gemeindorganis.)tion bearbeitet
werde, dessen Entwurf in kurzem dem Großen Rath werde
vorgelegt werden.

In Folge der im UcbergangSgcsetz ausgesprochenen
Abneigung gegen den Garnisonsdienst der Miliztruppen,

machte das Militärdepartement den Antrag, die stehenden

Truppen bis auf 2ttL Mann und 2.', Pferde zu verweh-
ren, und legte unter Beifügung von Berechnungen den
Entwurf eines Beschlusses vor, welchem die Mehrheit deS Regie-
rungSratheS beistimmte. In der eröffneten Berathung würde
aber gezeigt, daß die Kosten weit beträchtlicher seyn würden;
daß die Abneigung sich nicht gegen den GarnisonSdicnst und
die damit verbundene Instruktion an sich, sondern gegen die
allzugroße, dabei eingeführte Anstrengung und gegen die
Behandlung des Militärs gezeigt habe, und beidcm nun
abgeholfen worden sey; daß Musterungen niemals eine
Instruktion ersetzen würden, und endlich, daß durch unsere
Miliz besser für die Sicherheit der Verfassung und Regierung
gesorgt sey, als durch stehende, besoldete Truppen. Auf alle
diese Gründe gestützt, wurde der Antrag gemacht, in dw
Behandlung deS Vortragö nicht einzutreten, sondern den

Garnisonsdienst und die Instruktion auf bisherigem Fuß
fortbestehen zu lassen. Dieses ward dann auch einstimmig
beschloßen.

Ein mit Empfehlung deö RegicrungSratheS begleiteter
Vortrag des ErziehuugSdcparlementS zeigt, daß ein Haupt-
Hinderniß der wunschenSwerthcn Fortschritte unserer
Volksbildung im Mangel an tüchtigen Schullehrern liege, und

trägt, um demselben abzuhelfen, auf Errichtung einer
Normalanstalt zur Bildung von Schullehrern an. Der
Entwurf cineS Dekrets wurde artikelweise berathen und
mit wenigen Abänderungen angenommen. (Siehe das Dekret

S. 59.)
DaS Militär-Departement hatte unterm 29. Dez. vom

Regierungsrath den Auftrag erhalten, Bericht über die Lokale

einzuziehen, welche in den Städten Thun, Burgdorf und

Biel zu Verlegung und Aufbewahrung einer An-



zahl Geschütze und zudienender Munition benutzt werden
könnte»/ und nun wurde der am 7. Febr. darüber an den
Regierungsrath gerichtete Vortrag mit Ueberweisung von
Seite des letztern vorgelegt. ES ergab sich daraus/ daß an
allen drei Orten sich Gebäude befinden / die mit einigen Kosten
zu gedachtem Gebrauch eingerichtet werden können.

Aber sowohl im Vortrag/ alS durch den Hrn.
Berichterstatter/ wurde gezeigt / daß es nicht zweckmäßig wäre/ ohne
hinreichende Gründe Geschütze aus dem hiesigen Zeughause
an andere Orte hin zu verlege»/ dieses aber in sehr kurzer
Zeit vom RegterungSrath angeordnet werden könne/ wenn
eintretende Umstände eine solche Maßregel erheischen sollten.
Deßwegen wurde angetragen/ in den Vortrag nicht weiter
einzutreten/ sondern dem NegierungSrath alles allfällig des-
halb zu Verfügende zu überlassen/ und dieses ward dann auch
beschlossen.

Bei dieser Berathung wurde die Meinung eröffnet/ daß
jedem Auszüger eine gewisse Anzahl scharfe Patronen gege-
ben werden sollte. — ES wurde beschlossen/ diesen Antrag
dem NegierungSrath zur Untersuchung und gutfindenden Ver-
fügung mitzutheilen.

Vom Hrn. Schultheißen wurde angezeigt/ der Regie-
rungSrath habe auf die von mehrern Seiten eingelangten Be-
gehren, daß das Destilliren der Kartoffeln verboten werden
möchte/ den RegierungSstatthaltern durch ein Kreisschreiben
den Auftrag ertheilt / die betreffenden Personen aufzufordern/
mit dem Destillieren von Kartoffeln bis nach der Zeit der
Anpflanzung derselben einzuhalten.

Großer Rath den 20. Februar.

(Organisation des Obergerichts.)

Es wurden folgende eingelangte Bittschriften und Vor-
stellungen angezeigt:

1) Joh. Ulrich Rickly/ von und zu Wangenricd/ zu Er-
richtung eines Privat-Burcau für Warnungen in Schuld,
betrcibungen/ mit Genehmigung der Regierung. Dem
NegierungSrath zur Verfügung zugewiesen.

2) Naturalisations-Begehren des Adam Heinrich Kraus/
Schieferbergwcrker zu Mülinen/ dem das Bürgerrecht
der Gemeinde Lütschenthal zugefichert ist; dem Regie«
rungSrath zugesandt/ um nach Vorschrift der Gesetze zu
verfügen.
Ferner wurden nachstehende/ seiner Zeit der Bittschrif.

tcn.Äommission zur Untersuchung zugesandte Bittschriften und
Vorstellungen auf ihren Antrag gewiesen:

7.) Die Vorgesetzten der Gemeinde Courtelary/ Reklamation
gegen die Trennung der 5 Gemeinden Pery/ VauffcliN/
Lahmte, Plagne und Orvin, von ihrem Bezirk. An
den NegierungSrath.

4> Gemeinde Nomont begehrt Vereinigung mit der Gemeinde
Vauffeli»/ Amtsbezirk Courtelary. An den NegierungS-
rath.

5» Einfassen in der Gemeinde Diki/ AmtS Laupen, wünschen
Abschaffung des HintersäßgeldeS. An die Kommission
über die Angelegenheiten der Einfassen.

6» Wahlendorf/ Amts Aarberg/ wünscht einige Erleichte-
rung in Betreff von Brüggsommcr-Zehemcn ic. An die
Kommission über die Zchcnt- und Bodcnzins-Sachen.

7» Gemeinde Langnau bittet/ daß das Erdäpfelbrenncn nn«
tcrsagt werde/ bis die Preise wieder unter 3^ oder 4
Batzen gefallen find. An den NegierungSrath zur
Verfügung.

5!) Gemeinde Neuveville begehrt einen Unterstatthaltcr mit
administrativen Verrichtungen. An den RegierungSrarh.

Z8 —

9) Ulrich Seiler/ von Lozwyl, wünscht Aufhebung seiner
Bcvogtung auf dem Wege der Begnadigung/ und
Wiedereinsetzung in seine bürgerlichen Rechte. An den
NegierungSrath.

10) Gemeinde Moutier/ über Gcmeindöorganisation. An das
Departement des Innern.
Der zum Suppleanten am Obergericht ernannte Herr

Prokurator Schär meldete durch eine Zuschrift/ daß er die
erforderlichen Requisite für diese Stelle nicht besitze und
deswegen dieselbe nicht annehmen könne. ES wurde beschlossen/
ihm die Entlassung zu ertheilen.

Der vom Regierungsrath und ScchSzehnern vorberathcne
revidierte Entwurf einer Organisation des
Obergericht eS wurde in Berathung genommen.

tz. 1. Der Präsident/ die Mitglieder und der
Gerichtschreiber des Obergerichrs müssen ihren ordentlichen Wohnsitz
in der Hauptstadt oder in deren Bezirk haben. Der Gcricht-
schreiber soll ohne Erlaubniß des Präsidenten nie eine Nacht
ausserhalb der Stadt zubringen.

Es wurde die Meinung eröffnet/ daß die Vorschrift in
Betreff des Wohnsitzes auf die Suppleanten auSgedent werden sollte/
jedoch ward dies nicht für angemessen erachtet.

Z. 2. DaS Obergcricht ist z» der Fällung eines Be«
schlusscS gehörig besetzt/ wenn der Präsident und acht Beisitzer

zugegen sind: im Falle jedoch, wo der Staatsanwalt
oder ein Mitglied des Obergerichtes auf die Todesstrafe an-
trägt, müssen die Suppleanten einberufen/ und mit Inbegriff

derselben/ neben dem Präsidenten vierzehn Beisitzer
anwesend seyn.

Der Antrag/ daß auch in den Fällen, wo das erstinsianzliche
Gericht auf Todesstrafe angetragen, die Suppleanten einberufen
werden sollen, wurde widerlegt, und hierauf der Artikel unverändert

angenommen.
§. 3. Der Präsident bat eine berathende Stimme. Er

kann seine Meinung unmittelbar vor dem Abmehren eröffnen.
Bei gleich getheilten Stimmen soll in Straffällen die mildere
Meinung alö das Urtheil des ObcrgerichtS angeschen werden,
in andern Sachen entscheidet der Präsident. Zu der Erken-
nung der Todesstrafe sind zwei Drittel Stimmen des Tribunals

erforderlich.
Man fand, cS werde dem Präsidenten durch die in den zwei

ersten Linien enthaltenen Bestimmungen zu viel Einfluß gegeben;
deßwegen wollte man mit einer Meinung diese zwei Linien ganz
auslassen, mit anderer aber den Artikel dahin modifizieren, daß
der Präsident nur in Kriminalsachen nicht aber in Civilsachen
eine berathende Stimme haben oder sie nur eröffnen solle, wenn
er darum befragt werde. Endlich ward die gänzliche Auslassung
der gedachten zwei Linien beschlossen.

H. 4. DaS Obergericht soll noch vier Personen, welche
die in dem H. 73 der Verfassung vorgeschriebenen Eigenschaften

haben, als außerordentliche Ersatzmänner bezeichnen.
Befinden sich Advokaten darunter; so dürfen diese nur zur
Beurtheilung von Straffällcn beigezogen werden. Die
Ersatzmänner sind bei ihrer ersten Einberufung von dem Präsident
zu beeidigen.

ES wurden verschiedene Meinungen zu Abänderung dieses
Artikels eröffnet, in Folge welcher folgende Verfügungen statt
fanden:
r) Der Antrag, daß die außer den Suppleanten zu bestellenden

vier Ersatzmänner nicht vom Obergcricht, sondern vom
Großen Rath ernannt werden sollten, wurde nicht angemes-
sen befunden.

2) Hingegen ward beschlossen, sie sollen aus Mitgliedern des
Großen Rathes gewählt werden.

3) Ferner soll man als Redaktionsverbcsserung, mit Hinweisung
auf K. 78 der Verfassung, den Unterschied zwischen den oben



gedachten Ersatzmännern und den eigentlichen Suppleanten
deutlicher angeben.

<) Endlich soll vom Hrn. Redaktoren ein Artikel über die Fälle
verlangt werden/ in denen die Suppleanten dem Gericht
nicht beiwohnen dürft«/ wie z. B. wenn sie in der Sache
selbst oder in einem ähnlichen Fall verhandelt oder Rath
ertheilt habe»/ u. s. w.
ft 5. Dem Obergcrichte ist cm Staatsanwall beigeord-

net/ der von dem Großen Rathe ans der Zahl der geprüften
Rechtskundigen erwählt wird/ und beider Sprachen mächtig
seyn muß. Derselbe steht unter dem Justiz-Departements
und ist alljährlich von dem Negierungsrathe und den Sechs,
zehner»/ nach angehörtem Berichte des Obcrgerichtö und des

Justiz-DepartementS/ zu bestätigen. In Geschäften/ worin
seine Verwandten und Verschwägerten (Verfassung ft 75)
bethciligt sind/ oder in denen er aus einem andern Grunde
sein Amt nicht ausüben kann/ giebt ihm das Justiz-Departe-
ment einen Stellvertreter.

Aus den in der Berathung angebrachten Gründen wurden
folgende Abänderungen dieses Artikels beschlossen:

r) Der Staatsanwalt solle nicht durch den RegierungSrath und
ScchSzchner/ sondern auf ihren Bericht durch den Großen
Rath bestätigt werden.

2) Nicht das Justiz-Departement/ sondern der Große Rath solle
dessen Stellvertreter ernennen,

t) Der Staatsanwalt solle 29 Jahre zurückgelegt haben.
-5) ES soll noch auf Z. 76 der Verfassung hingewiesen werden.

Wegen vorgerückter Zeit wurde die Fortsetzung der
Berathung auf eine folgende Sitzung verschoben.

Errichtung einer Normalschule.

Der Große Rath der Republik Bern,
Auf den Vortrag des Erziehungs-Departements und ge-

schehene Vorberathung durch den RegierungSrath;
In Betrachtung der Nothwendigkeit, dem Mangel an

tüchtigen Schullehrern abzuhelfen/ um dadurch die
Fortschritte der Volksbildung zu befördern,

beschließt: ê

f. t. ES sollen allmählig im ganzen Kanton die nöthi- I
gen Anstalten zur Bildung der Schullchrer getroffen werden, ê

f. 2. Anfänglich wird das Erziehnngö-Departcment für
das Jahr kW eine Normalanftalt im deutschen Theile deS Z

Kantons errichten lassen. s

ft 3. Sobald die Erfahrung über die zweckmäßigste An- ß

ordnung einer solchen Anstalt das Nöthige wird gelehrt haben,
so soll auch in dem französischen Theile des KantonS eine

Normalanstalt errichtet werden. — Sollten unterdessen sich

mehr als acht französische Zöglinge zur Aufnahme melden,
so müssen die nöthigen Maaßregeln getroffen werden, um
ihnen in ihrer Muttersprache den Unterricht zu ertheilen.

ft -l. Der LehrkursuS wird betrachtet als ein Mittel,
die moralischen und intellektuellen Anlagen der Zöglinge zu
entwickeln. Sein Zweck wäre demnach:

Die Zöglinge von der Wichtigkeit und Heiligkeit der
Wichten des SchullehrerS zu überzeugen und zu durch,
dringen.
Ihren Charakter so zu bilden, baß sie sich zu diesem
Berufe eignen.
Ihnen eine gute und zweckmäßige Unterrichts, Methode
beizubringen.

st. Ihnen die zum Berufe eines SchullcrehrS erforderlichen
Kenntnisse zu verschaffen.

ft 5. Die Zöglinge der Normal. Anstalt werden nach
und nach, je nach den Umständen und nach den Kräften der

Anstalt, bis auf ein vom RegierungSrath zu bestimmendes
Maximum aufgenommen. Im Verhältniß, als keine oder zu
wenig französische Zöglinge zur Aufnahme sich melden, kann
die Zahl der aufzunehmenden deutschen erhöht werden.

ft 6. Mit der Normal-Anstalt wird eine Primar-Muster-
schule in Verbindung gesetzt werden, in welcher arme Kinder
ans allen Theilen des Kantons zur Aufnahme in die Normal,
Anstalt herangebildet werden sollen.

ft 7. Die Zahl der in diese Mufterschnle aufzunehmenden
Zöglinge kann allmählig ansteigen bis zu einem

provisorisch festgestellten Maximum von vierzig Kindern. In Bezug

auf den Unterhalt derselben soll je nach den Umständen
ein Vertrag mit den betreffenden Gemeinden geschlossen werden.

f. 8. In der Normal-Anstalt erhallen die unvermögli-
chcn Zöglinge den Unterricht, die Nahrung und Kleidung,
je nach Ermessen dcö Departements, unentgeltlich.

ft 9. Zwei Jahre lang vom Austritte aus der Anstalt
an gerechnet, stehen die Zöglinge, welche ihr Patent als Schnllehrcr

erhalten haben, zur Verfügung deS Erziehungs-Departements

und bekleiden nach dessen Gutbefinden bestimmte,
ihnen anzuweisende Schullchrcrstellen im Kanton.

ft 10. Die Direktion kann nach Maaßgabe der Umstände
ausgetretene Zöglinge, nachdem sie schon irgendwo Schuldienste

versehen haben, auf gewisse Zeit wieder aufnehmen,
insofern sie eS sowohl den Kräften der Anstalt als den Be,
dürfnissen der Schullchrer, welche diese Vergünstigung
nachsuchen, angemessen findet.

ft 11. Nach Maaßgabe der Verhältnisse und Kräfte der
Anstalt, werden auch angestellte Schullchrer zugelassen, welche
während deS Sommers ihre Kenntnisse zu vervollständigen
und ihren Berufseifer zu beleben wünschen.

ft 12. Die Dauer des Lehrkurses in der Normalanftalt
wird in der Regel festgesetzt auf 2 Jahre.

ft 13. Der Anstalt wird ein Direktor vorstehen, dessen

Besoldung je nach den Umständen bis zu einem Maximum
von eintausend Franken, nebst freiem Unterhalt und
Wohnung, ansteigen darf.

ft 14. Die Zahl der Lehrer darf, je nach den Bedürfnissen,

zu einem Maximum von vier nnd ihre Besoldung bis
zu einem Maximum von vierhundert Franken, nebst freiem

I Unterhalt und Wohnung, ansteigen.
ft 15. Auf den Vorschlag deS Erziehungs-DcpartemcntS

ernennt der RegierungSrath den Direktor und die Lehrer der
Anstalt und bestimmt ihre Besoldungen.

> ft U). Der RegierungSrath wird auf den Vorschlag deS

ErziehungS-DevartementS den Ort bestimmen, wo die Anstalt
errichtet werden soll.

ft 17. Das spezielle Reglement, welches vom Erziehungs-
Departement entworfen und dem RegierungSrath zur
Genehmigung vorgelegt werden soll, hat die weitere innere Organisation

der Anstalt zu bestimmen.
ft 18. Die Anstalt steht unter der unmittelbaren Auf-

sicht und Leitung des Erziehungs-Departements.
ft 19. Der RegierungSrath wird auf den Vorschlag des

Erziehungs-Departements der Anstalt das nöthige Land an-
weisen, damit die Zöglinge nicht nur theoretischen, sondern
auch praktischen Unterricht in der Landwirthschaft erhalten
und durch ihre Arbeit die Kosten der Anstalt vermindern
und theilwcisc decken können.

ft 2v. Die nöthigen Fonds zur Bestreitung sowohl der

Kosten der ersten Einrichtung, als der laufenden Ausgaben,
werden je nach den Bedürfnissen vom RegierungSrath auf den

Vorschlag des ErziehungS-DeparrementS bewilligt. Der Große
Rath stellt zu diesem Behuf für das Jahr 1832 eine Summe
von sechszehntausend Franken zur Verfügung des RcgierungS-
rathes.
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h. 21. Der NegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses

Dekrets beauftragt.
ft 22. Tasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt, an

den gewohnten Orten angeschlagen und in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Bern, den 17. Februar 1832.
Untcrschriftcn.

Reglement über die innere Organisation des Regierungs¬
rathes der Republik Bern und die Behandlungsart
seiner Geschäfte.

Der Große Rath der Republik Bern,
in weiterer Ausführung der in der StaatSvcrfassung 58
bis 72 enthaltenen Bestimmungen über die Vollziehungsgewalt
über die innere Organisation deS NegicrungSrathS mid die
Behandlungsart seiner Geschäfte, auf geschehene Vorberalhung
und den Vortrag von NegierungSrath und den SechSzehnern,
verordnet was folgt:

Präsidiu ni.
1. Den Vorsitz im NegierungSrath führt vermöge der

Hft 59 und 92 der Verfassung der Schultheiß, und in dessen

Abwesenheit der Vicepräsident, und nach diesem, wenn beide
ihre Abwesenheit anzeigen lassen, das älteste im Nang der
Erwählung folgende Mitglied.

2. Der Schultheiß oder dessen Statthalter hat in dieser
Eigenschaft eines Präsidenten die Obliegenheit und das Recht,
den NegierungSrath zu versammeln, und in dringenden Fällen

oder für wichtige Geschäfte auch die mit Urlaub abwe-
senden Mitglieder einzuberufen, die Sitzungen zu eröffnen
und aufzuheben; während denselben die gesetzliche Ordnung
zu handhaben, die Geschäfte vorzutragen und der Beralh-
schlagung zu unterwerfe»; je nach Wichtigkeit der Sache
die Versammlung bei Eiden zur Geheimhaltung zu ermähnen,
nach beendigter Umfrage die Meinungen zu sondern und ins
Mehr zu setzen, und das Wort im Namen der Versammlung
zu führen.

3. Der Schultheiß oder dessen Statthalter entscheidet
in allen Berathungen bei gleich getheilte» Stimmen. Bei
Wahlen hingegen stimmt er mit, und im Fall gleich gctheil-
ter Stimmen giebt das LooS den AuSschlag.

4. Der Schultheiß wird zur Abnahme von Bittschriften
oder mundlichen Eröffnungen ein- oder zweimal wöchentlich,
vorzüglich Dienstag Vormittags, in seiner Wohnung Jedermann

Zutritt und Audienz ertheilen. Die Tage und Sinn-
den diewr Audienz sollen jährlich durch das Amtsblatt
bekannt gemacht werden.

5. Der Schultheiß, als Präsident deS NegierungSratheS,
verwahret dessen Siegel und unterzeichnet dessen Akte».

Sekretarial und Bedienung.
0. Das Sekretariat wird von dem StaatSschrciber oder

den NalhSschrcibern, und in Fällen von Krankheit oder Ab-
b"esorgtet durch den nächstfolgenden Kanzlcibeamten

7. Einer der vom Großen Rath erwählten Ammänner
wartet dem NegierungSrath ab, zählt die Stimmen und voll-
zieht die Auftrage des Präsidenten.

Versammlungen deS Reg ier u n g S r atheS.
8. Der NegierungSrath versammelt sich auf die bei den

Wohnungen der Mitglieder abzugebenden Bielkartcn so oft,als das lewetlige Prästdium eS nöthig findet, und zu der
von ihm beitimmten Stunde.

9. Sämmtliche Mitglieder des NegicrungöratheS sind
durch ihren Eid verbunden, den Sitzungen fleißig und zur

gebotenen Stunde beizuwohnen, und dieselben, außer in
Krankheitsfällen oder andern dem Präsidenten anzuzeigenden
erheblichen Gründen, oder in Folge einer von dem
NegierungSrath selbst erhaltenen Dispensation, nicht zu verabsäumen.

Der Schultheiß hat hieraus von Amteswegen zu achten,
nnd wird, so oft ein Mitglied von ihm Dispensation für
eine Sitzung oder nach seiner Kompetenz für vier Tage
erhalten hat, dieses dem NegierungSrathe anzeigen. Ueber die
außerordentlichen, von dem RegterungSrarh'e selbst ertheilten,
Urlaube wird die Kanzlei eine Controlle führen.

19. Während der Sitzung deS Regierungsrathes soll
weder ein Departement, noch eine Kommission sich versammeln,
worin Mitglieder deS Regierungsrathcö sich alö Präsident
oder Beisitzer befinden; cS sey denn, daß dieses wegen Dringlichkeit

der Geschäfte oder wegen anderer Umstände erfordert
und die Autorisation dazu vom Präsidenten erhalten werde.

11. Sämmtliche Mitglieder des NegierungSratheS sind
verpflichtet, in der Hauptstadt oder ihrem Bezirk zu wohnen;
auch sollen alle Präsidenten von Departemenren nnd Kommissionen

verpflichtet seyn, sich alle Dienstage Vormittags in
einer von ihnen zu bezeichnenden Wohnung oder im Büreau
deS Departements einzufinden, um Jedermann Gehör zu
geben, der sie in Negiernngsgeschasten zu sprechen wünscht.

12. Der Schultheiß und in seiner Abwesenheit der
Vicepräsident soll ohne vorherige Anzeige an den NegierungSrath
nicht außer dem Stadtbezirk über Nacht bleiben.'

13. Damit den Mitgliedern des NegierungSratheS und
der Departemente und Kommissionen eine Erholung ohne
Nachtheil der Geschäfte gestattet sey, wird der Regierungs-
rath ermächtigt, ihnen in einer billigen Abwechslung einen
Urlaub zu geben. Doch sind die abwesenden Mitglieder ver-
pflichtet, auch wahrend desselben in dringenden Vorfällen,
dem von dem Präsidium allfällig erhaltenen Bot gemäß, sich
sogleich zur NathSversammlung einzufinden.

Wenn der Schultheiß sich auf mehr als acht Tage zu
entfernen oder sonst das Präsidium und Siegel abzugeben
wünscht, und der Vicepräsident abwesend wäre, so wird der
NegierungSrath durch eine Erkanntniß verordnen, wem beides
übertragen werden soll, da dann dieses NathSglied die Rechte
und Verpflichtungen deS Schultheißen übernimmt.

14. Die gewöhnlichen Sitzungen deS NegierungSratheS
finden statt jeden Montag, Mittwoch und Freitag; es bleibt
aber dem Präsidenten überlassen, außerordentliche Sitzungen,
wenn er es nöthig findet, zu halten. Keine RarhSsitzung soll
eröffnet und keine Berathung angefangen werden, eö seyen
denn für nicht wichtige Geschäfte wenigstens sechs und für
wichtigere (ft 18) zehn Mitglieder nebst dem Präsidenten
anwesend. Wenn drei Mitglieder begehren, daß ei» Geschäft
nicht ohne die Anwesenheit der letzter» Anzahl behandelt
werde, so soll ihnen entsprochen werden. Die oben bestimmte
Zahl von Mitgliedern ist erforderlich, um einen gültigen
Beschluß nehmen zu können.

Form der Berathung.
15. Der Schultheiß hat in jeder Sitzung die Reihen,

folge der zu behandelnden Geschäfte zu bestimmen; in der
Regel soll jedoch nach Ablesung des Protokolls mit Pen
eingelangten Schreiben und Bittschriften der Anfang gemacht
werden.

19. Mitglieder deS NegierungSratheS, die demselben in
eigenen Angelegenheiten etwas vorzutragen haben, sollen es
nicht persönlich thun, sondern ihr Begehreu gleich andern
Perioncn dem Präsidenten zum Vortrag eingeben.

Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)



'-àx,-

à tt.
A k z t i g t r

der

Regicrungs - Verhandlungen der Zîepublèk Bern.
Bern/ Mittwoch den 29. Februar 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (fiir 2.5 halbe Bogen 10 Btz.)
bei den HHrn. Regierungsstatthaltern und Unterstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischcn Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern, Keßlcrgasse Nro. 211.

Reglement über die innere Organisation des Regierungs¬

rathes der Republik Bern und die Behandlungsart
seiner Geschäfte.

(Fortsetzung.)
17. Gutachten über allgemeine Gesetze und Verordnun-

gen, oder andere besonders wichtige Gegenstände/ sollen/
dringende Fälle ausgenommen/ vor ihrer Berathung auf einige
Zeit zur Einsicht in die Kanzlei gelegt/ und der Tag zur
Behandlung von dem Präsidenten zum'Voraus angezeigt werden.
Die Kontrolle über diese Gutachten soll jeweilen auf dem

Bureau liegen.

18. Als wichtigere Geschäfte/ welche vermöge ft 14 nicht
ohne die Anwesenheit von zehn Mitglieder«/ nebst dem
Präsidenten behandelt werden sollen/ sind anzusehen: Die
Berathung allgemeiner Verordnungen des Negierungsratheö; die
Vorberathling von Gesetzen und Verordnungen/ welche dem

Großen Rathe vorzulegen sind; AdministrationSprozessc; Nachlaß

von Strafe; Bewilligungen; Bürgerrechts-Ankaufsbe-
willigunqen an LandcSfremdc; Concessionen sür Ehehaflen;
Käufe und Verkäufe um Staatsgut; Reglcmente für Gemein-
den; Ausgaben von mehr als einlausend Franken für den

gleichen Gegenstand/ insofern sie nicht bereits durch frühere
Beschlüsse vorhergcschen und bewilliget worden; Wahlen zu
besoldeten Stellen.

19. Bei der Berathung selbst soll zuerst das Gutachten
abgelesen/ und darüber von dem Präsidenten oder einem Mit-
gllcde des Departemcntes/ welches dasselbe vorberathen hat/
Bericht erstattet werden. .Hernach sind die übrigen Mitglieder
des Departemcntes namentlich um ihre Meinung anzufragen /

und dann folgt die Umfrage/ wenn der Präsident sie für
nöthig erachtet/ oder wenn ein Mitglied eine solche begehrt;
sonst aber wird vom Präsidenten bloß im Allgemeinen angefragt

: ob man etwas zu bemerken oder anzubringen habe?

Die Umfrage kann je nach Wichtigkeit der Sache/ und dem

Willen der Versammlung/ entweder über daS Ganze zugleich/
oder über einzelne Fragen und Artikel abgehalten werden.

20. Jedes Mitglied soll seine Meinung nur an seinem

angewiesenen Platz eröffnen und von demselben aus seine

Stimme geben; die Meinung soll kurz und deutlich/ ohne

Einmischung fremder Gegenstände/ mit geziemender Anstäu.
digkeit / und ohne beleidigende Aeußerungen gegeben werden;
auch soll niemand einem Sprechenden in die Rede fallen.
Deni Präsidium liegt ob/ die Ordnung in der Versammlung

zu handhabe»/ und es ist berechtigt/ wenn seine Bemühung
fruchtlos wäre/ die Versammlung aufzuheben.

21. Niemand soll in der nämlichen Umfrage mehr als
einmal über das gleiche Geschäft reden/ cS wäre denn Sache/
daß jemand irrig angeführte Thatsachen zu berichtigen hätte/
welches aber nur nach beendigter Umfrage/ unmittelbar vor
dem Abstimmen/ mit möglichster Kürze und ohne weiter in die
Materie einzutreten/ geschehen soll.

Wenn nach einem erstatteten Departementalbericht in der
Berathung neue Meinungen zum Vorschein kommen sollten/
so soll den Mitgliedern des rapportirendcn Departemcntes
vergönnt seyn/ nach beendigter Umfrage über die gefallenen
neuen Meinungen die nöthig glaubenden Bemerkungen zu
machen. Jedes Mitglied ist berechtigt/ eine neue Umfrage
zu begehren. Sollte die Nothwendigkeit einer solchen bestritten

werden/ so wird die Versammlung sogleich über die Zu-
lässigkcit dcS Begehrens / durch ein Mehr entscheiden.

22. Nach beendigter Umfrage kann auch das Präsidium
seine Meinung äußern. Wenn dieselbe eine neue Ansicht cut-
hält/ so soll in Betreff einer allfälltg darüber begehrten
neuen Umfrage die Vorschrift des vorigen Artikels auch hier
gelten. Sonst aber soll/ ohne weiteres Reden/ zur Abstimmung

geschritten werde«/ es sey denn/ daß wegen wichtiger/
durch die Berathung neu bekannt gewordener Umstände/ das
Präsidium selbst eine zweite Umfrage für nöthig erachtete.

Form der Abstimmung.

23. Die gefallenen/ sowohl gutachtlichen als in der
Versammlung selbst geäußerten Meinungen/ werden von dem

Präsidium gehörig ein - und abgetheilt/ also/ daß die Vor.
frage: Ob man daS Geschäft behandeln oder zurückweisen
wolle? zuerst/ hernach die in der Hauptsache einander cut-
gegen gesetzten, sich wechselseitig ausschließenden Hauptmei-
iiungcn/ und endlich die einer jeden Hauptmeinung unterge-
ordneten Vorschläge in'S Mehr gesetzt und entschieden werden.
DaS Setzen dieser Fragen ist dem jeweiligen Präsidium
überlassen. Falls jedoch eine geäußerte Meinung vergessen oder
nicht am gehörigen Orte angebracht wäre/ so soll auf da-
herigc Bemerkung Rücksicht genommen werden.

24. Wenn von einem Departement zusammenhängende
Verordnungen und Dekrete vorgeschlagen werde«/ so soll/
sobald es verlangt wird/ die Abstimmung über jeden einzelnen

Artikel geschehen. Die angenommenen sind als genehmigt
anzusehen. 'Würden aber einzelne Artikel verworfen/ oder

ganz neue Zusatz-Artikel oder wesentliche Veränderungen vor-



geschlagen, und von der Versammlung gebilligt/ die man I
nicht hat vorherschen noch berathen können/ so sollen sie vor- >

erst noch an die .alciche Behörde? von welcher der Vortrag >

gekommen ist? zurückgesendet werden? um sie zu prüfen?
auszuarbeiten? und allenfalls mit dem Erkannten in Uebereinstimmung

zu bringen. Das Gutachten darüber wird in einer
der nächsten Sitzungen vorgetragen, und es sollen die betreffenden

Zusätze oder Veränderungen erst nach dieser zweiten
Berathung und Abstimmung endlich beschlossen seyn.

25. Mit Gutachten und Vorschlägen von Gesetzen und
Verordnungen, die zum Entscheid vor den Großen Rath ge-
hören? soll es folgendermaßen gehalten werden.

Wenn der Untersuchungs-Auflrag von dem Großen Rath
selbst gegeben worden, so soll demselben der Antrag der
berichterstattenden Behörde unverändert vorgelegt werden.
Allsällig vor Rath gefallene abweichende Meinungen,
insofern sie durch die Mehrheit zur Meinung des

RegierungSratheS erhoben worden, sind dem Entwurf oder
Gutachten beizufügen.

l>. Wenn der UntcrsuchungS-Auftrag von dem NegierungS-
rathe gegeben worden, oder der Antrag von einem
Departement vorgebracht wird, so sollen, nach Entscheid
der Vorfragen allfällig vor Rath gefallene abweichende?
aber von der Mehrheit angenommene Meinungen dem

Gutachten beigefügt, und im Fall eines vorgelegten
Entwurfes in denselben aufgenMinen werden. Dann ist der
Vorschlag der vortragenden Behörde als zweite Meinung
beizusetzen.

c. In denjenigen Fällen hingegen, wo der RcgicrungSrath
vereint mit den Scchszehnern in der Stellung einer Un-
tcrsuchungsbehördc gegen den Großen Rath sich befindet,
sollen alle und jede gefallenen Meinungen? für welche eS

verlangt wird? in dem Gutachten vorgetragen und in
dem zudicnenden Entwurf berücksichtigt werden. Die
Abstimmung entscheidet bloß über die Rangordnung der
Meinungen.

20. Das Stimmengeben geschieht durch das Handmehr.
Bei Käufen? Verkäufe», wenn sie nicht auf öffentlichen Steige-
rungen statt finden können, Entschädigungen, außerordentlichen
Gratifikationen oder andern Bewilligungen, die in der
Kompetenz des RegierungSratheS stehen, soll das geheime Ballo-
tcumehr entscheiden, und zwar so, daß bei allen diesen
Gegenständen über die Frage: Ob einzutreten? bei außerordentlichen

Gratifikationen? so wie bei Entschädigungen? oder andern
Bewilligungen, aber auch über die vorkommenden Summen
oder über die Art der Bewilligungen ballotirt? bei Käufen
und Verkäufen hingegen durch daS Handmehr über die Summen

entscheiden wird. Ueber Anträge zn Bewilligungen soll
die Versammlung von dem Präsidium im Allgemeinen angefragt

werden: ob jemand einige Bemerkungen darüber zu
macheu habe? da dann? eS mögen deren gefallen seyn, oder
nicht? ohne weitere Diskussion zum Vallottren geschritten
wird. Allfällige Anträge von höhern Summen, alö in dem
Gutachten vorgeschlagen werden? können anders nicht als mit
zwei Drtrtheil Stimmen der Anwesende!! erkannt werden.

27. Für die Abänderung oder Aufhebung bestehender Z

allgemeiner Verordnungen, Dekrete oder Reglementc? so wie -
überhaupt jedes genommenen Beschlusses? wird die absolute â

Mehrheit der ganzen verfassungSmässigen Versammlung crfor- Z

dert, und es soll der Tag zu Behandlung eines solchen Ge- z
genfiandeö jcweilen vorher bestimmt und angezeigt werden. ê

Von den Anträgen, Mahnungen und Anzügen.
28. Die Anträge der zu behandelnden Geschäfte werden

von den Departementen oder Kommissionen oder vom Präsidium

gemacht; Mahnungen und Anzüge hingegen kann jedes
Mitglied anbringen.

29. Mahnungen, d. h. solche Begehren und Anträge,
die sich nicht auf Einführung von etwas Neuem? sondern auf
Vollziehung bereits ergangcner Beschlüsse oder auf Handha-
bung bestehender Gesetze und Verordnungen beziehen? können
mündlich oder schriftlich gemacht werden, und sollen, zum
Unterschied von den Anzügen? in der nämlichen Sitzung, in
der sie geschehen sind in die Umfrage gesetzt, und im Fall
befundener Erheblichkeit? der betreffenden Behörde zur Be-
richterftattung überwiesen werden. Doch ist das Mitglied,
das eine Mahnung macht, berechtigt zu begehren? daß die
Umfrage über ihre Erheblichkeit erst in einer folgenden
Sitzung statt finde.

30. Eigentliche Anzüge hingegen? daS sind: solche
Vorsehläge, die sich weder auf den in der Umfrage liegenden
Gegenstand? noch auf bereits ertheilte Aufträge oder auf die

Handhabung wirklicher Verordnungen beziehen, dürfen nicht
mündlich gemacht? sondern sie müssen in Schrift verfaßt,
eingegeben und abgelesen werden. Sie sollen auch nicht in
der gleichen Sitzung, in welcher sie gemacht worden sind?
sondern erst in einer nachfolgenden in die Umfrage kommen,
und wenn sie erheblich befunden worden? dem betreffenden
Departement zur nähern Untersuchung überwiesen werden.

Von den Wahlen.
31. Alle von dem NegicrungSrath zu besetzenden Stellen,

mit denen kein Einkommen verknüpft ist? werden durch
daS offene Handmehr vergebe».

Alle Stellen hingegen, denen irgend ein Einkommen
anhängig ist, durch daS geheime Mehr mit cinfärbigcn Ballo-
len; desgleichen alle Präsidien aus der Mitte des RegierungSratheS.

Ueber die Bewerbung und den Wahlvsrschlag wird in
einem besondern Reglement verordnet werden.

32. Für die Ergänzung sowohl der Präsidenten- als
Bcisitzerstcllen in Kommissionen soll von dem betreffenden De-
parlement ein doppelter Wahlvorsehlag eingereicht werden,
der aber von jedem Mitglied des RegierungSratheS vermehrt
werden kann.

Für Ernennung einer neuen Kommission auf längere
oder kürzere Zeit? sie mag nun einem Departement uncer.
geordnet werden oder unmittelbar unter dem RcgierungSrathe
stehen? hat der Schultheiß, unter vorgebuchtem Recht der
Mitglieder, den Vorschlag.

33. Die Präsidenten der sieben Departemente sind von
dem Präsidium aller andern Kommissionen enthoben. Die
übrigen Mitglieder des RegierungSratheS aber, sie mögen in
Departementen sitzen oder nicht, dürfen die Wahl in
Kommissionen? die von den Departementen unabhängig sind? nicht
aussehlagen. Würde jedoch ein Mitglied, daS bereits in zwei
Departementen angestellt ist, noch in mehr als eine Kom-
mission erwählt werden, so ist eS verpflichtet? eine der
Kommissionen nach seiner Auswahl aufzugeben.

Jedem Mitglied bleibt, nach seiner Erwählung in ein
Departement oder eine Kommission, unbenommen, seine Ent-
lassung schriftlich zu begehren.

34. Kein Mitglied des RegierungSratheS soll Jemanden zur
Wahl vorsehlagen? der entweder nach dem Gesetz nicht wahlfähig

ist? oder dem es im Grad des Abtretens verwandt wäre.



Im einen oder andern Fall wird auf gefallene Bemerkung
der Vorgeschlagene sogleich aus der Wahl gethan. Dem Schultheiß

ist die Aufsicht auf diese Vorschrift empfohlen.
35. Bei AnHebung jeder Wahl/ unmittelbar nach

Ablesung des Vorschlags und vor allem Austritt, soll die Thüre
verschlossen werden, bis die ganze Versammlung gezählt ist;
nachher nehmen die Vorgeschlagenen und ihre Verwandten
den Austritt.

33. Sobald einer aus den Vorgeschlagenen in der ersten
oder einer folgenden Wahl die Mehrheit jener ganzen ge-
zählten Versammlung, mit Inbegriff der im Austritt sich
befindlichen Personen, für sich hat, so ist er als erwählt an-
zusehen, und es bedarf keiner fernern Wahlopcration.

37. Vereinigt Keiner diese Stimmenmehrheit, so blei-
den höchstens nur diejenigen vier in der Wahl, welche die
mehrsten Stimmen hatten, und wenn nur drei oder vier in
den Vorschlag gekommen, so fällt derjenige unter ihnen ans
der Wahl, der die wenigsten Stimmen hat. Dann treten
diejenigen, welche für sich selbst oder wegen Verwandt-
schaft ausgetreten waren, wieder herein. Durch ferneres
Ballotiren werden sie jeweilen um einen, der die kleinste
Stimmenzahl hat, vermindert, bis einer von ihnen entweder
die unbedingte Stimmenmehrheit erhält, oder zwischen den
zwei letzte» in der Wahl gebliebenen die Mehrzahl der Stimmen

entscheidet.
Bei allfällig gleich getheilten Stimmen in den Vorwahlen

zieht der Schultheiß das LooS, und der zuerst Hcrausgezo-
gene bleibt in der Wahl; bei gleich getheilten Stimmen in
der letzten Wahl werden die Namen der Vorgeschlagenen in
einen Sack gethan, und der von dem Schultheiß zuerst
Herausgezogene ist erwählt.

38. Bei jeder Ballotirnng sollen die ausgetheilten
Ballotta gezählt werden.

Die Summe der in die verschiedenen Drucken, (mit
Inbegriff der sogenannten Nnllendrucke) gelegten Ballotcn,
muß mit der Anzahl der anwesenden Mitglieder übereinstimmen.

Wäre dieses der Fall nicht, so ist die Wahl ungültig,
und muß anfS neue vorgenommen werden.

Bestimmung des Austritts.
39. Wer bei einem Geschäft oder bei einer Wahl per-

sönlich intcrcssirt ist, der kann der Verhandlung darüber
nicht beiwohnen, sondern er soll mit seinen Verwandten und
Verschwägerten in den im nachfolgenden Artikel bestimmten
Graden von der Versammlung auStreten.

-ist. ES sollen auStreten:
1. Verwandte und Verschwägerte in aufsteigender

und absteigender Linie.
2. Brüder und Halbbrüder.
3. Schwäger.
4. Oheim und Neffe im Geblüt.

Die Trennung der Ehe hebt den Austritt nicht auf.

ll. Ein Mitglied deS Negierungsrathcs muß auStreten,
wenn ein Gegenstand behandelt wird, der einen seiner
Verwandten oder Verschwägerten in dem im §. 49 bestimmten
Grade betrifft. Eben so müssen Vormünder wegen ihren
Pupillen auStreten, auch wenn sie ihnen weder verwandt noch
verschwägert sind.

42. In Fällen, wo Sprüche oder andere Verfügungen
von Beamten oder Behörden vor dem Regierungsrath rekur-
nrt werden, können diejenigen Mitglieder desselben, welche
entweder Mitglieder der betreffenden Behörde sind, oder als
gewesene Beamte die rekurrirte Erkanmniß ausgefällt, oder

als Bevollmächtigte oder Anwälde in der Sache gehandelt
haben, dem zwcitinstanzlichen Abspruch vor dem Regierungö-
rathe nicht beiwohnen, sondern sollen abtreten.

43. Bei der Behandlung von Gegenständen, welche die
Republik im Ganzen oder ganze Klassen von Staatsbürgern
betreffen, findet kein Austritt stakt, obgleich Mitglieder des
NegierungSrathes zu diesen Klassen gehören würden. Wenn
jedoch bei dergleichen allgemeinen Staatssachen ein nahes
Interesse für ein Mitglied des RegierungSrathes oder einen
Verwandten oder Verschwägerten eines solchen obwaltet, so
soll es dieses Verhältniß anzeigen, und dann kann es ent-
weder selbst freiwillig auStreten, oder zum Austritt aufge-
fordert werden.

Im letzter» Falle muß das Mitglied unverweigerlich
austreten sobald es dazu aufgefordert wird. In beiden Fällen
entscheidet die Versammlung sogleich, ob das betreffende
Mitglied im Austritt verbleiben solle oder nicht, wenn
darüber ein Zweifel geäußert wird.

44. Dieses Reglement soll in allen anwendbaren Fällen
auch für die Versammlungen von RegierungSrath und Scchs-
zehncrn als Vorschrift dienen.

Das gegenwärtige Reglement soll gedruckt und allen
Mitgliedern deS Negierungsrathes, so wie auch den ihn
bedienenden Beamten zugestellt und in die Sammlung der Ge-
setze und Dekrete eingerückt werden.

Großer Rath, den 21. Februar 1832.

(Besoldungin.).

ES wurden vorgelegt:

1) Vorstellung der Besitzer des vereinigten Familiengutes
der Stadt Thun gegen das Projekt, der Aare unrcn-
her der Stadt einen andern Lauf zu geben; — wurde
an die zur Untersuchung der Aare. Korrektion ernannte
Kommission gewiesen.

2) Bittschrift der Dorfgemeinde Herolfingcn in der Kirch-
höre Münsingcn, zu Ucberlassung des ZehentenS um
einen SchatzungsprciS. An die Kommission über die
Zehnt, und Bodenzins-Angelegenheiten gewiesen.

In Folge der geschehenen Ankündigung wurde der Vor.
trag einer Spezial-Kommission über die Besoldung der
obern Behörden in Berathung genommen, und artikelweise
behandelt.

Art. l. Für die Mitglieder des RegierungSrath
e S war auf eine jährliche Besoldung von 3999 Franken

angetragen worden. Eröffnete Meinungen wollten sie ver-
mindern, andere aber fanden sie zu niedrig. Dagegen wurde
aber der Antrag vertheidigt, und gezeigt, daß sowohl in
Berücksichtigung der Kosten eines HauSwesenS in der Hauptstadt,

als des Erwerbes, den Männer haben können, die zu
Stellen im RegierungSrath ernannt werden, die Besoldung
nicht tiefer zu stellen sey, andererseits aber eine Erhöhung
über den Antrag der Kommission mit den Einkünften unsers
Staats nicht verträglich wäre. Endlich wurde der Antrag
angenommen.

Art. 2. enthielt den Antrag, den Präsidenten der
Departemente eine Zulage von 499 Fr. und den Vice-
Präsidenten von 209 Fr. zu geben. Hierüber hatten sich einige



Mitglieder in ihren Meinungen, betreffend die Besoldung,
bereits dahin geäußert, daß die Zulage der Präsidenten auf
20V Fr. herabgesetzt und ihren Stellvertretern keine gegeben
werden möchten. Andere Mitglieder der Versammlung aber
hatten ihre Meinung nicht eröffnet, in der Beglaubniß, eS

werde über diesen zweiten Artikel eine besondere Umfrage ge-
halten werden, und verlangten nun eine solche. ES wurde
jedoch durch Stimmenmehrheit entschieden, daß keine Umfrage
statt finden und sogleich zur Abstimmung über die Zulagen
geschritten werden solle. Solche wurde den Präsidenten

und zwar von 200 Fr., nicht aber ihren Stellvertretern,
zuerkannt.

Art. 3. Die JahreSbcsoldung des Hrn. Schultheißen
wurde nach dem Antrag auf Fr. 5000 bestimmt.

Hingegen wurde auf gemachte Bemerkungen für
angemessen erachtet, einstweilen keine Zulage für die Zeit festzu-
setzen, wo die Tagsatzung sich in Bern versammelt,
sondern dieses noch aufzuschieben.

Art. 4. Die Stelle des Hrn. LandammannS betreffend,

gicng der Antrag dahin, daß für dieselbe, weil sie als
eine Ehrenstelle anzusehen, keine Besoldung zu geben, sondern
jewcilen ein vom Großen Rath zu bestimmendes Ehren-
geschcnk zu ertheilen sey.

Der Hr. Landammann hatte nebst dem Vice-Präsidenten
den Austritt genommen und während ihrer Abwesenheit war
dem Hrn. Kasihofcr das Präsidium übergeben worden.

Durch ein Schreiben hatte der Hr. Landammann ange-
tragen, daß beschlossen werden mochte: „ES sey für das
„erste Jahr, nämlich für die Zeit vou der Einführung der
„Verfassung an bis zum I.Januar 1833 keinerlei Besoldung
„für den Hrn. Landammann festzusetzen."

Der Antrag der Kommission wurde aber einstimmig an-
genommen.

Ueber eine angetragene Zulage für das TagsatzungSjahr
wurde nicht eingetreten.

Art. 5. Für den Viec-Präsidenten des Großen
Rathes wurde ein gleicher Antrag wie für den Hrn. Land-
ammann gemacht und angenommen.

Hierauf ward die Meinung eröffnet, daß von nun an
eine Kommission ernannt werden sollte, um einen Vortrag
wegen der zu gebenden Ehrengeschenke zu machen, eö wurde
aber beschlossen, jetzt nicht darein einzutreten.

Art. 0. In Betreff des StaatSschreiberS, der
bisher, nebst freier Wohnung und BeHolzung, einen Gehalt
von Fr. 2400 bezog, machte die Kommisston den Antrag,
daß vom Grundsatz ausgehend, alle Besoldungen rein ohne
Zufälliges zu bestimmen, die Besoldung für diese Stelle auf
3200 Fr. festgesetzt und dann durch Ucbermcknnft mit dem
Finanzdepartement der Betrag der Hausmiethe bestimmt
werde. Eine in der Umfrage eröffnete Meinung glaubte, es

möchte angemessener seyn, die bisherige Einrichtung bestehen zu
lassen, und trug auf Rücksendung dieses Artikels an die
Kommission an; allein ihr Antrag wurde angenommen.

Art. 7. Die Besoldung der Mitglieder dcö Obcrge-
richtcö wurde nach dem Antrag auf 2800 Fr. bestimmt.

Art. 8. Für die Besoldung des Präsidenten war auf
3200 Fr. angetragen worden. In Folge gemachter Bemer-
klingen ward sie aber auf 3000 Fr. festgesetzt.

Auf gefallene Anträge wurde beschlossen, dem Negie^
rungSrath zur Untersuchung und Berichterstattung zuzuweisen

: ob nicht den Präsidenten der Kommissionen des Obcr-
gerichtcs eine Zulage und den Suppleanten ein Wartgcld
gegeben werden sollte? und welche Besoldung für den StaatS-
anwalt zu bestimmen sey.

Endlich wurde noch beschlossen:

1) ES solle die heulige Bestimmung der Besoldungen auf
eine Probezeit von sechs Jahren vom 1. Januar 1832
an statt finden.

2) Die bestimmten Besoldungen sollen für die betreffenden
Personen von ihrem auf 20. Okt. 1831 oder seither ge-
fchchenen Antritt ihrer Stellen an ausgerichtet werden.

Dekret
über die Besoldung der obern Regierungsbehörden.

Der Große Rath der Republik Bern,

Auf den Vortrag der zu Vorberathung der den obern
Regierungsbehörden zu bestimmenden Besoldungen niedergesetzten

Kommission

beschließt:
ES werden folgende jährliche Besoldungen festgesetzt:

1) Für die 10 Mitglieder deS RegierungS- Zusamm«»,

ratheS Fr. 3000 — 48000

2) Zulage (Verfassung §. 04. für die
Präsidenten von 0 Departements)
(das 7te ist unter dem Vorsitz des
Hrn. Schultheißen) 200 — 1200

3) Für den Herrn Schultheißen 5000 — 5000

4) Dem Herrn Landammann soll jewei-
lcn ein durch den Großen Rath zu
bestimmendes Ehrengeschenk gegeben
werden.

5) Eben so dem Viccpräsidenten des
Großen RatheS.

6) Dem StaatSschreiber 3200 — 2200
Wegen eines Miethzinses für die

Wohnung!auf der Kanzlei hat er sich

mit dem Finanzdeparrement
abzufinden.

7) Fürdie10MitgliederdeSObergerichts - 2800 — 28000
8) Für dessen Präsidenten 3000 — 3000

Fr. 88400
0) Diese Bestimmung der Besoldungen soll auf eine Probe-

zeit von sechs Jahren vom 1. Januar 1832 an gerechnet
statt finden.

10) Die bestimmten Besoldungen sollen für die betreffenden
Personen von ihrem auf 20. Oktob. 1831 oder seither
geschehenen Antritt ihrer Stelle an ausgerichtet werden.

11) Das gegenwärtige Dekret wird dem NegierungSrath zu
Handen deS FinanzdepartemcntS zur Vollziehung über-
sendet.

Gegeben in Unserer Großen Rathsversammlung, den
21. Hornnng 1832.

Unterschriften.
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Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freitag den 2. Merz 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 26 halbe Bogen to Btz.)
bei den HHrn. Regierungsstatthaltern und Unterstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redactors

— Bern, Keßlergassc Nro. 241.

Großer Rath den 22. Februar 5832.

(Organisation des Obergerichts.)

ES wurden angezeigt:
t) Eine Bittschrift des Landsassen Joh. Minder.
2) Eine Vorstellung des HanS Weber/ von Unter-GraSwyl/

Gemeinde Seeberg.
Es wurden folgende Anzüge verlesen:

I DeS Hrn. Blumenftein, den Antrag zu Abänderung der
Satz 45, des Pcrsoncnrechtö enthaltend.

2) Der HHr. Ruedolf und anderer/ betreffend die Unterge-
richte und das Hypothekarwesen.

Durch eine Mahnung bringt Hr. von Wattenwyl den
Gegenstand seines am 14. dies gemachten AnzugS, betreffend
den im AmtShause zu Bclp begangenen Diebstahl und die
Vorschrift des Gesetzes vom 2. Dez. 1831 über den Wohnsitz
der RegierungSstatthalrer zur Sprache.— Ein vom Hrn. Schult-
heißen darüber gegebener Bericht mit der Anzeige der sowohl
rücksichtlich von Belp alS von andern Oberämtern gctroffe-
neu Verfügungen wurde genügend befunden.

Hierauf wurde die am 2v. angefangene Berathung des

Entwurfs einer Organisation des Obergerichtö fort-
gesetzt.

Zu Anfang derselben wurde die Versammlung aufmerksam
gemacht, daß der am 20. Hornung in Bezug auf 4
genommene Beschluß/ vermöge dessen die Ersatzmänner vom
Obergericht aus den Mitgliedern des Großen Rathes ernannt
werden solle» / der Vorschrift deS §.5,0/ Art. 23 der
Verfassung widerspreche. Dann ward in Folge einer gehaltenen
Umfrage beschlossen / die gedachte Verfügung dahin abzuändern

: daß die Ersatzmänner durch den Großen Rath und
nicht bloß ans Mitgliedern desselben/ sondern frei aus allen
die vorgeschriebenen Eigenschaften besitzenden Staatsbürgern
ernannt werden sollen. UeberdicS soll als RedaktionSvcrbcsse-
rung nach dem Wort diese eingeschaltet werden letztere.

H. 0. DaS Obergericht hat einen Gerichtschrciber und
zwei Kommissionöschreibcr/ die dem erstern untergeordnet sind.
Der Gerichtschreibcr wird von dem Großen Rathe/ und die
ÄommissionSschreiber werden von dem Obcrgerlchte ernannt.
Der Gerichtschrciber führt in den Sitzungen das Protokoll. S

Er führt auch die Kontrole über die Bestimmung der Apel- ß

lationStermine (P. 312) und die Geschäfte/ welche von AmtS-
wegen an das Obergericht gelangen. Er bezicht die Gerichts- S

gebühren/ verrechnet dieselben dem Staate/ und ist für die ê

Besorgung der Kanzleigeschäfte/ und für die Ordnung deö g

Gerichtsarchives und der Registratur verantwortlich. Zu den s

Uebcrsetznngen kann er sich des UebersetzcrS der StaatSkanzlci
bedienen.

In der Berathung wurde angetragen/ die Erwählung des
GcrichtsschreibcrS dem Obergericht zu überlassen oder dem Re-
gicrungSralh zu übertragen/ oder allfällig dem Obergericht ein
VorschlagSrecht zu geben. Aber auf die dagegen gemachten
Bemerkungen wurde der I. unverändert angenommen.

z. 7. Das Obergericht erwählt seinen Weibcl/ dessen
Zeugnisse über die Verrichtungen/ die ihm von der Behörde
aufgetragen worden/ vollen Glauben haben. (P. 0.)

§. 8. ES hat in Betreff der Advokaten und der Agcn-
ten/ neben der Befngniß/ welche P. 00 und 07 und das
Gesetz über die Advokaten und die Agenten/ vom 14. Hor-
nnngS 1825,/ dem AppellationSgerichte ertheilt/ ausschließend
das Recht/ dieselben wegen Verletzung ihrer Amtspflichten zu
bestrafen. In Abänderung des §. 7 deS letztern Gesetzes steht
künftighin der PrüfungS-Kommission der Präsident oder ein
Mitglied des ObergcrichtS vor.

Wurden ohne Bemerkung angenommen.
H. 9. An dem Ende des Jahres soll das Obergericht

dem Regierungsrathe zu Handen des Großen Rathes einen
Bericht über die von ihm beurtheilten Geschäfte/ und über
den Zustand der Rechtspflege in dem Kantone einreichen /

insoweit cS diesen aus seinem Standpunkte beurtheilen kann.
Es wurde angetragen / die Art des jährlich zu gebenden

Berichts näher zu bestimmen; auf gemachte Gegenbemerkungen
aber ward der K. unverändert angenommen.

10. DaS Obergericht ernennt auS seiner Mitte eine
Kriminal-/ eine Justiz, und eine Moderations. Kommission,
jede wenigstens von drei Mitgliedern. Sechs Monate, nachdem

der StaatSanwalt seine Stelle angetreten haben wird,
soll sich die Kriminal-Kommission auflösen.

Nach geäußerten Meinungen für und wider die Beibehaltung
der Kriminal-Kommission nach Anstellung des Staatsanwalles
oder vorläufig zu machender Bestimmungen über Referenten und
Korreferenten vereinigte man sich zu folgender Abänderung der
Redaktion des zweiten Theils des Artikels: „Sechs Monate nach

„Eintritt des Staatsanwalics in seine Amtsvcrrichtungcn wird
„das Obergericht dem Großen Rath über die in Betreff der

„Kriminal-Kommission zu machenden Abänderungen einen Antrag
„bringen."

1 l. Der Kriminal-Kommission liegt bis zu ihrer Auf-
lösung die Vorberalhung über die Anträge ob, welche der
Staacöanwalt dem Obergcrichte in Strafsachen einreicht.
Nachher findet über diese Anträge keine Vorberathung mehr
statt.

In Folge der Abänderung des s. 10 wurde beschlossen, den

vorliegenden dahin zu modifizieren/ daß statt der Worte: bis zu



ihrer Auflösung, gefugt werde: bis etwas anderes be-
schloffen seyn wird, und daß der letzte Satz: Nachher w.,
ausgelassen werde.

14. Die Justiz. Kommission berathet die Geschäfte

vor, welche von AmlSwegcn an daS Obcrgericht gebracht
werden, oder die ans dem Wege der Vorstellung au dasselbe

gelangen, mit Ausnahme der Kriminalsachen.
Gegen den Artikel wurde nichts eingewendet, und derselbe

angenommen. Hingegen fand man einen Zusatz in Betreff der

durch kein Gesetz bestimmten Form der bisher an die Justiz-
Kommisston gelangten Jntcrlokut-Urtheile in GeldStagen nöthig,
wozu folgende Abfassung genehmigt ward: „Die Rekurse der

„Urtheile von Geldsverordneten sollen wie die Appellation in Civil«
„fachen an das Obcrgericht statt finden."

In dem Antrag, dem Obergericht die Bcfugniß zu ertheilen,
wenn das Bedürfniß steh zeigen sollte, noch untergeordnete
Kommisstonen zu ernennen, wurde nicht eingetreten, weil man fand,
dieses liege in seiner Kompetenz.

§. 13. Die ModerationS-Kommission tritt in allen Hin-
sichten in die Rechte und in die Verpflichtungen der Ober-
ModerationS-Kommission ein. (P. 44 bis und mit 48.)

Die Moderationen von Entschädigung - Forderungen,
deren summirter Belauf, ohne Inbegriff der Prozeß- und
ModerationSkostcn, die Summe von zweihundert Franken
übersteigen (P. 48), sind nicht mehr bei der
Ober-ModerationS-Kommission zu verhandeln, sondern sie können von den

Betheiligten selbst, oder durch ihre Advokaten bei dem Ober-
Gerichte verhandelt werden.

Wurde einstimmig angenommen. Aber eS ward die

Nothwendigkeit gezeigt, durch einen Zusatz die Form zu bestimmen,
in welcher die Moderationen von Entschädnißfordcrungcn vor daS

Obergericht zu ziehen stnd, und beschlossen, durch den NcgicrungS-
rath einen Antrag dafür von dem Hrn. Redaktor zu verlangen.

14. In Betreff der CivilgerichtSbarkeit tritt daS

Obergericht an die Stelle des AppellationSgerichteS. Der erste

Abschnitt deS 7. TitelS deS besondern Theils des Gesetzbuches
über das gerichtliche Verfahren in CivilrcchtSsachen, und alle
Bestimmungen dieses Gesetzbuches, welche sich auf das Appel-
larionsgericht beziehen, beziehen sich nun auf das Ober-
gerichr.

Ohne Bemerkung angenommen.
15. Jeder streitende Theil hat bei der Beurtheilung

seiner Sache daS Recht zu einem Vortrage. Der Präsident
soll ihm daS Wort zu einem zweiten Vortrage nur dann gc-
statten, wenn sein Gegner in seinem Vortrage aktenkundige
Thatsachen entstellt, oder neue Thatsachen angebracht hat.

ES wurde die Meinung eröffnet, daß auf Begehren einer
Partei noch eine Replik und Duplik gestaltet werde: dieselbe ward
aber durch verschiedene Gründe widerlegt, und der Z. wurde unverändert

angenommen.
10. Dir Justiz- und Polizcisachen, welche nach den

bestehende» Gesetzen an das AppcllationSgericht gewiesen sind,
oder nach dem GcrichtSgebrauche an dasselbe gebracht werden
s st 14), sollen von nun an an daS Obcrgericht gelangen
s Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden ^.41 bis
und mit §. 45.). Der Präsident wcisc jede solche der Justiz-
Kommission zur Berichtersiattung und zum Gutachten über
die betreffende Verfügung zu.

Ohne Bemerkung angenommen.

8. >7. Wenn die Mitglieder der Justiz-Kommission
darüber einig sind, daß die Sache einer mehrcrn Aufheiterung
bedürfe, ehe daS endliche Urtheil gefällt werden kann, so

können sie von sich aus den Befehl dazu ertheilen: wenn sie

aber hierüber in ungleichen Ansichten stehen; so muß daS
Obergericht darüber entscheiden.

Man machte den Antrag, den Entscheid über die Nothwendig- K

kcit einer mchrcr» Aufheiterung der Sache der Mehrheit der
Kommission zu überlassen, und dieses wurde angenommen.

Demnach lautet nun der §. folgendermaßen : „Wenn die Mehrheit

der Justiz-Kommission findet, daß die Sache einer mchrern
„Aufheiterung bedürfe, ehe das endliche Urtheil gefällt werden
„kann, so ist sie befugt, von sich aus den Befehl dazu zu ertheilen."

H. 18. So wie die Justiz-Kommission ihr Gutachten
über eine Justizsache abgefaßt hat, bestimmt der Präsident
deS ObcrgerichtS den Tag zum Abspruche, und läßt denselben
auf eine in dem GcrichtSzimmer hängende Tafel schreiben,
und die Akten nebst dem Gutachten der Kommission in das
Lesezimmer legen.

Unverändert angenommen.

Großer Rath, den 33. Februar.

(Organisation des Obergerichts. Eidgenössische Stabsoffiziere. Dispen¬
sation der Oberrichter von den Vormundschaften.)

Eine Vorstellung von Militärs der Centrum-Kompagnie
Nro. 3 deS sechsten AuSzüger-BataillonS zu Aufhebung des
gegen Hrn. Beat von Lcrber ausgesprochenen StrafurthcilS,
wird alS Nachtrag zu frühern Schriften über diesen Gegen-
stand dem RegierungSrarh übersendet.

Hr. Frlsard machte den Anzug, daß der in Bearbeitung
liegende Entwurf eines Gesetzes über die Gcmeindorgani-
sation in beiden Sprachen gedruckt und wenigstens acht
Tage vor dessen Behandlung den Mitgliedern des Großen
Rathes ausgetheilt werde.

Hierauf wurde die Berathung deS Gesetzentwurfes über
die Organisation des Obergcrichtö fortgesetzt.

§. 14. Die Akten über schwere Verbrechen oder Ver-
gehen, welche der Richter nach §. 38 des Gesetzes über die
Organisation der Gerichtsbehörden dem Obcrgerichte zu der
Erkennung der Vollständigkeit zuschickt, sollen von dem
Präsident des ObergerichteS dem StaatSanwalt zugewiesen wer-
den, um seinen vorläufigen Antrag über die Erklärung der
Vollständigkeit oder die Ergänzung derselben, oder über den
Gerichtsstand der Sache zn machen. So lange die Kriminal.
Kommission noch besteht, richtet er seine Anträge an dieselbe,
nachher aber unmittelbar an das Obergericht.

Wurde unter dem Vorbehalt angenommen, daß der letzte
Satz mir dem abgeänderten §. iv in Uebereinstimmung gebracht
werde.

§. 40. Wenn die Kriminal-Kommission dem vorläufigen
Antrage des StaatSanwaliS über die Erklärung der Voll-
ständigkeit, oder über die Ergänzung der Akten einhellig
beistimmt; so soll demselben Folge gegeben werden, wenn aber
die Mitglieder der Kriminal-Kommission und der StaatS-
anwalt in ungleichen Ansichten stehen; so muß das Ober-
gcricht darüber entscheiden.

Nach Analogie der im K. 17 angebrachten Modifikation, soll
in der ersten Linie vor den Worten „Kriminal-Kommission"
eingeschalter werden: Mehrheit der. Hingegen ist auszulassen das
Wort einhellig in der dritten Linie. UcbrigenS wurde der
Artikel angenommen.

§. 41. Sieht die Behörde (40) die Akten für vollständig
an, und die Sache für ein schweres Verbrechen oder
Vergehen; so muß nun auch der Angcichutdigte angefragt werden,

ob er sich bereits vor der ersten Instanz, oder erst vor
dem Obcrgerichte vertheidigen, oder vertheidigen lassen wolle.
(Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden, 30
und 44.)

Die Vertheidigung vor der ersten Instanz schließt das
Recht zur Vertheidigung vor dem Obcrgerichte nicht auS.



5. 22. Wenn daS Urtheil über ein schweres Verbrechen
oder Vergehen an daS Obergcricht gelangt (Gesetz über die
Organisation der Gerichtsbehörden 5- 46); so übersendet der
Präsident dasselbe mit den Akten dem StaatSanwalt, welcher
nun die Anklageschrift abfaßt und ans die gesetzliche Strafe
des Verbrechens oder des Vergehens anträgt.

Wurden ohne Bemerkung angenommen.
5. 23. Der StaatSanwalt soll sich in der Abfassung der

Anklageschrift der größten Umsicht und Unparthcilichkcit be-

flcißcn, die Thatsachen nach Anleitung des 5.31 des Gesetzes
über die Organisation der Gerichtsbehörden auseinandersetzen,
und in derselben auf die Strafe antragen, auf die er nach
Eid und Gewissen selbst erkennen würde.

Eine Meinung fand einen Widerspruch zwischen der letzten
Linie dieses Z. und dem Ausdruck gesetzliche Strafe im
vorhergehenden. ES wurde aber cnlgegnct, das eine sey nur eine
weitere Ausführung des andern, und der K. wurde unverändert
angenommen.

5. 24. Sobald die Anklageschrift abgefaßt ist, soll der
Präsident dieses dem Angeschuldigten, oder seinem allfälligcn
Vertheidiger anzeigen lassen, und ihm eine hinlängliche Frist
zu seiner Vertheidigung bestimmen.

ES wurde bemerkt, die Bestimmung einer Frist sey unnöthig,
wenn der Angeschuldigte sich zum Voraus erkläre, daß er auf eine

Vertheidigung verzichte. Man fand aber, der Z. sey deshalb nicht
abzuändern, und er ward unverändert angenommen.

5. 25. Trägt der Angeschuldigte, der sich in der ersten
Znstanz nicht vertheidigt, oder sein Vertheidiger erst vor
dem oberinstanzlichcn Abspruche auf die Vervollständigung der
Akten an; so soll das Gericht, nach vorhergegangener Ab-
hörung deS StaatSanwaltS, darüber Recht halten: reicht er
aber eine VertheidigungSschrift ein; so muß diese zu den
Akten gelegt werden (Gesetz über die Orgamsatton der Ge-
richtSbehördcn 55. 39 und 42).

Ohne Bemerkung angenommen.
5. 26. So lange die Kriminal-Kommission noch besteht,

vergleicht sie die Anklage und die VertheidigungSschrift mit
den Akten, und faßt ein Gutachten darüber ab, wie der
Fall zu beurtheilen sey. Nach der Auflösung derselben sind
die vollständigen Akten sogleich dem Obcrgerichte vorzulegen.

Wurde angenommen unter Vorbehalt, daß derselbe nut Z. tu
in Nebereinstimmung gebracht werde.

5. 27. So wie die Kriminal-Kommission dem Präsident
angezeigt, daß ihr Gutachten abgefaßt sey, bestimmt er den
Tag zum Abspruche, und läßt denselben auf eine in dem
GerichtSzimmcr hängende Tafel schreiben, und die Akten nebst
dem Gutachten der Kommission in das Lesezimmer legen.

z. 28. An dem Tage des AbsprucheS soll daS Gutachten
der Kriminal-Kommission abgelesen werden. Hierauf beginnt
der Präsident die Umfrage bei den Mitgliedern der Kriminal-
Kommission, zuerst über die im 5.31 dcö Gesetzes über die
Organisation der Gerichtsbehörden bestimmten Thatsachen,
und nachher über die dem Angeschuldigten aufzulegende
Strafe.

Ohne Bemerkung angenommen.
5. 29. Bis zu der Einführung deS KriminalgesetzcS soll

weder auf eine geschärfte Todesstrafe, noch auf die Strafe
des SlaupbescnS, oder der Brandmarkung erkennt werden.

Einerseits wurde zwar das Dispositiv gebilligt, aber befunden,

es gehöre nicht in dieses Gesetz, sondern in eine besondere

Verordnung; andrerseits glaubte man, die Brandmartung sey für
Landesfrcmde, die verbannt werden, in Rückfällen beizubehalten.
Dagegen wurde aber bemerkt, man habe nöthig befunden, hier
wie anderswo einstweilige Verfügungen zu treffen, die nicht
geeignet seyen, den Gegenstand besonderer, bloß temvorärcr Verordnungen

auszumachen; Brandmarkung hingegen sey allgemein
aufzuheben. Hierauf wurde der §. unverändert angenommen.

5. 30. ES ist dem Obergerichte überlassen, bei der
Erkennung von Freiheitsstrafen auf die Dauer der Gefangen-
schafr des Sträflings günstige Rücksicht zu nehmen.

Wurde angenommen mit Auslassung dc» Wortes günstig.
Bemerkungen gegen den Ausdruck Freiheitsstrafen wurden
nicht erheblich befunden.

5. 31. Wenn daS Obergcricht das Urtheil gefällt hat;
so muß eS von dem Präsident in offener Sitzung ausgesprochen

werden.
5. 32. DaS Urtheil soll eine gedrängte Erzählung des

SiraffalleS, dcö Ergebnisses der Umfrage über die in dem
5. 31 deS Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden

bestimmlcn Thatsachen, und die Gründe der erkannten
Strafe enthalten.

5. 33. Die Ausfertigung des Urtheils wird von dem
Präsident und von dem Gerichtschrcibcr unterschrieben, mit
dem GcrichtSsiegcl verschen, und dem RcgicrungSrathe zur
Vollziehung zugeschickt.

5. 34. DaS Obergericht hat die Befugniß wegen neuer
Thalsachen, die in einem beurtheilten Straffalle vorkommen,
eine Revision anzuordnen, und nöthigen Falls bet dem Rc-
gierungörathe auf die Aufschiebung der Vollziehung deS

Urtheils anzutragen.
Wurden ohne Bemerkung angenommen.
5. 35. Die Urtheile dcö ObergerichtS in Civil-, Polizci-

und Kriminalsachen sind dem Gerichte in Abschrift mitzutheilen,
welches die Sache in der ersten Znstanz beurtheilt hat.

Für dergleichen Mittheilungen ist den Bethciligten nichts
anzusetzen.

ES ward bemerkt, daß in Polizei- und Kriminalsachen die

Abschriften erspart und die Urtheile dem Gericht durch den Nc-
gierungsstatthalter mitgetheilt werden könnten, der sie zur
Vollziehung empfange. Man fand die Bemerkung richtig; aber eS sey

nicht der Fall deshalb den ß. abzuändern. Er wurde einstimmig
angenommen.

5. 36. Durch dieses Gesetz werden alle frühern, mit dem-
selben im Widerspruche stehenden Gesetze, und namentlich das
Dekret über die Bildung und die Befugnisse des Appellations-
gcrichlS vom 17. Zum 1816 aufgehoben. Dasselbe tritt von
nun an in Kraft. ES soll gedruckt, und durch die AuStheilung
an die Behörden und die Aufnahme in die Sammlung der
Gesetze bekannt gemacht werden.

Wurde angenommen mit der Bemerkung, daß nebst dem

Dekret vom i7. Juni 1816 auch daS vom 2. Dez. 1881 über
provisorische Organisation deS ObergerichtS anzuführen sey, und
dem Zusatz, daß dieses Gesetz nicht nur den Behörden ausgetheilt,
sondern auch öffentlich au gewohnten Orten angeschlagen werden
solle.

Am Schlüsse dieser Berathung wurden noch folgende
Anträge zur Vervollständigung deS Gesetzes gemacht:

1) Vorschriften für den StaatSanwalt zur möglichsten
Beschleunigung seiner Anträge und Abkürzung der Ge-
fangenschafr der Angeschuldigten zu geben.

ES wurde befunden, dies gehöre in die Instruktion
für den StaatSanwalt.

2) Einen Artikel über den Austritt der Mitglieder,
wegen Verwandtschaft mit den Parteien oder Interesse,
und allfällig auch wegen Verwandtschaft mit den
Anwälten aufzunehmen.

Dieses wurde erheblich befunden, und soll durch den

NegierungSrath dem Hrn. Redaktor zugesandt werden.
3) Die im ersten Entwurf 5- 16 gestandene Vorschrift wieder

aufzunehmen: daß das sogchcißene Berichten verboten
sey; jedoch die Berichterstatter berechtigt seyn sollen, die

Parteien anzuhören.
Dieser Antrag wurde angenommen, und soll dem

Hrn. Redaktor zugesandt werden.



4) Vorzuschreiben, daß die Sportelu keinen Theil der Be¬

soldung des WcibelS ausmachen und ihm keine Geschenke

gegeben werden sollen. — Wurde ebenfalls erheblich be-

funden.
5) Daß dem Obergericht die im ersten Entwurf tz. 2 ge-

standcne Bcfugntß, das GerichtSpersonal nöthigen Falle'S
zurccht zu weisen, wieder aufgenommen werde.

Dieses wurde nicht für gut befunden.
«>) Endlich wurde der Antrag gemacht, dem Obergericht

daS Recht deS Vorschlags für die Snppleaiueu und
Ersatzmänner zu geben. — Dieser Antrag erhielt aber
nicht die Zustimmung der Versammlung.
Durch den Hrn. Schultheißen wurde Namens deS Ne-

giernngSratheS der Entwurf eines von demselben an
die sämmtlichen eidgenössischen Stände zu erlas,
senden Schreibens vorgelegt, nm zu begehren, daß
die Gesandtschaften aus die bevorstehende Tagsatzung In-
struktion erhalten, denjenigen eidgenössischen Stabsoffizieren
auS dem Kanron Bern die Entlassung zu ertheilen, welche
dieselbe als Offiziere deS KantonS, wegen ihrer Erklärung,
den Fahneneid nrchl leisten zn wollen, erhalten haben.

Dieser Entwurf wurde gutgeheißen.

(Fortsetzung folgt im nächste» Blatt.)

Publikationen von Regierungsbehörden.

Den Militärs auS den ehemaligen französischen Schwei.
zcrregimentern, welche zu Ncsormgchaltcn berechtigt sind,
zeigt der Unterzeichnete hiemit an, daß er ihre Titel von
Seite der französischen Behörden größtcntheilS erhalten hat,
und daß folglich nur noch die LcbenSschcine erforderlich sind,
um dle Rückstände vom französischen Zahlmeister beziehen zn
können. Zu diesem Ende werden die Betreffenden aufgefordert,

sich bei dem Hrn. Statthalter ihrer Kirchgemcinde zn
melden, welcher ihnen nach Einsicht deS Taufscheins und
EntlassungSzcugnisseS, den Vebeiiöschein ausstellen wird. Die
Pensionirten im Stadtbezirk Bern haben sich hicfiir direkt
an den Unterzeichneten zu wenden, Schulgaß Nro. 321.

Durch eme nächstfolgende Publikation wird dann bekannt
gemacht werden, wann und wo man die fälligen Reform,
gchaltc beziehen kann.

AuS Auftrag des Finanz-DepartementS:
E. Stürlcr.

A u S sch r e i b u n g.

Der NegierungSrath hat auszuschreiben beschlossen, die
Stellen:

1) Eines Central-Polizei.Direktors.
2) Eines ersten «ekrelärö der Central-Polizei-Direktion.

Diejenigen, welche sich dafür melden wollen, werden
angewiesen, sich dafür bis und mit dem I. April nächst-
künftig auf der StaarS-Äaiizlci anzuschreiben.

Staats-Kanzlei Bern,
G. May,

provis. Substitut.

A u S s chve i b u u g.

Diejenigen wohlehrwürdigen Herren Geistlichen, welche
sich fur die durch Tod in Vcrlediguug gekommene Rang.

pfarre Bätterkinden zu bewerben gedenken, werden angewiesen,

zu dem Ende ihre Gründe längstens biö und mit
März nächstkünftig an Behörde einzugeben.

StaatS-Kanzlei Bern,
G. May,

provis. Substitut.

Anzeige des Bau-Departements.

Ein amtlicher Bericht aus dem Ober-Simmcnthal meldet
nnS ein höchst trauriges Ereigniß, das letzthin sich dort zu-
getragen:

An den bei dem sogenannten FlühliShubel zunächst hin.
ter dem Dorfe Voltigen von der Negierung angeordneten
Sprengarbeiten, wo seit einiger Zeit mehrere Arbeiter be.
schäftigct waren, durch Riedergraben und Absprengen dortigen

felsigtcn Hügels der Straße ein weniger starkes Gefäll
zu geben, wollten diese deS Vormittags ain «>. dieß ein ab-
gesprengtes große'S FclSstück, um solches bequemer forlschaf-
sen und ab dem Play räumen zu können, durch Sprengen
in kleine Stücke zerlegen; der Stein wurde gebohrt, aus
übliche Weise mit Pulver geladen, das Brandröhrlcin mit
Zunder versehen und angebrannt. Die sämmtich dabei be-
fiudlichen Arbeiter entfernten sich wie gewohnt in Eile die
Straße links und rechts, nm sich vor der nahen Explosion
sicher zu stellen, und den Durchpaß der Reisenden zu ver-
hüten. Nachdem sie eine geraume Zeit vergebens auf die
Entzündung des Pulvers gewartet, so nahten sie sich, im
Glauben, das Feuer müsse erloschen seyn, und nicht die
mindeste Gefahr ahnend, dem geladenen Stein. AlS der
vorderste Arbeiter, David Burn, ein armer Familicn-Varer
von und zu Rcidenbach, ungefähr noch 2 Schritte davon
entfernt, und eben im Begriff war, die Sache zu unter-
suchen, brannte der Schuß loö, und der Unglückliche lag,
von dieser Explosion zerschmettert, bewußtlos, wie todt auf
der Erde. Von den sämmtlichen übrigen Mitarbeitern,
welche sich beinahe in gleicher Nähe der Gefahr befanden,
wurde kein einziger verletzt. Der Verunglückte gab bald
wieder einige Lebenszeichen von sich und wurde nun auf einer
Bahre nach seiner Wohnung auf Rcidenbach getragen. Das
Ergebniß der chirurgischen Untersuchung war schrecklich: das
linke Auge stark verletzt, der untere Kinnladen zerstückt,
Zähne eingeschlagen, der linke Arm zweimal gebrochen, das
Brustbein zerschmettert und eingedrückt, auf der linken Seite
eine Nippe gebrochen, und überhaupt der ganze Körper
innerlich und äußerlich so zerschlagen und verletzt, so daß,
wenn derselbe schon wider alle Vermuthung beim Leben
erhalten werden könnte, er immerhin ein armer, verstümmel-
ter, arbeitsunfähiger Mensch bleiben muß, welcher, anstatt
seiner Familie, wie bis dahin, die nöthige Nahrung durch
seiner Hände Arbeit zu verschaffen, derselben nnr zur Last
fallen wird.

Die Regierung hat sofort dem Burri einige Geld-Unter-
ftütznng zukommen lassen, und seit dem 21. dieß befindet sieh

dieser Verunglückte in hiesigem Insel-Spital, und berechti-
get, da er den Transport in dieser JahrSzeit ausgehalten
hat, zu der Hoffnung, am Leben erhalten werden zu können.

Bern, den 23. Februar 1832.
DaS provisorische Sekretariat deS

Bau-Departements.
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der

Regterungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Dienstag den 6. März 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 23 halbe Bogen io Btz.)
bei den HHrn. Regierungsstatthaltern und Unterstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern/ Keßlergasse Nro. 241.

Großer Rath, den 33. Februar 1833.

(Fortsetzung.)
Ein Vortrag des Justiz-Departements, mit Ueberweisung

des RegierungSrathes, begleitete den Entwurf eines Dekretes
zu Dispensation der Mitglieder des ObergerichtS
und des Staatöanwaltes von der Uebernahme von
Vormundschaften. — Dieses Dekret wurde angenommen.

Eine Ausfertigung wird übersendet dem RcgierungSrath,
um ste in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzu.
nehmen und eine andere dem Obergcricht zu seiner Kenntniß.

ES wurde noch der Antrag gemacht, auch den GerichtS-
schrciber von der Uebernahme von Vormundschaften zu
entheben aber dieses wurde nicht angemessen befunden.

Hr. Lehen-Kommissär Wyß suchte durch ein Schreiben
um Entlassung aus dem Justiz. Departement an, weil ihm
sowohl durch die Geschäfte des Kommissariates als durch die-
jenigen der Forst-Kommission, zu deren Mitglied er ernannt
worden, so viel Arbeit auffalle, daß es ihm durchaus
unmöglich sey, noch länger Mitglied des Justiz. Departements
zu bleiben. — Aus den angeführten Gründen wurde ihm die
Entlassung unter Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt.

Großer Rath den 31. Februar.

Staatsbudget.)

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingegangene
Bittschriften und Vorstellungen angezeigt:

1) Ansuchen des Ulrich Brügger, im Grund, Amtsbezirk
ObcrhaSle, in Betreff eines in Pacht habenden, zum
Theil weggeschwemmten Stückes Land.

2) Ehedispensationsbegehren der Anna Moser, geb. Zaugg,
von Trüb.

3) Vorstellung einiger Thierärzte, in Bezug auf die Be-
setznng der Viehinspcktorenftcllen.

4) Vorstellung der Stadtgemcinde Laupen, betreffend die
von Einsaßen eingelangten Borstellungen gegen die Ein-
saßengeldcr.
Die drei ersten wurden an den Regierungsrath und die

letzte an die Kommission für die Einsaßenangelegenheiten ge-
wiesen.

Hierauf schritt man zur Berathung des schon vor vier,
zehn Tagen gedruckt den Mitgliedern des Großen Rathes
ausgetheilten Staatsbudgets für 1832. Dasselbe war

durch die StaatSwirthschafts-Kommission untersucht worden,
und Hr. RcgierungSrath Kohler wurde ermächtigt, in Ab-
Wesenheit oder Krankheit der übrigen Mitglieder der Kom-
mission Bericht zu erstatten.

Einnahmen.
I. Eigenthümliche Einkünfte.

H,. Waldungen.
Auf die von der StaatSwirthschafts-Kommisston gemach,

ten Bemerkungen wurde beschlossen: die Raturallieferungen
zu Handen des Staates sollen nicht, wie die Kosten vom
Nettoertrag, abgezogen, sondern sowohl in daö Einnehmen
als unter die Rubriken des AusgebenS der betreffenden
Departement« gebracht werden.

Ueber ii und c wurde nichts bemerkt.

v und L. Bodenzinse und Ehrschätze.
Es wurde die Bemerkung gemacht, die ausgesetzte Summe

dürfte durch die den Pflichtigen zu gewährenden Erleichterungen

eine Verminderung zu erleiden haben. Sie ward aber
unverändert angenommen.

Ueber die zuuächstfolgcnden Artikel wurde nichts bemerkt,
wohl aber über U.3., den Ansatz von 2l,000Fr., muthmaßlichen
Zins eines Semesters von ungefähr 700,000 Fr. liegender Baar.
schaft, wenn man ste zu 6»/, in ausländische Fonds anlegen würde.
Man fand es nicht angemessen, in den gegenwärtigen Zcitum-
ftändcn ein solches Kapital im Ausland anzulegen, und cS ward
beschlossen, die gedachten 21,000 Fr. anszulasscn.

II. Landesherrliche Einkünfte.
StaatS-Regalien.

1. Salzhandlung.
Zwar wurde zugegeben, daß die Herabsetzung des

Salzpreises von 10 Rp. auf 7 >/z Rp. eine Verminderung der Ein-
nähme von ungefähr 250,000 Fr. zur Folge haben werde,
aber hingegen fand man, daß die Ersparnisse auf den Ver-
waltungSkosten 15,000 Fr. und die auf dem Auswägerlohn
35,000 Fr. betragen. Ausserdem sey wegen des niedrigen
Preises ein größerer Verbrauch zu erwarten. Deßwegen
könne die Mehreinnahme wegen der neuen Einrichtung auf
50,000 Fr. angeschlagen werden. Demnach ward beschlossen,
den muthmaßlichen Ertrag der Salzhandlung von 170,000 Fr.
auf 220,000 Fr. zu erhöhen.

2. Pulverhandlung.
Es wurde angezeigt, daß Untersuchungen zur Verbesse,

rung derselben eingeleitet seyen; die Summe von 6828 Fr.
aber wurde beibehalten.



3. Postpacht.
Die Angabe der Umstände/ unter denen im verflossenen

Jahr der Pachtvertrag um vier Jahre verlängert worden
sey, wurde mit der Anzeige verbunden/ daß in Untersuchung
liege/ waS in Betreff dieses Gegenstandes anzuordnen sey.

Dieses wurde aber nicht für hinlänglich befunden, sondern
beschlossen, dem RegierungSrath den Auftrag zu ertheilen,
zu untersuchen: inwiefern die durch die abgetretene Regierung,

während ihres provisorischen Bestandes, geschehene

Verlängerung des Pachtvertrags rechtsgültig sey? Unterdessen
wurde für daS Jahr 1832 die Summe von 05,000 Fr.
angenommen.

4. Bergwerke.
Auf gemachte Bemerkungen wurde beschlossen, eö sollen

einerseits alle hiehcr gehörigen Einnahmen, andererseits die
Ausgaben für Versuche, Aufmunterungen u. f. w., und nicht
bloß der Uebcrschuß der erstem über die letztern ausgesetzt
werden.

Ausserdem ward beschlossen, den Regierungsrath zu
ersuchen, daß er den Betrieb der Bergwerke, Schiefer- und
Steinbrüche möglichst begünstige.

5. Zölle, Straßen-, Brücken- und Lizenz,
g eld er.

Einerseits wurde über Vorarbeiten zu Verbesserungen in
diesem Zweig der Staatsverwaltung Bericht gegeben, anderer-
seitS der Antrag gemacht und angenommen, daß nicht nur
der reine Ertrag angegeben werden sollte, sondern sowohl
die Gesammtcinnahme als die auf dieselbe angewiesenen AuS-
gaben. ^

Großer Rath, den 25. Februar.

(Staatsbudget.)

Vom Hrn. Landammann wurde» folgende eingelangte
Vorstellungen angezeigt:
1) Von fünf Partikularen zu Waldwyl, im Amtsbezirk

Buren, wegen Anbau von Waldboden.
2) Von der Gemeinde Grellingcn, wegen Errichtung einer

zweiten Wirthschaft oder Freigebung des Verkaufs von
Wein aus eigenen Reben.
Beide Vorstellungen wurden an den Regierungsrath

gewiesen.

Die gestern angefangene Berathung deS StaatSbüdgets
wurde sortgesetzt.

ll. Landesherrliche Einkünfte,
v. Staatsabgabeu.

1. Kanzlei - Emolumente, Patent- und Conzes-
sionS-Gebühren.

ES wurde bemerkt, daß wahrscheinlich verschiedene unter
diese Rubrik gehörige Gebühren theils aufgehoben, theils
vermindert werden, und deßwegen angetragen, die Summe
von 17,400 Fr. auf 10,000 Fr. herabzusetzen, welches auch
beschlossen ward.

A b stim m n n g.

Die Summe unverändert annehmen 27 Stimmen.
„ herabzusetzen.... 73 „

2. Stcmpcltaxc.
Einerseits wurde gewünscht, daß nicht bloß der reine

Ertrag angezeigt, sondern der Bruttoertrag angegeben, und
der Betrag der Kosten davon abgezogen werde, andererseits
ward gezeigt, daß solche Angaben, wenn man dabei nicht in
das Einzelne gehe, leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben
könnten. Beiläufig wurde bemerkt, daß man das Stempel-
gcsetz oft bei Eingabe von Vorstellungen an den Großen Rath

50 —

nicht beobachte. — ES wurde beschlossen, der Bruttoertrag und
die davon abzuziehenden Ausgaben sollen angegeben werden.

A b st i m m u n g.
Den Artikel unverändert anzunehmen 18 Stimmen.
Die erwähnten Angaben beizufügen große Mehrheit.

3. Ohmgcld.
ES wurde angebracht, der muthmaßliche Ertrag sey zu

hoch angesetzt, sowohl weil daS Ohmgeld in Folge mehrerer
guter Jahrgänge in der letzten Zeit mehr abgeworfen habe,
als dieö wahrscheinlich im laufenden Jahr der Fall seyn
werde, als weil im Wurf liege, das Ohmgeld von gebrannten

Wassern herabzusetzen. — Hierauf ward aber erwiedert,
diese Umstände seyen bereits berücksichtigt worden, und die
ausgesetzte Summe von 250,000 Fr. wurde unverändert
angenommen.

Ausserdem wurde beschlossen, daß hier, wie überhaupt
bei allen Einnahmen, der rohe Ertrag ausgesetzt und dann
der Betrag der VerwaltungSkosten abgezogen werden solle.

Abstimmung.
1) Die Summe beizubehalten. große Mehrheit.

Abzuändern 1 Stimme.
2) Den Brutto-Ertrag anzugeben einstimmig.

4. Trüll - und Militär - D i s pen s ati o n S -
Gelder.

Ohne Bemerkung angenommen.

III. Gerichtsherrliche Einkünfte.
Die vier, unter dieser Rubrik stehenden Artikel wurden

ohne Bemerkung und unverändert angenommen.

IV. Erstattungen.
Gegen die Angabe wurde nichts angebracht; hingegen

ward der Wunsch geäußert, daß die, unter diese Rubrik
fallenden Einnahmen wenigstens im Allgemeinen bezeichnet werden

möchten; z. B. von Vorschüßen, zurückbezahlten,
verrechneten Ausgaben. Dieses wurde beschlossen.

V. Mehrlosung auf den Getreidverkäufen.
ES wurde bemerkt, daß bisher diese Rubrik nicht im

SlaatSbüdgct erschienen, sondern für das Getreide ein
Normalpreis angenommen und der allfällig beim Verkauf sich
gezeigte Mehrwerth alS ausserordentliche Einnahme angesehen
worden sey. Zwar werde keine Einwendung gegen den An sag
im diesjährigen Büdger gemacht, aber hingegen werde die
Meinung eröffnet, daß der SraatSwirthschästö-Kommission
zu untersuchen aufgetragen werde, welches System die Re-
gierung in Betreff ihrer Einkünfte in Getreide zu befolgen
habe? Ob sie bloß trachten solle, den möglichst größten Preis
dafür zu beziehen, oder ob eö nicht angemessen sey, einen
Vorruth für Jahre von MißwachS und Theurunq, für Ein-
Wirkung gegen allzuhohe Preise und für Unterstützungen
aufzubewahren

Der Artikel wurde angenommen und beschlossen, die
StaatöwirthschaftS-Kommisswu mit Untersuchung der im An-
trag enthaltenen Fragen zu beauftragen.

Hierauf gieng man zum zweiten Theil deS Büdgcts, die
Ausgaben enthaltend, über.

I. Schweizerische gemeine Bundeskosten.
Gab zu keinen Bemerkungen Anlaß.

II. Gemeine Staats- und Gerichtsverwaltuug.
1) ES wurde angetragen, den Ansatz für die Ausgaben

deS Großen Rathes zu erhöhen, dagegen aber gezeigt, daß
derselbe sich auf die ziemlich genaue Berechnung gründe, daß
170 berechtigte Mitglieder für 100 SitzungStage und drei
Reisen die Entschädigung zu fordern haben, und diese An-



«ahme eher zu hoch als zu niedrig sey. Hierauf wurde der
Ansatz angenommen.

2. Gehalte des RegicrungsratheS.
Angenommen.

3. Sechszehncrpfenninge.
ES wurde beschlossen, die AnStheilung von solchen, dem

alten Herkommen gemäß fortzusetzen, und wegen einer Miß-
rcchnung den Ansatz auf 500 Fr. zu erhöhen.

Bei diesem Anlaß wurde dem RegierungSrath der Auf.
trag ertheilt, zu untersuchen: ob und inwiefern die Sechs,
zehner bei ihrer Einberufung auf Reise- und Aufenthalts-
Entschädigungen Anspruch zu machen haben? da hierüber
noch nichts vorgeschrieben sey.

-4. Auf die Bemerkung/ daß die neue Staatsorganisation
mehr Schreib, und Druckerkoften erfordere, als in den vcr.
flossenen Iahren / wurde beschlossen, den Ansatz für die
Staatskanzlci auf 24,000 Fr. zu erhöhen.

Abstimmung.
Auf 24,000 Fr große Mehrheit.

„ 25,000 „ 2 Stimmen.
Ferner wurde beschlossen:

». Sowohl hier als in den folgenden ähnlichen Artikeln
sollen die Besoldungen ausgesetzt und dann die übrigen
Ausgaben besonders angegeben werden,

b. Die letztern seyen nicht bloß durch das Wort Mate-
ria le zu bezeichnen, sondern noch beizufügen, Kopistenlöhne,

Druckerkosten u. s. w.
5. Ammänner, Geleite und Abwart.
0. Unterhalt des RathShauseS.
7. Obergericht.

Wurden ohne Bemerkung angenommen.

Dekret.
«Dispensation der Obcrrichttr und des StaatSanwaltS von Uebernahme

von Vormundschaften.)

Der Große Rath der Republik Bern,

In Folge eines Antrags des ObergerichtS und auf den
vom RegierungSrath genehmigten Vortrag des Justiz. De-
partcmenres,

In Erweiterung der Satzung 240 des PersonenrechlS,

beschließt:
1) ES sollen von dem Zeitpunkt dieses Dekretes an, der

Präsident und die Mitglieder des ObergerichtS, so wie
der demselben beigeordnete StaatSanwalt, von der Ueber,
nähme von Vormundschaften gesetzlich enthoben und
dispensirt seyn.

2> Nichtsdestoweniger sollen aber die oben genannten Staats,
beamteten gehalten seyn, ihre bereits übernommenen
Vormundschaften, nach Vorschrift des Gesetzes, zu Ende
zu bringen, und seiner Zeit darüber Rechnung abzu-
legen.

3) Gegenwärtiges Dekret soll gedruckt, und der Sammlung
der Gesetze und Dekrete einverleibt werden.

Gegeben in unserer Großen Rathsversammlung, Bern
den 23. Februar 1832.

Unterschriften.

Erläuterung und Erklärung an den Tit. Großen Ratk
der Republik Bern.

Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!

In Nro. 7 des Anzeigers der RegicrungS-Verhandlungen,
beim Anzug meiner Bittschrift, heißt eS: „ich wünsche alle
„Nicht-ÄantonSbürger von Aemtern und Stellen in hiesigein
„Kanron auszuschließen, nach dem Beispiel AargauS."

Wenn gleich der Schluß meiner Bittschrift in etwas
irrig gestellt ist, so daß man daraus obigen Wunsch folgern
konnte, so darf ich dennoch mit reinem Bewußtseyn erklären,
daß ich niemals von einem solchen Wunsche beseelt war und
eS auch niemals seyn werde, im Gegentheil finde ich in dem
Beschluß AargauS, der alle Nicht-KantonSbür.,er von Aemtern

und Stellen ausschließt, eine engherzige, nicht auf ge-
mcineidgcnössischem Sinne beruhende Handlung, und einzig
in Bezug auf diesen Beschluß wünscht der Petent, daß
die hiesige Regierung eine Retorsions-Maaßregel ge-
gen Aargan treffen möchte.

In Erläuterung dcö in meiner Bittschrift enthaltenen
Antrags geht demnach mein Wunsch lediglich dahin, daß
Berns Regierung beschließen möchte: „ES sollen die
„Bürger dcö KantonS Aargau — insofern sie nicht
„ein Bürgerrecht im Kanton Bern genießen —aus
„so lange von Aemtern und Stellen im hiesigen
„Kanton ausgeschlossen seyn, als jener Beschluß
„AargauS, durch welchen die Nicht. Kantonsbür.
„ger dortseitS von Aemtern und Stellen auSge-
„schlossen werden, in Kraft besteht.«

Da mir sehr daran gelegen ist, daß mir nicht Gesin.
nungen zugemuthet werden, welche mir fremd sind, so bitte
ich Ew. Tit. so dringend alS höflich, daß Sie diese Erläute-
rung kürzlich in den Anzeiger der RegierungS-Verhandlunqcn
einrücken lassen möchten.

Mit unbegrenzter Hochachtung beharrend!
Schloß Wyl, den 25. Februar 1832.

Der Petent
I. R. Oswald, And. Aktuar.

Publikation.
Da die beschädigten Schwellen an der obrigkeitlichen

Brandis. Domaine, bei Lüzelflüh, reparirt werden sollen,
welche Arbeiten in Abtragung der beschädigten alten Schwelle
auf 200 Schuh Länge aus dem Grundherr der Emme auf
etnfüßigc Anlage, und Bekleidung mit FelSstücken in Granit
auf 5 Schuh Höhe und 2 Schuh Dicke, die Stirn der übn-
gen Höhe aber mit Rasen und Bepflanzung mit Weiden.
Stecklingen, bestehen; so werden alle diejenigen, welche diese

Arbeiten, Fuhrung und alles inbcgriffen, im Verding zu
übernehmen gesonnen sind, eingeladen, ihre Forderungen an
den provisorischen Beamten, Hrn. Straßen-Inspektor Mül-
ler, auf dem Bierhübcli bei Bern, schriftlich einzugeben, bei

welchem auch die nähern Bestimmungen einzusehen sind.
Bern, den 1. März 1832.

Daö provisorische Sekretariat des

Bau-DepartementS.

Ausschreibung.

Der RegierungSrath hat die Stelle eines zweiten Sckre-
tärs des Justiz. Departements auszuschreiben beschlossen und



für die daherige Anschrcibung auf der Staats-Kanzlei Zeit
bestimmt bis und mit dem 22. März nächstkünftig.

StaatS-Kanzlei Bern,
G. Man,

provis. Substitut.

M u ß a n st a l t e n.

Auf Befehl der Spezialkommisfion, die mit Vertheilung
der an die Wasserbeschädigtcn von der H. Regierung und
von Partikularen gereichten Steuern beauftragt ist, wird eine

Anleitung zu Verfertigung von Rumfortischen Suppen durch
das amtliche Blatt bekannt gemacht, damit die Gemeinden,
die steh im Falle befinden, dergleichen Anstalten zu errichten,
bei Zeiten die nöthigen Einrichtungen treffen können.
Nachfolgende Schrift ist bei der Theurung von 1816 und 1817
auf Befehl der damaligen Regierung ausgetheilt worden.

Anleitung zur Zubereitung der Rumfortschen Suppe.

In Zeiten von Theurung, wo es dem Armen fast
unmöglich wird, die nöthigsten Lebens-Bedürfnisse anzukaufen,
verdienen die Mittel, demselben wohlfeile und gesunde Nahrung

zu verschaffen, die größte Aufmerksamkeit. Unter diesen
zeichnet steh vornämlich aus die sogenannte Rumfortische
Suppe, über deren Zubereitung hier eine kurze, durch viel-
jährige Erfahrung bewährte Anleitung folgt.

Diese Suppe wird bei der hiesigen Anstalt aus Gemüß-
Arten bereitet.

Montag, wird Habcrmehl und Erbsen,
Dienstag, Erbsen, Gerste und Habermehl,
Mittwoch, Erbsen, Reis und Habermehl,
Donnerstag, Erbsen, Gerste und Habermehl,
Freitag, Erbsen und Habermehl,
Samstag, Erbsen, Gerste und Habermehl gekocht.

Bleibende Regel ist keine angenommen. In dem
gegenwärtigen Augenblick z. B., wo die Gerste noch theurer als
andere Gemüß-Arlen zu stehen kommt, wird sie ganz weggelassen,

und deftomehr Habcrmehl genommen. Uebcrhanpt ist

zu bemerken, daß die Gerste immer in geringerer Menge mit
andern Gemüßartcn gekocht werden muß, weil viele Arme,
besonders Frauen — ob mit Grund? mögen Aerzte entscheiden,

— sich, wenn viel Gerste beigesetzt wurde, über Erkäl-
rung beschwerten. Anfänglich wurden auch Kartoffeln beige-
fügt, allein da sie roh beschnitten werden müssen, so hat man
gefunden, daß wenn ste, so wie ste aus dem Keller kommen,
gewogen, nachher gereinigt und beschnitten und dann wieder
gewogen werden, der vierte Theil abgeht, und daß das
Beschneiden auch viel Zeitaufwand erfordert, mithin die Kosten
vermehrt, und so hat man die Erdäpfel weggelassen; noch
ein anderer Grund bewog zu dieser Wcglässung: Wenn
nämlich eine große Quantität Suppe gekocht wird, so setzen
sich die mehlichten Theile an den Kessel und das Anbrennen
des MußcS ist betnahe nicht zu verhüten. Wenn nur kleinere
Quantitäten etwa 56 Mäß und darunter gekocht werden, so
können ste, obgleich weniger nahrhaft als die Gcmüßarten,
dennoch mit Nutzen zugesetzt werden.

Stehende Artikel bei der Zubereitung der Suppe find
Erbsen und Habermehl, beide gesund, nahrhaft, und letzteres,

wegen der enthaltenden schleimigtcn Theile, zu Verdickung
des MußeS besonders geschickt.

Um die Verhältnisse zu bestimmen, wie die Gcmüßarten
und übrigen Zuthaten genommen werden sollen, ist nöthig zu
wissen, daß 1 Pf. Gemäß 2s5 Maaß Suppe geben soll. Je

auf 10 Maaß Muß kommt ftz Pf. Salz und ^ Pf. Butter.
Jede Maaß giebt 4 Portionen Suppe.

Man nehme also an, man wolle 50 Maaß oder 200 Por-
tionen Suppen kochen, so erfordert eö 20 Pf. Gcmüßarten,
welche so vertheilt werden können:

Erbsen 10, Gersten 4, Habermehl 6 Pfund,
oder 10, Reis 5, „ 5z,

» 10, — — ,z 10 «

„ Bohnen 10, — — z, 10 >,

1 Pf. Butter und 2^ Pf. Salz, etwa für 2 kr. grüne
Kräuter.

Um die 50 Maaß Suppe zu erhalten, werden 60 Maaß
Wasser genommen, dasselbe zuerst siedend gemacht und erst
dann die Gemüßartcn in den Kessel geworfen. Hält derselbe
nicht die ganze Quantität, so kann Anfangs weniger Wasser
siedend gemacht werden, das späterhin Zugegossene muß aber
immer heiß in den Kessel kommen, weil sonst das Kochen
sehr verlängert wird. Will man Zugemüse beifügen, so kann
dasselbe etwa 1^ Stunde, ehe die Suppe ausgekocht ist,
beigefügt werden; doch ist, um das Anbrennen zu verhüten, zu
wünschen, daß es nicht kalt, sondern angebrüht geschehe.

Köhli, KabiS und vornämlich gelbe Rüben find dafür zu
empfehlen, und solchen Falls kann an den Gemüßartcn etwas
erspart werden; doch ist eher an jeder andern Gemüßart als
an Habcrmehl dafür abzuziehen.

Zu Berechnung der Kosten des Mußcs wird hier
angezeigt, daß das Mäß Erbsen, Gersten, Bohnen und Reis zu
20 Pf., Habcrmehl aber nur zu 17 Pf. angenommen werden
kann. Bis jetzt konnte die Suppe um 1 kr. die Portion, die

Maaß hält, ohne Verlust gegeben werden. Zwei Portionen,

besonders wenn die Suppe noch über etwas einge-
schnittcneS Brod angerichtet wird, find für einen Handwerks-
mann, und auch einen Tagwerkcr, eine hinreichende Nahrung
und Kraft gebende Mahlzeit.

Sollte es an Gemüßartcn gänzlich fehlen, so'wird eine
etwas weniger nahrhafte aber gleichwohl sehr gute Suppe
auf folgende Art bereitet:

ft, Mäß Erdäpfel.
1 Viertel.Mäß (Jmmi) Rübli.
^2 Pf. frische Butter.
(5 Jmmi Habcrmehl.
ft- Pf. Salz.

Dazu kommen 20 Maaß Wasser, die etwa in 5 Stun-
den Zeit auf 16 Maaß eingekocht werden. Wo gelbe Rüben
mangeln, können weiße an Platz genommen, und in Berg,
gegenden ftj Pf. Käs, geschabt, beigefügt werden.

Wenn das Wasser kocht, wird daS Habcrmehl und die

Butter beigemischt; ft- Stunde später die Hälfte der beschnittenen

Kartoffeln und die gelben Rüben; find die letzter» weich

gekocht, so werden fie heraus genommen, zerdrückt, und dann
wieder in die Suppe gethan. Die zweite Hälfte der Kartoffeln
wird in Stücke geschnitten und etwa eine Stunde vor dem

Anrichten in den Kessel gethan, so daß fie zwar weich ge-
kocht, aber nicht ganz aufgelöst werden.

Als Schlußbcmerkung diene noch die Regel, daß wenn
die Suppe auf einen Tag nicht verspielen wird, fie fich auf
den folgenden zwar aufbehaltet, daß aber die Geschirre dazu,
fie seyen hölzern oder von Thon, so sorgfältig rein gehalten
werden müssen, wie die Milchgeschirre; weil sonst die Suppe
in dieselben eindringt, einen sauern Geschmack erzeugt, und
alle Suppe, die in dieselbe kommt, sofort versauert.

Bern, den 8. Oktober 1816.
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Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 25 halbe Bogen io Btz.)
bei den HHrn. RegicrungSstatthaltern und Unterstatthaltern/ oder in der Ä. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern, Keßlcrgasse Nro. 2-li.

Großer Rath den 27. Februar 1832.

(Staatsbudget.)

Wegen der geringen Anzahl anwesender Mitglieder wurde
der Antrag gemacht und angenommen, ein KreiSschreiben an
diejenigen zu erlahm, welche bei vielen Sitzungen ausgeblieben

sind, um sie an Erfüllung der übernommenen Pflichten
zu erinnern.

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden vom Hrn. Landammann angezeigt:

1) Von Rosina Ruser, von SumiSwald.
2) Nachtrag zu den früher eingelangten Schriften deS Hein¬

rich KrauS, zu Erhaltung der Naturalisation.
.">) Von Kathar. Burger und Ios. Gerster, zu Laufen.
4) Von Hintersäßen zu Oberösch.
5,) Von Hrn. V. Ballif und Mlthafte, von Ncuenstadt.
6) Von mehrern Staatsbürgern aus dem Amtsbezirk Pruntrut.

Alle diese Schriften wurden dem RcgicrungSrath
zugewiesen.

Ferner wurde eine von Hrn. Franz Ludwig HaaS, von
Viel, aus Heidelberg eingesandte, an den Großen Rath
gerichtete Denkschrift über das KriminalgerichtSwesen ringe-
reicht und auf den Kanzleitisch gelegt.

Nachher wurden folgende Anzüge verlesen.

1) Von Hrn. Mühlemann, über die Zeit der Versammlungen
deS Großen Rathes.

2) Von .Hrn. Lvhncr über Errichtung und Organisation von
Bürgcrwachen.

3) Von Hrn. Stockmar, über Ernennung eines obersten

Forstbeamten.

Hierauf wurde die Berathung deS BüdgetS fortgesetzt.

Ausgaben il.
l'.. Besoldungen der Obrigkeitlichen Behörden

in den Amtsbezirken.
1. RegierungS-Statthalter. (5l,900Fr.)

Wegen der Ernennung eines RegierungS-Statthalters
für Viel wurde beschlossen, die Summe um 1000 Fr. zu er-
höhen und auf 53,000 Fr. zu setzen.

Ferner soll hier, wie unter den folgenden Rubriken, die

Klassifikation der Beamten für ihre Besoldung aufgenommen
werden.

ES wurde bemerkt, daß man für die AmtSverweser nichts
ausgesetzt habe, darauf aber erwiedert, man hatte dafür,

sie sollen allfällige Entschädigungen von den Negicrungs-
Statthaltcrn empfangen, wenn sie für dieselben funktioniren.

Ferner glaubte man, die Kanzleikosten seyen zu niedrig
angeschlagen: die Summe wurde aber betbehalten.

Abstimmung.
Für die Beibehaltung große Mehrheit.

„ „ Erhöhung 8 Stimmen.
2. Gerichtspräsidenten. (47,000 Fr.)

Auch hier soll die Klassifikation der Besoldungen beigefügt

werden. — Zudem wurde auf einen geschehenen Antrag
eine Summe von 400 Fr. für Kanzleikostcn der sämmtlichen
Gerichtspräsidenten angenommen.

Abstimmung.
i Etwas für Kanzleikosten zu bestimmen 47 Stimmen.
' Nichts 33 „

» Eine Summe von 400 Fr große Mehrheit.
» ?> Z) 500 Fr. Niemand.

3. AmtSschreiber. (10,145Fr.)
Geäußerte Meinungen fanden, daß wegen der mehrern,

durch die Trennung der Geschäfte der RegierungS-Statthalter
und Gerichtspräsidenten entstehenden Kosten der Ansatz

von 10,145 Fr. viel zu gering sey, und wenigstens auf
15,000 Fr. erhöhet werden müsse. ES wurde aber entgegnet, man
rhue besser bei dem bisherigen Durchschnitt der daherigen
Ausgaben zu bleiben, bis die Sekretariate der genannten
Behörden werden organisirt seyn; und dieses wurde beschlossen.

A b ftim m u n g.
Den Artikel anzunehmen große Mehrheit.
Die Summe zu erhöhen.... 8 Stimmen.

4. Amtsgerichte. (31,600 Fr.)
Angenommen, mit der Bestimmung, daß die Klasfifi-

ration beizufügen sey.

5. Untcrstatthalter. (24,675 Fr.)
Angenommen. — Eine Meinung äußerte Zweifel über

den Nutzen dieser Beamten.

6. Wcibcl. (5,700 Fr.)
Wegen der Errichtung des Amtsbezirks von Viel soll

der Ansatz auf 5800 Fr. erhöht werden.

o. Huldigungs- und JnstallationSkosten.
Fallen nach Antrag weg.

1). GesandtschaftS-und Deputat ion S koste m (8000Fr.)
Angenommen.



III. Diplomatisches Departement. (9100 Fr.)
Die Zulage für den Präsidenten fällt weg/ weil der

Hr. Schultheiß den Vorsitz führt, und die für den Vice-
Präsidenten hier und bei den übrigen Deparlcmentcn, weil
sie der Große Rath nicht angenommen hat.

Sobald die SekretariatSbcsoldungen bestimmt seyn wer-
den, soll man sie bei diesem und den übrigen Departement«:
aussetzen.

IV. Departement des Innern.
V VerwaltungS-Behörden. 8000 Fr.

Die Zulage an das Präsidium ist auf 200 Fr.
herabzusetzen.

k. Vieh- und Pferdzucht, Handel und Industrie.
(23,400 Fr.) — Angenommen.

0. Jagd und Fischerei. (500 Fr.)
Angenommen, mit der Bemerkung, daß die Ausgabe

näher zu bezeichnen ist, z. B. Besoldung von Jagdaufsehern,
u. s. w.

i). Armenwesen und Landsaßcn.
1. Statt der Benennung „Armen-Kommission" soll für

diese Rubrik die von Armen-Unterftützungcn angenommen

werden.
2. Es geschahen verschiedene Anträge zu Erhöhung der

festgesetzten Summe, sowohl um im Allgemeinen den Armen
größere Unterstützungen geben, als um insbesondere die
Beisteuern für die Aufnahme in das äussere Krankenhaus erhöhen
zu können. Beides fand aber auch Einspruch. Endlich ward
die Summe auf 12,000 Fr. erhöht.

Abstimmung. '

Die Summe von 11,500 Fr. beizubehalten 1 Stimme.
Sie zu erhöhen große Mehrheit.
Auf 12,000 Fr große Mehrheit.

' Auf 15,000 Fr 14 Stimmen.

2. Landsaßen, (33,500Fr.) und
3. Pensionen. (28,338 Fr.)

Wurden angenommen.

In Betreff der Civil-Leibgcdinge wurde beschlossen, dem
Regierungsrath aufzutragen, daß er untersuche, ob sie alle
von kompetenter Behörde ertheilt worden seyen.

A b st i m m u n g.
Dieses zu untersuchen 45 Stimmen.
Nicht zu untersuchen 38 Stimmen.

4. Pfründen und Spenden. (3k,800Fr.)
Angenommen.
ES soll jedoch untersucht werden, ob dieselben denjenigen

Personen zukommen, welche sie am meisten bedürfen, oder
ob in der Art der Vcrtheilung Abänderungen zu machen seyen.

5. Fixe Steuern an Gemeinheiten und Ar¬
me ngü ter. (0750 Fr.)

Angenommen.
ES soll aber untersucht werden, ob cS nicht der Fall

sey, diese Schuldigkeiten loszukaufen.

il. Sanitätöanstalten. (13,800Fr.)
1. Der ordentliche Kredit wurde beibehalten; doch sollen

die Hauptausgaben angegeben werden.
2. Derjenige für den Pocken-Spital wurde von 3000 Fr.

auf 5000 Fr. erhöht.

A b ft i ni m u n g.
I. Zu erhöhen einstimmig.

Auf 4000 Fr. 40 Stimmen.
Auf 5000 Fr. 41 Stimmen.

3. Endlich wurde die Redaktion dahin berichtigt, daß
die für Unvorhergesehenes ausgesetzte Summe von 3000 Fr.
für die GesammlanSgaben des Departements und nicht bloß
für die SanitätSanstalten angewiesen sey.

Großer Rath, den 38. Februar.

Staatsbudget.)

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingelangte
Vorstellungen und Bittschriften angezeigt:

1) Der Einsaßen in der Gemeinde Worb.
2) Der Gemeinde Bevilard.
3) Mehrerer Staatsbürger aus dem Lauffenthal.

Hierauf wurde die Berathung des StaatSbüdgctS
fortgesetzt.

V. Justiz-Departement.
,4. und n. (3400 Fr. und 24,000 Fr.) wurden angenommen,

unter dem Vorbehalt, daß die schon beschlossene
Berichtigung hinsichtlich des Präsidiums und eine spezifizierrc
Angabc der verschiedenen Ausgaben statt finde.

0. Ver Hörrichteramt. (14,200 Fr.)
Dieser Artikel gab zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß.

Besonders erhob man sich gegen daS bisher bestandene Ver-
hörrichteramt, das man als mit den 14 und H. 91 der
Verfassung unverträglich fand, vermöge welcher Niemand
seinem natürlichen Richter entzogen und keine nicht durch die
Verfassung anerkannte GerichtSstclle errichtet werden solle.
Dagegen ward bemerkt, das Verhörrichreramt könne nicht
als eine solche angesehen werden, da ihm keine Art von
Strafkompetenz zustehe, und die ganze Centralpolizei darunter
begriffen sen. Auf die fernere Bemerkung, daß dem
Verhörrichteramt insbesondere auch die Instruktion der Kriminal-
prozedurcn im Amtsbezirk Bern übergeben sey, wurde
erwiedert, eS könne auf andere Weise dafür gesorgt werden,
und eS wurde beschlossen, die Summe von 0200 Fr. um
1800 Fr. zu vermindern, welche die Besoldung des Verhör-
richters ausmachen. Ferner soll der Kriminal-Aktuar,
Sekretär der Centralpolizei genannt und die Kriminalkasse von
der Polizeikasse getrennt und als zur DepartementSkasse ge-
hörig angesehen werden.

A b ft i m m u n gen.
- Die 0200 Fr. beizubehalten 34 Stimmen.

Etwas anderes verfügen 70 Stimmen.

^ 1800Fr. für den Verhörrichter auözustreichen 0l Stimmen.
"" Sie beizubehalten .24 Stimmen.

DaS klebrige einstimmig.
Dem Regierungsrath wurde der Auftrag ertheilt, zu

untersuchen, wie die dem Verhörrichreramt obgelegenen und
nicht aufgehobenen Verrichtungen versehen werden können.

n. Landjäger.KorpS. (81,469 Fr.)
Verschiedene geäußerte Meinungen giengen theils auf

Vermehrung, theils auf Verminderung des KorpS; es wurde
aber beschlossen, dasselbe einstweilen in seinem jetzigen
Bestand von 205 Mann zu lassen. Eine andere Meinung wollte
einen Theil der unter den außerordentlichen Ausgaben stehen-



dcn Kosten für Klcidung hieher setzen; allein dieses wurde
nicht für gut befunden. Der Ansatz ward angenommen.

Abstimmung.
Bei der Summe zu verbleiben große Mehrheit.
Noch etwas für Kleidung beizufügen 8 Stimmen.
Das Ucbrigc einstimmig.

Ferner wurde beschlossen, dem RegicrungSrath aufzu.
tragen, zu untersuchen, ob eS nicht angemessen wäre, den

Landjägern, statt eines Antheils an Bußen und Konfiö.
kationeii eine Zulage zu ihrer Besoldung zu geben.

Einbürgerung von Heimathlosen.
Auf gemachte Anträge wurde die Summe von 1000 Fr.

auf 3000 Fr. erhöht.

Abstimmung.
Auf 3000 Fr. zu erhöhen große Mehrheit.

„ 4000 Fr. 3 Stimmen.
15 Die für dieZuchthäuserauSgesctzteSumme (49,865,Fr.)

wurde angenommen. Zugleich aber ward beschlossen, den Auftrag

an den RegierungSrath zu erlassen, zu untersuchen, ob
nicht die Züchtlinge zu Straßenarbeitcn u. dgl. gebraucht
und dadurch und durch andere Anordnungen die Kosten
vermindert werden könnten.

Abstimmung.
I. Die Untersuchung vorzunehmen einstimmig.

Durch eine Kommission dcö Großen Rathes 40 Stimmen.
Durch dcn RegicrungSrath...... 58 Stimmen.

(4. Da sich für die CivilgesetzgebungS-Kommission
nichts ausgesetzt befand, so ward bemerkt, daß zwar

diese Kommission aufgelöset sey, aber doch im Lauf des

Jahres GcsetzgebungSarbciten zu machen seyen, und darauf
für diesen Gegenstand eine Summe von 4000 Fr. in das
Budget aufgenommen.

II. Unvorhergesehenes (3000 Fr.) angenommen.

Großer Rath, den 29. Februar.

(AmtSschaffnereicn. Staatsbudget.)

ES wurde verlesen ein Schreiben des Hrn. Gerichtspräsidenten

von Inrerlaken, wodurch er den Wunsch äußert,
daß die Gemeindorganisation beschleunigt werden möchte.

Dieses Schreiben wurde an den RegierungSrath
gewiesen.

Hr. Oswald, Audienz-Aktuar zu Wyl, sendet eine
Erläuterung und Erklärung über seinen Antrag, daß als Ne-
torsion keine KantouSbürger von Aargau in hiesigem Kanton
zu Aemtern und Stellen ernannt werden, so lange die hiesigen
KantouSbürger dort davon ausgeschlossen sind. Seinem Wunsch
zufolge/ soll diese Erläuterung in dcn Anzeiger eingerückt
werden. (Siehe Anzeiger. S. 51.)

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden von Hrn. Landammann angezeigt:

1) Antrag des Hrn. Prokurator Ueltschi, in Unterseen, daß
das Brod, wie in andern Kantonen, auch in hiesigem
Kanton, von den Bäckern wohl gebacken, in voller
Gewicht verkauft und von den Käufern auf die Wage
gelegt werde.

2) Begnadigungsbegehren für Jos. Fluri und Perer Jecker
aus Bcrschwyler, im Kanton Solothurn.

3) Drei Vorstellungen aus dem Amtsbezirk Delsperg.

4) Einsaßen in der Gemeinde Wyßachengraben.
5) Wünsche und Ansichten der Einsaßen in der Kirchge-

mcindc Ferenbalm, Oberamt Laupen, in Bezug auf die
Aufhebung der Hintersäßgclder.
Nro. I und 2 wurden au den RegierungSrath und Nro. 4

und 5 an die Einsaßen-Kommission gewiesen.

Hr. Wäber machte durch einen Anzug den Antrag, daß
den Mitgliedern der NegierungS-Deparremente eine Remuneration

in Getreide oder Wein gegeben werde.
Vom Finanz-Departement, mit Überweisung des Rcgie-

rungSratheS, wurde ein Vortrag über die Errichtung und
Besoldung von AmtSschasfncrcicn und ein darauf Bezug
habendes Enlwurfdekrct vorgelegt. Bei der Vorfrage über
das Eintreten wurden Meinungen eröffnet, die Behandlung
dieses Vertrags aufzuschieben, theils weil er erst gestern in
die Kanzlei gelegt worden sey, und seine Wichtigkeit, da es
auf Einführung eines ganz neuen Verwaltungssystems gehe,
eine genauere Untersuchung erfordere, theils weil der
Entscheid über dcn von der Kommission für die Zehcnt- und
BodenzinS-Angelegenheiten zu erwartenden Bericht darauf
Einfluß haben müsse. Übrigens, wurde bemerkt, habe die
Sache nicht Eile, da einstweilen für die Verwaltung
gesorgt sey.

ES wurde beschlossen, die Behandlung dieses Vortragt)
bis nach Berathung des oben erwähnten Berichtes zu
verschieben.

Abstimmung.
Eintreten. 27 Stimmen.

' Ausschieben 79

^ Auf bestimmte Zeit 75 „
Auf unbestimmte Zeit 26 „

^ BiS nach Vorlegung des erwähnten Berichts 59 „
Auf acht Tage .46 „

Hieraus wurde die gestern abgebrochene Berathung deS

Büdgctö fortgesetzt.

VI. Finanz-Departement.
V. Verwaltungsbehörden. (32,150 Fr.)

1. Ist auf 200 Fr. zu vermindern.
2. Die unter t>, c-, für Material ausgesetzten Summen

wurden angenommen; doch soll ihre Bestimmung aus-
sührlichcr angezeigt werden.

Hingegen wurde die Berathung über die unter n, b, c
angegebenen Besoldungen, und über ck, aufgeichoben, bis
nach Behandlung eines Vortragt) über die Besoldung der
Sekretariate der Departcmente.

n. Verwaltung«) - und Beziehungskosten der
öffentlichen Einkünfte. (60,200 Fr.)

1. Aufgeschoben bis nach Berathung eines Vortragt)
über die Schaffncreicn.

2. Wurde angenommen.
3. Angenommen.
4 und 5. Die Behandlung wurde bis nach dem Bericht

über die Zehnten und BodenzinSsachcn aufgeschoben.
6. Aus obigem Grund aufgeschoben.
7 und 8. Wurden angenommen.

c. Spezielle Dominialkosten. (6400Fr.)
1 und 2. Angenommen.

v. Auf obrigkeitlichen Besitzungen haftende
Beschwerden. (2600 Fr.)

1 und 2. Angenommen.
ES wurde aber beschlossen, dem RegierungSrath den

Auftrag zu ertheilen, daß er untersuche, ob nicht diese
Beschwerden losgekauft werden können.



VlI. Erziehungs-Departement. (475,189 Fr.)
.V. V e r w a Itn n g s b c hör d c n. (0000 Fr.)

1. Soll durch Berichtigung auf 2<l0 Fr. gesetzt werden.
2. Die Berathung wurde aus oben gedachtem Grund

aufgeschoben.
Absti m ni u n g.

Aufzuschieben große Mehrheit.
Einzutreten 18 Stimnien.

i;. Besoldung der protestantischen Geistlichkeit.
(305,000 Fr.) Angenommen.

<>. Besoldung der kathol. Geistlichkeit. (71/343Fr.)
4 biS 5 wurden angenommen.
In Folge der daherigcn Berathung wurde aber

beschlossen, dem RegierungSraty folgende Untersuchungen
aufzutragen :

«. Ob nicht der katholische Gottesdienst in der Hauptstadt

(Art. 2.) ganz unabhängig pon andern Beiträgen zu

machen wäre?
k». Ob eS nicht der Fall wäre/ die erlöschenden Pensionen

von Geistlichen (Art. 5) zu Verbesserung der Besoldungen

der Geistlichkeit zu verwenden?
A b sti in m u n g.

Letzteres zu untersuchen 80 Stimmen.
Nicht zu untersuchen 12

Zu untersuchen, ob nicht die Pensionen
2. loszukaufen wären 7

Nicht zu untersuchen große Mehrh.

U, und wurden ohne Bemerkung angenommen.

II. Lehranstalten. (87,830 Fr.)
1 biS 5, wurden angenommen.

In Bezug aus Art. 1 wurde die Bemerkung gemacht,
cS befinden sich unter dieser Summe 3000 Fr. für den Stall-
nicister, welche Ausgabe man für unnöthig ansehe. Andererseits

wurden die dähcrigcn Anbringen berichtigt und widerlegt.

ES ward beschlossen, den RcgierungSralh zu beauftragen,

diesen Gegenstand einer Untersuchung zu unterwerfen.
Beiläufig wurde noch bemerkt, daß die Ausgaben für

die Akademie wahrscheinlich eine Vermehrung erhalten werden,
da ein Vortrag bereit liege, um einen neuen Lchrstuhl für
Geschichte zu errichten.

Endlich wurde noch beschlossen, zwischen 4 und 5 einen
Artikel mit den für eine Normalschule bewilligten 10,000 Fr.
einzuschalten.

VIII. Militär-Departement. (193,165 Fr.)
V Verwaltungsbehörden. (22,900 Fr.)

1 und 2 angenommen, unter Vorbehalt der im
allgemeinen beschlossenen Berichtigung von Art. 1 und umständlicherer

Angabe der zu Art. 2 gehörigen Gegenstände.
II. Formation u. s. w., angenommen. (13,070 Fr.)
(4 Unterricht der Truppen. (03,284Fr.)
Wegen dcS angeordneten Unterrichtes von 24 Artillerie-

Offizieren wurde beschlossen, den Ansatz um 2400 Fr. zu
erhöhen; übrigens sollen die Hauptrubrikcn der Ausgaben
angezeigt werden-

A b ft i m m u n g.
Die Summe unverändert zu lassen 24 Stimmen.
Sie um 24v0 Fr. zu erhöhen große Mehrheit.

I). Garnisonsdienst. (41,000 Fr.)
Wurde mit folgenden Abänderungen angenommen:

1) Wegen den aufgehobenen Stadt-Kompagnien sind abzu¬
ziehen 1400 Fr.

2) Hingegen soll die Hälfte der unter den ausserordentlichcn
Ausgaben stehenden 70,500 Fr. als der Kostenbetrag für
12 ordentlich einzuberufende Kompagnien beigefügt wcr-

' den.

Un vor gesehenes. (4000 Fr.) Angenommen.
Zeughaus. (40,342 Fr.) Angenommen.

Der NegicrungSrath soll aber eingeladen werden, durcli
daS Militär-Deparremcnt ein Verzeichnis aller KriegSvorräthe
und eine Schätzung derselben ausnehmen zu lassen und dem
Großen Rathe mit möglichster Beförderung vorzulegen.

Großer Rath, den 1. März.

(Staatsbudget.)

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingelangte
Vorstellungen angezeigt:

1) Der Einsaßen von Ablentschen.
2) Der Gemeinde LicSberg.

Durch ein Schreiben vom 24. Hornung dankt Hr. Ioh.
Egger, zu Frurigen, für seine Ernennung in die große
Schul-Kommission.

Hr. Watt verlangt durch einen Anzug, daß alle erlassenen

Gesetze und Dekrete, in einen Band zusammen geheftet,
auf den Kanzleitisch gelegt werden.

Hieraus wurde die Berathung des BüdgctS fortgesetzt.

IX. Bau-Departement. (167,787 Fr.)
Alle Ansätze für dasselbe wurden angenommen, unter

Vorbehalt der schon im Allgemeinen beschlossenen Berichtigung
der Zulage für den Präsidenten und Spezifikation der
verschiedenen Ausgaben.

X. Verluste auf den Münzverhandlungen. (15,990 Fr.)
Mit dieser Berichtigung der Aufschrift angenommen.

XI. Kredit des RegierungSratheS. (.19,999 Fr.)
Angenommen.

Außerordentliche Ausgaben.
1. Montirung des Landjäger.CorpS. (18,074 Fr.)

Angenommen.
Dem RcgierungSralh wird bei diesem Anlaß zu

untersuchen aufgetragen, ob nicht Einrichtungen zu treffen wären,
um alle Bedürfnisse für die Montirung der Landjäger und
der Truppen aus inländischen Fabrikaten anzuschaffen.

2. Da bereits die Hälfte deS Ansatzes für die Einberufung

von 24 Kompagnien zum GarnisonSdienst unter die or-
deutlichen Ausgaben deS MilirärdcpartcmentcS gesetzt worden
ist, so soll nun hier nur die andere Hälfte mit 38,250 Fr.
eingetragen werden.

3. Weil die für Errichtung einer Normalschule bestimm-
ten 10,000 Fr. unter die ordentlichen Ausgaben deS Erzte-
hungö-Departements gebracht worden sind, und nun nach
Abzug dieser Summe von den für außerordentliche Ausgaben
ausgesetzten 30,000 Fr. nur 14,000 Fr. übrig bleiben würden,
so wurden verschiedene Anträge gemacht, um diese letztere
Summe zu erhöhen. ES ward aber beschlossen, den Entscheid
biS nach Berathung der übrigen Ansätze für außerordentliche
Ausgaben aufzuschieben.

Publikation.
Den verschiedenen Nachfragn! zu begegnen, findet sich das Bau-

Departement veranlaßt, öffentlich bekamst zu machen! daß alle an dr
Aare, zwischen Thun und Tern unter obrigkeitlicher Leitung gestandenen

Arbeiten, Akkorde und Rechnungen bis und mit dein Zt. Januar
letzthin, laut schriftlicher Erklärung des gewesenen dirigirenden
Ingenieurs, geregelt »nd bezahlt seyn sollen, welches anmit den betreffenden

zu ihrem Verhalt bekannt gcniacht wird.
Zugleich wird angezeigt, daß von nun an Hr. Ingenieur-Lieutenant

Eatschet den Detail der daherigen Arbeiten, die nöthigen
Ankäufe u. s. w. einstweilen besorge, an welchen man sich, in dieser
Beziehung, von nun an zu wenden hat.

Bern, dm 7. März 1812.
Das provis. Sekretariat des Bau-Departements.
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der

Regiemngs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Mittwoch den 14. März 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 25 halbe Bogen io Btz.)
bei den HHrn. Rcgierungsstatlhaltcrn und Untcrstatthaltern, oder in der L. N. Walthardischcn Buchhandlung. Wohnung des Redat-
tors — Bern, Kcßlcrgasse Nro. 241.

Großer Rath, den 2. März 1832.

(Staatsbudget.)

Vom Hrn. Landammann wurden folgende Bittschriften
angezeigt:

1) Der Gemeinde Hcimberg.
2) Der Besitzer des obern UrsenbachbergcS.

Es wurde ein Anzug des Hrn. Nohrer, in Betreff des
Armenwesens verlesen.

Hierauf wurde die Berathung des Budgets fortgesetzt.

Außerordentliche Ausgaben.
Art. 4. Zuchthauöbau. (70,000 Fr.)

ES ward die Vorfrage aufgeworfen: ob nicht dieser und
die folgenden Ansätze nur unter dem Vorbehalt anzunehmen
wären, daß sich die Gewißheit zeige, die Ausgaben werden
die Einnahmen nicht übersteigen? dagegen wurde aber be-
merkt, man könne darüber bereits beruhigt seyn, und cö
würde Ungewißheit in die dahcrigen Anordnungen bringen.
Es ward beschlossen, keinen solchen Vorbehalt zu machen.

A b siim m u n g.
Einen Vorbehalt zu machen 33 Stimmen.
Keinen solchen 57 „

In Betreff der Fortsetzung deS ZuchthauSbaucS wurde
einerseits gezeigt, wie angemessen und nothwendig cö sen,
diesen Bau so bald möglich zu Ende zu bringen, andererseits
dann der Wunsch geäußert, auf diesem Ansatz eine Ver-
Minderung zu machen, um destomchr auf andere Gegenstände,
namentlich auf die Verbesserung der Landschulen, verwenden
zu können. Endlich wurde die Summe auf 40,000 Fr.
bestimmt.

Abstimmung.
70,000 Fr. 10 Stimmen.

' Weniger große Mehrheit.

2 00,000 Fr 31 Stimmen.
' Weniger große Mehrheit.

^ 50,000 Fr 48 Stimmen.
' Weniger Mehrheit.

4. 40,000 Fr »

5. Neue Straßcnanlagen und Korrektionen.
Bei der Berathung wurde gezeigt, wie wünschcnSwcrth

die Ausführung mehrerer, zum Theil seit vielen Jahren
projektirrer neuer Aulagen und wesentlicher Verbesserungen wäre.
Deswegen fand man in eröffneten Meinungen die vorgeschla-

gene Summe von 32,000 Fr. zu gering und wollte sie um
20,000 Fr. erhöhen. Dagegen wurde aber eingewendet, daß
man in Berücksichtigung der übrigen nothwendigen Ausgaben
nicht wohl höher gehen könne, alS der Ansatz 'deö BüdgctS,
und dieser wurde angenommen.

Abstimmung.
Für 32,000 Fr. große Mehrheit.
Für 52,000 Fr. 27 Stimmen.

6. Fortsetzung der Aare - Korrektion zwischen
Thun und Bern. (42,506 Fr.)

Ueber diesen Gegenstand wurden sowohl von den Prä-
sidien des Bau-DepartemcntS und der SraatSwirthschaftlichen
Kommission, als von der zu dessen Untersuchung niedcrgcsetz-
ten Spezial-Kommission ausführliche Berichte erstattet, und
die Umfrage stellte ihn in ein noch helleres Licht. Zwar
wurden die durch die bisherigen Anlagen erzwccktcn Vortheile,
nämlich die Eingrabung deö Flußbettes zwischen dem Schü-
tzcnfahr und Märchlingen und die Sicherung der Schiffahrt
auf dieser Strecke anerkannt; aber hingegen fand man sie

durch die bis jetzt darauf verwendete Summe von mehr als
400,000 Fr. zu theuer erkauft. Sowohl die ganze Anlage,
alö die Ausführung einzelner Theile, wurde der Kritik un-
tcrworfcn. ES wurde gezeigt, daß mit geringern Kosten eben
so viel hätte geleistet und viele der bisherigen Aulagen nur
durch große Kosten vor eintretender Zerstörung werden ge-
sichert werden können; zudem auch noch die Arbeiten zwischen
Märchlingen und dem Ausfluß der Gürbe fortgesetzt werden
müssen, um zu verhüten, daß nicht großer Schade eintrete.
— Ausserdem fand man, daß irgend ein Verhältniß der
Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu dieser Fluß-
Verbesserung hätte aufgestellt und dieselben nicht bloß nach
Willkühr hätten bestimmt werden sollen, wodurch sehr viel
Unzufriedenheit entstanden sey.

Endlich wurde beschlossen:

1) ES solle für Ausbesserung der bisherigen Arbeiten und
Fortsetzung derselben im Jahr 1832, statt des Ansätze»
im Büdgct, eine Summe von 26,000 Fr. angewiesen,
aber keine Beiträge von Gemeinden und Partikularen,
sondern nur gewöhnliche Schwellenuntcrhaltung, nach
anerkannten Verpflichtungen, gefordert werden.

2) ES solle dem RcgicrungLrath aufgetragen werden, im
Laufe deS Jahre»

Eine gründliche Untersuchung durch nöthigenfallS
vom Ausland zu berufende Kunstverständige, sowohl
der ganzen Anlage, als der bereits ausgeführten und
noch weiter nöthigen Arbeiten zu veranstalten.



d) Zu untersuchen, nach welchen Grundlagen ein Ver¬
hältniß der Interessen aller in Anspruch genommenen

Gemeinden und Partikularen bestimmt und welcher

Maaßstab zu einer Abrechnung unter denselben
aufgestellt werden könnte.

3) Ueber die daherigen Ergebnisse solle dem Großen Rathe
ein Bericht, mit Anträgen zu den wettern Verfügungen
verbunden, vor dem Ende des Jahres abgestattet werden.

Abstimmung.
42,596 Fr. anzuweisen 10 Stimmen.

' Weniger große Mehrheit.
26,000 Fr
16,000 Fr wenige Stimmen.

Durch ein an den Großen Rath gerichtetes Schreiben,
suchte Hr. i)i. Tribolet um Entlassung aus demselben an,
weil ihm sein Beruf nicht erlaube, die ihm als Mitglied deS

Großen Rathes obliegenden Pflichten gehörig zu erfüllen.
Dieses Schreiben wurde dem diplomatischen Departement

zur Berichterstattung zugesandt.
Am Ende der Sitzung zeigt Hr. Landammann der

Versammlung an, daß von Sr. Exzellenz dem Hrn. Grafen von
BombelleS, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister Sr. K. K. Majestät deS Kaisers von Oestreich, die
verbindliche Anzeige sowohl an den Landammann alS an
Schultheiß und Regierungörath gelangt sey, daß am I.März
eine Kirchcnfeier für das 40. RegierungSjahr Sr. Majestät
seines erlauchten Monarchen statt haben werde.

Sowohl Hr. Schultheiß und eine Abordnung des Re-
gierungöratheS, als der Hr. Landammann, haben gestern dieser

Kirchenfeier beigewohnt und der Gesandte habe dafür auf
verbindliche Weise seinen Dank bezeugt.

Großer Rath, den 3. März.

(Besoldung der Sekretäre und Beamten der Departemente.)

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingegangene
Vorstellungen und Bittschriften angezeigt:

1) Mehrerer Personen der Gemeinde Rügsau.
2) Von Anton Zillmann, von Marbach.
3) Von 27 Partikularen der Gemeinde Herzogcnbuchsee,

Ober, und Nicder-Oenz.
4) Von Privaten der Gemeinden Kiesen, Opligen, Ober-

und Nieder. Wichlrach.
ES wurde ein Anzug deS Hrn. Jmer, betreffend die

Verbesserung des Laufs der Aare, untenher Aarbcrg und der
Zihl verlesen.

Durch einen Vortrag des Finanz. Departements, mit
Ueberweisung deS NegierungSratheö, wurden Anträge zur
Bestimmung der Besoldungen der Sekretäre und An-
gestellten in den Departements vorgelegt, welcher in
Berathung genommen ward. In Folge derselben wurden
nachstehende Besoldungen bestimmt:

Diplomatisches Departement.
Ein Sekretär 1600 Franken.

Departement des Innern.
Erster Sekretär. 1600 Franken.
Zweiter 1200 „
Dritter „ 1000 „

Abstimmung.
Obige Besoldungen größe Mehrheit.
Etwas anderes 8 Stimmen.

Erzie hu ngS-Departement.
Erster Sekretär 1600 Franken.
Zweiter „ 800 „
ES wurde die Anzeige beigefügt, daß die letztere Stelle

einstweilen nur auf ein Jahr besetzt worden ist.

Bau-Departement.
Erster Sekretär und Kassier 1600 Franken.
Zweiter « 1000 „
Ueber die drei, unter diesem Departement stehenden

Direktoren für den Hochbau, Straßenbau und Wasserbau soll
später verfügt werden.

Finanz.Departement.
1) Buchhalter 2000 Franken.

ES waren noch Anträge gemacht worden von 2400
und 3000 Fr.

Abstimmung.
Für 2000 Fr 55 Stimmen.
Für etwas anderes 49 »

2) Substitut deö Buchhalters 1200 Franken.
3) Kassier 1800 „
Es wurden verschiedene Bemerkungen über die Geschäfte

dieser Stelle und die damit verbundene Verantwortlichkeit
und in Folge derselben Anträge zu Erhöhung der Besoldung
auf 2000 Fr. oder 2400 Fr. gemacht.

Endlich wurde die obige Summe bestimmt.

A b st i in m u n g.

^ Für 1600 Fr 41 Stimmen.
'

» etwas anderes... 61 »

9 « 1800 Fr 74 >>

'
» ein mehrcrcS 25 „

4) Erster Sekretär 1600 Franken.
5) Zweiter » 1000 »
6) Ober-Lehen-Kommissär 1600 „
7) Unter „ „ 800 „
ES wurde unter Anzeige der für diese Beamtung nöthigen

Kenntnisse und seiner Geschäfte angetragen, dessen Be-
soldung auf 1000 Fr. zu erhöhen, aber der Antrag des
Departements wurde angenommen.

Abstimmn» g.

Für 800 Fr 62 Stimmen.
Für 1000 Fr 36 „

8) Offizial deS Finanz-DepartemcntS 600 Franken.
Der Antrag des Departements war auf 650 Fr.

gegangen; gefallene Meinungen wollten diese Besoldung theils
auf 700 Fr. erhöhen, theils auf 600 Fr. vermindern.

Abstimmn» g.

1 Für 650 Fr 39 Stimmen.
„ etwas anderes. 57 „

^ „ 700 Fr 11

n 600 Fr große Mehrheit.
9) Ohmgcldner 1800 Franken.

In der Umfrage war einerseits auf eine Erhöhung bis
2000 Fr. angetragen, andererseits gewünscht worden, daß
untersucht werde, ob cS nicht angemessen wäre, die Ohm-
geldvcrwaltung mit der Zollverwaltung zu vereinigen. End-
lich wurde beschlossen:

s. Die Stelle mit einer Besoldung von 1800 Fr. soll nur



einstweilen bis zu einer endlichen Schlußnahme darüber
bestehen.

K. ES solle vom Regierungsrath untersucht werden, ob es

nicht vortheilhaft ware, die Verwaltung des Ohmgcldcs
mit derjenigen des Zollwesens zu vereinigen, und welche
Einrichtungen alsdann zu treffen wären.
10) Zollvcrwalter 1600 Franken.
Aus dem oben angeführten Grund soll auch diese Stelle

nur als einstweilig angesehen werden.

Abstimmung.
Für 1600 Fr., ohne Wohnung 61 Stimmen.
„ 1600 Fr. und „ 27 „

11) Zoll- und Ohmgeld-Sekretär 1000 Franken.
12) Zoll-Archivar 700 >,

13) Münzmeister 1000 „
nebst der Wohnung und den bisherigen Provistonen.

Jedoch soll diese Bestimmung der Besoldung nur für die
Lebenszeit des jetzigen Münzmeisters gelten.

14) Forstmeister 2400 Franke«.
15) Forstsekretär 1200
16) Die beiden leberbergischen Forstbeamtcn:

Der eine 945 Franken.
Der andere 675 „

17) Der Holzspeditionsverwalter. 550 „
18) Der Stempcldirektor 1600 „
19) Revisoren auf der Standesbuchhaltcrei und dem

Lehen-Kommissariat für 8 Stunden täglicher Ar-
beil, monatlich bis auf. 80 Franken.

20) Copiften in den verschiedenen Bureaus mit fixen
Gehalten für die gewöhnliche Arbeitszeit, monat-
lich 50 Franken.

Räch Bestimmung dieser Besoldungen wurde noch be-
schloffen:
1) Alle Besoldungen, über welche nicht etwas Besonderes

verfügt ist, sollen für die auf 6 Jahre, vom 1. Januar
1832 an gerechnet, festgesetzte Amtödauer der betreffenden
Stellen bestimmt seyn.

2) Dem RegicrungSrath soll zu Handen des Finanz-Dcpar-
tements ein Auszug dcS heutigen Protokolls über die
auf seinen Vortrag bestimmten Besoldungen Übermacht
werden, mit dem Auftrag, dieselben auf diesem Fuß
ausrichten zu lassen.

Hierauf wurde die Behandlung der noch aufgeschobenen
Gegenstände dcS BüdgetS vorgenommen, und in Betreff aller noch
unbestimmt gelassenen Ansätze für Besoldungen beschlossen:

1) ES sollen alle durch den heutigen Beschluß bestimmten
Besoldungen in das Bridget eingetragen werden.

2) Um das Budget abschließen zu können, sollen, ohne
jedoch auf irgend eine Weise einem Entscheid vorzugrci-
sen, für alle Stellen, deren Besoldungen noch nicht
bestimmt find, einstweilen diejenigen Summen aufge-
nommen werden, welche in den verschiedenen Entwürfen
und Vorträgen vom RegicrungSrath vorgeschlagen find.
Die Frage: ob und welche Summe für das Erziehungs-

Departement unter die ausscrordentlichcn Ausgaben deS Iah.
reS 1832 aufzunehmen sey, gab Anlaß zu einer weitläufigen
Diökusfion. Nach gemachter Berechnung soll der Ueberschuß
der Einnahmen über die zu bestimmten Zwecken angewiesenen
Summen ungefähr 79,000 Fr. betragen. Nun wurde theils
von Seite des Erziehungs. Departements, theils durch eröffnete

Meinungen verlangt, daß davon 30,000 bis 60,000 Fr.
für Verbesserung der Landschulen angewiesen werden. Anderer,
seits aber wurde dargethan, daß, obgleich der Große Rath
ohne allen Zweifel geneigt sey, eine beträchtliche Summe
auf gedachte» Zweck zu verwenden, dennoch eine Anweisung

nach der Bestimmung des BüdgetS und bisher befolgten
Grundsätzen der Staatsverwaltung erst statt finden solle,
wenn durch Anträge mit Berechnungen begleitet gezeigt werde,
auf welchen speziellen Gegenstand das Departement die
alsdann anzuzeigende Summe zu verwenden gedenke, und der
Große Rath seine Genehmigung der Anträge ausgesprochen
haben werde. — Man bezeugte dagegen Besorgnisse, daß
wenn man nicht heute einen Kredit bestimme, die jetzt ver.
fügbarc Summe zu etwas anderm verwendet werden möchte.

ES wurde beschlossen, für mmhmaßliche, noch zu
erkennende Ausgaben des ErziehungS-DeparlementS einen Kre.
dit von 40,000 Fr. zu eröffnen.

Abstimmung.
1. Einen Kredit zu bestimmen große Mehrheit,

l) Von 30,000 Fr 29 Stimmen.
Mehr große Mehrheit.

^ Von 60,000 Fr. 20 Stimmen.
' Weniger große Mehrheit.

á Von 50,000Fr 28 Stimme».^ „ 40,000 Fr 78

Endlich ward beschlossen: es sollen dem Finanz. Depar-
tcment Auszüge aus dem Protokoll über die Verhandlungen
in Betreff des BüdgetS zugesandt werden, mit dem Auftrag,
dasselbe nach den crgangenen Beschlüssen zu vervollständigen
und dann zur endlichen Annahme vorzulegen. Bei den An-
sätzen für Zchntschatzungen, Besorgung der Getreidvorräthe
u. s. w., soll insbesondere bemerkt werden, daß die nähere
Bestimmung und Verwendung von den Beschlüssen über die
Zehnt- und BodenzinS-Angelegenheiten abHange.

Großer Rath, den 5. März.

(Ausschreibung der vom Gr. Rath zu besetzenden besoldeten Stellen.
Militärbeso'rderungen. Lehrstuhl für die Geschichte. Ehedispensation.

Organisation der Staatskanzlei.)

Zu Anfang der Sitzung leistete Hr. Hofmcycr, welcher
heute derselben zum erstenmal beiwohnte, den vorgeschriebe-
ncn Eid.

Eine Bittschrift der Gemeinde Wangenricd über den

Unterhalt der Straßen, wurde dem RegicrungSrath zur
Untersuchung übersendet.

Der am 3. März verlesene Anzng des Hrn. Immer, wegen
Anweisung einer Summe für Verbesserung deS Laufes der
Aare untcnher Aarberg und der Zihl, wurde dem Regie-
rungörath zur Untersuchung zugewiesen.

Durch einen, in Folge eines AnzugS gemachten Vortrag
des diplomatischen Departements, mit Ucberwcisung des Re-
gierungSrathes, wurde angetragen zu beschließen, daß mir
Ausnahme der Mitglieder der obersten Staatsbehörden und
derjenigen Militärstcllcn, welche nach ganz besondern Grundsätzen

zu vergeben seyen, alle vom Großen Rath zu
besetzenden Stellen ausgeschrieben werden sollen.
In der eröffneten Umfrage wurde einerseits begehrt, daß
auch die besoldeten Militärstcllen ausgeschrieben werden, an-
dererseits, daß man gar keine vom Großen Rath zu besetzende

Stelle ausschreibe, sowohl weil man nicht nur die Besoldung
im Auge haben, sondern diese Bcamtungcn als Ehrcnstellcu
ansehen müsse, als weil die Besetzung derselben immer vorher
hinlänglich bekannt sey, oder doch einige Ausnahmen mache,
wie z. B. für die Stellen des StaatSschreiberS, des Staats-
anwaltes.



ES wurde aber beschlossen:

1) Alle vom Großen Nath zu besetzenden besoldeten Stellen
sollen ausgeschrieben werden.

2) Ausgenommen sind die Stellen des RcgierungSrathes,
d eS ObergcrichtcS und dcS Militärs.

3) Ungeacht der Anschrcibung kann aber der Wahlvorschlag
im Großen Rath durch nicht angeschriebene Personen
vermehrt werden.

4) Diese Vorschrift isi nicht anwendbar auf die noch in
der gegenwärtigen Session dcS Großen RarhcS zu be.
setzenden Stellen.

5) Das gegenwärtige Dekret soll in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

A b stim m u n ge n.

In den Vortrag einzutreten 76 Stimmen.
Nicht einzutreten 20 „

2. Die Militärstcllcu auözunchmen große Mehrh.
Eine Umfrage wegen den Civilstcllcn zu halten 44 Stimmen.

''' Keine zu halten 5,1

Alle übrigen Stellen auszuschreiben. 5,4 „' Ausnahmen zu machen 46 „
Nicht auf die in dieser Session zu besetzenden

5,. Stellen auszudehnen große Mehrh.
Die Vorschrift allgemein zu machen. 16 Stimmen.

Auf zwei Verträge dcS Militär.Departements/ mit Uc.
berweisung dcö RcgicrungörathcS, wurde

1. beschlossen/ den Hrn. Ludwig Bay aufsein Ansuchen
von der Stelle eines Majors des sechsten AuSzügcr Bataillons
zu entlassen und wieder in die bisher bekleidete Stelle eines
HauptmannS der 1. (schützen. Kompagnie dcS 3. AuSzügcr
Bataillons einzusetzen.

2. Hernach wurden folgende Erncnnnngcn gemacht:
1) Zu einem Oberstlieutenant dcS 1. NeservcbataillonS: Hr.

Friedrich Ditt linger/ von Bern/ bisheriger Major
dieses Bataillons.

2) Zu einem Major des 4. Reserve-Bataillons: Hrn. Zfav.
Vermeille, von Bomonl, Aidcmajor mit HauptmannS-
rang im 8. AuSzügcr. Bataillon.

3) Zu einem Major der AuSzügcr.Scharfschützcn, mil Vcr.
bindlichkcit, die Instruktion derselben, so oft eö crfor.
dcrlich seyn wird, zu leiten: Hrn. Andr. Gciß bühler,
von Walkringen, gew. Hauptmann einer Landwehr-
Scharfschützcn.Kompagnie.

4) Zu einem Major der Stadt.Landwchr von Bern: Hrn.
Nud. Küpfer, von Bern, Hauptmann im 1. Reserve-
Bataillon.

5>) Zu einem Major des 3. Rescrve-BataillonS: Hrn. Alex.
Rüfenacht, von Thun, gewesenen Hauptmann in fran-
zösischen Diensten.

6) Zu einem Major deS 2. Reserve-BataillonS: Hrn. Jak.
Knechten Hofer, von Thun, Hauptmann im 3. Rc-
serve-Bataillon.

7) Zu einem Major deS 6. AuSzüger-BataillonS : Hrn. Joh.
Münger, von Sehüpfcn, Hauprmann im 1. AuSzügcr.
Bataillon.

In Folge cines VortragS dcS ErzichungS.Departements,
mit Empfehlung dcS NegicrungSrathcS, wurde beschlossen,
einen Lchrstuhl für die Geschichte an der hiesigen Aka-
demic zn errichten.

Vom Justiz-Departement wurde durch einen Vortrag,
mit Ucbcrwcisnng deS RegierungSratheS, über folgende Di-
spensationSbegchren von Ehchindcrnisscn Bericht erstattet:

1) Rudolph Bücher, von Schlipfen, im Amtsbezirk Aar-
berg, sucht um die Erlaubniß an, sich mit Elisabeth
Slebler, Schwester seiner vor einigen Jahren versterbe.

ncn Ehefrau zu vcrheirathcn, und unterstützte dieses sein
Begehren durch verschiedene allerdings Berücksichtigung
verdienende Gründe. Da aber die Satzung 45, dcö Per-
sonenrechtS ausdrücklich eine solche Ehe 'verbietet, und
das Dekret über die Ausübung cincS DispensationSrechlS
bei obwaltenden Ebchindernisscn vom 10. März 1830 die
Erthcilung einer Dispensation für diesen Verwandt-
schaflSgrad nicht gestattet, so wurde beschlossen, den
Nud. Bücher mit seinem Begehren abzuweisen.
Bei diesem Anlaß wurde die im Vortrag berührte Frage

in weitere Anregung gebracht: ob cS nicht angemessen wäre,
die oben angeführten Gesetze abzuändern und wie in vcr.
schiedcnen andern Ländern, die Ehe mir Geschwistern ver.
storbcncr Ehegatten zu gestatten? ES ward beschlossen, dem
RcgicrungSrath hierüber eine Untersuchung aufzutragen.
2) Hr. Morel, Meyer zu Corgemont, als Bevollmächtigter

dcS Hrn. Julien Auguste Prctre, von daselbst, in MoS.
kau angesessen, sucht für letztern um Anerkennung seiner
am >0. März 1820 in Moskau geschlossenen, zu Corgc-
mont aber nicht bekannt gemachten Hcirath mit seiner
Nichte Elisabeth Warson an. Sie ist Tochter dcS Hrn.
Eduard Watson, ans London, ebenfalls zu Moskau sich
aufhaltend, welcher die Elisabeth, geb. Smith, Schwe-
fter der im Jahr 1828 verstorbenen ersten Ehefrau dcS
gedachten Hrn. Prelre, Johanna, geb. Smith, zur Gc-
mahlin hat, welche erste Verbindung deö Hrn. Pretre
aber zu Corgemont auch nicht bekannt gemacht worden
war. — Da zwar einerseits der Art. 163 deS in den
lcbcrbcrgischeu Amtsbezirken in Kraft gebliebenen fran-
zösischen (locke eUck die Heirath zwischen Oheim und
Nichte untersagt, der Art. 164 aber das DispensationS-
recht dafür der obersten Regierungsbehörde überträgt,
so wurde in Berücksichtigung der angeführten Gründe
beschlossen, die Ehe des Hrn. Julien Aug. Prelre mir
Elisabeth Watson anzuerkennen.

Abstimmung durch Ballotirung.
Willfahr 77 Stimmen.
Abschlag 5 „

3) Hr. Abraham Samuel Harder, von Bern, welcher am
22. August 1831 von seiner kinderlosen Ehefrau, Sophie
geb. RamSbcrger, wegen ihres begangenen Ehebruchs
auf sein Verlangen hin geschieden worden ist, begehrt
Nachlaß der noch übrigen, ihm auferlegten Wartzeit von
einem Jahr. Dieses Begehren wurde ihm im Berück-
sichtlgung der bestehenden Umstände und Verhältnisse
bewilligt.

Abstimmung durch Ballotirung.
Willfahr 80 Stimmen.
Abschlag 5,

>,

Hierauf wurde ein vom RegicrungSrath vorbcrathcncr
Entwurf Dekretes über die Organisation der StaatS-
kanzlci in Berathung genommen und mit einigen Abändc.
rungcn gutgeheißen.

A b st i m m n n g c n.

Besoldung deS franz. Sekretärs für 1,5,00Fr. 5,7 Stimmen.
» n 1! 1,200 Fr, 26 I,

2 Dem RegicrungSrath Ermächtigung zu Bezah-
lung der Übersetzungen zu ertheilen einstimmig.

3. Besoldungen der Substitute«:
Erster: Für 800 Fr 38 Stimmen.

>, 1000 Fr 46
Zweiter: „ 700 Fr 30

>> 800 Fr 53
Alles übrige einstimmig.
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Regimmgs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freitag den 16. März 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 2L halbe Bogen ro Btz.)
bei den HHrn. RegicrungSstatthaltern und Untcrstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischcn Buchhandlung. Wohnung des Redat-
torS — Bern, Keßlcrgasse Nro. 2-11.

Großer Rath, den 6. März 1832.

t Wahl der Ehrengcsandtschaft an die Tagsatzung. Erweiterung der

Kompetenz der Unterstatthalter zu Neuenstadt und Laufen.)

Von Hr. Landammann wurden folgende eingelangte
Bittschriften und Vorstellungen angezeigt:
1) DeS HanS Schürch, zu Steinen, bei Signau, zu

Verminderung eines auf seiner Mühle haftenden Boden-
zinseö.

An die für diesen Gegenstand niedergesetzte Kommisston
gewiesen.

2) DeS Gcmeindrathcs von Dürrcnrolh, gegen Aufhebung
deS HinlersäßgeldcS.
An die dahcrigc Kommisston gewiesen.

Von den Hrn. RathSältcften wurde ein Vorschlag für
die Erwählung der Gesandtschaft auf die Tagsatzung vorgelegt

und dann zur Wahl geschritten, nachdem die aufgcwor-
fene Frage: ob drei oder nur zwei Gesandte zu wählen
seyen, sür die erstere Zahl entschieden war. ES wurden
ernannt :

Hr. Schultheiß Tscharner,
„ K. Schnell, Regicrungsstatthaller, von Burgdorf, und

„ NcuhauS, Mitglied deS RcgicrungSratheö.
Auf geschehenen Antrag wurde beschlossen: ES solle der

NcgicrungSrath ermächtigt seyn, während der Dauer der
Tagsatzung nach seinem Gutsinden einen der Gesandten zur
Rückkehr auf zu bestimmende Zeit zu autoristrcn; der Hr.
Schultheiß selbst dann solle amoristrt seyn, nach Gutfinden
nach Bern zu kommen und wieder nach Luzern zurück;»-
kehren.

Zu Ende deS Januars waren Vorstellungen der Gemein-
den Ncucnstadt, NodS und PreleS eingelangt, um zu begeh-
reu, daß dem Uiuerstatthalter deS GcrichlSbczirkS von Neuen-
stadt und Teßcnberg ausgedehntere Vollmachten gegeben wer-
den möchten, damit die dortigen Einwohner nicht genöthigt
seven, steh so oft wegen ihrer Angelegenheiten zum Regie-
rungöstailhaltcr nach Erlach zu begeben. Dieses Begehren war
an das diplomatische Departement zur Untersuchung gewiesen
und von RegleruugSralh und ScchSzchncrn vorberalhen wor-
den, von welchen der Entwurf eines Dekretes abgefaßt
wurde, der nun heute in Berathung genommen ward. Die
Beweggründe desselben wurden noch weiter auseinander
gesetzt, und gezeigt, daß eS nicht angemessen wäre, den
gedachten Gcrichtöbezirk ganz vom Amtsbezirk Erlach zu tren-
nen. Andererseits aber eröffnete man die Meinung, daß eine

solche Trennung, wegen Verschiedenheit der Sprache und
Annahme anderer Grundsätze rückstchtlich der Amtssitze, Amt-
schreibcreicn, der früher bloß deutschen Korrespondenz mit
den Oberämtcrn u. s. w. einer bloßen Modifikation der
Vorschriften deS Gesetzes vom 3. Dez. 1831 vorzuziehen wäre.
Endlich wurde das vorgeschlagene Dekret unverändert
angenommen.

A b stim m u n g.

In den Vortrag einzutreten große Mehrheit.
Ihn zurückzusenden 5 Stimmen.

» Den Entwurf anzunehmen große Mehrheit.
' Etwaö anderes 8 Stimmen.

Ein anderer Vortrag deS diplomatischen Departements
betraf das Begehren vieler Einwohner des GerichlSbezirkS
von Lauffen, daß derselbe sowohl wegen Verschiedenheit der
Sprache, als wegen seiner Entfernung von DclSbcrg von
diesem Amtsbezirk gelrennt werden möchte. Der daherige
Vorlrag ward von RcgicrungSralh und SechSzchncrn vor-
berathcn, welche dem Großen Rath den Antrag machten,
e nen ähnlichen Beschluß, wie sür den Bezirk von Ncucnstadt

und Tcßenbcrg zu nehmen. In der eröffneten Umfrage
fiel die Meinung, den gegenwärtigen KerichrSbezirk auf alle
deutschen Gemeinden des Amtsbezirks DelSberg auszudehnen.
Sie ward aber widerlegt und der Antrag von RegieruugS-
rath und ScchSzchncrn wurde unverändert angenommen.

Abstimmung.
Für den Antrag große Mehrheit.
Dagegen 6 Stimmen.

Ein dritter, von Negicrungsrath und SechSzchncrn vor-
berathener Vorlrag deS diplomatischen Departements betraf
die Gemeinde St. Urfitz, für welche ihr Burgermeister Bour-
quard ein besonderes Amtsgericht verlangt hatte. Der Große
Rath stimmte der Anficht bei, daß nicht hinlängliche Gründe
vorhanden seyen, um diesem Begehren zu entsprechen, und
beschloß, dasselbe abzuweisen.

Abstimmung einstimmig.

Am Schluß der Sitzung gab der Hr. Landammann eine

Uebersicht der wichtigsten, noch vom Großen Rath zu be-

handelnden Gegenstände und zeigte, daß es angemessen scv,
in den nächsten zwei Tagen noch diejenigen zu behandeln,
welche am meisten Eile haben, und dann den Großen Rath
auf einige Zeit zu vertagen.



Dekret
über die

Organisation und Besoldung der Salzfaktoren.

Oi. 13. Februar 1832.)

Der Große Rath der Republik Bern,

In der Absicht sowohl das Beamtenpersonale der Salz-
Handlung auf eine einfachere und weniger kostspielige Organi-
satiou zurück zu führen/ als auch den bisher verspürten
Mängeln in der Administration dieses Regals auf eine dem
Staat ersprießliche Weise abzuhelfen

beschließt:
X. Organisation.

§. 1. Dem Finanz-Departement liegt kraft dem §.32
des Departemcntal-GesetzcS die oberste Leitung der Salzhandlung

ob. Die Attribute der bisherigen Salzdircktion, soviel
es die unmittelbare Aufsicht über alle Salzbeamte, und die
Vorberathung aller Salzgeschäfte betrifft/ kann eS einem
oder zwei Mitgliedern aus seinem Mittel übertragen.

§. 2. An der Spitze des gesammten Salzpcrsonals steht
ein SalzhandlungS-Verwaltcr.

Derselbe tritt an Platz aller bisherigen Central-Beamten,
nämlich: des SalzhandlungS-VerwalterS, Salz-KassierS und
^alz-BuchhalterS, so wie auch dcS bisherigen Salzmagazin-
VerwalrerS von Bern. Er übernimmt alle Verrichtungen dieser

Beamten, zu welchem Ende ihm zwei Commis beige-
geben werden.

§. 3. ES bestehen im ganzen Kanton sieben Haupt-Niederlagen

von Salz / über welche eben so viele Faktoren ge-
setzt sind, nämlich:

zu Wangen/ Murgenthal/ Burgdorf/ Nidau, DachS-
selben / Dclsbcrg und Pruntrut.

§. 4. Die gegenwärtige Anzahl der im ganzen Kanton
vertheilten AuSwägerstellen, wird zwar beibehalten, jedoch
aber dem Rcqicrungöralh überlassen/ nach den jeweiligen sich
zeigenden/ hinlänglich begründeten Erfordernissen, sowohl
ihre Zahl vermehren, als auch für ihre möglichst zweckmäßige
Vcrrhcilung sorgen zu können.

§. 5. Der Salzhandlungsverwalter allein wird vom Großen

Rath ernannt, alle übrigen Salzbeamten dagegen, nach
Ausweis der vorhandenen Gesetze, entweder von dem Regie-
rungSrath oder dem Finanzdepartcment.

Die AmtSdaucr sämmtlicher Salzbeamten wird auf sechs

Jahre festgesetzt, nach deren Verfluß sie jedoch wieder wählbar

sind.
4!. Besoldung.

§. 8. Die Besoldung derselben wird wie folgend
festgesetzt :

>. Der SalzhandlungS-Verwalter fix 20VVFr. Nebst einer
noch zu bestimmenden freien Wohnung.

!>. Seine beiden Commis : der erste fix 800 Fr., der zweite
fix 500 Fr.
Der Salz-Wagmeister nebst freier Wohnung.

3. Die benöthigten Handlanger in Bern kann der Regie-
rungSrath entweder im Taglohn bezahlen, oder aber,
wenn er cS für den Staat vortheilhafter findet, dieselben

mit angemessenen jährlichen Gehalten anstellen lassen.

« Salzfaktoren. Jeder der aufgestellten Salzfaktoren
beziehe vom Staat ein jährliches Fixum von 200 Fr.

Ausserdem wird Jedem zu verrechnen bewilligt:
1) Eine Eingangsprovision von 1 Btz. vom Faß und Btz.

vom Sack, für alles in ihre Faktorei eingehende Salz.
2) Eine Debit- oder Verkaufs-Provision von 1 Btz. vom

Zentner, für daö, an die SalzauSwägcr oder an Par-
tikularen verkaufte Salz.

3) Für die kleinen Magazin- und Bureau.Auslagen wird
ihnen, ein durch daS Finanz.Departement verhältnißmäßig

zu bestimmendes jährliches Fixum bewilligt.
4) Wenn die Salzfaktorcn, anstatt das Geld durch die Post

zu senden, dasselbe in Person nach Bern der Central-
Salz-Kasse bringen, so wird ihnen die betreffende Sil-
bergeldS-Pofttaxe, jedoch in keinem Fall mehr als lItztz
und nur so lange vergütet werden, als der Staat für
seine Geldtransporte der Bezahlung einer Postgebühr
unterworfen bleibt.

5) Da wo sich mit den obrigkeitlichen Salzmagazinen dazu
gehörige Wohnungen vereinigt finden, werden letztere
dem betreffenden Faktor wie vordem unentgeldlich zur
Bewohnung überlassen.

k. Unserm Gesetz vom 25. Januar 1832 gemäß, bleibt die
Provision der SalzauSwägcr auf 5 Pfund vom Zentner
festgesetzt.

<3. Bürgschaften und Instruktionen.
§. 7. Der Regierungsrath bestimmt die Bürgschaften

aller Salzbeamten; das Finanzdepartcment ertheilt ihnen die
erforderlichen Instruktionen, in welche namentlich folgende
Punkte in Abänderung der frühern Vorschriften aufgenommen

werden sollen.

1) Die Salzfaktorcn haben alle Handlangerlöhne, die Faß-
und Sack-Rcparationen selbst zu bestreiken; mit einziger
Ausnahme derjenigen in Bern, welche der Staat über-
nimmt.

2) Die verleerten Salzfässer und Säcke sollen in Zukunft
für Rechnung des Staats verwerthet werden.

Hierunter sind nicht begriffen, diejenigen Fässer und
Säcke, welche bisheriger Uebung gemäß bei dem Verkauf

an die SalzauSwägcr unentgeldlich mitgegeben
werden.

3) Große VorrathSkasten sollen in der Regel nur zu Bern
gehalten werden, die Salzfaktoren mögen dagegen, da
wo eS nöthig seyn sollte, cinen oder zwei Debitkasten
von 8 bis 10 Fäßern Inhalts hallen.
§. 8. Der Staat trägt wie bis dahin alle nothwendigen

Reparationskosten der Magazine und obrigkeitlichen dazu
gehörigen Wohngebäude.

§. 9. Der Regicrungörath und daS Finanz-Departemcut
sind mit der Vollziehung dieses Dekrets beauftragt.

Gegeben in Unserer Großen RathSversammlnng, Bern
den 13. Februar 1832.

Instruktion und Vollmacht

für die Hochgeachteten Herren:
Herrn Karl Friedrich Tscharner, Schultheiß der Republik,

als ersten Gesandten;
Herrn Karl Ludwig Schnell, Hr. .1.. Mitglied deS Großen

Rathes und RcgicrungSstatthalter zu Burgdorf, als
zweiten Gesandten; und

Herrn Karl NeuhauS, Mitglied des RcgierungöratheS, als
dritten Gesandten;

auf die für den 12. März 1832 nach Luzern, als diesmaligem
Vorort, einberufene Tagsatzung.



Mit vollem Vertrauen wird Ihnen, Hochgeachtete Her-
rcn, vom Großen Rath der eben so wichtige als ehrenvolle
Auftrag ertheilt, den Kanton Bern bei der bevorstehenden
Tagsatzung zu vertreten, und vereint mit den Gesandten der
übrigen eidgenössischen Stände die Angelegenheiten des
gemeinsamen Vaterlandes zu berathen. Unrer den eingetretenen
schwierigen Verhältnissen können die Instruktionen nur sehr

allgemein seyn, und vieles bleibt der Klugheit und Geschick-

lichkeit der Gesandtschaft überlassen.
Die beiden Hauptgegenftände werden zufolge dcö vorört-

lichen EinberufungSschrcibeuS in den Angelegenheiten der
Kantone Basel und Neuenburg bestehen, und in Bezug auf
diese wird Ihnen folgende in drei Doppeln ausgefertigte
Instruktion ertheilt.

Ueber die Angelegenheiten von Basel.
Art. 1. Die Gesandtschaft wird vor allem dem Hohen

Vorort im Namen deS hiesigen Standes den verbindlichsten
Dank für die eben so zweckmäßigen als energischen Vorkehren,

die er vor Versammlung der obersten Bundesbehörde
treffen zu sollen geglaubt, bezeugen, und diese sowohl als
die Nichtabberufung der eidgenössischen Truppen aus dem
Kanton Basel vollkommen gutheißen.

Art. 2. Sie werden ferner erklären: daß Bern, als
Nachbarkanton, zu einer Trennung nicht stimmen könne, am
wenigsten aber zu einer solchen, wie die Regierung von Basel
sie bezwecke, und deshalb bei seinem Beschluß vom 6. Febr.
letzthin verbleibe.

Art. 3. Sollte dessen ungeachtet eine faktische Trennung
eintreten, so würde der Stand Bern dieselbe erst dann als
bundesrechtlich anerkennen, wenn von Seite der obersten
Bundesbehörde untersucht worden, ob die politische Gestaltung

deS KantonS Basel nichts den Grundsätzen und
Bestimmungen deS schweizerischen StaatsrechtS Zuwiderlaufendes
enthalte.

n. Ueber die Angelegenheiten von Neucnburg.
Art. 4. Der Stand Bern theilt vollkommen die Ansichten

deS Hohen Vorortes, verdankt dessen ächt bundeSgenössi-
sche Antwort an den StaatSrath von Neucnburg, und
verwahrt sich aufs Bestimmteste und Feierlichste gegen jede
willkührliche und einseitige Modifikation des BundcSvcrtrageS,
so wie der BeitritSurkundc des Standes Neucnburg vom
>9. Mai 1815.

Art. 5. Die Gesandtschaft wird, bis Neuenburg die
Trennungsfrage vor die oberste Bundesbehörde gebracht haben
wird, den gethanen Schritt als ungeschehen betrachten, und
alle daherigen Mittheilungen lediglich »ä i-elm-eiäm nehmen.

Art. 6. Ans diesem Grunde wird sie sich einem allfälli-
gen Antrage, die neuenburgischcn Gesandten von den
Berathungen der Tagsatzung auszuschließen, mit aller Kraft
widersetzen.

C. Im Allgemeinen.
Art. 7. Uebcrhaupt soll die Gesandtschaft zu allem

Hand bieten, was der Eidgenossenschaft Nutzen, Ehre und
Sclbstständigkcit zu fördern und Schaden zu wenden vermag,
und zu dem Ende denjenigen gesetzlichen Konklnscn der Hohen
Tagsatzung, welchen die genannten Bedingungen zum Grunde
liegen, beitretcn.

Gegeben in der Versammlung des Großen Rathes,
Bern den 7. März 1832.

Der Landammann,
v. Lerber.

Der StaatSschreiber,
F. May.

Vortrag des ErziehungS-DepartementS an den Regierungs-
Rath der Republik Bern.

Hochgeachteter Herr Schultheiß!

Hochgeachtete Herren RegierungSräthe!

Schon seit langer Zeit wurde der Mangel eines
geschichtlichen LchrstuhlS an der hiesigen Akademie allgemein
gefühlt und gerügt, indem es klar vor Augen lag, daß eine
genaue Kenntniß der Geschichte zur Grundlage aller humanen
Bildung dienen muß, daß sie allein vor so vielen Irrthümern
bewahrt, welche zu jeder Zeit, besonders aber in unsern
Tagen, gefährlich und verderblich wirken können. Es ist aber
eben so unläugbar, daß dieses wichtige Studium nicht bloß
dem Privatfleiße und dem individuellen Interesse überlassen
werden kann, sondern daß die jugendlichen Gemüther auch
in dieser Hinsicht einer kräftigen und wirksamen Anregung
von Aussen, eines ermunternden und belebenden Unterrichts
bedürfen. ES mußte daher das ErziehungS-Departemcnt seine
Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die Lücke eineö historischen
CalhcderS in unserer BildungS-Anftalt richten, und ernstlich
darnach trachten, dieselbe sobald als möglich zweckmäßig
auszufüllen.

In Betrachtung daher des dringenden und allgemein
gefühlten Bedürfnisses eineö geschichtlichen Unterrichts an der
hiesigen Akademie und dem Gymnasium; in besonderer
Berücksichtigung ferner, daß man nur im gegenwärtigen Augenblicke,

und später vielleicht nicht wieder hoffen kann, einen
ausgezeichneten Mann für diese Stelle zu gewinnen, nämlich
Hrn. Korlum, früher Professor der Geschichte in Basel, der
sich sowohl litterarischen Ruhm erworben, als sich auch durch
den ungetheilten Beifall, welchen seine historischen Vorle-
sungen bisher an verschiedenen Orten gefunden, als einen
durchaus vorzüglichen Lehrer ausgewiesen hat, ganz geeignet,
die Jugend durch seinen Vortrag hinzureißen, und dieselbe

zum eifrigen und gründlichen Studium der Geschichte lebendig
anzuregen; so trägt das ErziehungS-Departement dem Hohen
RegierungSräthe mit aller Ehrerbietung vor:

1) ES möchte mit Beschleunigung die Errichtung eines histo¬

rischen Lehrstuhls an der hiesigen Akademie beschlossen,

2) Die fixe Besoldung deS künftigen Professors der Geschichte
aus scchSzehnhundert Franken festgesetzt,

3) Sodann die Stelle mit möglichster Beförderung in Con-
kurS gesetzt werden.

Bern, den 3. Februar 1832.

Der Präsident,
C. NcuhauS.

Der Sekretär,
(Sie;.) G. Hünerwadel.

In Folge dieses von dem Regierungsrath mit Empfehlung

an den Großen Rath gesandten Vertrags ist die Stelle
eines Professors der Geschichte an der Akademie beschlossen

worden. (S. Beschluß :c. Anzeiger, Nro. 15. S. Ktt.)



Kreisschreiben.
Der Regierungsrath der Republik Bern,

an alle Regicrungsstatthalter.

Hochgeehrter Herr!
Aus verschiedenen Anzeigen und Eingaben haben Wir

entnommen/ daß ein Verbot des ErdäpfelbrennenS vielfach,
besonders von der ärmern Klasse gewünscht wird.

Zur Beruhigung derselben finden wir uns veranlaßt,
Euch anmit den Auftrag zu ertheilen, alle diejenigen, welche
sich in Euerm Amtsbezirke mit Erdäpfelbrenncn befassen,
einzuladen, dasselbe sofort bis künftigen Herbst einzuficllen,
und ihnen zugleich zu verdenken, daß wenn wider Erwarten
diese durch das allgemeine Interesse des Landes gebotene
Einladung nicht den gewünschten Erfolg haben sollte, Wir
unverzüglich ernstere Maaßregeln ergreifen müßten.

Ueber die Vollziehung dieses Auftrags werdet Ihr UNS

binnen 8 Tagen Euern Bericht erstatten.
Gott mit Euch!

Bern, den 28. Februar 1832.

Der Schultheiß,
Tscharner.

Der zweite Rathsschreiber,
I. F. Stapfcr.

Publikation.
Durch Beschluß des Großen Rathes der Republik Bern

ssnd für das laufende Jahr zu Unterhaltung und Fortsetzung
der Schwellen-Arbeiten an der Aare, zwischen dem Schützen,
fahr und der Einmündung der Gürbe, 26,000 Fr. bewilligt
worden.

Das Bau.Departement, welches entschlossen ist, einen
großen Theil dieser Arbeiten in Stein ausführen zu lassen,
will somit alle diejenigen, welche daherige Lieferungen sowohl
in Sand, als Kalkstein zu übernehmen gedenken, eingeladen
haben, ihre zu machenden Forderungen für das Brechen
großer und roher Felsmassen, nebst der Fuhr auf Ort und
Stelle, an Hrn. Ingenieur Lieutenant Gatschct in Bern in
möglichst kurzer Frist einzugeben.

Bern, den 10. März 1832.
Das provisorische Sekretariat des

Bau. Departements.

Ausschreibungen.

Auf Befehl des RcgierungSrathes werden hicmit auö.
geschrieben:

Die mit 1600 Fr. besoldete Stelle eines ersten Sekretärs
des Bau-DepartementS, welchem die Kassaführung
obliegen wird.

2) Die mit >000 Fr. besoldete Stelle eines zweiten Sckre-
lärS des Bau. Departements.

Beide Beamten werden alle Pflichten zu erfüllen haben,
die ihnen das Organisations. Dekret des Bau.Departements
auferlegen wird. Diejenigen, welche sich für die eine oder
andere dieser Stellen bewerben wollen, sind angewiesen, sich

dafür bis und mit dem 28. Märzmonats nächsthin auf der
Staatskanzlei anzuschreiben.

Staats. Kanzlei Bern,
G. May,

provis. Subfiitut.

Diejenigen, welche sich für die erledigte Stelle eines
Jnstruktionö. Adjutanten zu bewerben gesinnt sind, werden
angewiesen, sich längstens bis und mit dem 31. März nächst,
künftig in der StaatSkanzlei dafür anzuschreiben. Die
Aspiranten können die Instruktion genannter Adjutantenftelle in
der Kriegskanzlei einsehen, und eS haben sich dieselben einer
Prüfung oder Probezeit, und was die Besoldung betrifft,
den daherigen künftigen Bestimmungen zu unterziehen.

Staatö. Kanzlei Bern,
G. May,

provis. Substitut.

Da zufolge eines von dem Departement des Innern
erstatteten Rapports durchaus kein Grund vorhanden ist, der
die Abhaltung der Berner Oftermeffe hindern könnte, so hat
der Regicrungsrath beschlossen î daß die hiesige Ostermesse
frei nach alter Uebung besucht und abgehalten werden könne.
Wovon E. E. Publikum anmit in behörige Kenntniß gesetzt
wird. Staatskanzlei Bern.

G. May,
provis. Substitut.

Publikation.
Das Bau. Departement der Republik Bern ladet hiemit

die hiesigen sowohl, als die fremden Herren Architekten ein,
demselben ihre Ansichten in möglichst kurzer Frifi mitzuthei-
len, wie und was sie schicklicher finden würden, auf die
Stelle der alten Brandstätte neben dem Rathhause allhicr
zu erbauen, ob blos

1) Ein Flügclgebäude zu einem mit der Zeit ein Ganzes
bildendes neues Rathhaus, nach dem Plan, nach wel-
chem die neue RathhauS-Terrasse erbaut worden, oder
ob sie Modifikationen und Aenderungen im Plan selber
vorschlagen würden, oder

2) Ob cS besser wäre, blos Gebäude im modernen Styl,
ohne Rücksicht auf künftige Banten in jene Lücke zu
bauen, welche aber durch ihre innere Einrichtung zu
Bureaux und VersammlungS. Zimmern von Regierungö.
Behörden einem noch immer gefühlten Bedürfniß cnt.
sprechen müßten, und

3) Ob diese Gebäude dem jetzigen Styl des alten Rath.
Hauses entsprechend, halb gothisch sollten aufgeführt
werden oder nicht?
Alle diese verschiedenen Ansichten und Befinden erwartet

man für einmal nur schriftlich. Sollte dann die eine oder
die andere Art von der Negierung genehmigt seyn, so wird
dann in fernerm das Erkennte ausgeschrieben und darüber
die nöthigen Pläne, Aufrisse und Devise verlangt werden.

Bern, den 10. Mär; 1832.

Das provisorische Sekretariat des

Bau. Departements.
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der

Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Dienstag den 20. März 1832.

Auf den bis zur Herausgabe des „Amtlichen Blattes" erscheinenden Anzeiger abonnirt man (für 26 halbe Bogen 10 Btz.)
bei den HHrn. Regierungsstatthaltern und Unterstatthaltern/ oder in der L. R. Walthardischen Buchhandlung. Wohnung des Redaktors

— Bern/ Keßlergasse Nro. 2-11.

Großer Rath, den 7. März 1832.

(Behandlung von 8 Anzügen. Prüfung der Advokaten. Gutheissung
.des Staatsbüdgets. Wahl des Forstmeisters.)

Vom Hrn. Landanimann wurden folgende eingelangte
Bittschriften und Vorstellungen angezeigt:

1) Einsaßen der Gemeinde Köniz.
2) Güterbesitzer von Dettigen, Radelfingen und Umgegend,

Ansichten und Wünsche zu Erleichterung der Zehcnd-
und Bodenzinspflichtigen.

3) Ulrich HäSler, von Gsteigwyler.
4) Bargen, Gemeinde, wünscht Aufhebung ihrer Kirchen-

Vereinigung mit Aarberg, und daß sie, ihren titelfesten
Rechten zufolge, wieder eine eigene Kirchengemeinde
bilde und einen eigenen Pfarrer erhalte.

5) Aarberg, Stadtgemeinde, wünscht Aufhebung der Kirchen-
Vereinigung mit Bargen.
Es wurde ein Anzug des Hrn. Regierungsraths Wyß

verlesen, dahin gehend, daß die wegen der Unruhen im
Oberland im Jahr 1814 ausgesprochenen Strafurtheile auf-
gehoben und der dem Staate zugefallene Antheil von Bußen
zurückerstattet werde.

Folgende, in frühern Sitzungen verlesene Anzüge wurden

in Betreff ihrer Erheblichkeit in Berathung genommen.
1) Des Hrn. Stockmar, wegen unverzüglicher Besetzung der

Forstmeister st elle. — Wurde erheblich erklärt und
dem Regierungsrath mit der Einladung zugesandt, noch
in der jetzigen Sitzung einen Wahlvorschlag vorzulegen.

2) Des Hrn. Wäber, auf Entschädigung der Mitglieder
der Departemente gehend. — Wurde nicht erheblich
befunden.

3) Des Hrn. Blum en stein, zu Abänderung der Satz. 45
des PersoncnrcchtS. — Wurde dem Negierungsrath als
Nachtrag zu dem Zcdel über diesen Gegenstand vom
5. März zugesendet.

4) Die Anzüge der Hrn. Meyrat, Nuedolf und anderer
Mitglieder ans dem Leberberg zu Abänderung des Hypo-
thekar-SystemS und Aufhebung der Untcrgerichte wurden
dem Negierungsrath, der sich bereits mit diesem Gegenstand

beschäftigt, zur Notiz zugesandt.
5) Dem Anzug des Hrn. Watt, wegen Sammlung der

Dekrete zur Einsicht auf dem Kanzleitisch, soll cntspro-
chen werden.

0) Dem Anzug des Hrn. Fresard, daß der Entwurf eines
Gesetzes über die Gemetnd-Organisation vor dessen
Berathung vom Großen Rath dnrch den Druck bekannt

gemacht werden möchte, wird zufolge der Anzeige des

NegierungSrathes entsprochen werden.
7) Der Anzug des Hrn. Mühlemann, betreffend die Be¬

stimmung der Versammlungszcit des Großen Rathes, wurde
nicht erheblich befunden.

8) Der Anzug des Hrn. Rohr er über das Armenwesen,
wurde als erheblich dem Negierungsrath zur
Untersuchung zugesandt.
In Folge des Berichtes der Bittschriften-Kommission

über einen unterm 16. Januar vom Obergericht auf die ein-
gelangten Bittschriften der Hrn. Schafter, Vermeille, El-
säßer und Calame gemachten Antrag, wurde beschlossen:

1) Diese sämmtlichen Schriften dem Regierungsrath zu über¬
machen, mit dem Ansinnen, zu untersuchen: ob cS nicht
der Fall sey, die Gesetze vom 2V. Dez. 1824 und 14. Febr.
1825 über die Advokaten und Agenten abzuändern, und
namentlich die Vorschrift aufzuheben, daß, um zur
Prüfung zugelassen zu werden, der Bewerber zwei Jahre
auf hiesiger Akademie studiert haben müsse.

2) Zu untersuchen; ob nicht dem Obergericht die Bcfugniß
zu ertheilen sey, einstweilen den Bewerbern, auch ohne
Erfüllung der obigen Bedingung, den Zutritt zur Prüfung
zu gestatten.
Vom Hrn. Schultheißen wurde angezeigt, daß zur Zeit

der Wiedereröffnung der Sitzungen des Großen Raths
folgende in Bearbeitung liegende Gesetzcövorschläge werden
berathen werden können:
1) Ueber die Gemeindorganisation.
2) Ueber Bodenzinse und Zehnten.
3) Ueber die Jagd.

Dahcrige Entwürfe werden vorher bekannt gemacht werden.
Auf gemachten Autrag wurde beschlossen: ES solle der

Negierungsrath ermächtigt seyn, in Erwartung des Gemeinde-
gesctzes, da wo er es nöthig finde, einstweilen neue Wahlen
der Gemcindsbehördcn vornehmen zu lassen.

Zwei Vorträge des diplomatischen Departements, mit
beigefügter Genehmigung des Regierungsrathes, enthielten
Entwürfe von Instruktionen für die Gesandtschaft auf die

Tagsatzung, und wurden artikelweise behandelt. (S. die

Instruktion, Anzeiger r6, S. 62.)
Hierauf wurde wegen Vertagung deS Großen Rathes,

dem Negierungsrath die Ermächtigung ertheilt, der Gesandtschaft

auf der Tagsatzung, welche für die wesentlichsten Gegenstände

eine Instruktion erhalten hat, für laufende und weniger
wichtige Geschäfte Weisungen und Instruktionen zu ertheilen.

Ferner wurde wegen der bevorstehenden Vertagung des

Großen Rathes, die StaatSwirthschaftS-Kommission ermächtigt,

das zu definitiver Redaktion nach den ergangenen Be-



schlössen an das Finanz-Departement zurückgesandte Staats.
Budget, nach dessen Richtigbefinden, Namens des Großen
Rathes gut zu heißen.

Auf einen Vortrag des Finanz-Departements, mit Ueber.
Weisung des Regierungsrathes, wurde zu einem Forstmeister
des KantonS ernannt Hr. Karl Kasthofer, bisheriger Ober,
förster des Oberlandes.

Großer Rath, den 8. März.

(Ohmgeld von gebrannten Wassern. Münzwesen. Organisation des

Obergerichts. Bericht der Einlassen-Kommission.)

Die Verlesung des gestrigen Protokolles gab in Betreff
der Berathung der Instruktion für die Gesandtschaft auf der
Tagsatzung zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß.

Man fand, es seyen die bcidseitig angebrachten Gründe
nicht gehörig, d. h. nicht mit derjenigen Ausführlichkeil und
Richtigkeit auSgehoben, welche sie einzig in ihrem wahren
Licht auf eine unparthciische Weise darstellen können. ES
sollen also, wenn keine vollständige Auseinandersetzung der
gegenseitig angebrachten Motive statt haben kann, auch nicht
einzelne, bet der Berathung gefallene Aeußerungen von Red.
nern in das Protokoll aufgenommen werden, die zu unrich.
tigen Auslegungen Anlaß geben könnten.

Ueberhäupt vereinigte man sich zu der Ansicht, daß we,
Niger in die bei einer Berathung fallenden Meinungen
eingetreten werden, dagegen der betreffende Artikel eines Ent.
wurfs, insofern er nicht unverändert in dem Beschlusse selbst

erscheint, vollständig, demnach nicht bloß die Angabe seines

Inhalts in das Protokoll eingetragen und dann jede Abän.
dcrung desselben angezeigt werden solle. Nach diesem Grund,
satz soll die Redaktion des gestrigen Protokolles berichtigt,
und eS solle derselbe auch für die Zukunft befolgt werden.

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingelangte
Vorstellungen angezeigt:

>1 Vom Wirth Bohren, zu Grellingen.
2) Von Joh. Kayser, zu Grelltngen.

Durch eine vom 7. März datirte Zuschrift deS Hrn. Lehen.
Kommissär Wyß an den Großen Rath meldet er: daß er,
wie im Verfassungsrath, auch im Großen Rath bei der Be.
rathung wichtiger eidgenössifcher und Kantonal. Angelegen.
Heiken sich fortdauernd in der Minderheit befunden, und
deswegen glaube, sein längeres Verbleiben in demselben würde
von keinem Nutzen seyn. AuS diesem Grunde erkläre er seinen
Austritt aus dem Großen Rath, unter Hinwcisung auf
Art. 44 der Verfassung.

Diese Zuschrift würde zur Berichterstattung an das diplo.
inatische Departement gesendet.

Durch einen Vortrag berichtet das Militär-Departemcnt,
der am 14. Hornung zum Major des ersten Auszüger-Ba-
taillons ernannte Hr. Karl Diwy habe sowohl wegen häuS.
licher Verhältnisse als wegen bald vollendeter Dienstzeit un.
rer Rücksendung des erhaltenen BrevetS die ihm zu Theil
gewordene Beförderung abgelehnt, dabei aber feine
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, die noch übrige Zeit seiner
Dienstpflicht in der bisher bekleideten Stelle cineS Aide-
MajorS im dritten Auszüger-Bataillon zu beendigen.

Dem Antrag des Departements gemäß wurde beschlossen,
dem Hrn. Diwy in seinem Begehren zu entsprechen.

ES wurde ein Vortrag der zur Untersuchung der den

Zehnten, und Bodenzinspflichtigen zu gebenden Er.
leichterungen ernannten Spezial. Kommission verlesen und
dann dem RegicrungSrath zur Vorberathung zugesendet.

Ein Vortrag deS Finanz.Departements, mit Uebcrwei.
sung deS Regierungsrathes, begleitete den Entwurf einer

Verordnung zu Herabsetzung des Ohmgeldes von ge.
brannten Wassern und Weingeist, und der damit in
Verbindung stehenden Patentgebühren für die Brennereien,
um dem sehr beträchtlichen Schleichhandel mit geistigen Ge.
tränken zu steuern.

In der Berathung wurden Meinungen eröffnet, statt
deS im ersten Artikel des Entwurfs angetragenen OhmgeldS
von zwei Batzen für den Weingeist und ein Batzen für die
übrigen gebrannten Wasser andere Bestimmungen zu machen.
Der Artikel wurde aber unverändert angenommen.

Abstimmung.
Für den Antrag 71 Stimmen.
Etwas anderes.... 43 „

Die vorgeschlagenen Artikel 2 und 3 lauten folgender,
maßen:

„tz. 2. Für die innere Branntweinfabrikation sollen die
„daherigen, nach §. 3 der Verordnung vom 24. Mai 1815
„und tz. 2 vom 26. November 1823 zu ertheilenden Scha.
„ tzungSscheine ausgestellt werden, wie folgt:

„Für die Erdäpfelbrennerei zu 30 Fr.; für die Destil.
„lation von Trusen und Trebcrn 15 Fr.; für die Kirschen,
„brennerei 15 Fr.; für jede Brennung von andern Obstarten
„15 Fr.; und für das Enzian, oder Wachholderbeeren-Wasser.
„Brennen 5 Fr."

„tz. 3. Wer seine Branntwcinfabrikalion auf mehrere
„dieser Klassen ausdehnt, bezahlt auch für jede das hier
„oben dafür bestimmte Ohmgeld."

Verschiedene Meinungen fanden, man sollte entweder die
Brennereien als einen zu begünstigenden Industriezweig gar
nicht belegen, oder wenigstens nur diejenigen, die nicht
eigene Produkte dcstilliren, sondern nur aus Gewinn von
Destillation angekaufter Naturerzcugnisse berechnet seyen,
und übrigens solle man alsdann keinen Unterschied in der zu
bezahlenden Gebühr machen, sondern sie für alle solche
Brennereien auf 10 Fr. bestimmen. — Dieses wurde dann
auch beschlossen, so daß statt der obigen Art. 2 und 3 der
folgende angenommen ward:

„Für alle nicht ausschließlich zu eigenem Gebrauch fabri,
„zierenden Brennereien soll nach Vorschrift deS §. 13 der

„ Verordnung vom 24. Mai 1815 und §. 2 der Verordnung
„vom 26. Nov. 1823 eine Patente erhoben und dafür eine

„Gebühr von zehn Franken bezahlt werden."
Von oben gedachter Erhebung einer Patente und der zu

bezahlenden Gebühr sind ausgenommen die Brennereien von
selbst erzeugtem Obst.

Abstimmung.
Für den Antrag 13 Stimmen.

^ Etwas anderes große Mehrheit.

^ Keine Gebühr. 17 Stimmen.
Eine solche große Mehrheit.
Für die Bestimmung, wie sie in den zwei obigen

Artikeln enthalten ist große Mehrheit.
Die Art. 4, 5, 6, 7 des Entwurfs wurden unverändert

angenommen.
Man wollte zur Berathung eines vom RegierungSrath

übermachten Gesetzesvorschlags über Abänderung der Werthung
der groben Geldsorten schreiten; als bemerkt ward, daß
einerseits dieser Vortrag erst gestern auf den Kanzleitisch ge.
legt worden sey, und demnach, vermöge §. 33 des Regle.
mentS, noch nicht berathen werden könne, und andererseits,
der Vortrag nur von einer Kommission deS Finanzdepartc-
mentS und nicht von diesem selbst vorberathen worden sey,
welches dem §. 8 deS Dcpartcmentalgesetzes zuwider laufe.

Aus diesen Gründen wurde beschlossen:

1) ES solle in diesen Gegenstand heute nicht eingetreten,
hingegen derselbe in der ersten spätestens auf 3. April



zu bestimmenden Sitzung der nächsten Session des Gro-
sien Rathes vorbcrathen werden.

2) Dem Regierungsrath solle der Gesetzesentwurf zurück-
gesendet werden, mit dem Auftrag, denselben ohne Ver.
zug durch das Finanz. Departement berathen und dann
mit einem Gutachten begleitet drucken und den sämmtlichen

Mitgliedern deS Großen Rathes zusenden zu lassen,
damit sie vor der nächsten Sitzung hinlänglich Kenntniß
davon nehmen können.

Abstimmung.
i Eintreten 6 Stimmen.
' Aufschieben große Mehrh.

« In der Sitzung des Gr. Rathes zu behandeln 79 Stimmen.
Etwas anderes bestimmen 33 „

3. Die nächste Sitzung auf 3. April festsetzen einstimmig.
4. Dem Regierungsrath obig. Austrag ertheilen „

Nachdem die Protokolle über die Berathung des revidir-
ten Entwurfes einer Organisation des Obergerichtes dem

Hrn. Redaktoren zugesandt und durch ihn die beschlossenen

Abänderungen im Entwurf angebracht worden, wurde er
neuerdings einer Berathung vom Regierungsrath und Sechs-
zehnern unterworfen, deren Ergebniß heute in einem Vortrag
dem Großen Rath vorgelegt ward, in welchen einzutreten
beschlossen wurde.

Am 20. Hornung hatte derselbe beschlossen: eS sollen
die zwei ersten Linien des §. 3 ausgelassen werden, folgenden
Inhalts: „Der Präsident hat eine berathende Stimme. Er
„kann seine Meinung unmittelbar vor dem Abmehren
eröffnen." — Nunmehr wurde von Regierungsrath und SechS-
zehnern angetragen: „Es möchte dem Präsidenten des Ober-
Berichtes in Civil- und Polizeisachen, zwar nur wenn die

„Stimmen der Richter getheilt sich befinden, die Entwicklung
„seiner Meinung gestattet, in allen Kriminalsachen aber eine

„berathende Stimme ertheilt werden."
Nach den einen, in der Berathung geäußerten Ansichten,

hielt man eine solche Bestimmung für angemessen, doch fand
man die Redaktion nicht deutlich, und schlug die folgende
vor : „ Der Präsident hat in Civil - und Polizeisachen keine
„berathende Stimme, aber bei gleichgetheilten Stimmen den

„Entscheid, und dann ist er befugt, die Gründe semer
Meinung zu entwickeln: in Kriminalsachen aber hat er eine

„ berathende Stimme."
Andere Meinungen aber wollten bei dem frühern Ent-

scheid verbleiben, weil nach ihrer Ansicht sonst der Präsident
zu viel Einfluß erhalten würde.

In der Abstimmung wollten bei dem frühern Beschluß
bleiben 17 Stimmen.

Denselben abändern 82 „
Nun wurde bemerkt, daß die Auslassung der zwei ersten

Linien des Artikels mit 87 Stimmen gegen 11 beschlossen
worden sey, und vermöge 49 deS Reglements des Großen
Rathes eine Abänderung nur durch eine größere Zahl von
Stimmen hätte geschehen können. Dagegen ward aber ein-
gewendet, nicht der angeführte §., sondern Z. 47 sey hier
anwendbar, weil cS sich um einen zurückgesendeten Artikel
eines noch nicht definitiv angenommenen Gesetzes handle. —
Endlich wurde in Berücksichtigung der geringen Anzahl
anwesender Mitglieder beschlossen:

1) Heute nicht darüber zu entscheiden, sondern erst in einer
künftigen Sitzung.

2) An Regierungsräth und Sechszehner das Ansuchen zu
erlassen, ihr Gutachten über die Anwendung der erwähnten
Artikel des Reglementes auf den vorliegenden Fall zu geben.

3) Bis dahin die weitere Berathung deS Vertrags über die
Organisation des Obergerichtö aufzuschieben.

Abstimmung - große Mehrheit.
Von Hrn. Schultheißen wurde angezeigt, für die Zeit

semer Abwesenheit aus der Tagsatzung, sey vom Regierungsräth
das Präsidium dem Hrn. Regierungsräth Tillier

übergeben worden.
Auf einen Vortrag der für die Einsaßen-Angelegenheiten

niedergesetzten Spezial-Kommission wurde beschlossen:
1) Die sämmtlichen, über die Einsaßen. Verhältnisse einge¬

langten Eingaben und Begehren zum Behuf einer
beförderlichen Revision der daherigen Gesetzgebung an den
Regierungsräth zu weisen.

2) Das von 114 Einsaßen der Stadt Bern unterzeichnete
Ansuchen um Aufhebung des Gesetzes vom 17. April
1820, wodurch der Stadt Bern ein höheres Einsaßen-
geld bewilligt wurde, dem Regierungsräth zu überweisen,

mit dem Auftrag, in Betreff deS gedachten An-
suchenS mit Beförderung einen Vortrag vor den Großen
Rath zu bringen.
In Folge eines Vortrags des Finanz-Departements, mit

Empfehlung des Regierungsrathes, wurde die Besoldung der
beiden Hrn. Ammänner für jeden derselben auf tausend
Franken bestimmt.

Ein anderer vorgelegter Vortrag über die Besoldung der
Suppléante» und deS Sekretariats des ObergerichtS, konnte
nicht in Berathung genommen werden, weil er nicht wäh-
rend der gehörigen Zeit auf dem Kanzleitisch gelegen war.

Ein Schreiben des Hrn. Oberft-Lieutenant Jaquet, wo-
durch er um Entlassung von den Stellen eines Oberst-Lieute-
nantS des 8. Auszüger.Bataillons und eines Kommandanten
des 8. Militär-Krcises, so wie auch als Mitglied des
Militär-Departements ansucht, wurde dem Regierungsräth zur
Berichterstattung nach Einholung der Befinden des Militär -
und des diplomatischen Departements zugesandt.

Abstimmung.
Jetzt einzutreten 25 Stimmen.
An den Regierungsrath zu senden große Mehrheit.
Am Ende der Sitzung wurde der Hr. Landammann

ermächtigt, sowohl die Redaktion des gestrigen Protokolls als
die des heutigen zu prüfen und zu genehmigen.

Hierauf erklärte der Hr. Landammann die Sitzungen
deS Großen Rathes bis zu dessen Wiedereinberufung für ge-
schlössen.

Vortrag des Finanz-Departements an den Großen Rath
über das Ohmgeld der geistigen Getränke.

Hochgeachtete Herren!
Dem vom Großen Rath gefallenen Anzug gemäß, hat

sich das Finanz. Departement mit der Revision der bestehenden

Verordnungen über die Belegung der geistigen Getränke
beschäftigt.

Schon seit einiger Zeit sprach sich die öffentliche Stimme,
so wie die Ansicht der Ohmgeld. Behörden dahin aus: die
gegenwärtige Belegung von 3 Batzen per Maas Branntwein
und 0 Batzen per Maas Weingeist, sey unverhältnißmäßig
hoch, und müsse nothwendig zu einem fortwährenden und be-

trächtlichen Schleichhandel führen.
Wenn aber eine bedeutende Herabsetzung dieser Abgabe

im Interesse des Staats so wie der Partikularen geboten
wird, so bleibt nur noch die Frage zu erörtern, ob eS vor-
theilhafter sey, eine gleich starke Gebühr vom Weingeist und
Branntenwein einzufordern oder nicht.

Das Finanz-Departement mußte sich für letzteres
entscheiden; denn, wenn auch durch Gleichstellung der Gebühr,
die für den Handelsstand lästige Untersuchung an den Zoll-
bureaux, ob daö Getränk Weingeist oder Branntwein sey,
wegsallen würde, so scheint doch die Billigkeit überwiegend,
zwischen zwei Getränken, wovon das eine doppelt so stark



und theuer als das andere, in ihrer Belegung einen Unter-
schied zu machen.

Bisher wurden alle geistigen Getränke unter 20 Grad
Beck zu den Branntenweinen gerechnet, jedoch, stieg derselbe
nie über 13 Grad.

Was bei der gleichen Eprouvette über 20 Grade zog,
galt für Weingeist, letzterer stieg selten über 28 und nie
über 32 Grad.

DaS Departement möchte nach diesem Maaßstab und
nach der bisher vorgekommenen gebräuchlichen Stärke die
neue Gebühr auf

2 Batzen für den Weingeist, und
1 Batzen für den Branntwein vorschlagen.

Die Ohmgeld-Kommisston trug in ihrem Befinden auch
auf eine Erleichterung des Ausfuhrhandels an. Das Finanz.
Departement mußte sich aber nach einer reiflichen Berathung
überzeugen, daß wenn eS auch sehr wünschenSwerth wäre,
denselben durch veränderte Vorschriften wieder mehr zu be-
leben, alödann sehr schwer hielte zu vermeiden, daß nicht
Ohmgeld für etngcschwärzte Waare oder für innere Fabrikate,
die kein Ohmgeld bezahlt haben, zurückgegeben werde. DaS
Departement ist daher einmüthig, eS Dießortö bei der bis-
hcrigen Gesetzes-Vorschrift bewenden zu lassen.

Die innere Fabrikation betreffend, mit welcher sich das
Departement gleichfalls beschäftigen zu sollen glaubte, so

findet sich hier kein Spielraum zu allfälligen Erleichterungen,
indem die bisherigen Belegungen der inländischen Distillerie»
schon eher zu schwach als zu hoch find. Dagegen find aber
die gegenwärtigen Taxationen so sehr von jeder Grundlage
entblößt, daß fie beinahe willkührlich genannt werden können.
Indessen hält eS schwer, mit aller Genauigkeit einen Maaß-
stab auSzumittcln; denn die Brennereien lassen fich bei uns
nicht, wie in andern Ländern, kontrolicren, die Größe der
Geschirre kann nicht zum Maaßstab genommen werden, weil
die Brenner dieselben nicht fortwährend benutzen; die Brände
selbst oder die dazu bestimmten Früchte zu kontrolicren,
dazu fehlen die nöthigen Einrichtungen und überhaupt wäre
dies Mittel das Letzte, welches das Departement anrathen
möchte.

Da also nicht mit Gewißheit auSgemittelt werden kann,
wie viel ein Brenner distillirt, seine verhältnißmäßige Belegung

unmöglich ist, so suchte daS Departement einen Aug.
weg in der abgesonderten Belegung der distillirten Früchte,
was leichter, obschon auch nicht immer zu erfahren ist.

ES wird daher vorgeschlagen, von einem Erdäpfelbren-
ner 30 Fr. von dem Trusen- und Trcberbrenner 15 Fr. von
dem Fabrikanten andern Obstbranntweins 15 Fr. und von
dem Enzian und Wachholderbrcnner 5 Fr. zu fordern.

Vereinigt ein Wasscrbrenner mehrere dieser Zweige mit
einander, so wird er auch die betreffenden verschiedenen
Taxen kollektiv zu bezahlen haben. Die vorgeschlagenen Zif-
fern sind übrigens von der BelegungS-BafiS unabhängig, und
jeder Moderation fähig, die Wohldenselbcn belieben sollte.

Als Anfangstermin schlägt daS Departement den 1. Juli
für die einzuführenden Getränke, und den Promnlgationötag
für die innere Fabrikation vor. Ersteres, um dem Kaufmann

auf seinen zu höhcrn Ansätzen eingeführten Getränken
einen Verlust zu ersparen. Letzteres dagegen, weil die Fabrikanten

in ihrer Fabrikation und dahcrigem Verkauf nicht
gehemmt werden müssen.

Nach dieser Auseinandersetzung u. s. w.
Bern, den 27. Hornung 1832.

Unterschriften.

Verordnung über das Ohmgeld gebrannter Wasier.

Der Große Rath der Republik Bern,

In der Absicht, einerseits die allzuhohe Belegung der
eingeführten gebrannten Wasser auf mäßigere Ansätze zurück
zuführen, anderseits dann dieBelegungSart der inländischen
Branntwein-Fabrikation auf richtigere Grundlagen zu bringen;

Auf angehörten Vortrag des Finanz-DepartcmcmeS und
geschehene Vorberathung durch den Regierungsrath,

verordnet:
1. Vom 1. Juli 1832 hinweg ist das von allen

eingeführten gebrannten Wassern und Weingeist bisher bezahlte
Ohmgeld von 30 und 60 Rappen für die Maas, auf 2 Btz.
für die Maas Weingeist, und 1 Btz. für die MaaS der
übrigen gebrannten Wasser herabgesetzt.

§. 2. Für alle nicht ausschließlich zu eigenem Gebrauch
fabrizirenden Brennereien soll nach Vorschrift dcS tz. 13 der
Verordnung vom 24. Mai 1815 und §. 2 der Verordnung
vom 26. Stov. 1823 eine Patente erhoben und dafür eine
Gebühr von zehn Franken bezahlt werden.

H. 3. Von oben gedachter Erhebung einer Patente und
der zu bezahlenden Gebühr sind ausgenommen die Brennereien
von selbst erzeugtem Obst.

§. 4. Die betreffenden Fabrikanten können sich für das
laufende Jahr sofort durch die Regierungsstatthalter bei der
Zoll, und Ohmgeld-Kommisfion anmelden, um die erforderlichen

SchatzungSschcine zu erhalten, die für daS ganze
Jahr gültig auszustellen sind.

Die allfällig schon für 1832 ausgestellten SchatzungSschcine

fallen als aufgehoben dahin.
3. In Fällen von WiderHandlungen verbleibt eS bei

den in den Ohmgcldvcrordnungcn festgesetzten Strafbestim-
mungcn.

j. 6. Alle, in den Ohmgeldverordnungen vom 24. Mai
1815, vom 2. März 1821, vom 26. November 1823, vom
10. Sept. 1827 und 9. Juni 1830 sich vorfindenden Vor-
schriftcn, sind in so weit aufgehoben, als sie mit der gegen-
wärligcn Verordnung im Widersprüche stehen.

tz. 7. Diese Verordnung, welche für die einzuführenden
Getränke vom 1. Juli 1832 an, für die innere Fabrikation
aber sofort in Kraft tritt, soll in beiden Sprachen gedruckt,
der Sammlung der Gesetze und Dekrete einverleibt und auf
übliche Weise bekannt gemacht werden.

Gegeben in der Versammlung des Großen Rathes.
Bern, den 8. März 1832.

Der Landammann,
v. Lerber.

Der StaatSschrciber,
F. May.

Publikation.
Alle Hrn. Regierungsstatthalter, Schulkommissarien und

Pfarrherren, deren Schulbertchte noch rückständig find, so

wie alle übrigen Personen, welche ihre Ansichten und Wünsche
in Beziehung auf das Schulwesen dem Erziehnngs-Departemenr
einzureichen wünschen, werden anmit aufgefordert, ihre
Berichte bis Ende laufenden MonatS einzusenden.

Bern, den 15. März 1832.

Aus Auftrag des Erziehungs-Departements,
Der Sekretär,

G. Hünerwadel.
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Dekret
zu Ertheilung einer besondern Vollmacht für den Unterstatt¬

halter des Gerichtsbezirks Neuenftadt und Teßenberg.

Der Große Rath der Republik Bern,

In Folge des Ansuchens der Gemeinden Ncuenstadt,
NodS und Pregelz und in Betrachtung der besondern Ver,
Hältnisse, in denen der Gerichtsbezirk von Neuenstadt und
Teßenberg zum Amtsbezirk von Erlach steht.

Auf den Vortrag des Regierungsrathes und der SechS-
zehner

beschließt:
t) Es wird dem RegierungSrath die Befugniß ertheilt,

einen Unterstatthalter für den GerichtSbczirk Neuenftadt
und Teßenberg alö Stellvertreter des Regierungsstatt,
Halters von Erlach in diesem Bezirke zu ernennen, und
denselben zu allen Amtsvcrrichlungen zu bevollmächtigen,
welche das Gesetz vom 3. Dez. 1831 dem Regierung«),
statthafter überträgt.

2) Dessen ungeachtet soll dieser Unterstatthalker in seiner
Amtsführung der Aufstcht des Regierungsstatthalters von
Erlach, nach dem Art. 8 des angeführten Gesetzes,
unterworfen seyn; demselben bei allen wichtigen Vorfällen,
die stch in dem GerichtSbczirke ereignen, nach dem Art. 39
des gleichen Gesetzes, sogleich Nachricht geben; seine
Aufträge befolgen, und nur durch sein Mittel mit den
Regierungsbehörden und mit dem Obergertchle korre,
spondicrcn.

3) Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses De¬
krets, so wie auch mit den nöthigen Anordnungen für
das Sekretariat und die Abwart des Unterstatthalters
des Bezirks Neucnstadt und Teßenberg beauftragt.

4) Dieses Dekret soll der Sammlung der Gesetze und Dekrete
einverleibt werden.

Gegeben in der Versammlung des Großen Rathes,
6. März 1833.

Der Landammann,
von Lerber.

Der Staatöschreiber,
F. May.

den

Publikation.
Nachdem der Große Rath zu Aufmunterung und

Veredlung der Viehzucht, die nöthigen Summen auf dem StaatS-
Büdgct für das Jahr 1832 bewilligt hat, so wird hiemit
den Betreffenden angezeigt, daß die obrigkeitlichen
Viehschauen und PrcisauStheilungen im kommenden Herbst statt
finden, und daß eine solche auch für die Landschaft Emmenthal

wird abgehalten werden. Eine angemessene Publikation
wird seiner Zeit die nähere Anzeige enthalten.

Bei diesem Anlaß wird bekannt gemacht, daß die Probezeit

für die Verordnung zu Verbesserung der Viehzucht vom
11, Januar 1826 bereits ausgelaufen ist, daher, bei der
bevorstehenden Revision dieser Verordnung, die Einladung
an alle Gemeinden nnd Landwirthe ergeht, dem Departement
des Innern ihre Wünsche und Ansichten über die Frage
mitzutheilen, auf welche Weise der anerkannt nützliche Zweck
der Verbesserung der Viehzucht erreicht und dabei die
Gemeinden und Partikularen mindest möglich belästiget werden
könnten?

Bern, den 30. März 1832.

Mit Bewilligung des Regierungsrathes,
Kanzlei des Departements des Innern.

Publikation.
Zu Handen der Hanf - und Flachspflanzer wird hiemit

die Bekanntmachung über die Hanf- und Flachsprämien vom
7. März 1827 neuerdings mit dem Beifügen in Erinnerung
gebracht, daß dieselbe noch in Kraft besteht, und daß
diejenigen, welche auf Prämien Anspruch machen wollen, nach

2, 14«. » derselben, dem betreffenden Hrn. Negierungs-
ftatthafter ihre daherige Erklärung in der vorgeschriebenen

Frist einzugeben haben?
Bern, den 20. Mär; 1832.

Mit Bewilligung des RegicrungsratheS,
Kanzlei des Departements des Innern.

Publikation.
Durch Vermittelung dcS eidgenössischen Geschäftsträgers

in Paris, so wie des hohen VorortS, ist dem diplomatischen



Departement das Namensverzeichniß derjenigen Berner-Mili-
tärS/ welche die zu Erlangung eines Reform, oder Retraite-
Gehalts erforderlichen AuSweisschriften noch nicht eingereicht
haben, zugestellt worden. Indem dasselbe öffentlich bekannt
gemacht wird, werden die hienach bezeichneten Individuen
nochmals aufgefordet, die verlangten Aktenstücke, wenn sie

ihrer Pensionen nicht verlustig gehen wollen, mit aller Be-
schleunigung der Kanzlei des diplomatischen Departements
einzusenden.

Bern, den 22. März 1832.
Aus Auftrag des diplomatischen Departements,

Der Sekretär,
Moriz v. Stürlcr.

Verzeichmß der Militärs aus dem Kanton Bern, deren

Pensions-Liquidation wegen Mangels an Ausweisschriften

noch suspendirt sind.

in Neapel.

in Neapel.

Rcgi> Begehrte Be>
ment- Schriften, mcrkunaen.

Aeberhard, Jak., Serg. Adjutant, 7tes, Taufschein, in Neapel.
Stellen, Christian, Wachtmeister, 2teS, „
Allimann, Johann, Soldat, 3tes,
Amiot, Franz, Soldat, 2tes, „
Andercgg, Johann, Wachtmeister, 2tes,
Balmer, Christian, Kap.-Soldat, 7tes,
Berger, Christian, Kap.-Sergt.,8tes,
Beycler, Joh., Sergeant-Adjut., 8tes,
Brechbühl, Ulrich, Soldat, 3tes,
Brügger, Johann, Kap.-Soldat, 7teS,
Brünisholz, Christian, Soldat, 3teS,
Buchwalder, I. I., Wachtmeister, 2leS,Beschcinigungd.Rück-

kehr aus d.Gefangensch.
Burkolter, Johann, Soldat-Kap., 7tes, Taufschein, in Neapel.
Bürki, Jakob, Soldat, Itcs,
Carquille, Philipp, Kap.-Sergent, 8les,
Dellenbach, Peter, Soldat, 3tes,
Dennler, Jakob, Soldat, 3tes,
Erberli, Abraham, Soldat, 3tes,
Fischer, Johann, Wachtmeister, 4teS,
Flatinger, Jakob, Soldat, 3tes,
Flück, Franz, Soldat, 3tes,
FreiburghauS, Joh., Kap.-Soldat, 8teS,
Easier, Peter, Soldat, 3tes,
Gerber, Ulrich, Soldat, 2teS,
Gerber, Johann, Soldat, 3teS,
Gilomer, Samuel, Wachtmeister, 3teS,
Erober, Konrad, Soldat, 3teS,
Grass, Christian, Soldat, 4teS, Besch. d. Rückkehr aus

^ ^
der Gefangenschaft.

Guerne, Justus Soldat, 2tes, Taufschein,
Gummer, Christian, Kap.-Soldat, 7tes,
GiSler, Christian, Kap.-ProvoS, 3tes,
Hagenbuch, Johann, Kap.-Soldat, 8tes,
Hammerli, Joh. Jakob, Soldat, 3tcs,
Held, Christian, Soldat, 3tes,
Hoff, Johann, Soldat, iteS,
Hoffre, Celestin, Soldat, 3teS,
Hoffmann, Pet. Joh., Kap.-Soldat, 8les,
Joliat, Joseph, Kap.-Soldat, 8tes,
Joset, Franz Joseph, Soldat, IteS,
Klauser, Johann, Soldat, 3tes,
Kohlt, Jakob, Kap.-Soldat, 8teS,
König, Ludwig Adolph, Soldat, 3tes,

in Neapel.

Kopp, Johann, Wachtmeister,
Kröpf, Jakob, Soldat,
Kummer, Johann, Soldat,
Kunz, Jakob, Soldat,
Maurer, Johann, Kaporal,
Meyer, Bernhard, Wachtmeister,
Müller, Jakob, Kaporal-Soldat,
Mülimattcr, Johann, Soldat,
Murall, Christian, Soldat,
Nacht, Samuel, Kaporal-Soldat,
Nidegger, Joseph, Soldat,
Nideggcr, Christian, Soldat,
Probst, Johann Kaporal-Soldat,
Ramfer, Daniel, Soldat,
Richle, Johann, Kap.-Soldat,
Ritter, Johann, Soldat,
Roesch, Joseph, Soldat,
Römer, Joseph, Kaporal-Soldat,
Rothen, Johann, Soldat,
RöthliSberger, Samuel, Soldat,
Röthlisberger, Johann, Soldat,
Roußy, Johann Jakob, Soldat,
Rüfenacht, Johann, Soldat,
Rufer, Bencdikt, Serg.-Major,

Rumpt, Johann, Soldat,
Ruprecht, Jakob, Kap.-Soldat.
Salchlt, Peter, Kaporal,
Sauey, Andreas, Serg.-Kaporal,
Sauvain, Franz, Kap.-Soldat,
Scheidcgger, Joh., Kap.-Soldat,
Schick, Johann, Soldat,
Schmid, Johann, Soldat,
Schmidlt, Johann, Soldat,
Schneider, Joh. Ulrich, Kaporal,
Schwab, Abraham, Soldat,
Schwab, Joh. Jakob, Soldat,
Schweizer, Joh.Dan.,Kap.-Sold.,
Senn, Franz, Kaporal,
Simmen, Abraham, Soldat,
Simon, Johann, Kap.-Soldat,
Stuki, Benedikt, Kaporal,
Sluki, Johann, Soldat,
Strahm, Jakob, Adjut.-Sergent,
Studer, Johann, Kap.-Soldat,
Viron, Anton, Wachtmeister,
Von-Bergen, Johann, Soldat,
Wälti, Peter Joh., Kap.-Soldat,
Wcnker, Samuel, Soldat,
Zarly, Johann, Soldat,
Zaugg, Ulrich, Kaporal-Soldat,
Zyro, Joh. Gottlieb, Kap.-Soldat,

Negi- Begehrte Be-
»icnr. Schriften. merkungen.
2teS, Taufschein,
3tes, „
3teS,
3te6,
3tcS,
7tes, » unbekannt.
7teS, « in Neapel.
3tes,
3tcS,
8tes,
3tcs,
3tes,
8tes,
4teS,
8tc6,
3teS,
3tes,
7tes, „ in Neapel.
3te6,
3les,
3tes,
4tes,
3teS,

in Neapel.

3teS,Dienst-Etat, ausserdem
Kanton.

3tes, Taufschein,
8tes,
8tes,
8teS,
7tcS,
8tes,
8tes,
3te6,
2teS,
3teS,
3tcS,
3teS,
8teS,
3teS,
3teS,
8tes,
3teS,
3tcs,
7leö,
8teS,
2reS,
8leS,
8leS,
Ites,
4tes,
7teS,
8teS,

in Neapel.

in Neapel.

Beförderungen.

Der Rcgierungsrath hat erwählt:
Zu einem ersten Commis der Salzhandlung : Hrn. Fr. Combe,

in Wabern.
Zu einem zweiten Commis: Hrn. Ludwig Gottlieb Aeschli-

mann, von Langnau.
Zu Salzfaktoren: 1) Zu Wangen: Hrn. Jakob Egger, von

Aarwangen; 2) In Murgenthal: Hrn. Franz Dennler,
Arzt in Langcnthal; 3) Zu Burgdorf: Hrn. Ludwig



Aeschlimann, bisheriger Salzfaktor; 4)ZuNidau: Hrn.
Ludwig Sparren, bisheriger Salzfaktor; 5) Zn Prun.
trut: Hrn. Franz Xaver Migy, bisheriger Salzfaklor;
6) Zu Dachsfeldcn: Frau Wittwe Voirol, geb. Baum,
gartner, welche bisher die Faktorei verwaltete; 7) Zu
Delsberg: Hrn. Denis Joseph Hclg, bisheriger Salz,
faktor.

Zu einem Salzwagmeiftcr in Bern : Srn. Peter Schlub, bis.
heriger Wagmeister.

Zu einem Verwalter des obrigkeitlichen ZinsrodelS, Hrn.
Ludwig Hahn, Amtsnotar.

Zn einem ersten Substitute» der Staatskanzlei: Hrn. Gabriel
May, bisheriger Substitut.

Zu einem zweiten Substitute» : Hrn. Friedrich Lehmann,
Angestellter auf der Standesbuchhalterei.

Staats. Kanzlei Bern,
G. May,

provis. Substitut.

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

r. i'.
Von Mmhghrn. Landammann ist die Einberufung des

Großen Rathes auf Dienstag den 3. April bestimmt worden.
Demnach werden alle Mitglieder desselben eingeladen und
aufgefordert, sich an gedachtem Tag des Morgens um 9 Uhr
in der Versammlung cinzufindcn. Folgendes sind die zu be.
handelnden Gegenstände:
1) Vortrag über das Münzwesen, (Werthung der groben

Geldsorten.)
2) Vortrag über die Gemeinds. Organisation.
3) Vortrag über die den Zehnt, und Grundzinspflichtigen

zu gestattenden Erleichterungen.
4) Vortrag über Revision des Emolumenten.Tarifs.
5) Vortrag über das zu ertheilende Stimmrecht an Schwei-

zer, die nicht KanronSbürger sind.
6) Vortrag über die Herausgabe eincS amtlichen Blattes.
7) Passation der StaatSrechnung für das Jahr 1830.
8) Vorschlag eines Gesetzes zu Organisation der Finanz-

Beamten in den Amtsbezirken.
9) Vorschlag eines Gesetzes über die Jagd.

10) Ernennung eines SalzhandlungS. Verwalters.
14) Ernennung eines Mitgliedes des Justiz.DepartementS.
12) Ernennung eines Suppleanten am Obergericht.
13) Ernennung von 4 Ersatzmännern im Obergericht.
14) Vortrag über das EntlassnngSbegehren des Hrn. vr. Lutz

aus dem Großen Rathe.
15) Vortrag über das Entlassungsbegehren des Hrn. n--. Lutz

aus dem Departement des Innern.
16) Vortrag über das Entlassungsbegehren des Hrn. vr. Tri-

bolet aus dem Großen Rathe.
17) Vortrag über das EntlassnngSbegehren deS Hrn. Wyß,

Lehens-Kommissär, aus dem Großen Rathe.
18) Vortrag über das EntlassnngSbegehren des Hrn. Jaquet

als Oberst-Lieutenant des 8ten Auszüger-Bataillons.
19) Vortrag über das Entlassungsbegehren des Hrn. Jaquet

als Mitglied des Militär-Dcpartements.
20) Beendigung der Berathung deS Gesetzes über die Orga.

nisation deS Obergerichts.
21) Vortrag des Finanz-Departements über die Bestimmung

der jährlichen Besoldung des Regierungsstatthalters
von Viel.

22) Vertrag des Finanz. Departements, durch welchen mit
erster Meinung auf Beibehaltung, mit anderer Meinung

auf Abschaffung der Handänderungsgebühr angetragen
wird.

23) Vortrag des Militär.DepartemenlS über den Anzug des
Hrn. Großrath Watt, betreffend die Verminderung der
EquipierungSkosten der Offiziere.

24) Vortrug über die Entschädigung der SechSzehner.
25) Vortrag des Justiz. Departements über den Anzug deS

Hrn. Großrath Hürncr, betreffend den Zutritt zn dem
Examen eines Advokaten.

26) Vortrag des Justiz. Departements über das Strafmilde,
rungsbegehren für Charles Clique und Joseph Vauclair,
beide von Bure im Oberamt Prnmrut.

27) Entscheid über die Erheblichkeit des Anzugcs des Herrn
RegierungSrathcs Lohner, betreffend die Errichtung von
Bürgerwachen (National-Garden), und über die Erheb,
lichkcit mehrerer anderer Anzüge.

28) Bericht der Bittschriften-Kommission über mehrere Bitt¬
schriften.

29) Vortrag des Finanz-Departements und Projekt Regulativ
über die Entschädigung der Beamten für Reisen und
Sendungen in obrigkeitlichen Aufträgen.

30) Vortrag des diplomatischen Departements über die Um-
schreibung des Amtsbezirkes Viel.

31) Vortrag des Bau. Departements über den Gebrauch der
Züchtlinge bei Straßenarbeiten und dergleichen.

32) Vortrag deS Regierungsralhs über eine Revision des
Tcllwesens.

33) Vortrag des Regierungsrathes über den Anzug des Hrn.
Großraths Jäggi, über Begünstigung der neuenburgi-
scheu Auswanderer.

34) Vortrag des Bau-Departements über die Besoldung der
unter ihm stehenden Beamten.

35) Vortrag des Militär-Departements wegen Anstellung der
Generale Rotten und Heidegger.

36) Vortrag des Finanz-Departements über die Besoldung
des StaatSanwalts und der Kanzlei des Obergerichts.

37) Vortrag des Justiz.DepartementS über den Anzug des
Hrn. Großraths Mühlemann, über eine Revision der
Gesetze.

38) Vortrag des Justiz.DepartementS über verschiedene Ehe-
hinderniß-DispensationSbegehren.

39) Vortrag des Erziehungs-Departements über Aufnahme
des französischen Pfarrers in Bern in das Progressiv.
System.

40) Vortrag des Erziehungs-DepartementS über BesoldungS.
Erhöhung der zwei deutschen Pfarrer im Leberberg.
Nebst diesen Gegenständen werden vermuthlich noch einige

andere dem Großen Rarh im Laufe der Sitzung vorgelegt
werden können.

Mehrere Vorträge liegen von nun an zur Einsicht auf
der Kanzlei. Die meisten übrigen werden in den nächsten
Tagen zur Berathung bereit seyn.

Bern, den 26. März 1832.
Für die Staats-Kanzlei Bern:

der Staatsschreiber,
F. May.

Gesetz über die Organisation der Departement? des

Regierungsrathes.

Wir, der Landammann und Große Rath der Republik
Bern,

thun kund hiermit:
Daß Wir, zufolge der Artikel 65 und 66 der Verfassung für

die Republik Bern, über die innere Organisation und



die AmtSvcrrichtungen der sieben dem RegierungSrathc
untergeordneten Departement!, so wie über die Zahl
und die AmtSdaucr ihrer Glieder beschlossen haben, was
hienach folgt, und somit

verordnen:
I. Titel.

Allgemeine Vorschriften,
tz. 1. Kraft der Staatöverfassung müssen der Präsident

und der Vice-Präsident eines jeden Departements aus der
Mitte des NcgicrnngSratheS erwählt werden.

Die Beisitzer der sieben Departemente sollen in der im
zweiten Titel dieses Gesetzes bestimmten Anzahl durch den
Großen Rath frei auS allen Staatsbürgern, die den Zustand
des eigenen RechtS und der Ehrcnfähigkeit genießen, jedoch
unter der im h. 66 der Staatöverfassung enthaltenen Be-
dingung gewählt werden, daß niemals die Mehrzahl eines
Departements auS Mitgliedern des RegierungSratheS bestehe.

Die Stellen des Präsidenten oder des Vice. Präsidenten
werden erledigt, wenn der eine oder der andere aufhört, ein
Mitglied dcö RegierungSratheS zu seyn.

2. Die AmtSdaucr der sämmtlichen Mitglieder ist,
wenn sie Mitglieder des Großen Rathes sind, mit der AmtSdaucr

derselben beendigt; die der übrigen währt sechs Jahre;
sie können aber alle sogleich wieder erwählt werden, jedoch
die Präsidenten und Vice. Präsidenten in dieser Eigenschaft
nur wenn sie durch eine neue Wahl in den Rcgicrungörath
die Bedingung zur Wahlfähigkcit neucrdingö erhallen.

tz. 3. Der Große Rath erwählt den Präsidenten, den
Vice-Präsidenten und die übrigen Glieder der Departemente,
so wie die Suppleanten deö Justiz - und Polizei-Dcparte-
mentcS aus den Wahlfähigen durch das geheime und absolute
Stimmenmchr und zwar durch eine besondere Wahl für jede
einzelne Stelle, aus den doppelten Vorschlag des Regierungö-
rathcS.

Kein besoldeter Beamter oder Angestellter, welcher einem
Departemente Rechnung abzulegen hat und unter dessen Auf.
sicht steht, kann zum Mitglied dieses Departements gewählt
werden, wohl aber in die unter demselben stehenden vorbe-
rathenden Kommissionen.

H. 4. JedcS Mitglied des RegierungSratheS ist verpflichtet,
die Wahl zum Präsidenten eines DepartementeS und über,
dieß zum Vice-Präsidenten oder Beisitzer eines andern Dcpar-
rementS anzunehmen, wenn sie auf dasselbe fällt, und jcdeö
andere Mitglied des Großen RathcS ist in diesem Falle ver-
pflichtet, die Wahl in eines der sieben Departement! anzu.
nehmen, es sey denn, daß die anfälligen EnlschuldigungS-
gründe des Gewählten vom Großen Rathe für hinlänglich
erachtet werden. Die Wahl in mehr Departemente hingegen
so wie die Wiedererwählung in daS gleiche Departement nach
ein Mal geendeter AmtSdauer kann abgelehnt werden.

Kein Mitglied des RegierungSratheS darf in mehr als
zwei Departemente» angestellt seyn.

tz. 5. Der Präsident und in seiner Abwesenheit der Vice-
Präsident haben die gewöhnlichen Verrichtungen der Präsidien,
und erstatten in der Regel die Vorträge über die vorbera-
lhenen Gegenstände an den RegiernngSrath oder an den Gro-
ßcn Rath, wenn das Departement kraft des Artikels 52 der
Staatsvcrfassung den Antrag zur Berathung eines Gegen,
stanbcs stellen will. In Abwesenheit deö Präsidenten oder
Vice-Präsidenten vertritt das Mitglied des RegierungSratheS,
welches allenfalls in dem Departemente sitzt, und in Ermang.
lung desselben das älteste Mitglied im Range der Erwählung,
die Stelle des Präsidenten, und wird für die Berathung der
unter seinem Vorsitze beschlossenen Anträge zu der Sitzung
des RegrernngSratheS einberufen, in welcher diese Anträge
behandelt werden.

Eben so ist der Präsident oder sein Stellvertreter der
ordentliche Berichterstatter vor dem Großen Rathe über Ge-
genstände, welche der Vorberalhung eines DepartementeS
unlergclegen; es kann jedoch für die Berichterstattung ein.
zelner Gegenstände ein anderes Mitglied durch daö Departement

bezeichnet werden.
Um einen gültigen Beschluß zu fassen, müssen wenigstens

der Präsident oder dessen Stellvertreter und zwei Mitglieder
anwesend seyn.

§. 6. Die Mitglieder eines DepartementeS, welche nicht
in der Hauptstadt wohnen oder in dem Umkreise einer Stunde
von derselben, werden für die Tage, wo sie bei Sitzungen
des DepartementeS anwesend sind, und für ihre nothwendi-
gen Reisen zu diesen Sitzungen, nach dem gleichen Maßstabe
entschädigt, wie die Mitglieder des Großen Rathes, ausge-
nommen für die Reisen und für die Tage, wo sie als Mit-
gliedcr deö Großen Rathes ihre Entschädigung beziehen.

h. 7. Jedes Departement hat einen Sekretär, welcher
auf den doppelten Vorschlag des DepartementeS durch den
NegierungSrarh, mit dem geheimen absoluten Stimmenmchr,
auf eine AmtSdauer von sechs Jahren erwählt wird, und
der sogleich wieder wählbar ist. Ein späteres Gesetz wird
den Gehalt deö Sekretärs eines jeden DepartementeS be.
stimmen.

Der Regierungsrath wird für die Bedienung der Depar.
tcmente und ihrer Bureau'S sorgen.

Z. 8. Unter jedem Departemente steht die nöthige Anzahl
von besondern Kommissionen oder Bureaus für die Vorbera.
thung, die Beaufsichtigung und die Vollziehung der an sie

gelangenden Aufträge.
Die Vorberathungen dieser Kommissionen oder Bureau'S

müssen dem Departement! unterlegt werden, und sie erhalten
ihre Befehle und Aufträge ausschließlich nur durch das
Departement, unter welchem sie stehen.

Die besondern Kommissionen haben die Befugniß, An.
träge direkt an den Regierungsrath gelangen zu lassen, wenn
sie solche dem gemeinen Besten zuträglich erachten, und das
Departement dieselben nicht von sich aus zum Vortrag brin,
gen will. Doch soll die Ansicht des DepartementeS darüber
vor der Behandlung durch den RegicrungSrath eingeholt werden.

Ein späteres Gesetz wird die Anzahl und Einrichtung
dieser Kommissionen oder Bureau'S so wie ihre Obliegenheiten
und Befugnisse bestimmen, vorläufig aber, und für eine
Probezeit von höchstens zwei Jahren, vom 1. Januar 1832
gerechnet, ist der NegierungSrath beauftragt, hierüber das
Nöthige zu verfügen, und zu diesem Ende vorläufig den Be-
richt eines jeden DepartementeS einzuholen.

H. 6. In die DeparlementS-Äommissionen oder Bureau'S
ist ein jeder Staatsbürger wählbar, der den Zustand des
eigenen RechtS und der Ehrenfähigkeit genießt, und die
AmtSdauer des Präsidenten, der Beisitzer und deö Sekretärs
ist auf sechs Jahre festgesetzt, wenn sie die Eigenschaft der
Wählbarkeit während dieser Zeit beibehalten. Sie sind
sogleich wieder wählbar.

Der Präsident jeder einzelnen Kommission muß aus der
Zahl der Mitglieder deö Departements gewählt werden,
unter welchem die Kommission steht, den Präsidenten und
Vice-Präsidenten des DepartementeS eingerechnet.

Der NegierungSrath ernennt durch das geheime absolute
Stimmenmehr auf den doppelten Vorschlag des DepartementeS,

den Präsidenten und die Beisitzer der Departements-
Kommissionen und der Bureau'S, wo nicht etwaö anderes
vorgeschrieben ist, und wird für die Sekretariate derselben
und für ihre Bedienung sorgen.

(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)
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(Fortsetzung.)
10. Die Stellen in dcn Departcmentcn nnd in dcn

Departements.Kommissionen werden nnentgcldlich versehen;
mit Ausnahme der Gehaltszulage der Präsidenten der Dcpar-
tcmente, welche der Artikel 04 der Verfassung vorschreibt,
und der Entschädigung, welche durch den ^.0 dieses Gesetzes

für außerhalb der Hauptstadt wohnende Mitglieder der De.
parlemente bestimmt ist. ES können jedoch außerordentliche,

r wichtige und große Arbeiten einzelner Mitglieder der Depar¬
tements oder der DepartcmentS-Kommissionen oder Bureau'S,
auf dcn Antrag des DcpartemcntcS, durch den RegierungS-
rath inner der Schranken seiner verfassungsmäßigen Kompe.
ten; honorirt werden; doch muß dieses durch die geheime
Abstimmung geschehen.

§. II. Jedes Departement hat die Bcfugniß dem Re.
gierungSrath einen doppelten Wahlvorschlag für alle unter
ihm stehenden Stellen zu machen. Doch sollen diese und alle
übrigen in diesem Gesetze erwähnten Wahlvorschlägc durch
die Behörde, der die Wahl zusteht, frei vermehrt werden
können.

§. 12. Alle in Folge dieses Gesetzes vom RcgierungSrath
oder von den Departements» zu besetzenden besoldeten Beam,
rungcn sollen ausgeschrieben werden.

ll. Titel.
Besondere Vorschriften.

§. 13. Das diplomatische Departement besteht aus
einem Präsidenten, einem Vice. Präsidenten und fünf Bei-
sitzern. Der Schultheiß ist jewcilen der Präsident von Amtes
wegen.

s. 14. DaS diplomatische Departement beschäftigt sich

mit den Verhältnissen der Republik, sowohl mit dem
Auslande, alS mit der Eidgenossenschaft überhaupt; mit der
öffentlichen Sicherheit im Allgemeinen, «'.sofern dieselbe von
diesen Verhältnissen und von der ungestörten Ruhe und Ordnung

im Innern abhängt. ES beschäftigt sich mit dcn Maaß,
regeln für die Erhaltung des innern Organismus deS Staa.
ieS und der Einleitung und nachhcrigen Prüfung der Wahlen,
welche dcn Wahlbezirken zustehen, so wie mit der allgemeinen

Oberaussicht über die Bcamtungen, welche nicht unmit.
iclbar unrer der Aufsicht eines andern Departements,) stehen.
Jedoch soll das diplomatische Departement in allen diesen
Beziehungen keine Vorkehrungen treffen, sondern blos Anträge
an den Regierungsrath zu machen befugt seyn. ES hat die

Oberaufsicht über die Archive der Republik, und endlich hat
cs die Vorberathung aller Geschäfte und Angelegenheiten des

Staates, die keinem der nachfolgenden Departemente über,
tragen sind.

h. 15. In den Jahren, wo der Stand Bern der eidge.
nössische Vorort ist, sollen alle Geschäfte durch daS diplo-
malische Departement vorberathen werden, welche dem Vororte

in dieser Eigenschaft auffallen.
§. 10. Alle vorörtliche Geschäfte, die sich blos auf

einfache Gegenstände beziehen, welche keine Anträge an die löbl.
Stände erheischen, ferner solche Geschäfte, die nach ihrer
Natur und nach allgemein anerkannten und üblichen diplo-
malischen Grundsätzen eine Behandlung in möglichst engem
Kreise nothwendig machen, kann daS diplomatische Departe-
ment, zufolge der dicßörtigen Uebung in dem eidgenössischen
Geschäftsgänge, von sich aus beseitigen.

§. 17. Alle Akten, welche im Namen des VorortS von
dem RcgierungSrathe oder von dem diplomatischen Dcparrc-
meine ausgehen, werden in der eidgenössischen Kanzlei
ausgefertigt, von dem Schultheißen oder seinem Stellvertreter
unterzeichnet, von dem Kanzler der Eidgenossenschaft oder
dem Staatöschrcibcr derselben unterschrieben und mit dem
eidgenössischen Siegel versehen.

tz. 18. Der Kanzler der Eidgenossenschaft oder sein
Stellvertreter führt die Feder bei allen Sitzungen und für die
Absagung aller Beschlüsse, Anträge und Gutachten dcö
diplomatischen Departcinenteö, welche ausschließlich vorörtliche
Geschäfte betreffen.

§. 19. Für alle übrigen Geschäfte des diplomatischen
Departements führt der Sekretär des Departements die

Feder. Er ist aber verpflichtet, auch den Sitzungen beizn-
wohnen, in welchen vorörtliche Geschäfte behandelt werden,
und während der Dauer der vorörtlichen Verhältnisse der

g eidgenössischen Kanzlei diejenige Beihülfe zu leisten, welche
s mir seinen Amtspflichten für die Republik Bern insbesondere

verträglich ist.
h. 20. Für einzelne laufende Ausgaben Hal das Departs-

ment eine Kompetenz biS aus 100 Fr.
§. 21. DaS Departement deS Innern besteht aus

einem Präsidenren, einem Vice-Präsidenten und fünf
Beisitzern.

H. 22. ES beschäftigt sich dasselbe mit der allgemeinen
StaatSwirthschaft, dem Ackerbau, der Viehzucht, der allge-
meinen Oberanssicht über daS Forstwesen und über die

Ausbeutung von Mineralien z mit der Jagd und Fischerei und
dem .Handel (mit Ausnahme deS Hausierwesens nnd der Markt-
polizci) und dem Jndustriewesen; mit dcn Gesuchen um Er-
ihcilung von Konzessionen und mit den Gewerben; ferner mir



der Organisation und der Verwaltung der Gemeinden/ aus-
genommen die vormundschaftlichen Sachen; mit dem Armen-
wesen und mit der Gesundheitspflege überhaupt/ inSbcson-
dere denn mit allen UntcrstützungS- und HeilungS. Anstalten
des Staates; endlich mit der Pflege der Landsassen und mit
der Oberaufsicht über die französische Colonie.

§. 23. DaS Departement hat für einzelne laufende
Ausgaben eine Kompetenz biS auf 100 Fr.

H. 24. Das Justiz- und Polizei - Departement
besteht aus einem Präsidenten/ einem Vice.Präsidenten/ drei
Beisitzern und zwei Suppleanten.

25. ES ist dem Justiz - und Polizei-Departemenl ge-
stattet/ einen RechtSgclehrten außer seiner Mitte/ als Refe-
reut in Streitsache»/ ohne Sttmmrcchl/ anzustellen/ und Be-
finden oder aktenmäßige Berichte von RechrSgelehrten einzu-
holen und zu honorircn.

H. 20. DaS Justiz- und Polizei-Departement beschäftigt
sich einerseits mit der Untersuchung und Vorberathung aller
in dem Wirkungskreise dcö Regierungsrathes liegenden Ge.
genftände der Justiz. Verwaltung; anderseits mit der allge-
meinen Sachen, und Personen-Polizei.

27. In Betreff der Polizei hat eS die Oberaufsicht
über das KorpS der Landjäger/ die Polizcibeamten/ die
OrtSpolizeidiencr/ Grenzinspektoren, Fährleute und dcrglei-
chen; ferner über die Fremden/ ihren Aufenthalt/ ihre Ver.
ehelichung/ Naturalisation/ und über die Paß.Polizei. ES
hat die Oberaufsicht über die Cenrral-Polizci/ die Gefangen,
schaftcn und die Strafanstalten/ mit den dabei angestellten
Personen/ so wie auch über die Markt, und Hausirerpolizei;
endlich über die Ausübung der Gewerbe der Müller/ Wirtbc/
Bäcker/ Fleischer; über die Feuerwerkstättcn und über die
Löschanstalten.

zsi 2.4. Alö Justizrath insbesondere hat dieses Dcparte-
ment die Aufsicht und Leitung der bürgerlichen und der Straf-
gesetzgebung/ zu deren Bearbeitung jedoch auf seinen Antrag
besondere Kommissionen ernannt werden können. ES beauf.
sichtigt den Gang der Rechtspflege und untersucht Klagen
gegen GerichtSstellcn oder gegen einzelne Justiz, und Poli-
zcibeamre. ES verordnet die FiSkal-Untcrsuchungen im Namen
deS Staates. Es begutachtet alle Streitigkeiten/ in welchen
der Negicrungsrath als höchster Administrationsrichter zu
entscheiden hat. ES macht die nöthigen Anträge für alle
erlaubten Dispensation,.'» und Geschäfte der nichtstreitigen
Gerichtsbarkeit/ deren Entscheid dem Regierungörathe oder
dem Großen Rathe zusteht. ES macht endlich die Vorschläge
zur Milderung oder zum Nachlasse von Scrafurrheilen. Unter
seiner Aufsicht stehen das gesammle VormundschaftSweseN/
das Nocariatswesen/ die AmtSschreibercien und AmtSarchive.

§.24. Das Departement hat für einzelne laufende AuS.
gaben eine Kompetenz bis auf 100 Fr.

H. 30. DaS Finanz. De parlement besteht aus einem
Präsidenten / einem Vice-Präsidenren und fünf Beisitzern.

31. Die Verrichtungen des Finanz. DcpartementeS
sind einerseits diejenigen eines Finanzrathes und anderseits
diejenigen einer RcchnungSkammer.

H. 32. Als Finanzrath beschäftigt cS sich mit der Ver-
wallung deS StaarSvermögenS in Domaincn/ Zehnten/ Grund-
zinsen/ LehnSgefälleU/ Kapitalen und sogenannten Regalien/
wie das Münzwescil/ die Posten/ das Zollwesen und der Berg,
bau; endlich mit den verschiedenen Handlungen/ welche der Z

Staat führen läßt/ wie die Salzhandlung/ die Pulver- und A

Salpeterhandlung. Ferner beschäftigt es sich mir den direk- H
ten und indirekten Abgaben an den Staat/ mit ihrer Bezic- >

hung und der Gesetzgebung über dieselben/ und mit der
Vollziehung dieser Gesetze.

§. 33. AlS Rechnungskammer liegt dem Finanz-Dcpartc- j

mente die Aufsicht über die sämmtliche Komptabililäl der I

StaatShauShaltung und ihre Leitung überhaupt ob; namentlich
die Prüfung und endliche Passation aller StaatSrechnun-

gen/ welche laut vorhandenen Verordnungen nicht der Passa-
tion einer höhern Behörde unterliegen/ und die vorläufige
Prüfung und Berichterstattung über diejenigen Rechnungen/
für welche eine höhere Passation vorbehalten ist; die Aufsicht
über die obrigkeitliche Hauptkasse; insbesondere die Abfassung
und Prüfung der jährlich dem Großen Rath vorzulegenden
StaatSbüdgcts und StaatSrechnungen/ so wie im Allgemeinen

die Pflicht, die Kassenvorräthe, Magazine und Bücher
aller Rechnungsführer für den Staat zu untersuchen, die
Saumseligen zur Ablage ihrer Rechnungen anzuhalten und
die Fchlbaren ohne weiter dem Regierungsrathe anzuzeigen:
endlich auch die Bürgschaften der obrigkeitlichen Kasscnführer
zu untersuchen; über ihre Annehmbarkeit Anträge zu stellen,
und Aufsicht über die Fortdauer ihrer Hinlänglichken zu
halten.

34. Der Kompetenz deS Finanz. Departements sind
unterworfen:

1) Die Bewilligungen für Täusche und Verstücklungcn obrig¬
keitlicher Lchcngütcr und die Belehnungen mit solchen
Gütern.

2) Die Anwendung von Kapitalien im Lande biS auf zehn¬
tausend Franken auf doppeltes Grundpfand und nicht
unter dem Zinsfuß von 4 vom 100.

3) Die Oberaufsicht über alle Naturalvorräthe und Magazine

und der Verkauf der erstem, nach den zu gebenden
gesetzlichen Vorschriften, und unterdessen nach den Auf.
trägen des RegierungSratheS.

4) Unter dem nämlichen Vorbehalt die Verpachtung der
obrigkeitlichen Domaincn.

5) Die Bestellung der Salzbüttcn, so wie die Emennung
der Angestellten in dem Finanzwesen, deren fixe Besoldung

öder gewöhnliche Provision jährlich nicht über
200 Fr. steigt.

6) Die Verfügung über die Summe von 200 Fr. für einen
einzelnen Gegenstand, insofern eS den Unterhalt oder
die Verbesserung von StaatScigenthnm betrifft; für jede
andere laufende Ausgabe aber bis auf 100 Fr.
Fortan sollen hingegen Streitigkeiten über den Loskauf

von Zehnren und Grundzinsen, sie mögen dem Staate oder
Privatpersonen zugehören, so wie Streitigkeiten zwischen
Beamten, Verwaltern oder Pächtern deS Staates unter sich
oder mit dem Finanz. Dcvarlementc, je nach ihrer Beschaffenheit,

nach den Vorschriften des Civil- oder AdministrationS-
RechteS entschieden werden.

H. 35. Alle Anträge irgend eines DcpartementeS, welche
eine Ausgabe des Staates von mehr als 4000 L. veranlassen,
müssen dem Finanz. Departement zur Berichterstattung über
die Frage vorgelegt werden: ob der Zustand der Finanzen
eine solche Ausgabe gestatte? bevor die Behörde, welche es

betrifft, darüber entscheiden kann.
30. DaS Erziehungs - Departement besteht aus

einem Präsidenten, einem Vice-Präsidenten und fünf
Beisitzern.

tz. 37. ES beschäftigt sich mit der Aufsicht, Bcschützung,
Beförderung, Unterstützung und Verwaltung aller Anstalten
für die Erziehung und für den öffentlichen Unterricht; ferner
mit den Angelegenheiten der beiden Kirchen, insofern dieselben

den Verfügungen der weltlichen Gewalt unterliegen.
34. Die Behörde, welche sich Kraft des §. 4 dieses

Gesetzes besonders mit dem allgemeinen Schulwesen beschäftigen

wird, soll auf den doppelten Vorschlag deS RegierungS-
rarheS durch den Großen Rath aus allen Staatsbürgern
frei ernannt werden.



§. 39. Das Departement hat für einzelne laufende Aus-
gaben eine Kompetenz bis auf 100 Fr.

§.40. Das Militär-Departement besteht aus einem

Präsidenten, einem Vice-Präsidenten und fünf Beisitzern.
Die ersten Beamten der Kriegsverwaltung wohnen den

Sitzungen deS Departements, jedoch ohne Stimmcnrecht bei.
Das Departement ist auch berechtigt/ in vorkommenden Fällen

sachkundige Männer mit berathender Stimme seinen

Sitzungen beizuziehen.
§. 41. Das Militär-Departement leitet das ganze Kriegswesen

der Republik nach Vorschrift der vorhandenen Gesetze

und Verordnungen/ sowohl bezüglich auf die Organisation der

Truppen/ als auf den Unterricht und die KrieqSübungen der-
selben/ ihre Bewaffnung/ Kleidung und Ausrüstung/ ihre
MannSzucht und ihre Verpflegung. Es beaufsichtigt die Ber-
fertigung/ Aufbewahrung und Besorgung der Waffen/
Ausrüstungen/ VerpflegungSmittcl und Munitionsgegenstände. ES

beaufsichtigt ferner die militärische Rechtspflege und die An-
stalten für die militärische Gesundheitspflege/ so wie den

Bau und die Unterhaltung der Vertheidigungöwerke und der

zu militärischem Gebrauch bestimmten Gebäude. ES beschäftigt

sich endlich mit den Polizeianstalten für den noch
bestehenden fremden Kriegsdienst.

§. 42. In der Kompetenz des Militär, Departements
sind folgende Gegenstände:

1) Die Ernennung aller Personen des Kleinen Stabs auf
den Vorschlag des Kommandanten des Corps.

2) Das VorschlagSrccht an die gesetzlich vorgeschriebene
Wahlbchördc für alle Offiziere und für die Angestellten
bei der Kriegsverwaltung oder bei der Instruktion/ die
das Departement mcht selbst erwählt/ oder die von einer
Unterbehörde erwählt werden.

3) Das Departement hat für einzelne laufende Ausgaben
eine Kompetenz bis auf 200 Fr.
§. 43. Für die Rechtspflege für im aktiven Dienst fte-

hcnde Militärpersonen soll das eidgenössische Strafgesetzbuch
zur Richtschnur dienen. Der RcgierungSrath versieht in
solchen Fällen die Verrichtungen des eidgenössischen
Oberbefehlshabers; ausgenommen in dem Falle/ wo ein besonderer
Oberbefehlshaber für ein bcrnischeS Truppenkorps in Dienst,
aktivität aufgestellt ist/ in welchem Falle dieser Oberbefehls-
Haber solche AmtSverrichtungcn versieht. Wo sie aber durch
den Negierungsralh versehen werden/ macht das Militär-
Departement diejenigen Anträge/ welche nach dem eidgenössischen

Strafgesetzbuch der Stabsauditor dem eidgenössischen

Oberbefehlshaber zu machen hat.
§. 44. Das Bau-Departement besteht aus einem

Präsidenten/ einem Vice-Präsidenten und fünf Beisitzern.
§. 45. Es beschäftigt sich mit dem Hochbau/ welcher dem

Staate obliegt/ mit dem Bau der Straßen und Brücken/
der darauf Bezug habenden Sachpolizei/ so wie mit dem

Wasserbau, der Strom - und Flußpoltzei, und daher auch
mit der Schiffahrt; mit der Aufsicht über alle durch das
Wasser getriebene Radwerke und an den Ufern von Flüssen /
Strömen und Seen vorzunehmenden Bauten; endlich auch

mit der Vorberathung über neue Bewilligungen zu Rad-
werken, die durch das Wasser getrieben werden/ und über
Konzessionen von Reißgründen/ Flußbetten, Strombetten oder
Scebelten, die dem Staate gehören, zu Privatbestimmungen.
ES wird sich mit der Errichtung und Beaufsichtigung einer
zweckmäßigen Bildungsanstalt für Civil-Ingenieure beschäftigen,

und ist befugt, die Angestellten im Bauwesen zu
ernennen, deren fixe Besoldung oder gewöhnliche Provision
jährlich nicht über 200 Fr. steigt.

§. 40. Das Bau-Departement hat für einzelne Gegenstände

eine Kompetenz bis auf 200 Fr.

III. Titel.
Vorübergehende Vorschriften.

§. 47. Jedes der sieben Departement übernimmt
vorläufig die obrigkeitlichen Archive und Akten der Kammern
und Kommissionen oder andern Behörden oder Beamtungen,
deren bisheriger AmtSkreiS nunmehr in den AmtSkrciS des
Departements fällt.

Wenn indessen eine der oben genannten Beamtungen,
Kammern oder Behörden für die besondere Verwaltung irgend
eines Geschäftszweiges beibehalten, oder durch eine neue
Behörde oder Kommission ersetzt wird, so kann das Departement,

unter welchem eine solche beibehaltene oder neue
Behörde oder Kommission steht, derselben auch fernerhin ihre
Archive und Akten abgesondert überlassen.

§. 48. DaS gegenwärtige organische Gesetz tritt sofort
auf eine Probezeit von zwei Jahren, vom 1. Januar 1832
gerechnet in Kraft, auf welche Zeit der RegierunqSrath und
die SechSzchncr neue Anträge bringen werden. ES soll
gedruckt, durch AuStheilung an die Gemeinden und durch die
Aufnahme in die Sammlung der Gesetze bekannt gemacht
werden.

Gegeben in unserer Versammlung des Großen Rathes,
Bern, den 8. November 1831.

Der Landammann,
v. Lerber.

Der Staatsschreiber,
F. May.

Gesetz über die Amtspflichten des Negierungsstatthalters
und der Unterstatthalter.

Wir, der Landammann und Große Rath der Republik
Bern

thun kund hiemit:
Da wir es nöthig erachtet, die Amtspflichten der RcgicrungS-

ftatthalter, die nach dem Art. 70 der Verfassung in den
Amtsbezirken die Vollziehung der Gesetze zu besorgen
haben, und der Unterftatthalter näher zu bestimmen; so

haben Wir, auf den Antrag des RegierungSratheS und
der SechSzehner,

verordnet:
i. Regiernngsftatthalter.

§. 1. Der Regierungsstatthalter hat seinen Wohnsitz
ordentlicher Weise an dem Hauptorte des Amtsbezirkes : doch
bleibt cS dem NegierungSrathe überlassen, ihm denselben,
mit Genehmigung des Großen Raths, in einer andern
Gemeinde dieses Bezirkes anzuweisen.

§. 2. In gefährlichen Zeiten soll er den Amtsbezirk gar
nicht, und sonst nie länger alö vier Tage, auch nicht mehr
als 8 Tage in einem Monat ohne Bewilligung des
RegierungSratheS verlassen. Er soll weder ein Handwerk, noch
den Beruf eines Advokaten, RechtSagenten, Notars oder
Arztes ausüben, noch auf eigene Rechnung Getränke
ausschenken lassen.

Z. 3. Der Regierungsrath ernennt in jedem Amtsbezirk
einen Amtsvcrweser, der in Fällen von Krankheit, oder von
Abwesenheit den Regierungsstatthalter vertritt.

§. 4. Der Rcgicrungöstatthalter wird von dem
NegierungSrathe beeidigt: er setzt die übrigen Beamten seines
Amtsbezirkes in ihre Stellen ein, und beeidigt sie zu Handen
der Regierung.

§. 5. Er besorgt die Vollziehung der Gesetze, und der
Verordnungen und der Befehle des RegierungSratheS in
seinem Amtsbezirke, und leistet den übrigen Beamten und Ge-



richtSbehörden deS KantonS »nd dcr Nachbar-Kantone, so

weit seine Anitöbefugniß geht, auf ihr Ansuchen hülsreiche
Hand.

f. 6. Um seine Amtspflicht in dieser Hinsicht erfüllen
zu können, läßt er das an dem Amtssitze befindliche Manda-
renbuch fleißig nachtragen, und bestrebt sich, mit dem
Inhalte desselben genau bekannt zu werden.

7. In Betreff der Vollziehung dcr Urtheile tritt er
an die Stelle des Oberamtmanns. Er vollzieht sowohl die
rechtskräftigen Strafurtheile nach den vorhandenen Instruktionen,

als die rechtskräftigen Urtheile in Civilsachen nach
den Bestimmungen des neunten Titels des besondern Theils
des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Civil-Rechts-
sachen: doch müssen die Verbote (P. 338 und 342) von dem
Nichter erlassen, und die Strafurtheile gegen die Uebertreter
derselben von diesem gefällt werden.

8. Der Regierungsstatthaltcr wacht über die
Amtsführung der angestellten Geistlichen, dcr Schullehrer und
dcr weltlichen Beamten seines Bezirkes: namentlich über
diejenige der Unterstalthalter, der Gemeindövorgesetzten, der
Schaffner, dcr Polizei-, Forst-, Straßen-, Zoll-ic. Beamten

und macht, daß auch sie, so viel an ihnen ist, die Ge-
setze vollziehen. Er hat die Aufsicht über die Ortspolizei,
und ist berechtigt, den GemeindS- und den Bürgerversamm-
lungen, und den Versammlungen der Stadt- und GemeindS-
räche beizuwohnen, und die Protokolle derselben einzusehen.

h. 9. Um seine Amtspflicht in dieser Hinsicht erfüllen
zu können, muß er sich mit den Instruktionen dieser Beam-
rcn, und mit den Gesetzen, welche ihre Amtsführung betreffen,

bekannt machen.
Z. 10. Die in dem Amtsbezirke angestellten Beamten

sollen den Regicrungsstatthalter zu jeder Zeit von den Schrif-
ten, die ihre Verwaltung betreffen, Einsicht nehmen lassen,
und diejenigen derselben, welche Kassen führen, ihm auf sein
Verlangen, den Kassabestand vorweisen.

§. 11. Die Amtschreibcrei, die Behörden, welchen die
Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen zusteht, und
die öffentlichen Schreiber stehen unter seiner Aufsicht. Er
soll von Zeit zu Zeit nachsehen, ob die Grundbücher und
die Manuale dcr Amtschreiberei fleißig nachgetragen, und
gehörig registrier werden, und, ob die Archive sich in gurcr
Ordnung befinden.

tz. 12. Der Regicrungsstatthalter soll Pflichtverletzungen
der Unterbcamtcn, so wie sie ihm bekannt geworden, dem
NegicrungSrathe anzeigen, und dieser Behörde am Ende deS

IahreS einen umständlichen Bericht über die Amtsführung
der geistlichen und der weltlichen Beamten seines Bezirkes
einreichen.

13. Er wacht über die Handhabung der öffentlichen
Ruhe und Ordnung in seinem Amtsbezirke. Er kann zu dem
Ende von AnuSwegcn Verbote und provisorische Verfügungen
verhängen : er soll aber jede Verfügung in Partcisachcn, wie
z. B. Verbote zum Schutze cineö Besitzstandes, provisorische
Verfügungen zum Schutze eines Civilrcchteö w., an die com-
petente GcrichtSbchörde weisen. Die Staats-Polizeidicncr
stehen ihm zu Befehl.

H. 14. Er trifft die nothwendigen Vorkehrungen zu
Verhinderung der Schaden, die durch Naturzufälle, durch die
Nachlässigkeit von Menschen, oder durch schädliche Thiere
verursacht werden konnten.

§. 15. Von jedem Ereignisse, welches die öffentliche
Ruhe und Ordnung bedroht oder stört, soll er dem Regie-
nmgSrathc sogleich Nachricht geben.

10. Der Regicrungsstatthalter soll die Religion und
die Sittlichkeit durch feine Anordnungen und sein Beispiel,
und durch die Unterstützung der pflichtmäßigen Bemühungen
dcr Pfarrer, der Vorgesetzten und der Schnllehrer befördern.

Er soll darauf achten lassen, daß bei den öffentlichen
Vergnügungen, die er bewilligt, die Zucht und die Ehrbarkeit
nicht gefährdet werden, und dafür sorgen, daß die Wirthe
und die Weinschenke sich in den gesetzlichen Schranken
halten, und der Unsittlichkeit keinen Unccrschlauf gestatten.

§. 17. In Betreff der Aufsicht über die Verpflegung
dcr Armen, tritt er in die Verpflichtungen ein, welche die
bestehenden Gesetze dem Oberamtmann auflegen. Er soll
alljährlich dem NegicrungSrathe einen umständlichen Bericht
über den Zustand der Armen seines Amtsbezirkes eingeben,
und ihm Vorschläge machen, wie dieselben auf eine
zweckmäßige Weise durch Anweisung von Arbeit oder sonst unterstützt

werden könnten.
§. 18. In Betreff der Ausübung der Vormundschaftspolizei

tritt er gleichfalls in die Rechte und in die Verpflichtungen

ein, welche der dritte und der vierte Titel deö Per-
sonenrechtS dem Oberamtmann ertheilt und auferlegt.

Wenn die Begründtheit deS Antrages zu der Bevogtung
eines Mehrjährigen untersucht werden muß (C. 219); so
Übermacht der Regicrungsstatthalter, nachdem er allenfalls
eine provisorische Verfügung verhängt hat (C. 218), die
Akten dem Richter, welcher die Untersuchung führt, und
nach dcr Vollendung derselben die Sache dem Amtsgerichte
zu der Beurtheilung vorlegt.

H. 19. Er hat die Aufsicht über die Fremden, die sich
in seinem Amtsbezirke befinden, und soll sich in dieser Hinsicht

an die Verordnung vom 21. Christmonat 1810 (Neue
Sammlung der Gesetze und Dekrete, erster Theil, Seile 230)
und an die übrigen Gesetze halten, die sich hierauf beziehen.
Auf Strolchen und Vagabunde muß er ein besonders
wachsames Auge haben, und nach der bestehenden Vorschrift mit
ihnen verfahren.

§. 20. Er soll gleichfalls diejenigen Amtsangehörigcn,
welche wegen Verbrechen bestraft worden, oder verdächtig
sind, dergleichen begangen zu haben, fleißig beobachten lassen.

h. 21. Der Regicrungsstatthalter nimmt die Anzeigen
über Verbrechen und Vergehen an, und führt darüber eine
Kontrolle, auf welcher die Verfügungen zu bemerken sind,
die er auf jede solche getroffen. Aus dieser Kontrolle soll er
alle Monate einen Auszug an das Justiz- und Polizei-Departement

senden.
tz. 22. Wenn der Regicrungsstatthalter durch einen

glaubwürdigen Bericht, oder auf eine andere Weise Kenntniß
erhält, daß ein Verbrechen oder ein Vergehen in seinem
Amtsbezirke verübt worden, welches von AmtSwegen zu bestrafen
ist; so soll er ohne Säumniß dafür sorgen, den Beweis der
Merkmale der That zur Hand zu bringen, und sich Anzeigen
in Betreff deS Urhebers desselben zu verschaffen.

tz. 23. Wird eine Person unter verdächtigen Umständen
todt gefunden, oder ereignet sich innerhalb des Amtsbezirkes
ein Brandschaden; so soll er sogleich eine Untersuchung über
die Ursache des Unfalls veranstalten.

§. 24. Ist ein Verbrechen oder ein Vergehen in dem
Amtsbezirke verübt worden, welches mit dcr Todes-, mit
der Schellcnwerk - oder mit der Zuchthausstrafe bedroht ist,
wie eine Brandstiftung, eine Todtung, eine gefährliche
Verwundung, ein Diebstahl mit Einbruch w.; so soll sich der
Regierungsstatthalter mit seinem Schreiber und den allenfalls

erforderlichen Sachverständigen sogleich an den Ort
verfügen, wo die Spuren des Verbrechens zu erheben sind,
und ein vollständiges Protokoll über alle Umstände aufnehmen,
welche dem Gerichte Aufschluß über die That, und über die
Weise geben können, wie sie vollbracht worden. Der
Regierungsstatthalter ist berechtigt, den Richter zu dem Augenschein

einzuladen.
(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)
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(Fortsetzung.)
ft 25. Todt gefundene / schwer verwundete und solche

Personell/ an deren Leib sich Merkmale eines Verbrechens
finden können/ müssen in Gegenwart deS Regierungsstatt.
halterS/ oder eines von ihm hiezu beauftragten Beamten/
durch Aerzte untersucht werden/ welche über das Ergebniß
ihrer Untersuchung einen kunftmäßig abgefaßten Bcfundschein
zu den Akten zu geben habe«/ der sowohl die Angabe der

Verletzungen und der verdächtigen Merkmale/ die sie an dem/

in allen seinen Theilen untersuchten/ Körper gefunden/ als
ihre auS diesen Verletzungen hergeleiteten Schlüsse über die
Art und die Folgen derselben enthalten soll.

ft 26. Der Regierungsstatthalter soll die Personen/ welche
über den Unfall Auskunft geben könne»/ jede besonders/ so

daß keine Verabredung zwischen ihnen statt finden kann/
summarisch zu Protokoll verhören. Er hat die Befugniß/
.Haussuchungen zu veranstalten/ und Schriften und verdächtige

Sachen in Beschlag zu nehme»/ wenn er hinlängliche
Gründe zu der Vermuthung hat/ dadurch auf die Spur des

Urhebers deS Verbrechens zu kommen. Die Schriften/ die
er in Beschlag nimmt/ müssen in Gegenwart deS Berhciltg-
ten / oder wenn dieser nicht anwesend ist / in Gegenwart von
Zeugen/ von ihm und von dem Bethciligten/ oder von einem

der Zeugen / versiegelt/ und die andern Sachen im Protokoll
angemerkt werden/ ehe er sie wegnimmt.

z. 27. Bei nahen Anzeigen/ daß eine bestimmte Person
das Verbrechen oder das Vergehen verübt haben möchte/ soll
er dieselbe/ je nach der Größe des Verbrechens und dem

Grade des Verdachts / in mehr oder weniger enge Verwahrung

nehmen/ um ihre Entwcichung und ihr Einverständntß
mit andern Personen zu verhindern/ was jedoch ihrer Ehre
durchaus unnachtheilig seyn/ und ihr nie zum Vorwurf ge-
macht werden soll.

ft 28. Hat sich die verdächtige Person entfernt; so soll
er sowohl dem Justiz, und Polizei-Departement/ als der

Central-Polizei / den benachbarten RcgierungSstatthaltcrn und
den Polizci-Bchördcn der Grenzämter der benachbarten Kan-
tone unvcrwcilt das Signalement derselben übermachen/
damit für ihre Einbringung gesorgt werden könne.

ft 29. Der NegicrungSstatthaltcr soll den Beschluß/
durch welchen er eine Haussuchung/ eine Beschlagnahme von
Schriften oder von verdächtigen Sachen/ oder eine Verhaf¬

tung anordnet/ mit den Gründen/ die ihn dazu bestimmt
haben/ zu Protokoll geben und dem Betheiligten aus sein
Verlangen einen Protokolls-Auszug/ mit Auslassung des
Namens des Anzeigers/ zufertigen lassen/ welchem das Ver-
zclchniß der allenfalls in Beschlag genommenen Sachen
einzurücken ist. Er soll die Verhaftungen/ die er nach Art. 27
verhängt/ dem Präsident deS Amtsgerichts sogleich anzeige».

ft 30. Nach Vollendung der Voruntersuchung Übermacht
der Regierungsstatthalter die Akten/ und die in Beschlag
genommenen Sachen und Schriften sogleich dem Präsident
des Amtsgerichts/ und stellt die Personen zu seiner Verfügung/
die er dieser Sache wegen in Verhaft genommen.

tz. 31. Wenn der Regierungsstatthalter durch einen
glaubwürdigen Bericht/ oder auf andere Weise Kenntniß crdält/
daß ein Verbrechen oder ein Vergehen in seinem Amtsbezirke
verübt worden/ welches blos mit einer Geld-/ mit einer
Gefangenschafts, oder mit einer LeiftungSstrafe bedroht ist/
aber von AmtSwegen geahndet werden soll; so untersucht er
summarisch die Begründtheit des VerdachtS/ und Übermacht/
auch wenn dieser durch die Voruntersuchung nicht aufgehellt
wird/ die Akten dem Präsident des Amtsgerichts.

ft 32. Zu den Polizeivergehen sind auch die Straffälle
der VcrwaltungSpolizei zu zählen (Prozeßform für Admini-
ftrativ-Strcitigkeiten/ zweiter Abschnitt)/ welche von nun an
von der Gerichtsbehörde beurtheilt werden sollen.

ft 33. Die Gefangenschaften stehen unter der Aufsicht
und Besorgung des Regierungsstatthalters. Der GerichlS-
Präsident soll wenigstens alle Monate einmal die Gefangenen
besuchen/ um zu erfahren/ ob sie den Vorschriften gemäß
behandelt werden. Er hat das Recht/ hierüber an das
Justiz - und Polizei-Deparlement einzubcrichten.

ft 34. Der RcgierungSstatthaltcr tritt bei der Verhandlung
und der Beurtheilung der NcchtSstreitigkeitcn in Vcr-

waltungSsachen / mit Ausnahme der Straffälle (32)/ an die
Stelle deS ObcramtmannS.

ft 35. Der Regierungsstatthaltcr besiegelt alle Akten /
die in dem Amtsbezirk ausgefertigt werden/ und nach den
bestehenden Gesetzen daö Siegel tragen sollen/ mit Ausnahme
der gerichtlichen/ mit dem AmtS-Siegel.

ft 36. Tie Vorstellungen/ welche nach dem Art. 17 der
Verfassung an den Großen Rath/ an den Regierungsrath
oder an ein Departement desselben erlassen werden/ müsse»/
um von der Behörde angenommen zu werden / von einem
Mitgliede des Großen Rathes/ oder von dem RegierungS-
ftatthalter/ oder von dem Präsidenten des Amtsgerichtes/
oder von einem Notar legalisirt seyn. Die Legalisation
geschieht unentgeldlich.



II. u n t e r st a t t h a l t e r.
37. Der Unterstatlhaltcr ist dcr Stellvertreter deS

RegierungSstatthalterS in dem Gemeindsbezirke/ für welchen
er angestellt ist/ und der Vorsitzer der Behörde, welcher die

Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen zusteht. Er
sorgt für die Vollziehung der Gesetze, für die Handhabung
der öffentlichen Ruhe und Ordnung, und befolgt die Auf-
träge des RegierungSstatthalterS. Er kann dazu die OrtS-
polizeidiencr, nach Maßgabe der Instruktion vom 1. März
1823, in Anspruch nehmen.

38. Ihm liegt die Bekanntmachung der Gesetze und
Verordnungen in feinem Gcmeindöbezirke ob: er soll dafür
sorgen, daß dieselben, so wie die von dem RegicrungSstatthalter

bewilligten VerleSzedel in Privatangelegenheiten, nach
beendigtem Gottesdienste durch einen weltlichen Beamten
öffentlich verlesen, und an den gewohnten Orten angehestet
werden. Der Beamte, welcher die Verlesung besorgt, hat
die daherige Gebühr zu beziehen. Der Untcrstatthalter soll
über die geschehenen Verlesungen eine Kontrolle führen.

§. 30. Der Unrerstatthaller soll dem Regierungsstatt-.
Halter von allen wichtigen Vorfällen, die sich in seinem Be-
zirke ereignen, sogleich Bericht erstatten.

Wenn grobe Verbrechen begangen, oder ans Umständen,
z. B. dem Auffinden eines Leichnams mit verdächtigen Merk,
malen, die Vermuthung entsteht, daß ein solches begangen
worden senn möchte; so trifft er die nöthigen Anstalten, daß
die Spuren der That bis auf wettern Befehl nicht mehr
verrückt werden, als die ärztliche Fürsorge für verunglückte
Personen eS nothwendig macht, und daß die Personen, auf
denen ein Verdacht haftet, daß sie Urheber des Verbrechens
seyn könnten, sich weder entfernen, noch sich mit einander
einvcrftchen können.

tz. 40. Bei Verbrechen und Vergehen, welche blos mit
einer Geld-, mit einer GefangenschaftS - oder mit einer
Leistungsstrafe bedroht sind, aber gleichwohl von AmtSwegen
geahndet werden sollen, nimmt er die Erklärung der Per.
soncn, die darüber Auskunft geben können, zu Protokoll,
und übersendet dem Rcgicrungöstatthaltcr seinen Bericht.

4l. Bei Unglücksfällen, die sich in seinem Gemeinds. Z

bezirk ereignen, liegt ihm die Aufsicht über die HülfSanstal-
ten, und wenn nicht eigene Beamte mit der Leitung dcrsel.
bcn beauftragt sind, diese ob. Die OrtSvorgesctztcn sollen
ihm hierin mit Rath und That an die Hand gehen.

H. 42. Der Unrerstatthaller kann Personen, welche sich

an den GemeindSversammlungcn ungebührlich aufführen,
Nachtlärm und Unruhe erregen, und sich auf vorhergegangene
Warnung nicht zur Ruhe begeben, dem RegicrungSstatthalter
zuführen lassen, welcher sie mit einem Verweise entlassen,
oder sie zur Bestrafung an das Gericht verweisen kann.

in. Kanzlei des Regierungsstatthalters.
H. 43. Der NcgierungSstatthaltcr hat seine eigene Kanzlei.

Bis die hiczn nöthigen Anordnungen gesetzlich bestimmt seyn
werden, ist die Amrschrctberci die gemeinschaftliche Kanzlei
der RegierungS- und der gerichtlichen Behörden des AmtS-
bezirkS. Der Amtfchreiber giebt dem RegicrungSstatthalter
einen tüchtigen Schreiber an die Hand, der für diese Stelle
einen besondern Eid zu leisten hat.

H. 44. Dieser Schreiber führt vor dem Verhör des Re.
gienmgSstatthalterS das Protokoll, und besorgt die Korre-
sponden; und die Registratur der laufenden Geschäfte und
dcr Manual-Akten.

§. 45. Die Ausfertigungen, welche der Schreiber deS

RegierungSstatthalterS nicht zu Stande bringen kann, werden
von dem Amtfchreiber besorgt, der einstweilen auch die Aufsicht

über daS Archiv deS RegierungSstatthalterS hat, und für
die Vollständigkeit dcr Registratur verantwortlich ist.

IV. Abwart.
tz. 46. Der AmtSweibcl dient dem RegicrungSstatthalter

zur Abwart, und verrichtet seine Aufträge. Sein
Zeugniß über seine Verrichtungen hat Beweiskraft/

V. Eide.
47. Es schwört dcr Regierungsstatthalter: der

Republik Bern Treu und Wahrheit zu leisten; derselben
Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden; die Gesetze, und
die Verordnungen und die Befehle deS RegicrungSrathcö zu
vollziehen, und durch die Beamten seines Amtsbezirks
vollziehen zu machen; die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung

aus allen Kräften zu handhaben, den RegicrungSrath
schleunig zu berichten, wenn sie gestört oder bedroht werden,
auch demselben von allen Ereignissen Nachricht zu geben,
die ihm bekannt werden, und deren Kenntniß dieser Behörde
nützlich seyn könnte; Jedermann nach Kräften bei seinem
Recht zu schützen; als Administrativrichter strenges Recht zu
halten; in dcr Handhabung dcr Polizei sich dcr größten
Wachsamkeit und Unparteilichkeit zu befleißen; seine AmtS-
befugnissc nicht zu überschreiten, Mieth und Gaben weder
selbst anzunehmen, noch durch die Seinigcn annehmen zu
lassen; überhaupt in allen Punkten dem Gesetze über die
Amtspflichten deS RegierungSstatthalterS genau nachzukommen
und alles zu thun, was ein getreuer Beamter seinem Vater-
landc und dcr Regierung desselben schuldig ist. Alle Gefährdete.

H. 48. Es schwört der Untcrstatthalter: der Republik
Bern Treu und Wahrheit zu leisten; derselben Nutzen zu

fördern und Schaden zu wenden; die Gesetze, und die
Verordnungen und die Befehle des Negierungsraths zu vollziehen;
die Aufträge des RcgiernngSstarthällerS zu befolgen, demselben

von allen Ereignissen, die ihm (dem Schwörenden)
bekannt werden, welche die öffentliche Ruhe und Sicherheit
stören, oder dem NcgierungSstatthaltcr zu wissen nöthig seyn
möchten, sogleich Nachricht zu geben; für die Ruhe und
Ordnung der Kirchgemeinde nach Kräften zu sorgen; sich

in der Ausübung seiner Amtspflichten der größten Unparthei-
lichkeir zu befleißen; Micrh und Gaben weder selbst anzunehmen,

noch durch die Seinigen annehmen zu lassen; dem
Gesetze über die Amtspflichten deS UmcrstatthalterS genau
nachzukommen, und alles zu thun, was ein getreuer Beamter
seinem Vaterlande und der Regierung desselben schuldig ist.
Alle Gefährde w.

§. 49. Der RegicrungSrath ist ermächtigt, den Sinn
dieses Gesetzes zu erklären, wenn die Worte desselben zu
einem Zweifel Anlaß geben sollten.

§. 50. DaS vorstehende Gesetz tritt sofort, auf eine

Probezeit von drei Jahren, vom 1. Januar 1832 an, in
Kraft. Nach Ablauf dieser Probezeit sollen der RegicrungSrath

und die SechSzchner auf die Bestätigung, oder aus
allenfalls nöthige Abänderungen desselben antragen. ES soll
gedruckt, und durch die AuSthcilung an die Beamten und
die Gemeinden, und die Aufnahme in die Sammlung dcr
Gesetze bekannt gemacht werden.

Gegeben in der Versammlung deS Großen Rathes, den

3. Dezember 1831.

Der Landammann,
von Lerber.

Der StaatSschreiber,
F. May.



Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden der

ersten Instanz.

Wir, der Landammann und Große Rath der Republik
Bern,

thun kund hiermit:
Da nach den Bestimmungen der Verfassung den Amtsgerich.

ten neben der Civil- und der Polizei.Gerichtsbarkeit
einstweilen auch die Kriminal-Gerichtsbarkeit innerhalb
ihrer Amtsbezirke zustehen soll; so haben Wir nöthig
erachtet/ ihre dahcrigen Rechte und Verpflichtungen
näher zu bestimmen/ und auf den Antrag des Rcgic-
rungSralhcS und der Scchszehner/

verordnet:
H. 1. Die Rechtspflege in erster Instanz wird durch den

Präsident des Amtsgerichts, als Richter, und durch das
Amtsgericht verwaltet.

Der Nichter soll den Amtsbezirk nie länger als vier
Tage, auch nicht mehr als acht Tage in einem Monat, ohne
Bewilligung des Regierungsrathes verlassen. Er soll weder
ein Handwerk, noch den Beruf eines Advokaten, eines Rechts-
agcnten, eines Notars, oder eines Arztes ausüben, noch auf
eigene Rechnung Getränke ausschenken lassen, nnd die Bei.
sitzer des Amtsgerichts sollen in dem GenchtSbczirke weder
den Beruf eines Advokaten oder eines RechlSagenten aus-
üben, noch auf eigene Rechnung Getränke ausschenken lassen.

2. Der Regierungsrath ernennt auf den zweifachen Vor.
schlag deS Amtsgerichtes, ans der Zahl der Beisitzer, dem

Richter einen Stellvertreter für Fälle von Krankheil oder
Abwesenheit.

§. 3. Der Richter leitet die gerichtlichen Untersuchungen
und Verhandlungen, und beurtheilt die Civil, und die Straf-
fälle, deren Beurtheilung das Gesetz ihm überträgt.

H. 4. Er bewilligt die in dem Amtsbezirke zu bestellen-
den Weibelöverrichtungen (P. 73.), und die Verbote zum
Schutze von Civilrechtcn (C. 362 und P. 338, 342.).

§. 5. Das Amtsgericht ist das ordentliche Civil, und
Polizei-Gcricht, und, bis zu der Aufstellung der Criminal-
Gcrichte, auch das ordentliche Kriminal-Gericht des
Amtsbezirks.

§. 6. Dasselbe hält seine Sitzungen in dem Lokal, das
ihm der Regierungsrath dafür anweisen wird. Ebendaselbst
hält der Richter sein öffentliches Verhör in Civil-Sachen.

H. 7. Zu der Fällung eines Urtheils muß das AmtS-
gericht vollzählig seyn. Für abwesende Beisitzer soll der
Richter Ersatzmänner (Suppleanren), und wenn die ordcnt-
lichen Ersatzmänner nicht ausreichen, außerordentliche, anö
der Zahl der GemcindSvorgesetztcn, mit Ausnahme der Untcr-
statthalter, einberufen, welche von dem Amtsgerichte dazu
bezeichnet worden. Die Ersatzmänner sind bei ihrer ersten
Einberufung von dem Präsident zu beeidigen. (P. 2.)

8. Die bestehenden GcrichtSkrcise sind einstweilen
beibehalten.

§. 9. Die Protokolle der Verhandlungen, die vor dem
Verhöre des Nichters und vor demjenigen des Amtsgerichts
vor sich gehen, sollen, so wie die Beschlüsse nnd die Urtheile
der einen und der andern dieser Behörden, in das Manual
derselben eingetragen, und die Ausfertigungen von dem Richter
und von dem Gcrichtschreibcr unterschrieben, und mit dem
GerichtS-Siegcl versehen werden.

H. 10. Die Bestimmungen deS ersten Titels deS allge.
meinen Theils des Gesetzbuches über das gerichtliche Vcr.
fahren in Betreff der Organisation der Gerichts-Behörden
in Ctvil-Sachen bleiben in Kraft.

H. 11. Die Rechte und die Pflichten des Richters und

des Amtsgerichts bei der Verhandlung und der Beurtheilung
von Civil-Sachen sind in allen Theilen die gleichen, welche
jenes Gesetzbuch diesen Behörden ertheilt und auferlegt. Die
Amtsgerichte sollen die Geschäfte zum Spruche übernehmen,
welche ihnen von den Betheiligten unbedingt dazu übertragen
werden. (C. 767.)

Z. 12. In dem rcformirten Theil deS KantonS treten
die Sittcngerichte, welche nach dem Art. 94 der Verfassung
in den Kirchgemcinden aufgestellt werden sollen, an die
Stelle der Chorgcrichte : dieselben stehen zu dem Amtsgerichte
in dem gleichen Verhältnisse, in welchem die Chorgerichle zu
dem Ehegerichte gestanden sind. Der Pfarrer der Kirchge-
mcinde ist in Folge seines AmteS Beisitzer des Sittengcrichts.

13. ES liegt dem Siltengcrichte insbesondere ob,
den Ehefrieden unter den Gemeindsbewohnern zu befördern,
und Ehegatten, die sich nicht mit einander vertragen, zur
Verträglichkeit zu ermähnen. Bei Ehegatten, welche auf eine
Einstellung, oder auf eine Scheidung ihrer Ehe antragen
wollen, ist die Verhandlung vor dem Sittcngerichte als der
Aussöhnungsversuch anzusehen. (P. 138.)

H. 14. Prozesse in Ehe-EinstellungS. und in Scheidungs-
Sachen sind vor dem Richter zu verhandeln, und von dem
Amtsgerichte, welches nun an die Stelle des Ehegerichtes
tritt, zu beurtheilen. Der Richter kann auf den Antrag
eines oder beider streitenden Theile, oder wenn er es schicklich

erachtet, bei der Verhandlung einer solchen Sache die
Zuhörer zum Austritte vermahnen.

§. 15. Alle Urtheile, durch welche auf eine Ehescheidung
erkennt wird, und die von den Betheiligten selbst nicht weiter

gezogen werden, sind dem Obergerichte zur Revision ein-
zusenden, welches das endliche Urtheil spricht, ohne in dem
letztern Falle die streitenden Theile vor sich zu bescheiden.

h. 16. Die Mitglieder des Sittengerichts treten in Be-
tress der Anzeigen von außerehelichen Schwangerschaften
an die Stelle der Mitglieder des Chorgerichts; die Sitten,
geeichte, in Betreff der Abhörung der schwangern Weibs-
Personen, und der Mittheilung der Anzeige derselben an den
Beklagten, an die Stelle der Chorgcrichte (Civil-Gesetzbuch.
Satzung 173 bis und mit 178. Gesetz über den Kinder,
mord vom 18. Hornung 1823), und das Amtsgericht an die
Stelle deS Ehegerichts.

BiS zu der Einführung der Sittcngerichte setzt das
Ehegericht seine Verrichtungen als Chorgericht der Stadt Bern,
und die Chorgerichle auf dem Lande die Verrichtungen fort,
die ihnen blSher in dieser Beziehung obgelegen sind.

H. 17. Die Klage der Mutter gegen den Urheber der
Schwangerschaft muß wie eine Civilklage bei dem Richter
angebracht werden. Dieser eröffnet ihr, ohne sernern Aus-
söhliungsvcrsuch, durch die Bewilligung der ersten Vorladung,
das Recht, und wciSt die Sache nach vorhergegangener
summarischer Verhandlung derselben, zur Beurtheilung an
das Amtsgericht.

18. Der Richter führt die Hauptuntersuchung über
die Anzeigen von geringern Verbrechen und Vergehen, die
nach dem 29 des Gesetzes über die Amtspflichten deS Ne-
gierungSstarrhaltcrS von diesem vorläufig untersucht, und dem
Richter zum weitern Versahren zugewiesen worden, und legt,
nach vollendeter Untersuchung, die Akten dem Amtsgerichte
zur Beurtheilung vor.

§. 19. Von einem Strafurtheile des Amtsgerichts,
welches eine Geldstrafe von einhundert Franken, oder eine

Polizei-Gefangenschaft von zehn Tagen übersteigt, findet die
Wcitcrziehung an das Obergericht statt.

20. In Sittenpolizei-Sachen, und in Strafpolizei.
Sachen, die nicht von Amts wegen zu ahnden sind, wie
z. B. geringere Frevel, Ucbcrtretungen von Verboten in
Civil-Sachen, ungesittetes Betragen gegen Beamte, fällt der



Richter/ nach vorhergegangener summarischer Untersuchung
derselben / das Urtheil.

tz. 2l. Von einem Strafurthcile des Richters / welches
eine Geldstrafe von zwanzig Franken/ oder eine Polizei-Ge-
sangenschafl von acht und vierzig Stunden übersteigt, findet
die Wcirerzichung an daS Obergcricht statt.

h. 22. Die Strafurthcile des Richters werden bloß auf
Verlangen des Bethciligten / oder wenn er die Weitcrzichuug
erklärt, förmlich ausgefertigt.

§. 23. Die Weilerzichung eines Strafurtheils in Polizei-
sachen muß binnen der Nothfrist von vierzehn Tagen, von
der Eröffnung desselben an zu rechnen, bei dem Richter des

Amtsgerichts, welcher dasselbe gefällt, oder welcher selbst

gcurtheilt, erklärt werden.
§. 24. Dieser soll den Tag, wann eS geschehen, in daS

Urtheil einschreiben und in die Controle eintragen, und dem

Appellant und seinem Advokat Gelegenheit verschaffen, die
Akten einzusehen.

tz. 25. Von der Erklärung der Weiterziehung an soll
der Appellant binnen der Nothfrist von dreißig Tagen seine

Beschwerdeschrift zu den Akten geben, und der Richter diese
dem Obergerichte übermachen.

Hat der Appellant einen Gegner, so muß er eS ihm an-
zeigen, wenn er eine Beschwcrdcschrift einzureichen gedenkt,
und dem Richter daS Zeugniß, daß dieses geschehen sey, bei
der Einreichung derselben vorweisen. Der Richter soll hierauf
dem Appellat und seinem Advokat Gelegenheit verschaffen,
die Akten und die Beschwerdeschrift einzufehen, und ihm von
diesem Zeitpunkt hinweg eine Nothfrist von dreißig Tagen
zu Einreichung seiner Äntwortschrift bestimmen. In diesem
Falle Übermacht er die Akten erst nach dem Ablauf der zweiten

Nothfrist dem Obergerichte.
§. 26. Wenn der NegierungSstatthalter dem Richter die

Akten der Voruntersuchung eines schweren Verbrechens oder
Vergehens Übermacht (Gesetz über die Amtspflichten deS Re-
gicrungSstatthalterS tz. 3V); so soll er zugleich die Personen
zu seiner Verfügung stellen, die er dieser Sache wegen in
Verwahrung genommen, und ihm auch die in Beschlag
genommenen Schriften und Sachen übergeben.

z. 27. Findet der Richter Bedenken, über die in den
Akten enthaltenen VcrdachtSgründe eine Hauptuntersuchung
anzuheben; so soll er hierüber von dem Justiz - und Polizei-
Departement eine Weisung verlangen.

§. 28. Diese Behörde soll, je nach den Umständen, den
Richter anweisen, die Voruntersuchung zu vervollständigen,
die Hauptuntersuchung anzuheben, oder, wegen aufgehelltem
oder nicht zureichendem Verdachte, die Untersuchung fallen
zu lassen, oder sie einzustellen.

z. 26. Auf die gleiche Weise hat sich der Richter an
das Justiz- und Polizei-Departement zu wenden, wenn er
Bedenken trägt, die eingezogenen Personen länger im Verhaft
zu behalten. Gedenkt eine eingezogene Person um Entlassung
aus dem Verhafte nachzusuchen; so muß fie ihr Begehren dem
Richter eröffnen, welcher, vor Anhcbnng der Hauptuntersuchung

an das Justiz- und Polizei-Departement, und nach
Anhcbung derselben an daS Obergcricht darüber cinbcrichtcn
soll.

z. 36. Die betreffende Behörde kann auf den Bericht
des Richters, und nach der Bewandniß der Sachen, die
eingezogene Person gegen Sicherheitsleistung, oder ohne solche
des VerhaftS entlassen.

Z. 3l. Die Hauptuntersuchung hat zum Zweck, die
Thatsachen außer Zweifel zu setzen, auf welche sich daS Urtheil
gründen muß, nämlich:

->) Den Thatbestand, oder die Gewißheit, daß ein
Verbrechen, und zwar ein Verbrechen einer bestimmten Art,

z. B. eine Tödtung, ein Diebstahl mit Einbruch,
begangen worden, oder daß eS nicht begangen worden,

l,) Den Urheber, oder die Gewißheit, daß der Angeschul¬
digte dieses Verbrechen begangen, oder daß er eS nicht
begangen habe.

o) Den Grad der bösen Absicht, welcher dem Urheber dabei
zur Last fällt, und

st) Die Umstände, die geeignet find, auf die Schärfung
oder auf die Milderung der Strafe einzuwirken.
Z. 32. Der Richter hat daS Recht, alle erlaubten Mittel

zu gebrauchen, um den Zweck der Hauptuntersuchung zu
erreichen. Wer ohne zureichende Entschuldigungsgründe seine
Vorladung nicht befolgt, ist als ein widerspäustiger Zeuge
anzusehen.

z. 33. Er hat das Recht, Vorführungs- und VerhaftS-
befehle zu erlassen, Augenscheine zu veranstalten, und, unter
Beobachtung der Vorschrift des z. 26 des Gesetzes über die
Amtspflichten des Regierungsstatthalters, Haussuchungen an-
zubefchlen, Sachen und Schriften in Beschlag zu nehmen,
und die letztcrn zu untersuchen. Die Staats-Polizeidiener
stehen ihm hierin zu Befehl.

§. 34. Der Richter soll sich weder unwahrer
Vorspiegelungen, noch Verheißungen oder Drohungen bedienen, die
er nicht zu erfüllen im Stande ist, um dem Angeschuldigten
ein Geftändniß abzulocken.

Z. 35. Der Angeschuldigte hat daS Recht, sich auf
Beweismittel zu berufen, die der Richter, in so weit eS ihm
möglich ist, zu den Akten bringen soll.

5. 36. Der Richter darf den Angeschuldigten wegen Ver-
letzung der Achtung, die er seinem Amte schuldig ist, oder
wegen beharrlicher Verweigerung bestimmter Beantwortung
seiner Fragen auf vier Tage in strengere Gefangenschaft
setzen, und ihm so viel von seiner gewöhnlichen Kost ab-
brechen, als ohne Nachtheil der Gesundheit geschehen kann.
Härtere UngehorsamSftrafcn müssen durch daS Amtsgericht
angeordnet werden.

Der Beschluß, durch welchen der Richter oder daS Ge-
richt eine Ungehorsamsstrafe verhängt, ist in den Akten an-
zumcrken.

§. 37. Der Regierungsrath und die ScchSzehner find
ermächtigt, eine Instruktion über die Führung der Kriminal-
Untersuchungen abfassen zu lassen, die dem Richter bis zu
der Erlassung eines Kriminal-GcsctzeS zum Leitfaden dienen
soll: einstweilen muß sich derselbe an die Instruktion für
die Oberamtmänner und Amtsgerichte vom 5. August l863
(Gesetze und Dekrete, Theil I., Seile )4.5 u. ff.) halten.

h. 38. Wenn der Richter die im H. 3l bezeichneten
Thatsachen so weit erörtert glaubt, als eö die Umstände zu-
lassen; so soll er die Akten dem Obcrgerichte übersenden,
und dieses ihn anweisen unerledigte Punkte genauer zu
erörtern, oder die Akten als beschlössen dem Amtsgerichte zur
Beurtheilung vorzulegen.

H. 36. Nach dem Aktenbeschlusse soll der Richter den
Angeschuldigten anfragen, ob er sich selbst vertheidigen, oder
sich durch eine andere Person vertheidigen lassen wolle? und
sowohl ihm alö seinem Vertheidiger die Einsicht der Akten
gestatten, und dem letztern Gelegenheit verschaffen, den
Angeschuldigten zu besuchen.

46. Zieht der Angeschuldigte vor, sich erst bei der
Beurtheilung des ObergerichtS selbst zu vertheidigen oder
durch eine andere Person vertheidigen zu lassen; so steht
ihm dieses frei.

(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)
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Anzeiger
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Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Samstag, den 7. April 1832.

Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden der
ersten Instanz.

(Beschluß.)
5. 4t. Wenn bei der amtögerichtlichen Beurtheilung

Stimmen zu der Todesstrafe fallen; so soll selbst solchen An-
geschuldigten, die auf das Recht zur Vertheidigung Verzicht
gethan, von dem Präsident des ObergcrichlS ein fähiger
Vertheidiger nach seiner Wahl gegeben werden. Ein Advokat,
der außerordentlicher Weise einen solchen Auftrag erhält,
ist dafür bei den Geschäften, welche die Advokaten von AmtS
wegen übernehmen müssen, gehörig zu berücksichtigen.

5. 42. Der Angeschuldigte oder sein Vertheidiger hat
das Recht, noch vor der Vertheidigung auf Vervollständigung
der Akten anzutragen: das Gericht soll über jeden solchen

Antrag, dem nicht bereits von dem Richter entsprochen wor-
den, ein Urtheil fällen.

§. 43. Der Richter ernennt gleich nach dem Aktenbeschlusse

ein Mitglied des Amtsgerichts zu der Entwertung
der Anklagsakte, in welcher die aktenkundigen Thatsachen,
nach Anleitung des §. 3l, auseinanderzusetzen sind, und auf
die Anfügung der gesetzlichen Strafe angetragen werden soll.

§. 44. Das Mitglied des Amtsgerichts, welches die

AnklagSakte verfaßt, darf weder an der Berathung, noch

an der Fällung deS Urtheils Theil nehmen. Ein Ersatzmann
muß hiebet seine Stelle vertreten.

§. 45. Bei der Fällung des Urtheils soll über jeden der
im 5.31 bestimmten Punkte eine besondere Umfrage statt finden.

§. 46. So wie daS Urtheil gefällt und ausgefertigt ist,
Übermacht der Richter die Akten dem Obergerichte.

§. 47. Der Richter soll über alle Polizei- und Criminal-
fachen, sie mögen ihm von dem RcgierungSstatthalter zugc-
wiesen (§.18 und 26), oder bei ihm selbst anhängig gemacht
worden seyn (§. 20), eine Controle führen, auf welcher die

Verfügung zu bemerken ist, die er ln Betreff dcö Geschäfts
getroffen. Aus dieser Controle soll er alle Monat einen AuS-

zug an das Justiz- und Polizei-Departement einsenden. Er
soll auch alle Monat die Gefangenschaften besuchen, um zu

erfahren, ob die Gefangenen den Vorschriften gemäß behan-

dclt werden (Gesetz über die Amtspflichten des RegicrungS-
statthalterS, §.32), und wenn er von dem RegieruugSstatt-
haller zu einem Augenscheine eingeladen wird (ebendaselbst

§.24), dieser Einladung entsprechen: eö sey denn, daß er

durch Amrögcfchäfre daran verhindert werde.
§. 48. Künftig soll das Amtsgericht feine eigene Kanz-

lci haben. Biö die nothwendigen Anordnungen dafür getroffen

sind, ist der Amtschreiber der ordentliche Gcrichtschrcibcr.
§. 40. Derselbe hat in seiner Eigenschaft als Gericht-

schreibet die gleichen Pflichten zu erfüllen, dle er bisher in
dieser Eigenschaft zu erfüllen hatte.

§. 50. DaS Gericht ernennt einen GcrichtSwcibcl, dessen

AmtSgcschäfte in den Satzungen P. 5 und 74 bis und mit
76 bestimmt find.

§. 51. ES schwört der Amtsrichter (Präsident): der
Republik Bern Treu und Wahrheit zu leisten; derselben
Nutzen zu fördern und Schaden zuwenden. Jedermann, der
ihn um gerichtliches Gehör anspricht, geneigtes Gehör zu
geben; Niemand eine gesetzliche RechtShülfe, für die ihn der-
selbe angeht, zu verweigern, oder eine gesetzwidrige zu ge-
stallen; bei der Verhandlung der Prozesse die gesetzlichen
Vorschriften genau zu befolgen; die Sachen, deren Beurthei-
lung daS Gesetz ihm überläßt, nie ohne vorhergegangene ge-
nane Untersuchung, und immer nach dem strengen Rechte zu
beurtheilen; bei Untersuchungen von Verbrechen und Vergehen
mit größter Vorficht zu Werke zu gehen, und nie durch ein
unüberlegtes Verfahren weder die öffentliche Sicherheit, noch
das Recht deS Angeschuldigten zu gefährden ; sich zu der
Auffindung der Wahrheit keiner unerlaubten Mittel zu bcdie-
nen, und die Thatsachen, welche für die Unschuld deS An-
geschuldigten zeugen, mit der gleichen Sorgfalt zu Tag zu
fördern zu suchen, wie die, welche für seine Schuld zeugen.
Ueberdieß hat er noch den Eid der Beisitzer zu leisten.

§. 52. ES schwören die Beisitzer des AmtSgc-
richtö: der Republik Bern Treu und Wahrheit zu leisten;
derselben Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden; den
Sitzungen deS Gerichts fleißig beizuwohnen; die vorkommen,
den Prozeßakten genau zu lesen, und die Vortrüge der Be-
thciligtcn mit Aufmerksamkeit anzuhören; in Civil-, Polizei-
und Criminal-Sachcn nach bestem Wissen und Gewissen, ohne
Ansehen der Person, nach den Gesetzen des KantonS zu ur-
theilen; zu verschweigen, worüber sie zur Verschwiegenheit
crmahnt werden, und Alles, woraus Schaden oder Nachtheil
entstehen könnte: die Meinungen, welche die übrigen Ge-
richtSglicder bei dem Urtheile geäußert, Niemand zu
offenbaren; unter kcinerlet Vorwand Mieth oder Gaben, weder
selbst anzunehmen, noch durch die Seinigen annehmen zu
lassen, und überhaupt Alles zu thun, was ein gewissenhafter
und unparthciische''Richter Gott, feinem Gewissen und seinem
Vaterlande schuldig ist. Alle Gefährde w.

§. 53. Der NegierungSrath ist ermächtigt, den Sinn
dieses Gesetzes zu erklären, wenn die Worte desselben zu
einem Zweifel Anlaß geben sollten.

§. 54. Das vorstehende Gesetz tritt sofort auf eine
Probezeit von drei Jahren, vom 1. Januar 1832 an, in
Kraft. Nach Ablauf dieser Probezeit sollen der RegicrungS-
rath und die ScchSzchncr auf die Bestätigung, oder auf
allenfalls nöthige Abänderungen desselben antragen. ES soll

gedruckt, durch die AuStheilung an die Behörden und an die

Gemeinden, und durch die Aufnahme in die Sammlung der

Gesetze bekannt gemacht werden.
Gegeben in der Versammlung deS Großen Rathes, den

3. Dezember 1831. Unterschriften.



Etat des Regierungsraths, des Obergerichts und der

Departements.

Landammann, Präsident des Gr. RathS.
Dit. Herr Karl v. Lerber.

„ Anton Simon, Viccpräsldent.
R e g icr u n g S - R a th.

l u. L>err Ti'charner, Karl Friedrich, von Bern, Schultheiß.
Koch, Karl, von Bern und Thun, Vicepräsident.
Bürki, Samuel, von Bern.

„ Tillier, Anton, von Bern.

„ Neuhaus, Karl, von Viel.
„ von Tavel, Karl, von Bern.

„ von Jenner, Abr. Rud. Ludwig, von Bern.

„ Geiser, Johann, von Roggwyl.
„ Vautrey, Joseph Franz, von Pruntrur.
„ Tscharner, Friedrich, von Bern.

Ganguillet, Franz, von Cormoret.

„ Herrcnschwand, Christian, von Bern.
» Lohner, Karl, von Thun.
-, Wvß, Joh. Gottlieb, von Bern.

„ Otth, Ludwig Albrecht, von Bern.

„ Kohler, Friedrich, von Nidau.
Schneider, Johann, von Langnau.

S t a a t S k a n z l e i.
Staatsschreiber, Hr. Alb. Fried. May.
Erster Rathschrciber, Hr. Fr. Ludw. Wurstcmberger.
Zweiter Rathschreiber, Hr. Fried. Stapfer.
Erster Substitut, Hr. Gabriel May.
Zweiter Substitut, Hr. Friedrich Lehmann.
Uebcrsctzer, Hr. Joh. Em. Gouzy.

A m män n c r.
Herr Friedrich Liithardr.

„ Albr. Fricdr. Tscharner.

ScchSzehner des Großen Rathes,
l il. Herr Dennler, Friedrich, Amtsvcrwcser zu Langcnthal.

'Knechcenhofer, Friedrich, in Sumiswald.

„ Kernen, Jakob, von Münsingen.

„ Roth, Jakob, von Wangen.

„ Münger, Johann, von Schupfen.

„ Probst,' Jakob, von Ins.
Kasthofer, Karl, von Bern.

„ Jmhoof, David, in Bern.
Micscher, Johann, von Walkringen.

„ Fromm, Ludwig, von Burgdorf.
Mani, Johann, von Thun.
Schnell, Johann, Prof. in Bern.

>, Jaggi, Albrecht, Advokat in Bern.
-> Joneli, Samuel, von Völligen.
„ Äteinhauer, Friedrich, von RiggiSberg.
„ Seiler, Johann, von Jnterlacken.
Bleibende Kommissionen des Großen Rathes.

Bittschriften-Kommission.
'I'll. Herr Landammann von Lerber, Präsident.

„ Geiser, RegicrungSrath.
Ganguillet, Regierungsrath.

„ Grimm, Großrath.
„ Aubry, Oberrichter.
„ Bitzius, Oberrichter.

Wir geben hier, auf vielseitig gehörte Wunsche hin,
vorläufig einen Etat der wichtigsten Behörden und Beamten;
ein vollständiges Verzeichnis wird das in wenigen Wochen
in der Stämpstischen Buchdrucker« erscheinende RcgimentS-
buch der Revublik Bern liefern. Red.

Staa tswirthschast. Kommission.
Dir. Herr Laudammann von Lerber, Präsident.

„ Kohler, RegierungSrath.
„ Penserot, Kroßrath.

Knechtcnhoser, von Thun, Großrath.
» Jäggi, von Leuzigen, Großrath.

Kontrolle-Kommission der Entschädigungen der
GroßrathSglieder.

Dit. Herr Durhcim, Stadrbuchhaltcr, Großrath.
» Bolz, Großrath.
» Hiltbrunncr, Großrath.

O b e r g e r i ch t.
Dit. Herr v. Wattenwyl, i>r. a., gew. Verhörrichter, Präsident.

» Herrmann, g., gew. Fürsprech, Vicepräsident.
„ Daxelhofer, gew. Appcllationsrichter.
„ Aubry, gew. Prokurator.
» Durhcim, l)u. g. und gew. Prokurator.
,> Studer, Oberstl., gew. canck. à.
„ Risold, Oberstl., gew. Prokurator.
» BiyiuS, gew. Prokurator.
« Bclrichard, Aug., gew. Prokurator.
„ Frey, vu. st., gew. Prokurator.
» Jaggi, Emanuel, gew. Prokurator.

Kommissionen dcS Obergerichts.
1) Kriminal. Kommission.

'lit. Herr Daxelhofer, Präsident.
„ Aubry.
„ BitziuS.

2) Justiz, und Polizei. Kommission.
Dir. Herr Herrmann, Präsident.

„ Studer.
» Jaggi.

3) Moderations - Kommission.
Dir. Herr Durheim, Präsident.

„ Risold.
„ Frey.

Supplcanlen des ObergerichtS.
Dit. H»err Hahn, Alt-Amtschreiber.

„ Laulcrburg, Prokurator.
„ Balsiger, gew. Appellationsrichcer.
„ vacat.

Staatsanwalt. — vaeat.
Obergerichlschreiber.- Hr. R.v.Lutcrnau. (acl inte,.)

Die Kanzlei befindet sich in dem Rathhause.
Die Departemente des Regierungsrathes.

.v. Diplomatisches Departement.
Dit. Herr Schultheiß Tscharner, Präsident.

Tillier, RegicrungSrath, Vicepräsident.
„ NeuhauS, RegierungSrath.
„ v. Ernst, Großrath.
„ v. Herrcnschwand, Großrath.
>> Kasthofer, Großrath.
„ Grimm, „

Sekretair, — Hr. Moriz v. Stürler.
Die Kanzlei befindet sich im Stistgebäude.

L. Departement des Innern.
Dit. Herr Tscharner, RegierungSrath, Präsident.

« Otth, Regierungsrath, Vicepräsident.
„ Geiser, RegierungSrath.
„ Lutz, !>>-. U«l., Großrath.
7, Meßmer, Fürsprech, Großrath.
>, Gcißbühler, Großrath.
7, Bücher ulliö Gerner, Großrath.

Erster Sekretair, Sr. C. L. v. Wattenwyl.
Zweiter „ vacst.
Dritter „ Hr. Wehren von Saaneu.

Die Kanzlei befindet sich im Stiftgebäude.



1) Kommission für Landeskultur.
'i'it. Herr Tscharncr? Reg.-Rath? Präsident.

„ Geiser/ Reg.-Rath.
„ Pfänder? Friedrich/ Hauptmann.
>> Hofmcyer? Oberst.

A Kommission für Handel und Industrie,
i'it. Herr Bucher/ Großrath/ Präsident.

Geißbühler/ Großrath.
» Kupfer/ Negotiant/ Großrath.
„ Nägeli? Negotiant/ Vater.
„ Gerber von Wabern/ Großrath.

3) Kommission für daS Gemeindewesen. (Mit Inbegriff der

Brandassekuranz - Anstalt.)
'I'it. Herr Geiser/ Reg.-Rath/ Präsident.

„ Meßmer? Großrath.
» Geißbühler/ „

Sekretair der Brandassekuranz. Anstalt: Hr. Fr. Tscharner.
4) Kommission für das Armenwesen und die Landsaßcn.

'i'it. Herr Otth/ Reg..Rath/ Präsident.
„ Bucher/ Großrath.
» Rikli/ Helfer am Münster.
» Ziegler/ Großrath.

„ Knuchel/ Stempeldirektor.
Sekretär für die Landsaßen-Kommission: Hr. LanghanS/

Notar.
5) SanitätS-Kommission. (Noch nicht ernannt.)
6) Insel- und Außerkrankenhaus.Direktion.

Vom RegierungSrath ernannt:
rit. Herr Otth/ RegierungSrath/ Präsident.

» Gerber von Wabern.
„ Lehmann / Dr. à,l.? von Muri.
„ Balsiger? Amtsrichter.
Von der Stadtbehörde ernannt:

i'it. Herr von Tavel/ gew. Forstmeister.

„ von Sinner/ gew. Rathhausammann.
von Wattenwyl.OugSpurger.

Sekrelair: Hr. Srämpfli/ Notar.
e. Justiz. Departement.

'à Herr Wyß/ RegierungSrath/ Präsident.

„ Vautrey/ RegierungSrath/ Vicepräsident.
» Simon-Robert/ AmtSnotar.

„ von Schiferli/ vr. àvaeat.
Suppleanten.

„ Alb. Zehender? Sohn/ v. Gurnigel.
„ Karl Gerwer/ Prokurator/ v. Bern.

Erster Sekretair: Hr. Fried. Stettler/ -»st inter.
Zweiter „ „ Gottlieb Studer.

Die Kanzlei befindet sich im Stiftgcbäude.
1) PrüfungS-Kollegium für Notarien.

->) Für den alten Kanton.
'i)i. Herr Sam. Kaufmann/ AmtSnotar/ Präsident.

« Em. Jäggi/ Amtsnotar.
„ Joh. Ludw. Schnell/ Stadtschreibcr.

Jaggi/ Advokat/ Suppléant.
„ Zumbrunn? AmtSnotar/ Suppléant.

I,) Für den Leberberg.

„ Karl Moschard/ Reg.-St.? in Münster / Präs.
GagnebiN/ Amtsrichter.

„ Elsäßer/ Amtschreiber in Pruntrut.
„ Boll/ Amtschreibcr in Münster.
„ Scholler/ Notar zu Lauffen.

2) Centralpolizeidirektion.
Cemralpolizeidirektor/ gâter.? Hr. Scheurer/ v. Erlach.
Chef des LandjägerkorpS/ Hr. Jaquet, Oberstl.

i>. Finanz-Departement,
i'i,. Herr v. Jenner/ Reg..R./ Präsident.

i'it. Herr v. Tavel-Roverea/ Vicepräsident.
„ Ganguillet/ Reg..Rath.
„ G. Simon? Großrath.
„ Kohler allie? v. Rütle/ Großrath.
„ Steiner/ v. Kirchberg/ Großrath.
„ D. Herrmann? Fürsprech.

Erster Sekretär? Hr. Karl Zecrleder.
Zweiter Sekretär? Hr. Fried. Rud. Schärz.

Die Kanzlei befindet fich in dem Rathhause.
1) Buchhalter«.

Buchhalter? veest.
Buchhalter-Substitut? Hr. Eduard von Slürler.
Kassier? Hr. Ludwig Graf? Hauptmann.
ZinSrodelvcrwalter? Hr. L. E. Hahn? Amtsnotar.

2) Lehenkommissariat.
Lehenkommissär? Hr. Abr. Rud. Wyß.
Unterlchenkommissär - vim-.r.

3) Zoll, und Ohmgeld.Kommission.
'lit. Herr von Jenner? Reg.-R.? Präsident.

„ Fr. Köhler? Neg.-R.? von Nydau.
D. Jmhoof? von Burgdorf.

Ohmgeldbczieher v. Bern? Hr. Rud. v. Jenner? v. Aubonne.
Zoll- und Ohmgeld-Sckrctär? Hr. Karl Rodt? von Bern.
Zollarchivar? Hr. Gabr. Gerber? von Bern.
KaufhauSwagmeister? 5?r. Rud. Schmalz.

4) Salzhandlung.
SalzhandlüngSvcrwalter? Hr. Morell? v. Jttigen.
Erster KommiS? Hr. Franz Combe? in Wabern.
Zweiter Kommis? Hr. L. G. Aeschlimann? v. Langnau.

5) Münzkommission.
'i'ii. Herr v. Jenner? Reg.-R.? Präsident.

„ Anton Simon? Großrath.
„ David Jmhoof? von Burgdorf.

Münzmcistcr? Hr. Christ. Fuetcr? von Bern.
6) Forstkommission.

'i'it. Herr Geiser von Lotzwyl? Reg.-R.? Präsident.
„ Ganguillet? Reg.-R.
„ Wyß? LehenScommissär.

Forstmeister? Herr Kasthofer? von Bern.
Sekretär? Herr Jul. Steck? Prokurator.

7) Stempelamt.
Stempcldirektor? Herr R. Knuchel? von Bern.

8) Bergrathkassier? Herr von Herbort? gew. Ohmgcldner.
x. Erziehungsdepartement,

i'it. Herr Neuhaus Reg.-R. Präsident.

„ Tillier? Reg.-R.? Vicepräsident.

„ Lutz? Pfarrer zum heil. Geist.

„ Schneider? Reg.-R.
„ Schnell? Professor der Naturgeschichte.

„ Fellenberg? Vater? von Hofwyl.
„ Fetscherin? WaiscnhauSverwalter.

Ir Sekretär? Herr Hünerwadel? Cand.
2r Sekretär? Herr Fr. Schärcr.

Die Kanzlei befindet fich im Stiftsgebäude.
1) Evangelische Kirchenkommission.

'I'll. Herr C. NeuhauS? Reg.-R. Präsident.

„ Stierlin? Dekan.

„ Lutz? Pfarrer z. h. G.

„ Rickli? Helfer.
„ Schafter? Pfarrer.
„ Baggesen? Helfer.

Köhler? Pfarrer in Worb.

„ Roschi? Pfarrer in Wahlern.

„ Gysi? Pfarrer in Thun.
2) Katholische Kirchenkommission.

'i'it. Herr Vautrey? Reg.-R.? Präsident.



'à Herr Tschann, kath. Pfarrer in Bern.

„ Andr. Lacroix, Handelsmann in Bern.
3) Akademische Kommission.

'à Herr Ant. Tillier, Reg.-R., Präsident.

„ Bernh. Studer, Professor.

„ Wyß, Professor.

„ Uftcri, Professor Gymn.
Schnell, Prof. v. jur.

,1 Lindl I), mecl.

Der jeweilige Prorektor der Akademie zu Bern.
4) Literar. Schulkommission.

rit. Herr Anton Tillier, Reg.-R., Präsident.

„ Ufteri, Prof. Gymn.

„ Rüetschi, Konrektor.
,7 Rytz, Klassenlehrer.

„ Studer, Bernh., Lehrer der Mathematik.

„ Pescholier, Elementarlehrer.
„ Bischoff, Klassenlehrer.

5) Große Schulkommission.
(Siehe das NamenSverzeichniß „Anzeiger- Seite so «nd Zt.)
6) Kleine Schulkommission.

in. Herr Lutz, Pfarrer, Präsident.

^ Sticrlin, Dekan.
» Rickli, Helfer.

Walthard, Klaßhelfer.
Wenger, Privatlehrer.

„ Zürcher, Pfarrer in Oberbalm.
» Tschann, kath. Pfarrer in Bern.

Militär département.
'à Herr Koch, Reg.-R., Präsident.

von Tavel, Reg..R., Vicepräsident.

„ Lohner, Reg..R.
„ Wäbcr, Oberstl.

„ Iaquet, Obersil.

„ Hofmeyer, Oberst.
v. Ernst, Großrath.

Sekretär -»à int. Hr. C. F. Wildbolz, MusteruugSkommissär.
Die Kanzlei befindet sich im Stiftögebäude.

1) Rekrutenkammer. (Provisorisch.)
Herr Oberstl. Lutstorf, Präsident.

„ Risold.
» Iaquet.
„ Major Wildbolz.

2) Direktion der Militärschule.
Präsident, vsoat.

à Herr Studer, Artillerie-Oberstl.
Wäber, Artillerie-Oberstl.

Sekretär, Herr Tscharner, Artilleriehauplm.
3) Garnisons- und Jnstruktionskommandant.

i'it. Herr Oberstl. Lutstorf, von Bern.
4) Pulververwaltung.

Pulververwalter Herr Albert Hcrbort, gew. Oberstl.
Pulverbuchhalter, Herr Em. Wyttcnbach.

O. Baudepartement,
i'it. Herr Bürki, Reg.-Rath, Präsident.

Koch, Reg.-Rath, Vicepräsident.

„ Herrenschwand, Reg.-Rath.
7> Seiler, Großrath.
7, Ryser, „
» Lüthard,
„ Kernen, „

Erster Sekretär, Hr. Albr. Moußon, von Bern.
Zweiter Sekretär, Hr. Joh. Samuel Schneiler, von

Amsoldingen, Rcvtsor auf der Buchhaltern.

Ausschreibungen.

Alle diejenigen Herren Geistlichen, welche sich für die
in Verledigung gekommene nach dem Rang zu besetzende
Pfarre Ringgenberg zu bewerben gedenken, sind angewiesen,
ihre Gründe längstens bis und mit dem 21. April
nächstkünftig an Behörde einzugeben.

Staats-Kanzlei Bern,
G. May, Substitut.

Da der seit zwei Jahren erledigte Lehrstuhl für Phtlo-
sophie an der bernerschen Akademie, zufolge Beschlusses des
RcgierungSratheS, wieder besetzt werden soll, so werden die
Herren Gelehrten, die geneigt seyn möchten, sich um diese
mit einem Gehalt von 1600 Fr. (100Loui6d'or) verbundenen
Stelle zu bewerben, ersucht, sich vor dem 1. Juni
nächstkünftig bei dem Präsidio deS Erziehungsdepartements schriftlich

zu melden.
StaatS-Kanzlei Bern,

G. May, Substitut.

Diejenigen, welche sich für die Stelle eines Archivars
und Registrators der Staatskanzlei zu bewerben gedenken,
werden angewiesen, sich längstens bis und mit dem 21. April
nächstkünftig in der SraatSkanzlei dafür anzuschreiben.

StaatS-Kanzlei Bern,
G. May, Substitut.

Der BildungSanftalt für Primarschullehrer, deren Errichtung

in hiesigem Kanton vom Großen Rath unterm 17. Hör-
nung letzthin ist beschlossen worden, soll nach §. 13 dieses
Beschlusses ein Direktor vorstehen, welchem vornehmlich die
letzte, unmittelbar auf das Wirken des PrimarschullehrerS
gerichtete Bildung der Zöglinge, zu dem aber auch die
Beaufsichtigung «nd Leitung der mit diesem Seminarium
verbundenen Muster-Primarschule zugedacht ist. ES wird hiezu
ein Mann gesucht, welcher die Bedeutung und Aufgabe der
Primär- «nd der Armenschulen, so wie auch die Hindernisse,
mit welchen sie zu kämpfen haben, kennt, und welcher diese
Kenntnisse aus Studien und aus der Bekanntschaft mit dem-
jenigcn, was in Hinsicht desselben auch anderwärts bis jetzt
geleistet worden, und gegenwärtig anerkannt und befolgt ist,
geschöpft hat, und ferner zu schöpfen weiß. Auch muß er
selbst durch eigene Uebung und Erfahrung zum fertigen und
gewandten Lehrer für alle Klassenstufen ausgebildet seyn.
Vor allem aber wird ein Mann von reinem Sinn und Leben
erfordert, ein Mann, der diese Stellung begreift und fühlt,
und der mit hingebungsvoller Liebe sie einzunehmen bereit ist.
Ein belebender Einfluß auf die ganze Anstalt, besonders aber
das Vermögen, die Zöglinge des SeminariumS für ihren
großen und schweren Beruf gegen die in und ausser ihnen
liegenden Hemmungen und Verführungen dauerhaft
auszurüsten, müssen von ihm erwartet werden. Eine einfache Le-
benSwcise auch muß ihn in den Stand setzen, sich fortwährend
in Gemeinschaft mit der Anstalt zu erhalten, und sich als
wahrer Hausvater der großen Familie zu erzeigen, welcher
er vorgesetzt wird. Es ist zu wünschen, daß die Gattin des
Direktors die Pflichten der Hausmutter in der Normalanstalt
übernehme.

Der Direktor bezieht, neben freier Kost und Wohnung
für sich und allfällige Familie, ein Gehalt von 800—1000 Fr.

Die Bewerber für diese Stelle werden angewiesen, sich

vor Ende Aprils in der StaatSkanzlei dafür anzuschreiben.
StaatS-Kanzlei Bern,

G. May, erster Substitut.
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Regmungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Dienstag, den 10. April 1832.

Verzeichnis der Herren Regierungsstatthalter und
Gerichtspräsidenten.

Die Negicrnngsstatthalter der Amtsbezirke.
Amt

7?

71

77

7?

1)

7)

7)

71

7?

77

7)

7)

71

71

71

11

71

71

71

7?

71

11

71

von Lozwyl.

zu Saignelcgicr.
Lerbcr.

von Hochstellen.

Aarberg, Hr. Bencdikt Frieden.
Aarwangcn, Hr. Friedr. Buchmüllcr,
Bern, Hr. Jak. Emanuel Roschi.
Büren, Hr. Joh. Samuel Köhler.
Burgdorf, Hr. Karl Schnell.
Courtelary, Hr. August Laugcl.
Delöberg, Hr. Xaver Borncquc.
Erlach, Hr. Jakob Probst.
Fraubrunncn, Hr. Joh. Jseli.
Frutigcn, Hr. I. D. Schürz.
Freibergen, Hr. Baptist Moreau,
Jntcrlakcn, Hr. Franz Friedr. v.
Konolfingen, Hr. Abr. Jakob Kernen,
Laupen, Hr. Bartholomc Steiger.
Münster, Hr. Heinrich Moschard.
Nidau, Hr. Rud. Müller.
Bicl, Är. Christ. Malti.
OberhaSlc, Hr. Joh. Hugglcr, von Meiringcn.
Pruntrut, Hr. Xaver Stockmar.
Saanen, Hr. Joh. Naaflaub.
Schwarzenburg, Hr. Joh. Kohlt.
Seftigen, Hr. Christen Streit, von Belp.
Signau, Hr. Ulrich Lehmann, von Langnau.
Ober-Simmcnthal, Hr. Cb. Mösching, zu Zweifimmcn.
Nieder-Simmenchal, Hr. Jak. Regez, zu Wimmis.
Thun, Hr. Emanuel Samuel Bernhard von GumoenS.

„ Trachsclwald, Hr. Samuel Güdel.

„ Wangen, 5?r. Franz Rorh.

Die Gerichtspräsidenten der Amtsgerichts-
bezirke.

Amt Aarberg, Hr. Johann Zesiger.

„ Aarwangen, Hr. Joh. Ulrich LcibundGut, zu Langenthal.

„ Bern, Hr. Friedrich Freudenreich.

„ Büren, Hr. Johannes Ncnfcr.
Burgdors, Hr. Joh. Ulrich Widmer.

„ Courtelary, Hr. Joseph Favrot.
„ Delöberg, 5?r. Helg.

Lauffen, Hr. Joseph Fcnninger.
„ Erlach, Hr. Johann Hartmann.
„ Neucnstadt, Hr. Franz Bolreron.
„ Fraubrunnen, Hr. Rud. Ludwig Boßart.
„ Freibergen) Hr. Claudius Anton Garnier, v. Saignclegicr.

Frutigcn, Hr. Johann Jaggi.
„ Jntcrlakcn, Hr. Christian Mühlemann.
„ Konolfingen, Sr. Christen Bigler, zu Wyl.

Laupen, Hr. Christian Romang.

Amt Münster, Hr. Alexander Favrot.
Nidau, Hr. Bencdikt Güdcr.
Bicl, Hr. Sigmund Wildcrmet.
OberhaSlc, 5?r. Johann Müller, von Meiringcn.
Pruntrul, Hr. JgnaziuS Kaufmann.
Saanen, Hr. Franz Jakob Kohli.
Schwarzenburg, Hr. Joh. Pecer Christeler.
Seftigen, Hr. Bencdikt Sträub, von Belp.
Signau, Hr. Peter Widmcr, von Langnau.
Ober-Simincnthal, Hr. Joh. Sehletti, v. Zweifimmen.
Nieder-Simmenthal, Hr. David Tschabold, v. Erlenbach.
Thun, Hr. Jakob Mani.
Trachsclwald, Hr. Jsaak Wißler.
Wangen, Hr. Johann Straßcr.

Publikation.
Auf geschehene Einfrage, ob Protokolls. Auszüge in

Chorgerichtlichcn Angelegenheiten auf Stempelpapier
auszufertigen seyen, hat der RegierungSrath sich veranlaßt gefunden,

unterm 30. März einem Hrn.RcgierungSstatthalter zu Handen

der Behörden und Pfarrer folgende Weisung zu geben.

„ Auf den UnS vom Justiz-Departement erstatteten Rap.
port haben Wir befunden, daß das Kreisschreiben des Obcr-
chegerichlö vom 20. Nov. 1820 irrig ausgelegt worden, und
nach §. 4 deS StcmpelgesehcS vom 22. Mai 1805 alle Akten,
Dokumente und Rechtöschriften dem Stempel unterworfen,
im Kreiöschrctben deS Kleinen Rathes vom 11. Mai 1808
dann als Erläuterung namentlich die chorgerichtlichcn Akten
und Auszüge aus Protokollen erwähnt find. Demnach werden
Ihnen die erwähnten Akten in Anschluß mit der Weisung
zurückgesendet, daß fie allerdings dem Stempel unterworfen
und daher gegen Bezahlung der Stcmpelgebühr zu vifiren
seyen; dem betreffenden Hrn. Pfarrer wollen Sie hicvon
Kenntniß geben, und ihn anweisen, sich in Zukunft zu allen
chorgerichtlichen Akten und Protokollauszügen, die aklen.
kundig gemacht werden sollen, des Stempelpapiers zu be-
dienen.«

Der obige Auszug aus dem erlassenen Schreiben wird
in Folge erhaltenen Auftrags in das amtliche Blatt
eingerückt. StaatSkanzlei Bern.

Beförderungen.
Auf den Vorschlag deS Justiz-DepartementS hat der

RegierungSrath einstweilen und bis zur definitiven Bestellung
der Kanzleien der RcgterungSstallhatter und Gerichtspräsidenten,

erwählt:
Zu einem AmtSschrciber deS Amtsbezirks Frutigcn : Hrn.

Christian Pierrcn, Notar von und zu Adeibodcn.



Zu einem Amtsschreiber des Amtsbezirks Wangen : Hrn.
Amtö-Notar Johann MachyS von Seeberg.

Staats. 5tanzlei Bern/
G. May/ Substitut.

Der RcgieruugSrath hat erwählt/ zu einem ersten
Sekretär dcS BaudepärcementS:

Herrn Albrecht Moußon, von Bern.
Zu einem zweiten «ekrerär dieses Departements:
Herrn Joh. Samuel Schnciter/ von Amsoldingen/

Revisor auf der Buchhaltcrei.
Staats - Kanzlei Bern/

G. May/ Substitut.

Der Große Rath hat zu einem Salzhandlungsvcrwalter
ernannt :

Hrn. Bernhard NiklauS Morcll/ von Bern/ bisherigen
Salzhandlungsverwalter.

Staats-Kanzlei Bern/
G. May/ Substitut.

Beschluß über die Titulaturen.

Der RegicrungSrath der Republik Bern,
Zufolge erhaltener Weisung des Großen Rathes / in

Betrachtung : daß öfterS/ sowohl von Beamten als Partikularen
in ihrer Korrespondenz und in ihren an die Regierung ge-
richteten Begehren/ Formen und Titulaturen in Anwendung
gebracht werden/ die dem Geist der Verfassung nicht
angemessen sind; und daß eine allgemeine Vorschrift zu möglichster

Vereinfachung der in den NegiernngS-Kanzleien, so wie
auch von Beamten und Partikularen dicsorrS zu beobachten-
den Formen und zu gebrauchenden Titulaturen erforderlich sey/

beschließt:
t. Form der schriftlichen Ausfertigungen:

Dieselbe wird bestimmt/ wie folgt:
1) Für alle Gesetze/ Dekrete, Verordnungen, Beschlüsse/

Urtheile: der Name der Behörden ohne vorhergehende
Benennung des Präsidenten, z. B. :

Der große Rath > beschließt;

„ RegicrungSrath /

Das Obcrgcricht k hat zu Recht gesprochen u. s. w.

„ Amtsgericht von tc.

2) Für Proklamationen, Bekanntmachungen und
Patente des Großen Rathes und des RegierungsrathcS:

Wir Landammann und Großer Rath.

„ Schultheiß und RegicrungSrath.
3) Obenanstehcnd au jedem Schreiben der obersten Be-

hördcn soll die Behörde bezeichnet werden, welche schreibt,
und an wen sie schreibt, z. B. :

Der Große Rath :

„ Regicrungsrath > an N. N.
Das Obcrgcricht '

4) In Erlassen von Departement,.'»/ untern Behörden
oder Beamten ist die gewöhnliche Briefform zu befolgen.

5) Von dem Großen Rathe und dem RegierungSrathe
werden nach der in der eidgenössischen Kanzlei und unter
den Ständen eingeführten Form gegen alle schweizerischen
Behörden, Beamten und Partikulären die Worte Ihr und
Euch gebraucht. Alle übrigen Behörden, so wie auch alle
Beamten und Partikularen hingegen werden sich der Worte
Sie und Ihnen bedienen.

li) Am Schluß der Schreiben der drei obersten Behörden

unter sich ist nur beizusetzen:
Mit Hochachtung.
In den Zuschriften dieser Behörden an alle übrigen

Behörden oder Beamten aber wird nichts beigesetzt.
7) Die andern Behörden oder Beamten haben gegen

obere am Schluß beizusetzen:
Mit Hochachtung!

und gegen die übrigen:
Mit Hochschätzung!
Wird von einem Beamten in amtlicher Stellung

geschrieben, so soll vor der Unterschrift daS Amt angezeigt seyn,
wie z. B. : Der NegierungSstatthalter.

Der Gerichtspräsident.
8) Die Adressen der Schreiben sollen ganz einfach an

die betreffende Behörde oder mit Vorsctzung des Wortes
Herr an den betreffenden Beamten gerichtet werden, z. B. :

An Landammann und Großen Rath der Republik Bern.
» Schultheiß und RegicrungSrath der Republik Bern.
„ das Obcrgcricht der Republik Bern.
„ daS Departement.
„ das Amtsgerichts des Bezirks N. N.
» Herrn Landammann, Herrn Schultheiß, Herrn Re-

gierungsftatthalter ü. f. w.
9) In schrisrltchen und mündlichen Anreden sollen die

nachfolgenden gebraucht werden.

2. Mündliche (und schriftliche) Anreden:
Au den Landammann: Herr Landammann, oder Hochgeach¬

teter Herr.
An den Schultheiß: Herr Schultheiß, oder Hochgeachteter

Herr.
An den Großen Rath >

„ „ Regicrungsrath ^ Hochgeachtete Herren.
„ das Obcrgcricht

An ein Departement: Hochgeehrte Herren.
An ein Amtsgericht: Hochgeehrte Herren.
An alle einzelne Beamte oder Mitglieder von Behörden: Herr,

mit der Benennung der stelle, z. B. :
Herr RegicrungSrath, Herr ObcrgcrichlSpräsidcnt,

Herr Obernchter, Herr Großrath, Herr RegicrungS-
statthalter, Herr Amtsrichter u. s. w.
Im Französischen ist nach angenommenem Sprachgebrauch

immer nur zu schreiben oder anzureden: M,,,«,',-,,,'
und Alv-i-nvili'-i, und übrigens die Behörde oder Beamtung
zu bezeichnen.

Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt, den sämmtlichen
Regicrungs- und Gerichts-Kanzleien und allen Gemeinden
mitgetheilt und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden.

Gegeben in Bern, den 22. Februar 1832.
Der Schultheiß,

T sch a r n e r.
Der erste Nathschreiber,

Wurstembergcr.

Abschrift-Schreibens des Hrn. Regierungs-Statthalters
von Thun, vom 15. März 1832, an den Tit.
Regierungsrath der Republik Bern.

Bei Anlaß einer Wasche ist gestern Nachmittag um halb
3 Uhr des Küfer Joh. Müllers Ehefrau von Thun, beim
Krcuzstäg in die Aare gefallen, und weiter unten gegen die
untere Brücke, durch die 'Gebrüder Stalder, Knechte bei
Hrn. Schmid in hier, jedoch schon todt, wieder heraus
gezogen worden.



Ihr Benehmen bei diesem Vorfall ist sehr lobenswerth,
indem der eine allsogleich in die Aare sprang, um jene Person

zu retten, und der andere, als er sah, daß sein Bruder
in Lebensgefahr war, sich auch hinaus wagte und so beiden
Hülfe leistete.

Indem Ihnen hicvon Kenntniß gebe, möchte die Stal-
der bestens empfohlen haben.

Der RegierungS. Statthalter,
v. GumoenS.

Bericht über den Erdbruch in Schwarzenegg.

Am 18. März wurde der Besitzer der Mühle am Hirsi-
bach unlcnher Schwarzenegg wegen verspürter Erschütterung
deö Gebäudes bewogen, diese Wohnung teeren zu lassen. Am
folgenden Abend (also Montag den 19.) merkte der Besitzer
eineS kleinen, unten näher an der Suld stehenden Gebäudes,
daß demselben Gefahr drohe; sogleich verließ er seine Frau
und sechs Kinder, um Hülse zu begehren. Aber kaum hatte
er die nächste Wohnung erreicht, so konnte er ewige Minuten
nachher die scinige nicht mehr erreichen, weil mir fürchterlichem

Knall sich Abgründe durch plötzliches Herunterstürzen
der Erd - und Sandstcinselömassen eines gewaltigen Erd-
bruchö gebildet hatten. Jedoch erblickte er noch bald darauf
in der tiefen Dunkelheit — Licht, wo ungefähr er seine

Geliebten verlassen hatte. DaS Hauö war durch die Vorsehung,
obgleich, wie cS sich später erzeigte, ziemlich weit gesunken,
mit einem einzigen Riß im Keller, ganz erhalten worden.
Die Mühle war zerstört und viele Jucharten dieses
fruchtbaren, aber sehr durch Wasser untergrabenen und beweglichen

Erdreichs auf immer dem Landbau entrückt. Der Hirsi-
bach verlor sich in den Trümmern, kleine Wälder waren
umgeworfen und die Suld in ihrem Laufe durch ',0 biö 60
Schuh hoch aufgethürmten Schult gehemmt, so daß sich eine

bedeutende Wassermasse zu einem länglichten See bildete.
Sobald der RcgicrunqSstatthaltcr von Thun (leider durch
Vernachläßigunq der OrtSbchördcn, erst am Mittwoch den

21. Morgens) davon Kunde erhielt, begab er sich aus den

Weg mit Hrn. Amtöstraßen-Inspektor und meldete nach

genauer Besichtigung des ErdbruchcS ielbst, weil die Gefahr
vermindert war, dem Baudevartemenc noch am 21. den

Bestand der Sache. Am 23. besichtigte der Vorsteher des Bau-
DepartcmentS, Hr. Negicrungörath Bürki, mit Hrn. Werkmeister
Osterrieth die Oerrlichkeit, und gaben Befehl zu schleuniger
Veranstaltung zu den nöthigen Arbeiten, um unter der Leitung des

Hrn. AmtSstraßeii-Inspcktor Teuscher dem Wasser den Ablauf
durch Abgrabmig des Schuttes zu erleichtern, und den Hirsibach,
der sich in der aufgelösten Letl-Masse verlor, wieder in die

Suld zu leiten. Letzteres ist wie ersteres durch einen
Aufseher cisigu,'»!') und 12 Mann unter der Aufsicht des Hrn.
Amts-Straßen-Inspektors folgendermaßen ausgeführt worden.

1) DaS durch den aus 2 Zoll dicken Laden gemachten
hölzernen Kanal fortfließende Wasser, obschon eS einige
Schritte weiter unten, und zwar auf seinem alten Bett, sich

wieder verliert, quillt doch aber unter den unten an der
Suld sich befindlichen großen FelSmassen wieder hervor und
ergießt sich in die Suld, so daß nach richtigem Dafürhalten
einstweilen nichts von großem Nachtheil zu befürchten ist.

2) Die Ausgrabung von den in der Arbeit sich befindlichen

9 Mann geht langsam und mit sehr großer Mühe,
indem nur entweder große Felsblöcke oder aber ein sehr
zäher, im Wasser fast unauflösbarer Lehm daselbst angelrof-
sen wird.

Der 50 bis 60 Schuh sich aufgethürmte Schutt ist nun
erst bei 6 und 8 Schuh durchsressen und daS Waffer fließt

noch an einigen Stellen sebr langsam ab. Die größer»
Steine sind nun durch daS Sprengen mit Pulver in kleinere
zerlegt; daS Wasser hat aber noch nicht Kraft genug, solche
fortzuwälzen.

Damit bei dem Schmelzen deS Schnees oder beim Negen-
weltcr, also beim Anschwellen deö Wassers, sich dasselbe

nicht etwa an einigen Orten Weg bahnen und ausbrechen
könne, sind an zwei solchen unsichern Orten Schwellen
angelegt worden, damit der AuSbruch aus dem Kanal verhindert

werde.
Da solche Berichte dem Bergvolk Ansichten über die

Aushülse in solchen Fällen darbieten können, so wird dieser
Bericht zu gefälliger Einrückung in den Anzeiger der
Redaktion mitgetheilt.

Thun, den 2. April 1832.
Der RegierungS-Statthalter,

v. GumoenS.

Abschrift-Schreibens des Hrn. RegierungS-Statthalters
von Erlach, vom 19. März 1832, an den Tit.
Regierungsrath der Republik Bern.

Letztverflossene Nacht, circa um halb ein Uhr, ist in dem
zwischen den Dörfern Brüttelen und Trciten, Kirchgemeinde
Ins, ganz einzeln gestandenen Hause des achtbaren Ammann
Johann Rudolf Hämmerli von Brüttelen, Feuer auögebrochen,
welches von den Bewohnern aber erst so spät entdeckt worden,
daß sie außer ihrem Leben nur noch drei Bette, einen Wagen,

drei Pferde und vier Stück Viehwaar haben retten
können. Ein jährigeS Sticrlcin und drei Schaafe werden
vermißt und haben wahrscheinlich den Tod in den Flammen
gesunden.

Obschon im Augenblick von den nahe gelegenen Dörfern
Brüttelen und Breiten Hülfe herbei eilte, brannte dennoch
daS Gebäude bis auf den Grund nieder, weil daS Feuer,
durch den sehr starken Ostwind noch mehr angefacht, schon
zu weit um sich gegriffen hatte, um gelöscht werden zu
können.

Aus den auf Ort und Stelle eingezogenen Informationen,
hat die Ursache des Brandes nicht auSgemittelt werden

können; daS Feuer soll zuerst in einer seit mehrern Iahren
nicht gebrauchten, mit Ziegeln belegten Küche entdeckt worden

seyn.
Verdacht von böölicher Fcuereinlegung hat sich keiner

geäußert.
Die Feuerspritze von Treuen war die erste, welche auf

der Brandstätte erschien und Wasser gab, daher selbige auch
Anspruch aus die festgesetzte Recompenz hat. Nach dieser
erschienen noch 12 Feuerspritzen auf der Brandstätte, sowohl
aus nähern als weiter entfernten Oertcrn, sogar von Murren

war eine anwesend und aus dem Kanton Neuenburg
verschiedene aus dem Weg; welche aber auf den Bericht,
daß die Brunft vorbei sey, wieder umkehrten.

Besonders ausgezeichnet haben sich der Schmid Hämmerli
und ein gewisser Schuhmacher in der Hünigengasse zu Brüt-
teln, so wie ein gewisser Zimmermann Lanbscher von Münsche-
mier, durch deren Unerschrockenheit und besondere Thätigkeit
aus dem schon an mehreren Seiten zusammengestürzten, mit
einem italienischen oder Träm-Gewölb versehenen Keller noch
circa 28 Säume Wein, die in einem Lägerfaß enthalten
waren, gerettet wurden.

DaS einzige, was durch die herzugeeilte Hülfe gerettet
werden konnte.

Durch diesen unglücklichen Brand ist demnach der
Ammann Hämmerli—Vater verschiedener unerzogenen Kinder —



mit Ausnahme oben angegebenen 3 Betten und eines Wa.
genS, seiner sämmtlichen Beweglichkeiten und Feldgeräth-
schaften, seines Futters, Getreides und übrigen Lebensmittel,

so wie eines Stierleins, dreier Schaafc und endlich
seines Obdachs beraubt worden!

Da das Gebäude sich in der Brandassekuranz-Anstalt
aufgenommen und versichert befindet, so wird dieser Vorfall
dem Tit. Departement des Innern unter Beilegung des da-
herigen Abschatzungs-VerbalS gleichzeitig angezeigt werden.

Der Regicrungs-Starthalter,
Probst.

Rede, gehalten bei der Eröffnung des Großen Raths am
3. April 1332 von Hrn. Landammann v. Lerber.

In seiner letzten Sitzung, welche ohne Unterbrechung
vom 25. Jänner bis zum 8. März dauerte, hat der große
Rath viele wichtige Arbeiten erledigt, welche zur Erleichterung

des Landes, zur Vervollständigung der Organisation der
neuen verfassungsmäßigen Behörden, zur Bestimmung der
Befugnisse dieser letztern, und überhaupt zu einer tlugcn und
regelmäßigen Anordnung unserer Staats - und Finanzver-
waltung gereichten.

Zu den wichtigsten dieser Arbeiten gehören besonders die
erlassenen Gesetze und Verordnungen über die Herabsetzung
des SalzpreiseS, wodurch das Land jährlich um 250,000 Fr.
erleichtert wird; — die Aufhebung der Militär-DiSpensations-
gebühr für gebrechliche Personen; — das Gesetz über den
Mißbrauch der Presse; — das Gesetz über das Vorrücken
im KantonS-Militär; — das Gesetz über den Fahneneid; —
die Festsetzung des Voranschlags (StaatsbüdgetS) aller muth-
maßlichen Einnahmen und Ausgaben des Staats für daS

Jahr 1832, welcher Voranschlag nun, nach den Beschlüssen
des Großen Rathes vervollständigt, im Druck erscheinen und
zum erstenmal dem ganzen Land über alle Zweige der StaatS-
Einnahmcn und deren Verwendung Auskunft geben wird.
Ferner daS Gesetz über Erleichterung der innern Fabrikation

gebrannter geistiger Getränke, und mehrere andere
organische wichtige Beschlüsse und Verordnungen.

Nun sind Sie, Hochgeachtete Herren, auf heute wieder
einberufen worden, um diejenigen wichtigen Gegenstände zu
behandeln, welche Ihnen durch das Circular angezeigt worden

sind. Zu den wichtigsten dieser Gegenstände, welche
während der kurzen Vcrtagungszeit des Großen Rathes mit
uncrmüdeter Thätigkeit vom Regierungsrath und den betref-
senden Deparrementcn vorberalhen worden, sind zu zählen,
'lstens der Gesetzesvorschlag über eine höhere Werthung der
groben Gcldsorten, und der Antrag zu Niedersctzung einer
Kommission, um die Mittel zu Einführung des französischen
Münzfußes zu untersuchen und vorzuschlagen. In der
Annahme dieses Münzfußes ist das einzige Mittel zu erblicken,
welches sowohl für unsern Kanton, als für die übrige westliche

Schweiz, die sich ohne Zweifel anschließen würde, die
stelS größer werdenden Unordnungen und Nachtheile im
Miinzwcscn gänzlich heilen könnte.

Der 2tc Vortrag betrifft die GemeindS-Organisation und
wird wegen seiner großen Wichtigkeit vermuthlich noch vor
einer endlichen Beschlußnahme dem Land zur Einsicht und
zum Einvernehmen seiner Ansichten mitgetheilt werden.

Der 3 te Vortrag betrifft die den Zehent- und
Grundzinspflichtigen zu gestaltenden Erleichterungen, ein Gegenstand,
welcher die ganze Aufmerksamkeit der Landesregierung verdient.

Der 4 te Vortrag betrifft das zu ertheilende Slimm-
rccht an Schweizer, die nicht KantonSbürgcr sind, ein
Vorschlag, der sich auf unsere freisinnige Verfassung gründet,

und die freundschaftlichen Gesinnungen der bernischen Staatsbürger

gegen ihre Bundesgenossen auf eine edle Weise an
den Tag legen wird.

Der 5re Vortrag betrifft die Revision des Emolumcnten-
Tarifs und Herabsetzung desselben in vormundschaftlichcn
Angelegenheiten, in Rechts- und Betrcibungösachcn, eine
Erleichterung, die allgemein gewünscht wurde.

Der 0re Vortrag betrifft die HandänderungSgebühren.
Durch Ihre Beschlußnahmcn über diese wichtigen Ge-

setzesvorschläge, so wie über ungefähr 40 andere Gegenstände,

werden Sie, Hochgeachtete Herren, dem bettlerischen
Volk einen neuen Beweis darlegen, daß seine Stellvertreter
jede der ihm durch die Verfassung gegebene Hoffnung und
jeden ihm zugesicherten Vortheil, getreu und eifrig zu erfüllen

streben, und auch schon, so viel eö die Möglichkeit und
die zu einer vorsichtigen Prüfung nöthige Zeit zuließen,
verwirklicht haben.

Mit gutem Gewissen dürfen Sie, Hochgeachtete Herren,
so wie die Mitglieder unserer sämmtlichen Regierungsbehörden,

auf die kurze Zeit zurückschalten, in welcher Ihnen so

große und schwierige Pflichten übertragen waren. DaS viele
Geleistete wird sprechen, daß Sie diese Pflichten redlich
erfüllt haben, und unser eben so verständiges als gerechtes
Volk wird eS dankbar anerkennen.

Großmüthige Hülfe hat die Regierung denjenigen
Gegenden unseres KanlonS zukommen lassen, welche durch die
verheerenden Ucberschwcmmungen des vorigen Jahres aller
Lebensmittel entblößt worden sind. — In den Amtsbezirken
Jnterlaken und OberhaSle allein ist für die Nahrung von 6
biS 7000 Menschen durch Sparsuppen gesorgt worden. Die
fernerö nöthige Hülse für die nothlcidendcn Gegenden werden
Sie, Hochgeachtete Herren, gewiß gerne gestatten, und
dadurch beweisen, daß sich unsere unglücklichen Mitbürger stets
einer väterlichen Fürsorge von Seite der Negierung werden
zu erfreuen haben. Die eintretende bessere Jahreszeit wird
auch bald deb herrschenden Noth und Verdtcnstlosigkcit ein
Ziel setzen. Indessen gereicht cö der Bevölkerung des
Amtsbezirkes Jnterlaken zur Ehre und verdient angemerkt zu
werden, daß ungeacht des großen Bedürfnisses, unter welchem
so viele Menschen leiden, doch nicht eine einzige Person
wegen begangenen Vergehen in der Gefangenschaft ist.

Von dem RegierungSralh ist, neben den ausserordcntlichen
Geseyesvorberathungen, eine sehr große Anzahl angehäufter
laufender Geschäfte erledigt worden, und durch die in dem
verflossenen Monat vertheilten Prämien hat sich daS Land
überzeugen können, daß die Regierung die wichtigen Zweige
unserer Landes-Industrie (der Pferd- und Viehzucht) stets
zu befördern und aufzumuntern gedenkt.

Ueber die Verhandlungen der kürzlich beendigten
außerordentlichen Tagsatzung werden Ihnen, Hochgeachtete Herren,
die zurückgekommenen Hrn. Gesandten selbst Bericht erstatten.

Indem ich nun diese Fortsetzung unserer am 8. März
vertagten Sitzung eröffne, lade ich Sie, Hochgeachte Herren,
ein, den Berathungen über die vorliegenden wichtigen Gc-
genstände fleißig beizuwohnen, und dadurch das Zutrauen
des Volkes, welches Ihnen den Entscheid über seine höchsten
Interessen übertragen hat, zu rechtfertigen.

Zu Wiederbesatzung der erledigten Stellen eines Standes-
Buchhalters und eines Ober-Zoll-Verwalters werden diese
Stellen dahin ausgeschrieben, daß die Bewerber für eint
oder andere derselben anmit angewiesen werden, sich läng-
stenS bis und mit dem 20. dieses Monats in der Staatö-
Kanzlei dafür anzuschreiben.

Staats-Kanzlei Bern,
G. May/Subst.



à 23.

A n ztigtr
der

Regterungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freitag, den 13. April 1832.

Großer Rath, den 3. April 1832.

Aus Auftrag des Herrn LandammannS wurden durch ein
Kreisschreiben der SlaatSkanzlei vom 26. März sämmtliche
Mitglieder deS Gr. Rathes eingeladen und aufgefordert, sich heute

zur Eröffnung der Session in der Versammlung einzusinden.
Der Hr. Landammann gab eine Uebersicht der zu behandelnden

Gegenstände, und ermähnte, den Sitzungen fleißig beizuwohnen.
Es wurde ein Schreiben der am 22. und 23. Februar in Bern

abgehaltenen Präliminarsynode der reformirten Geistlichkeit
verlesen, mit welchem der Entwurf einer Synodalordnung
eingesendet und zur Annahme empfohlen wird.

Diese Schrift wurde dem Regierungörath zur Unters»,
chung und Berichterstattung zugesandt.

Eine aus den nämlichen Gegenstand Bezug habende Bitt,
schriftdeö Hrn.Prunct, Klaßhelfer zu Jnterlaken, wurde eben,
falls dem Regierungörath überwiesen.

Die seiner Zeit niedergesetzte Kommission erstattete den

Bericht, daß alle vom Wahlkollegium der Zweihundert in den

Großen Rath ernannte Mitglieder desselben sich über die durch
Z. 35. der Verfassung vorgeschriebene WahlfähigkeitSbedin.
gungen ausgewiesen und denselben Genüge geleistet haben.

Dieser Bericht mit den dazu gehörigen Belegen wird zu
den Akten gelegt.

Hingegen wird der Kanzlei ein Schreiben der gleichen
Kommission wegen Bezahlung ihrer gehabten Schrcibkosten
zugesandt mit Auftrag, den Betrag von Fr. 32 zu bezahlen
und in Rechnung zu bringen.

Aus Auftrag des Amtsgerichtes von Bern wurde durch
dessen Präsidenten die Abschrift eines an den Regierungörath
gerichteten VortragcS eingesandt, welcher eine Darstellung
seiner zahlreichen Geschäfte enthält, mit dem Ansuchen, daß
die Besoldung der Mitglieder im gleichen Verhältnisse gegen
die der weniger beschäftigten Amtsgerichte erhöht werden
möchte. — ES wurde beschlossen, den Regierungörath zu
ersuchen, über diesen Gegenstand Bericht zu erstatten.

Durch Zuschriften an den Großen Rath suchen die HH.
Stierlin, Dekan in Bern, und Kupferschmid, Pfarrer zu Hei-
miSwyl, um Entlassung auS der Schulkommission deö Kantons an.

Beide Schreiben wurden dem RegtcrungSralh zur Be-
richterstattung Übermacht.

Dem Regierungörath wurde ebenfalls zur Untersuchung
zugesandt: das Ansuchen deS Herrn G. zur Brügg, von
Frutigen, um Entlassung von der Stelle eines Majors der
Landwehr im vierten Militärkreis.

Hr.Risold, Mitglied des Obcrgerichtes, zeigt dem Großen
Rathe an: er sey vermöge unserer Militärverfassung schon vor
mehr alS sechs Jahren von aller Militärpflicht enthoben worden

aber nichts desto weniger habe er die Ernennung zu ei-
nem Oberstlieutenant deS fünften Auözüger-Bataillons und
einem Kommandanten des fünften Mtlitärkreises angenommen ;
doch sehe er diesen Militärdienst alö einen bloß freiwilligen

an, und behalte sich das Recht vor, die ihm übertragenen
Stellen niederzulegen, im Fall er finden müßte, daß seine
Kräfte nicht hinreichen, um allen Pflichten Genüge zu leisten.—
Diese Erklärung wird dem Regierungörath zu Handen dcö Mi-
litärdepartcmcntS Übermacht.

Dem Regierungörath wurde zur Untersuchung zugesandt
eine an den Herrn Landammann gerichtete Zuschrift deS Hrn.
Rittmeisters von Hochstetter, eine Darstellung der mit seiner
Stelle verbundenen Einnahmen und Ausgaben enthaltend.

Ferner wurden vom Herrn Landammann folgende seit
der letzten Sitzung an ihn zu Handen des Großen Rathes
gelangte Bittschriften und Vorstellungen vorgelegt:
1) Hintersäßcnder Gemeinde Leimiswyl über das Begehren

der Gemeinde LeimiSwyl erklären daß sie sich mit
Vertrauen darauf verlassen, eö werde die Regierung solche

gesetzliche Verfügungen treffen, daß den beiderseitigen In-
tercsscn nach Gerechtigkeit und Billigkeil Rechnung
getragen sey.

2) Ulrich Gaßer, von RüderSwyl, Anno 1798 im Kampfe
für das Vaterland verwundet, empfiehlt sich um eine
Pension.

3) Niklaus Begert, von Ersigcn, BegnadigungSbegehrcn.
4) Nikl. Guenin von Corgcmont.
5) Brienz, Kirchgemeinde, opponirt gegen Aufrechthaltung

der alten Koncession der Landschaft OberhaSle, vermöge
welcher nur das im Land und bei darin gewachsenem Futter
überwinterte Vieh auf den Alpen gcsömmerl werden darf.

6) Nadelstngcn, Bürgergemeinde, wünscht Beibehaltung
der Einzuggeldcr von Liegenschaften und HciralhS-Ein-
zuggeldcrn.

7) Hinrcrsäßen der Gemeinde Wohlen, Beschwerden über
daS Hintersäßgcld.

8) BäuertSbürgcr, von Schwarzenmatt, Kirchgemeindc Bol-
tigen, wünschen die Steinkohlenlager auf ihrem GemcindS-
boden selbst exploitiren zu dürfen, besonders da die Re-
gierung diese Exploitation nicht selbst für eigene Rechnung

besorgen läßt.
9) Kralligen, Gemeinde, OberamtS Frutigen, beschwert

sich über die ihr von der vorigen Regierung enczo-
gene Seehalde, welche sie zur GipSexploitafton benutzte,
und wünscht Vergütung für den erlittenen schaden und
die fernere Benutzung der GipSgrubcn.

10) Gemeinde Obcr-Dießbach wünscht den Fortbestand der
allda conccssionirten Einzug- und Hintersäßgclder.

11) Müller, Elisabeth, Spinnmcisterin im Zuchthaus.
12) Zedi, Katharina geb. Sommer, von Hmtwyl.
13) Oberschaar, R. Nud, Bernerischer Landsaß, wohnhaft

in Bern.
14) Worb, bürgerlicher Gemeindrath, begehrt Beibehaltung

des HintersäßgeldeS. ^ „15) Hintersäßen von Ursenbach beschweren sich über die Last
des HintersäßgeldeS und wünschen Aufhebung desselben.



16) Fraubrunnen, Aeffligen, Rüdigen und Alchensiüh wün-
schcn Untersuchung des Rüdliger Waldes und Einstcl-
lung jedes Holzverkaufs, bis sich erzeigen wird, daß die-
scr Verkauf ohne Nachtheil für ihre Nutzungsrechte
geschehen kann.

17) Besitzer der Renferischen Mannslehengüter zu Lengnau.
18) Wattenwyl, Gemeinde, wünscht:

Für sich und besonders für ihre Armen einige BeHolzung

aus dem Gurnigel-Wald wie in frühern Zeilen.
2. Erleichterung der Primizabgabe.
3. Aufhebung des Verbots des Verkaufs selbftgebrannter

Wasser und überhaupt freien Verkauf aller eigenen
Erzeugnisse.

Abänderung deS Gesetzes über den Stand der unehelichen
Kinder.

6. Vcrschreibung und Aufbewahrung der Voglsrechnungen
auf den Gemeinden statt auf den oft entlegenen Amtsschrei,
bereien.

6. Abänderung der Satz. 960., wegen Verschreibung von Obli-
gationen durch Notarien, wenn diese Obligationen nicht
eigenhändig und ganz von dem Schuldner verschrieben werden
können.

7. Beibehaltung der Hintersäßengclder für die Bedürfnisse
deS Schulwesens.

19) Ausgeschossene der Landschaft Ober-Simmenthal wün-
schcn eine gesetzliche Bestimmung, daß bis nach vollendeter

Revision der Civilgesetzgebung die Satzungen des

Ober-Simmcnthaler Landrechtes in Bestand und Kraft
verbleiben sollen, besonders über folgende Gegenstände:
Stillstand der Schuldbetreibungen vom 1. Mai bis 16.

Oktober.
2. DaS Zaunbannrccht, Wcidweg und Besatzungen, Schaaf-
scheide, Viehtränke, Zügel - und Winterwege, Viehver-
Pfändung, Schwellenunterhalt, Erbrecht.

20) Bauersame, von Höchstctt-n, wünscht Erleichterung der
ihr obliegenden Zehentpflichtigkeit.

21) Die Bürger von Neucnstadt wünschen freien Verkauf ih¬

rer Weine unter Vorbehalt polizeilicher Reglementc, seye
eS gegen Lösung eines Patentes, wie es unter der
französischen Regierung üblich war, oder gegen eine jährliche
bestimmte Abgabe.

22) Goldöwyl, Gemeinde, wünscht, daß der Steinbruch als
ihr wahres Eigenthum wieder ihrer eigenen Exploitation
und Leitung überlassen werde, wenigstens auf
halbjährliche Probzeit und wollen die Platten einen Kreuzer
per Fuß wohlfeiler liefern.

23) Salzauöwäger aus mehreren AemternMnschen Erhöhung
des SalzauSwägerlohneS auf 10°/g.

24) Fraubrunnen, mehrere Gemeinden dieses Amtsbezirkes
wünschen Ueberlassung eines Theils des GetreidzehmenS
in ihrem Amtsbezirk für ihre Armen und verhältnißmäßige

Vermehrung der BodenzinS-Mutschengclder.
25) Rudolf Daniel Courrant, von der franz. Kolonie, Be¬

gnadigungsbegehren.
26) Bürger von Ligerz, Amts Nidau, wünschen ein allge¬

meines Gesetz wegen Ausschenken deS eignen Weines.
27) Soltermann, Johann von Vechigen, AmtS Bern, Be¬

gnadigungsbegehren.
28) Wählt, Johannes von Zäziwyl, AmteS Konolfingen,

DtspensationSbegehren in Ehehinderniß.
29) Weber, Hans, von Untergraswyl, AmteS Wangen.
30) Höchstetten, Dorfgemeinde, Ansichten über die Häuser.

Assekuranz.
31) Koppigcn, Ober-und Unteralchenstorf, Wyl, Höchstetten,

Hellsaü u.Willadingen, Ansichten über die Häuscrassekuranz.
32) Wyssachengraben, Amts Trachselwald, wünscht Beibe¬

haltung des Hinlersäßgetdeö.

33) Gemeinderath von Saanen wünscht :
1. Daß Zehnten und Bodenzinse nach einer genauen Berech,
nung ihres jährlichen Ertrags in ihrem wahren Werth
loskäuftich erklärt werden.

2. Beibehaltung der Einzugs- und Hintersäßgelder oder
Ersetzung derselben für Religions - und Schulunterricht
durch andere Beiträge.

34)Kirchhöre Koppigen wünscht Beibehaltung der Hinter¬
säßgelder.

35) Bötzingcn, Vingelz und Läubringen wünschen, daß das
örtliche Vorrecht der Stadt Viel, in Betreff des Ohm.
geldeS in den Landgemeinden Bötzingcn, Vingelz und Läub-
ringen aufgehoben und daß diese Gemeinden, als dem
Grundsatz der StaalSvcrfassung angemessen, von deren
Bezahlung befreit bleiben möchten.

36) Landschaft Saanen, betreffend das Armenwesen und die
Beitragspsiicht an die Pfarrgehalte und Pfrundgebäude-
Reparationen.

37) Wynigen, Gemeinde, Ansichten über die Gebäude-Asse-
kuranz.

38) Wittwer, Sam. auf der Egg, zu Aesche, Amts Frutigen.
Alle dieie Schriften werden dem Regierungsrath

übersendet, um sie zu untersuchen und je nach ihrem Gegenstand
entweder darüber zu verfügen oder dem Großen Rath Bericht
zu erstatten und Anträge zu machen.

ES wurde ein Anzug des Hrn. Regierungsraths v. Tavcl
verlesen, dahin gehend, daß die Stelle eines StandcSbuchhal-
terS und eines Oberzollverwalters ausgeschrieben und noch in
dieser Session deS Großen Rathes besetzt werden möchten.

Unter Ankündigung eines umständlichen schriftlichen Bench-
tes der hiesigen Gesandtschaft auf der am 30. März geschlossenen
Tagsatzung wurde vom Herrn Schultheiß eine vorläufige mündliche

Anzeige darüber gemacht.
Dann schritt man zur Berathung cineö gedruckten, allen

Mitgliedern deS Großen Rathes zugesandten Vortrags deS
Ftnanzdepartementeö über das Münzwesen und eines damit
verbundenen Gesetzesvorschlags. Der erstere gieng von dem
Gesichtspunkt aus, daß einerseits nur durch Annahme deS
französischen Münzsystems den Wirren unsers Münzwcscns ein
Ende gemacht werden könne, und andererseits dem im täglichen

Verkehr sich zeigenden Mißbrauch einer nicht gleichförmigen

Werthung der französischen Fünffrankenstücke und der
Brabänterrhaler in den verschiedenartigen Einnahmen und
Ausgaben gesteuert werden müsse. In ersterer Rücksicht wurde
der Antrag gemacht, eine Kommission niederzusetzen "), um

*) Folgendes ist der Antrag des Finanzdepartemcnts: „Diejenigen
beiden Silbersortcn, welche schon jetzt, und in Zukunft im-
wer mehr, die Hauptfortcn unsers Verkehrs bilden werden,
sind das französische Fünffrankcnstück und der deutsche Bra-
bänterthaler. — Bei der Schwierigkeit, denselben ohne
irgend eine feste Grundlage eine feste, dauernde, richtige
Werthung faktisch wie gesetzlich, zu geben, frà'gt es sich vor
Allem aus, ob nicht eine solche Grundlage gefunden werden
könne, und ob nicht das französische Münzsystcm sich besonders

dazu eigne? — Das Finanzdepartemcnt will Sie,
Hghe. Herren, gegenwärtig nicht mit einer Schilderung

der anerkannten Vorzüge dieses Systems aufhalten. Es
sey ihm bloß vergönnt, hier seine Ueberzeugung niederzulegen,
daß nur durch seine Annahme den sich immer erneuernden und
weiter um sich greifenden Münzwirren ein Ende auf ewige
Zeiten gemacht werden könne. — Wenn auch nicht gehofft
werden darf, daß schon jetzt ein wirklicher Schritt zu
Anbahnung desselben sich eines glücklichen Erfolges zu erfreuen
haben möchte, so scheint es doch an der Zeit, Sachkundigen
die so wichtige Sache in Untersuchung zu geben. — Das
Departement stellt demnach den cinmüthigen Antrag an Wohl-
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zu untersuchen, ob und wie das französische Münzsystem
einzuführen wäre Diesem ward allgemein beigepflichtet und be-

schlössen:
1) Es soll eine Kommission von sieben, durch den Herrn

Landammaim, aus dem Großen Rath oder auch außerhalb

desselben zu ernennenden, Mitgliedern niedergesetzt
werden, mit dem Auftrag, zu untersuchen, ob und wie
das französische Munzsystem in unserm Kanton einzuführen

wäre, und welcher Zeitpunkt dazu geeignet seyn möchte?
2) Diese Kommission soll dem Großen Rath in seiner künf.

ligen Sommersitzung über das Ergebniß ihrer Untersuchung

einen Bericht erstatten.
Abstimmung;

1) Eine Kommission niederzusetzen. Einstimmig.
Aus 3 Mitgliedern 3 St.

^ — mehr gr. Mehrh.

^ — 5 Mitgl 16 St.
^ — mehr gr. Mehrh.

— 7 103 St.
^ — mehr 31 St.

Sie durch das Präsidium ernennen zu lassen. 89 St.
^ à Großen Rath ernennen. 46 St.

In der Sommersitzung Bericht zu erstatten, gr. Mehrh.
— Später 28 St.

Nach einer allgemeinen Umfrage über den Gesetzescntwurf
wurde beschlossen, in denselben einzutreten um ihn artikel-
weise in Berathung zu nehmen.

1. „Vom Tage der Bekanntmachung des gegenwärtigen
„Gesetzes an ist die gesetzliche Würdigung der vollwichtigen gro-
„ben Gold- und Silbersortcn, sowohl für die Staatskassen,
„mit Vorbehalt der hiernach im H.3. folgenden Ausnahmen, als
„für den gewöhnlichen Verkehr unter Privaten auf nachfol-
„genden Fuß festgesetzt:

„Das französische Äierzigfrankenstück Btz. 276
„Das - - Zwanzigfrankenstück - 138
„Das - - Fünffrankenstück - 34s<,

„Der französische LouiSd'or 160
„Der - - Doppellouiöd'or ,320
„Der schweizerische, so wie auch der mit dem Bern-

„stempel versehene französische Neuthaler - 40
„Der Brabänterthaler:

„mit einer Meinung 39?4
„mit anderer Meinung .39

„Der halbe Brabänterthaler im Verhältniß.
„Der Viertelbrabänter -9^*) Die Werthung der verschiedenen bei uns cursi-

dicselben, eine solche Kommission niederzusetzen, und derselben

aufzutragen, Ihnen allfällig in einer bestimmten Frist ein
Memorial vorzulegen: ob und wie das französische Munzsystem

bei uns einzuführen wäre, und welcher Zeilpunkt dazu
geeignet seyn möchte.

') Das Gutachten des Finanzdepartements über die Werthung
lautet: Zu den oberwähnten Hauptsortcn im Einzelne»
übergehend glaubte das Departement bei ihrer Würdigung
folgende zwei Hauptrücksichten im Auge behalten zu sollen : Der
bishrige Abstand zwischen dem faktischen Currcntfuß und dem

gesetzlichen ist ein Uebelstand, dem abgeholfen werden muß.
Der Mißbrauch, welcher daraus, und fast einzig auf die
arbeitenden und ärmern Klaffen fällt, sind zu allgemein bekannt,
als daß sie einer weiteren Erörterung, wohl aber einer
angemessenen Abhülfe bedürfen. Allein eben so unbestreitbar sind

diejenigen Nachtheile, welche aus einer allzuhohen Werthung
für den Kredit im Allgemeinen, für den Gläubiger im
Besondern, welcher auch den Schutz des Gesetzes anzusprechen hat
erwachsen. Eine allzu hohe, oder was das Nämliche ist, eine

unrichtige Werthung der Gcldsorten, müßte früher oder spü¬

renden groben Gold- und Silbersorten betreffend, wurde nach
den verschiedenen Ansichten über die Grundsätze des Münz-
wesenS über die bestehenden Rechtsverhältnisse und dabei zu
beobachtende Billigkeit, und über die Angerissenen zu Beschwerden

Anlaß gebenden Mißbräuche beleuchtet; besonders wurde
auch dabei die wahrscheinliche Einführung des französischen
Münzsystems im Auge behalten. Es ward auch angebracht, daß
es angemessenerseyn möchte, zuerst über 3. zu statuircn und
erst nachher überH. 1.; aber befunden, man wolle bei der
Entwurf stehenden Reihenfolge der Artikel verbleiben. Endlich

wurde beschlossen, den vorgeschlagenen §. 1 mit folgenden

Modifikationen anzunehmen:
1) Das franz. und die in den italienischen Staaten nach

dem gleichen Münzfuß geprägten Fünffrankenstücke zu
werthen auf Btz. 35

2) Den Brabänterthaler - 39^
und dem deutschen Kronenthaler die gleiche
Werthung beizulegen.

Abstimmung.
DaS französische Fünffrankenstück auf B tz.

^ 34 sz zu setzen 59 St.
^ Das franz. Fünffrankenstück auf Btz. 35 zu

setzen 76 St.
^ ^ Den Brabänterthaler auf Batzen 39 ^ zu

setzen 114 St.
Ihm eine andere Werthung zu geben 15 St.

Wegen vorgerückter Zeit wurde die weitere Berathung
aufgeschoben.

Großer Rath, den 4. April.

Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingelangte
Bittschriften und Vorstellungen vorgelegt:
1) Bittschrift des Christen Christ, von Deißwyl.
2) Vorstellung der Gemeinde Biglen.
3) Bittschrift der Gemeinde Safneren zu Verbesserung des

Laufs der Aare und Zihl.
4) Bittschrift mehrerer Schullehrer aus den Amtsbezirken

Aarberg, Büren und Nidau, betreffend ihre niedrigen
Besoldungen.

5) Bittschrift des Gemeindrathes von Rapperswyl.
Alle diese Schriften werden dem RegierungS-Nath zur

Untersuchung und Verfügung oder Berichterstattung zugesandt.
Dem Regierungsrath wird ebenfalls zur Berichterstattung

zugesandt ein Ansuchen des Hrn. Professors v. Tscharner,
um einen Urlaub von einem Jahr, weil er sich ins Ausland
begebe.

In Folge geschehener Ausschreibung und des VortragS
des FinanzdcpartementS wurde zu einem Salzhandlungsverwalter

ernannt:

ter zum Schaden des Landes zurückgenommen werden. Es
wäre indessen thöricht, jetzt gegen eine Maaßregel anzukämpfen,

welche längst schon durch faktischen Mißbrauch des

Gesetzes besteht; es liegt vielmehr in der Pflicht der obersten

Landesbehörde, die weitaus zahlreichern Klassen, auf welchen
dieser Mißbrauch größtentheilS und schwer lastet, vor dem
daraus für sie erwachsenden Schaden zu schützen. Auf diese

Rücksichten gestützt, geht der Vorschlag des FinanzdcpartementS

dahin, das Fünffrankenstück gesetzlich auf Btz. z/,

und den Brabänler mit einter Meinung auf Btz. 39 ^ M
rufen, und zwar für den gewöhnlichen Verkehr, wie für
sämmtliche Staatskassen; für letztere jedoch mit Vorbehalt
der hienach folgenden Vorschriften für die bestehenden Capitalien.

*) In späterer Sitzung wurde das Fünffrankenstück zu 3^/
der Brabänter zu 39^ Btz. gewcrthet.



Hr. Bernhard NiklauS Morell, von Bern, bisheriger
SalzhandlungSverwaltcr.

Auf den Vortrag der Bittschriften-Kommission werden
folgende, ihr während der frühern Session des Großen Rathes
zugewiesene Bittschriften dem RegierungSralh zur beförder-
lichen Untersuchung zugesandt.

1) Bittschrift von 19 in der Stadt Bern angesessenen

Kaufleuten.
3) Bittschrift von neun Käschändlern, dahin gehend, daß

zur Erleichterung des Absatzes inländischer Produkte,
die bisher in der Stadt Bern von den Käsen bezogenen,

unverhältnißmäßig großen Gebühren herabgesetzt werden
möchten.

3) Bittschrift der Eltern des Anton Bucher von Escholz-
matt im Kanton Luzern.
Hieraus wurde die gestern abgebrochene Berathung des

GeseyeS-EntwursS über das Münzwesen fortgesetzt.
„H. 2. Da der französische sogenannte Neuthaler in

„Frankreich selbst herabgerusen worden, und in diesem Staat
„vom Jahr 1834 an außer Kurs gesetzt worden ist, so bleibt

„ dieser Neuthaler von wenigstens 542 Gran Gewicht auf Btz.39
„gewürdigt, und wird vom I.Januar 1833 an ganz in hie-
„sigem Kanton außer Kurs gesetzt."

Der z. 2, die französischen Neuthaler betreffend, wurde
zweckmäßig befunden, nur wurde einerseits angetragen, und
auch beschlossen: es solle zu größerer Deutlichkeit zwischen
die Worte: da der und französische, noch eingeschaltet
werden, nicht mit dem Bernerstempel versehene;
andrerseits dann machte man den Antrag, diese Neuthaler
auf Btz. 39/, zu werthen, aber eS ward beschlossen, bei der
Werthung von Btz. 39 zu bleiben.

Abstimmung.
1. Den Paragraph mit der Redaklions-Verbesserung anzu¬

nehmen einstimmig.

» Den Neuthaler auf Btz. 39 zu werthen große Mehrheit.
' „ „ „ „ 39>/z „ 22 Stimmen,

„tz. 3. WaS die Kapitalzahlungen betrifft, so wird obige

„Werthung sowohl für die Zukunft, so wie denn für die vor
„dem 1. April 1830 errichteten Titel jeder Art, alS gesetzlich

„und verbindlich aufgestellt.
„Hievon sind ausgenommen:

„-«) Diejenigen Titel, welche eine Spezifikation der Geld-
Lotten, und der Würdigung, nach welcher die Schuld abzu-

„tragen ist, enthalten, indem jede daherige besondereStipu-

„ lation in Kraft und für den Schuldner verbindlich bleiben soll.
„d) Ferner die in dem Zeitraum vom I.April 1830 bis

„zumVollziehungStag gegenwärtigen Gesetzes errichteten Titel,
„ welche, wenn sie nicht wie unter li«. s besondere verbindliche

Stipulation«« enthalten, nach dem Fuß von Btz. 34 das
„Fünffrankenftück und Btz. 39 der Brabänlerthaler abbezahlt
„werden sollen."

') Die Wichtigkeit dieses die Kapitalzahlungen betreffenden

') Das Gutachten des Finanz-Departements lautet : „Für die

Kapitalzahlungen wären folgende Modifikationen zu machen:
ES vergeht sich von selbst, daß für diejenigen Titel, in denen

ausdrücklich stipulirt ist, in welchen Sorten, oder nach welcher

Werthung die Schuld abzuzahlen sey, jede daherige Stipulation

rcspektirt werden muß, und demnach das im Wurf
liegende Gesetz sie in keinen Theilen beschlagen kann. — Ist
hingegen in dem Titel bloß die gesetzliche Werthung im
Allgemeinen ausgedrückt, so muß berücksichtigt werden, daß
vordem der Schuldner das Geld meistens in französischen
Neuthalern zu 4o By. erhielt; während dagegen in den letzten

zwei Jahren, seit Erscheinung des Dekrets vom 29. März
S830, die Anlegung von Kapitalien durchgehendS in Fünf-
frankenstücken zu 34 Btz., oder in Neuthalern und Brabäntern

Artikels wurde von verschiedenen Seiten beleuchtet, und
dargethan, daß unser bisheriger Münzfuß sich auf den
Scbwcizerfrankcn von 123/z Gran Silber gründe, nach
welchem dann alle Silbersorlen je nach ihrem Gehalte ge-
werthet worden seyen, so daß eine höhere Werthung der
Geldsorten für Kapitalzahlungen nicht nur eine Abweichung
vom bisherigen Münzfuß, sondern auch eine Verletzung der
EigenthumSrcchte der Gläubiger wäre, die bei der Rückzah-
lung zwar den gleichen Nennwerth, aber einen geringern
Werth an Silber erhalten würden. Andererseits fand man
aber, daß zwei verschiedene Kurse für Kapitale und für
Zinse mit Nachtheilen verbunden wären, und viele Schuldner

für in Neuthalcrn empfangenes Kapital wegen des durch
den Gebrauch sich verminderten Gewichtes dieser Geldsorte
einen geringern Silberwerth erhalten haben. Der Inhalt
deS Artikels selbst wurde angegriffen und vertheidigt. Endlich

vereinigte man sich zu folgender vorgeschlagenen Rc-
daktion, welche angenommen ward:

„ H. 3. Rücksichtlich der Kapitalzahlungen wird bis zu all-
„ fälliger Einführung deS französischen Münzsystems festgesetzt:

„ -1) Bei den bereits errichteten oder noch zu errichtenden
„Titeln, welche eine Spezifikation der Geldsorten, und der
„Würdigung, nach welcher die Schuld abzutragen ist, ent-
„ halten, verbleibt jede daherige besondere Stipulation in
„Kraft, und ist sowohl für den Schuldner, als für den

„ Gläubiger verbindlich.
„K) Für diejenigen Titel, die vor dem VollziehungS-

„tage deö gegenwärtigen Gesetzes errichtet wurden, wenn sie
„nicht, wie unter » gesagt ist, besondere verbindliche Stipu-
„lationen enthalten, sollen die Kapitalzahlungen nach den
„frühern gesetzlichen Werthungen, der Brabänter-Thaler zu
„39 Btz. und das französische Fünffrankenstück zu 34 Btz.
„geleistet werden.

„ 0) Für die nach dem VollziehungStage des gegenwärtigen
Gesetzes zu errichtenden Titel, wenn sie nicht besondere

„ Stipulations enthalten, sollen die Kapitalsummen nach der
„durch dieses Gesetz bestimmten Werthung bezahlt werden.

zu Btz. 39 das Stück, geschah. — Das Departement glaubt
diesem Thatbestand Rechnung tragen zu sollen, und schlägt
daher vor: die Kapitalablosungcn von Titeln, welche in den
letzten beiden Jahren kontrahirt worden, sollen nach dem da-
maligen, nicht nur gesetzlichen, sondern auch faktisch
angewandten Fuß, nämlich das Fnnffrankenstück zu 34 Btz. und
der Brabänter zu 39 Btz., gemacht werden.

Für Titel hingegen, welche vor diesen beiden Jahren
herrühren, soll die neu vorgeschlagene Werthung von

34'Z? Btz. das Fünffrankenstück, und
39^/2 Btz. der Brabänter (nach anderer Meinung dieser

letztere zu 39 Btz.)
ihre Anwendung finden; es sey denn, daß die Titel besondere
Stipulation«:» enthalten, welche das Gesetz anzuerkennen hat.

WaS die Zinse anbetrifft, auf denen hauptsächlich das
Land die größte Erleichterung erwartet, da es bei den Zinsen
besonders den Unterschied zwischen dem Current- und gesetzlichen

Fuß empfindet, so wird vorgeschlagen, den Fuß von
34j/z Btz. das Fünffrankenstück, und
39 Btz. der Brabänter;
39/2 Btz.

als gesetzlich für das Vergangene, und zwar mit einter
Meinung, die beiden letzten Jahren inbegriffcn, wie für die
Zukunft aufzustellen; immerhin wieder den Fall ausgenommen,
wo der Titel die Werthung nicht nur gesetzlich, sondern
besonders spezifizirt.

(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)
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Regterungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Montag, den 16. April 1832.

Großer Rath, den 4. April 1832.

(Fortsetzung.)
„ft 4. Für alle künftigen oder bereits verfallenen Zinse,

„und zwar mit einer Meinung ohne Ausnahme, mit
„anderer Meinung aber mit Ausnahme der im ft 3 be-

„zcichnctcn Transaktionen, welche auf dem gleichen Fuße wie
„das Kapital selbst bezahlt werden sollen, wird die neue
„Wcrthung:

„DaS Fünffrankeustück zu 34 s„ Btz.,
„und der Brabänterthalcr zu 39'/, Btz.

„als die gesetzliche aufgestellt."
Ueber diesen ft wurde bemerkt, daß er sich nicht bloß

auf die Kapiralzinsc beschranken, sondern auch auf andere Zah.
lungcn ausdehnen und zu einer dahcrigen Redaktion zurück-
gesendet werden solle. Auch eröffnete man die Ansicht, daß
die bereits verfallenen Zinse ausgenommen werden sollten : ES
wurde aber beschlossen: bei dem Artikel des Entwurfes,
welcher sowohl die künftigen alS bereits verfallenen Zinse
begreift, und mit Berichtigung der Zahl 34'/z Btz., nach der
bereits angenommenen Werthnng dcS FünsfrankenstückS zu
35 Btz. zu verbleiben und (nach zweiter Meinung des Ent-
wurfö) für Transaktionen eine Ausnahme beizufügen. Als
RedaktionSvcrbesscrung soll in der ersten Linie statt oder
und gesetzt werden: und cö wurde beschlossen die §ft 3 und 4,
wegen Abweichung vom Entwurf, vermöge z. 47 dcö
Reglements an den Regierungsrath zurückzusenden.
1. Heule über den ft zu beschließen.... große Mehrh.

Für künftige und verfallene Zinse zu verfügen 93 Stimmen.
' EtwaS anderes 24 „

^ Eine Ausnahme für Transaktionen zu machen 59 „
Keine solche Ausnahme 43 „

»ft 5. Die von den schweizerischen Kantonen ausgcpräg.
„ten Gold- und groben Silbcrsortcn vom Schweizerfrankcn
„aufwärts und mit Inbegriff dcö ZchnbatzcnstückS bleiben,
„sowohl für Kapitalzahlungen als den gewöhnlichen Verkehr,
„nach ihrem Ncnnwerth gewürdigt."

Wurde unverändert angenommen.
„ft 6. Alle Scheidemünzen sowohl des Auslandes als der

„nicht im Münzkonkordat begriffenen Kantone bleiben fort-
„während außer Kurs gesetzt und verboten. Unter dieser
„Scheidemünze werden alle Münzsorten vom Franken abwärts,
„mit Ausschluß des Viertel - BrabäncerthalerS verstanden.
„Hingegen dürfen fortan die französischen doppelten, einfachen
„und halben Frankcnstücke, alS Bruchstücke dcS Fünffranken-
„stückS cursiren."

Wurde angenommen, mit dem Zusatz der Viertelfrankenstücke.

— Die weitere Berathung dieses Gesetzes wurde
verschoben.

Großer Rath, den 5. April.

(Werthung der groben Gcldsortcn. Ehcdispcnsen. Advokatcncxamen.)
Durch den Herrn Landammann wurden folgende

Bittschriften vorgelegt :

1) Der Besitzer Heuzehntpflichtiger Höfe in der Gemeinde
Dürrcnroth.

2) DcS Peter Grünig, von Kralligen.
3) DeS Jakob Wanner, zu Etzelkofcn, rücksichtlich der

Gesetze über das Erbrecht.
Diese Bittschriften werden dem RcgicrungSrath zur

Untersuchung zugesandt.

^
ES wurden zwei Anzüge der Herren Watt u. K a st-

hofcr verlesen, beide die geschehene Verhaftung und AuS-
liefcrung des Constant Mcuron an die Regierung von Neuen-
burg betreffend.

Der am 3. April verlesene Anzug deö Herrn RcgierungS-
ralheS von Tavel wegen Ausschreibung der Stellen deö Slan-
dcöbuchhaltcrS und Obcrzollverwaltcrö wurde rücksichtlich der
Erheblichkeit in Berathung gesetzt und beschlossen diesen Anzug

dem RegierungSrath zu senden, mit dem Ansinnen, nach
Jnnhalt desselben die gedachten Stellen auszuschreiben.

Hierauf wurde die Berathung dcö GesctzcScnrwursS über
daS Münzwcsen fortgesetzt.

ft 7. „Niemand ist gehalten, auf eine Zahlung mehr als
„zehn vom Hundert erlaubte Scheidmünze und darunter höch-
„stcnö bis auf dreißig Franken Kupfermünze anzunehmen."

Ueber diesen Z. wurde bemerkt, daß sein Dispositw
der Satzung 76l.de6 CivilgesctzeS zuwiderlaufe, vermöge dessen

bei Zahlungen nur 5°/, Scheidemünze gegeben werden
dürfen, und deswegen angelragen, das letztere Verhältniß
von5 Prozent stattIVProzcnt aufzunehmen. Dieses wurde dann
auch beschlossen, mit dem Beifügen, daß für den ft die Re-
daktion der erwähnten Satzung angenommen werde.

Z. 8. „Wenn der einte Kontrahent, sey cS der Gläubi-
„ger oder Schuldner, begehrt, daß ein zwischen beiden
erdichteter Titel jeder Art, in französischem Geld umgeschrieben
„werde, so soll dieß von dem andern Kontrahenten zugestanden

und auf Kosten desjenigen gemacht werden, welcher es

„begehrt hat. Für alle seit dem Münzmandat vom 29. März
„1839 geschlossenen Verträge ist hierbei daS Verhältniß von
„Btz. 34 für fünf französische Franken, für frühere VenrSge
„aber dasjenige von vier Schweizerfrankcn für 589 Centimes
„zum Grunde zu legen. Die Umwandlung geschieht entweder

einfach zwischen den Parteien selbst, oder mit Zuziehung
„eines Notars, (ür Hnpothekarschulden, durch den betreffenden

AnilSschrcibcr. In jedem Fall wird sie ganz einfach in
„dem Titel selbst, und bei Hypothekarschulden noch in den
„Hypothckprolokollcn, neben der frühern Einschreibung deö

„Titels am Rande eingesetzt und bewirkt im Datum und im
„Titel selbst keine Veränderung.



„Künftige Verträge können ebenfalls in französischen
„Francs oder in Fünsfrankenstücken, nach ihrem gegenwärti-
„gen Bestand zu 4 ^ französischen Grammen für Silber der

„Franc verschrieben werden."
Nach gefallenen Meinungen glaubte man, dieser §.

solle ausgelassen werden, weil der französische Münzfuß noch

nicht bei uns eingeführt worden sey, oder wenigstens solle

man ihn zu nochmaliger Vorberathung zurücksenden. Andc-
rcrseitS wurde der vertheidigt und sein Nutzen für Ein.
führung des franz. MünzsystcmS dargethan. — Endlich wurde
der §. angenommen.

Ein Antrag die letzte Abtheilung des §. dahin abzuän-
dcrn, daß in künftigen Verträgen die Beisetzung der betreffenden

Summe in französischem Geld obligatorisch erklärt
werde, wurde als erheblich dem Regierungöralh zuzuweisen
beschlossen.

Abstimmung.
In den §. einzutreten 94 St.

^ Etwas anderes 33 St.
,> x Den §. anzunehmen 98 St.

^ Den f. auszulasten 27 St.
3) Den neuen Antrag als erheblich dem Regte-

rungSrath zu senden.... gr. Mehrh.
tz. 9. „Niemand ist gehalten, irgend eine Geldsorte hö.

„her anzunehmen, als sie in dem gegenwärtigen Gesetz gern-
„fen wird."

„Die obrigkeitlichen Kasscnfuhrcr werden insbesondere

„aufgefordert, keine Sorten anders als nach der vorstehenden

„Würdigung anzunehmen und auszugeben"
Wurde angenommen mit der Redaktionsabänderung,

daß die Kassaführer nicht bloß aufgefordert werden sollen,

sondern ihnen anbefohlen werde.
10. „Das gegenwärtige Gesetz tritt vom Tage seiner

„Bekanntmachung an in Kraft. Alle früheren damit in
Widerspruch stehenden Verordnungen sind aufgehoben, und das

„Finanzdcpartcmenl wird mit der Vollziehung desselben bcaus-

ES wurde der Wunsch geäußert, daß die
aufgehobenen Verordnungen angeführt werden, dieses aber nicht
angemessen erachtet. ^

Hingegen wurde der Antrag erheblich befunden und dem

Regierungsrath zugewiesen, daß im Gesetz angezeigt werde,
welche der frühern Strafbeftimmungen noch bestehen.

Ein anderer Antrag, dahin gehend daß ein Zusatz we-

gen Verträgen gemacht werde, in Folge welcher ein Theil
der Bezahlung geleistet, ein anderer aber noch nicht ausstehend

ist, — wurde nicht erheblich befunden.
Rücksichtlich des Zeitpunktes, wo das Gesetz in Kraft

treten soll, wurde vom Finanzdepartcment angetragen, daß

es von der Bekanntmachung an geschehe; der Regierungöralh

aber machte den Antrag, den Zeitpunkt auf den 1. Mai
zu bestimmen. — Es wurde beschlossen, daö Gesetz loll von
der Bekanntmachung an in Kraft treten.

Abstimmung.
G Den anzunehmen Einstimmig.
21 Die aufgehobenen Verordnungen nicht

anzuführen Einstimmig.
3) Den 'Antrag, betreffend die Strasbcstim-

mungen erheblich erklären Einstimmig.
i Noch einen Zusatz wegen Verträgen zu

4) < machen 2 St.
s Keinen solchen gr. Mehrh.

Endlich wurde beschlossen, iu Folge Z. 47. des Groß.
rathS-Reglementes dem Regierungöralh zu Handen des Fi-
nanzdepartementS Auszüge aus dem Protokoll über die

Berathung dieses GcsetzeSvorschlagS zu senden mir dem Ansinnen,

die nach den ergangenen Beschlüssen abzuändernde Redaktion
sobald möglich dem Großen Rath vorzulegen.

Ein Vortrag des Justizdepartements mit Ueberwcisung
des Regierungsrathes enthielt Berichte und Anträge über
folgende DispensationSbegehrcn von Ehehinderniß:
1) Jakob Büzer, von Teuffithal, Ktrchgemeindc Hiltcrfin-

gen, begehrt die Erlaubniß, sich mlt Elisabeth Bütiko-
fer, von Ersigcn, zu verheirathen, mit welcher er zwei
uneheliche Kinder erzeugt hat, welche Hcirath seine Ge-
mcinde nicht gestatten will, bis er ihr die Kosten der
Besteuerung seiner Kinder erster Ehe vergütet haben
werde. — Es wurde befunden, daß die Weigerung der
Gemeinde zu Ertheilung ihrer Einwilligung im Art. 12.
des Gesetzes, v. 22. Dez., 1807 gegründet sey, und demnach

ward dem Antrag dcâ Departements gemäß beschloß-
sen, den Jakob Bützcr in seinem Begehren abzuweisen.

Abstimmung Einstimmig.
2) Ulrich HäSler, von Gsteigwyler, im Amtsbezirk Jnrer-

lacken, zu Reutigen wohnhaft, und Anna Maria geb.
Haldi, geschiedene Ehefrau deS verstorbenen Hrn. AmtS-
notarS Kernen, von Reutigen, begehren die Erlaubniß
zu Eingehung der ihnen durch die Satzung 42. deS Per-
sonenrechlS verbotenen Heirath. Aus dem Scheidbricf
deS ObcrchegerichlS, vom 2. Juli 1824, ergicbt sich, daß
während des Lebens deS Ehemanns Kernen die beiden
Bittsteller sich des Ehebruchs schuldig gemacht; daß auf
Ansuchen deS Herrn Kernen die Scheidung erkennt, und
der Ehefrau zwei Jahre Wartzeit vor der Wiedcrverehe-
lichung auf vorherige Bewilligung auferlegt worden. —
Obgleich nun seither der Ehemann Kernen gestorben ist,
den Bittstellern ein gutes Zeugniß gegeben wird, und auch
die Kinder Kernens sich für dieselben verwenden, so wurde
doch mir der Mehrheit deS Departements befunden, e6
könne von der Satzung 42. deS PersonenrechteS, die daS
Verbot der Verchclichung von Personen, welche gemein,
schaftlich einen Ehebruch begangen, unbedingt und auf
jegliche Art auSsprichl, durchaus keine Dispensation
ertheilt werden, um so weniger, da diese Satzung nicht
unter denjenigen enthalten ist, von deren Vorschrift das
Dekret vom 13. März die Ausübung deS DispensationS-
rechreS gestattet. Demnach wurde beschlossen, den Ulrich
HäSler und die Anna Maria geb. Haldi, in ihrem Be-
gehren abzuweisen.
Abstimmung Einstimmig.

3) Endlich betraf der Vortrag das Begehren deS Ulrich
Moser, JakobS Sohn, von Röthcnbäch, 22 Jahre alt
und der Anna Moser geb. Zaugg, 45 Jahre alt, Wittwe
deS Christ. Moser, gewesenen Bruders deS gedachten Jakob

daß ihnen die Erlaubniß zur Verehclichung ertheilt
werde. — Da die Ehe in diesem Verwandtschaftsgrad
zwar durch Art. 45. des Pcrsonenrcchtö verboten ist,
das Dekret vom 13. März 1830 aber die Dispensation
vom Verbot der Ehe zwischen einer Wittwe und dem
Neffen ihrcö verstorbenen Ehemannes zuläßt, so wurde
aus den angebrachten Gründen die begehrte Bewilligung
ertheilt.

Abstimmung durch Ballotiruug.
Willfahr 38 St.
Abschlag 11 St.
Durch einen Anzug hatte Herr Rechtsagent Hürncr für

sich selbst und im Namen anderer RcchtSagenten begehrt: „ES
„möchte dem §. 8. des OrganisationSgesctzeS deS Obergerichts
„beigefügt werden, daß cS ermächtigt seyn solle, jedem Rechts-
„ agcntcn ,welcher vor dem Gesetz über die Advokaten, vom
„14. Hornung 1825, patentirt worden und seinen Beruf vier



'-Jahre lang ausgeübt, auch über seinen moralischen LebenS-

„ wände! sich gehörig ausgewiesen habe, den Zutritt zum Exa-

„men eines Advokaten zu gestatten, wenn er auch nicht, der

„Vorschrift deS erwähnten Gesetzes gemäß, während zwei

„ Iahren die juridischen Vorlesungen bei der hiesigen Akademie
„besucht habe."

Andererseits hatte das Obergericht auf die Bewerbung
einiger RechtSagenten, aus den lcberbergischen Amtsbezirken,
um den Zutritt zum Prokuratoren.Examen, bei dem Großen
Rath angetragen, ihnen den Zutritt zu gestatten, obgleich
sie ebenfalls nicht die Vorlesungen der hiesigen Akademie
besucht haben.

Nun erstattete heute das Justiz-Departement über beide
Gegenstände seinen Rapport, dessen Schluß dahin gieng,
den Antrag deS Hrn. Hürner abzuweisen, aber die betreffende
Stelle des 5 des erwähnten Gesetzes folgendermaßen zu
mobistziren: „ Die Bewerber für die Advokarur müssen inö-
„ besonders zeigen, daß sie die juridischen Vorlesungen in
„einer anerkannten juristischen Lehranstalt während zwei
„Iahren mit Fleiß besucht, und überdicß bei einem paten.
„tirten Fürsprecher oder Prokurator wenigstens ein Jahr
„gearbeitet haben."

Der Rcgicrungsrath pflichtete diesem Antrag bei, aber
trug noch auf Beisetzung der Worte an; „oder aber, daß
„sie auf einer höhern RechtSschule oder Universität den Lt-
„zenziats- oder Doktor-Grad erhalten haben."

Allgemein wurde die vom Justiz-Departement angetragene
Modifikation deS Gesetzes vom 14. Hornung 1825 angemessen
befunden; hingegen wurden Einwendungen gegen den vom
RegicrungSrath vorgeschlagenen Zusatz gemacht, weil bekanntlich

die Grade von Lizenziatcn und Doktoren im Ausland
nicht immer nur dem Verdienst ertheilt werden. Demnach
wurde beschlossen: „ES solle die angetragene Modifikation
„des Gesetzes, aber ohne den vorgeschlagenen Zusatz ange-
„nommen werden."

In Betreff der RechtSagenten, welche gegenwärtig den

Zutritt zum Prokuratoren-Examen begehren, wurde auf einen
in der Berathung gemachten Antrag beschlossen:

1) Die vor dem Gesetz vom 14. Febr. 1825 im alten Lan-
deötheil ernannten RechtSagenten, sollen zum Prokuratoren-
Examen zugelassen werden, wenn sie zeigen, daß sie

ihren Beruf während zehn Jahren ausgeübt haben.
2) Die in den lebcrbergischen Amtsbezirken seit dem erwähn¬

ten Gesetz ernannten RechtSagenten, welche ihren Beruf
gegenwärtig ausüben, sollen ebenfalls zum Prokuratoren-
Examen zugelassen werden.

Abstimmung.
Die Ansuchen der RechtSagenten abzuweisen 21 Stimmen.
In dieselben einzutreten 09 „
Die RechtSagenten deS deutschen Landestheils

2. nach 4 Jahren Praxis zuzulassen 2 „
Nach 10 Jahren gr. Mehrheit.

8. Diejenigen aus dem Leberberg, nach dem

Antrag zuzulassen gr. Mehrheit.
Den Zusatz des RegicrungsrathS anzunehmen 12 Stimmen.

4. Nur die vom Justiz-Departement angetragene
Modifikation gr. Mehrheit.

Großer Rath, den 6. April.

(Kassation des Urtheils gegen Hrn. B. v. Lerber. Dekret über das

Stimmenrecht der Schweizerbürger. Begnadigungsbegehren.

Folgende eingelangte Bittschriften, Vorstellungen und
Protestationen, wurden vom Hrn. Landammann vorgelegt.

II 1) Der Gemeinde Melchnau; Ansichten über die Jagd ent-
haltend.

21 DeS Hans Jakob Steffen, von Saanen, zu Erhallung
einer Dispensation, um seine Nichte in der Schwäger-
schafl zu hcirathen.

3) Der sieben Kirchgemcinden des Amtsbezirks Büren, rück-
sichtlich auf den LoSkauf der Grundzinse und Zehnten,
die Art der Entrichtung und der Umwandlung in fixe
Leistungen.

4) Protestationen und Begehren vieler Partikularen aus den
Gemeinden Courtclary, St. Immer und Renan, be-
treffend die Verhaftung und Auslieferung des Constant
Meuron an die Regierung von Neuenburg.
Alle diese Schriften werden dem Regierungsrath zur

Untersuchung zugesandt.

In Folge eines gemachten AnzugS und eingelangter
Vorstellungen, war dem Jusilz-Departement der Auftrag ertheilt
worden, über die im Jahr 1831 aus Veranlassung
ausgestreuter verläumdcrischer Gerüchte über den eidgenossischen
Obersten Hrn. v. Büren, gegen Hrn. Hauptmann B. v. Ler-
ber verführte Prozedur und über die am 29. Juni vom
Anitöstalthalter von Bern ausgefällte Sentenz einen Bericht
zu erstatten. Dieser wurde unterm 20. März dem RegicrungSrath

überreicht, und am 31. an den Großen Rath gewiesen,
welcher ihn heule in Berathung nahm. Die Mehrheit des
DepartemcnleS, welcher auch der RegicrungSrath beistimmte,
fand, es seyen keine hinlänglichen Gründe vorhanden, daß
der Große Rath, kraft der ihm zustehenden Oberaufsicht übe?
die gesammte Rechtspflege eine Kassation der gegen Hrn. p
Lerber ausgefällten Sentenz auSspreche; zugleich aber wurde
angelragen: „allen denjenigen, welche den Hrn. v. Lerber
„der Verläumdung oder irgend einer andern injurioscn Handlung

zu beklagen gedenken, das Recht offen zu lassen, cS
„vom Augenblick der Aufhebung des frühern ungesetzlichen
„ Verfahrens an zu rechnen, innert der vorgeschriebenen Frist
„auf gesetzliche Weise thun zu können." — Die Minderheit
des Departements hingegen glaubte: die Einleitung eines
amtlichen Verfahrens gegen Hrn. v. Lerber könne nicht als
gesetzwidrig angesehen werden, und es sey auch nicht der
Fall, die in Rechtskraft getretene Sentenz aufzuheben, son-
den, es müße der Weg der Begnadigung oder des Straf-
Nachlasses eingeschlagen werben.

I» der Umfrage wurden beide Meinungen des Vertrags
auseinander gesetzt und außerdem einerseits der Antrag gc-
macht, die ganze Prozedur dem Obergericht mit dem Auftrag
zur Untersuchung zu senden, daß eS, wenn Grund dazu vor-
Handen sey, die Kassation ausspreche. Andererseits wurde
die Ansicht dargestellt, die Regierung sey in dem
Prozeßverfahren des Hrn. v. Lerber als Partei aufgetreten; sie
könne demnach auf daS durch die Sentenz erlangte Recht
Verzicht leisten, und die Sache zu Aufhebung der richterlichen
Verfügungen an den RegicrungSrath weisen.

ES wurde nach dem Antrag der Mehrheit beschlossen:

1) Die vom AmtSstatthalter von Bern unterm 29. Juni
1831 gegen Hrn. Beat von Lerber ausgefällte Straf-
Sentenz solle aufgehoben seyn.

2) Alle diejenigen, die wegen Vcrläumdungen oder sonst
gegen Hrn. B. v. Lerber Klagen führen wollen, sollen
befugt seyn, dieselben vor dem Civilrichter anzubringen.

3) Dem RegicrungSrath wird aufgetragen, diesen Beschluß
in Vollziehung zu setzen.

Abstimmung.
- Nach Meinungen des Vortrags entscheiden gr. Mehrheit.^ Nach anderen Meinungen wenige.
2. Nach ber ersten Meinung deS VortragS gr. Mehrheit.
3. Dem Reg.-R. die Vollziehung zu übertragen einstimmig.



Ein Vortrag des diplomatischen Departements begleitete
den Entwurf eines Dekretes zu Vollziehung deS §. 33 der
Verfassung über Zuläßigkeit der Bürger anderer Kantone zu
Ausübung des StimmenrechlS in den Urversammlungen.

Art. I wurde einstimmig angenommen.
Art. 2 hingegen fand Einspruch/ da man sich theils auf

die Rcziprozität beschränken, theils blos das Stimmrecht,
aber nicht die Bcfugniß, zum Wahlmann erwählt werden zu
können, zugestehen wollte. Doch wurde der Art. angenommen.
— Nach der Abstimmung wurden aber Zweifel erhoben, ob

der Große Rath befugt sey, den Bürgern anderer Kantone
solche Rechte zuzugestehen, da der tz. 34 der Verfassung als
Bedingung der Fähigkeit zum Wahlmann gewählt zu werden,
die Vorschrift aufstelle, daß der Betreffende in dasVerzeich-
niß der stimmfähigen Staatsbürger eingeschrieben seyn müsse.

Nun konnte man sich über den Sinn, den hier das Wort
Staatsbürger habe, nicht vereinigen, und cö wurde beschloss

sen, den Art. 2 zu nochmaliger Vorberathung an Regierungs-
rath und SechSzchner zurück zu senden.

Abstimmung.
Den Artikel anzunehmen große Mchrh.

' Den Artikel nicht anzunehmen 8 Stimmen.

^ Den Artikel zurückzusenden 58
Bei dem Entscheid zu verbleiben 41

Art. 3. Gefallene Meinungen wollten theils die Rezss

prozilät von nun an eintreten lassen, theils das Dekret nur
auf ein Jahr beschränken. Er wurde aber angenommen.

Abstimmung.
Den Artikel unverändert anzunehmen 76 Stimmen.
Mit Abänderungen 16 „
Auf einen Vortrag deS Finanz-Departements wurde die

Besoldung deS Rcgier'ungS-Statthalters von Viel bestimmt
auf 1666 Fr.

Abstimmung.
Heute zu entscheiden große Mehrh.

' Aufzuschieben wenige Stimmen.
2. 1666 Fr. anzunehmen einstimmig.

In Folge eines VortragS deS Bau-Departements wur-
den folgende Besoldungen festgesetzt:

1) Ingenieur für den Hochbau 2666 Fr.
2) Ingenieur für den Straßen- und Wasserbau 2666 »
3) Erster Adjunkt 1666 „
4) Zweiter Adjunkt 866 »

Abstimmungen.
Ingenieur für den Hochbau, nach Vortrag 68 Stimmen.
Etwas anderes .25 „
Ingenieur für Straßen- und Waßerbau,

2. nach Vortrag gr. Mehrheit.
Auf 2466 Fr. zu setzen 11 Stimmen.
Erster Adjunkt, nach Vortrag gr. Mehrheit.

' Auf 1466 Fr. zu setzen 9 Stimmen.
4. Zweiter Adjunkt 866 Fr einstimmig.

Einem dem Bau-Dcpartementc ertheilten Auftrag
zufolge berichtet cS : die Züchtlinge werden sehr oft zu Straßenbauten

benutzt, und das Departement werde sie auch ferners
dabei gebrauchen, aber eS lasse sich darüber kein System
aufstellen, sondern man müsse die Umstände berücksichtigen. ES
wird dem Departement angezeigt, daß der Große Rath mit
diesem Bericht befriedigt sey.

Am 3. Dez. 1831 hatte der Große Rath ein an ihn
gelangtes Begnadigungsbegehren deS Joseph Vauclair und
Charles Etiaüe, von Büre, im Amtsbezirk Pruntrut dem
RegierungSrath zur Untersuchung gesandt, und nun wurde
der mit Ueberweisung desselben vom Justiz-Departement ge¬

machte Vortrag in Berathung genommen. Aus diesem ergab
sich, daß die beiden Bittsteller wegen deS am 17. April 1831
an der Person deS Joseph Guelac verübten Todrschlagö
unterm 16. Herbstmonat vom AppellationSgericht durch ein
Kontumaz-Urtheil zu lebenslänglicher Ketlenstrafe, Ausstellung

am Pranger, und Brandmarkung verurtheilt worden
sind. Die Minderheit des Departements machte in
Berücksichtigung der zur Zeit des begangenen Vergehens gcherrsch-
tcn politischen Parleiungcn und übrigen Umstände,'den An-
trag, die Ketlenstrafe in eine einjährige Einsperrung
umzuwandeln, und sowohl die Ausstellung am Pranger als die
Brandmarkung zu erlassen. — Die Mehrheit deS Departe-
mentS hingegen, welcher auch der RegierungSrath beipflichtete,
fand, die Vcrurthcilten seyen einstweilen abzuweisen, weil
noch kein rechtskräftiges Strafurthcil, sondern bloß eine
Contumaz-Sentenz gegen sie vorhanden sey, welche einer
Revision unterliege, sobald sich Vauclair und Etique vor
dem Richter stellen werden; alsdann können sie ihre Entlad-
nißgründe geltend machen, um ein milderes Urtheil zu erhalten,

und außerdenj stehe ihnen nachher noch das Ansuchen
um Begnadigung frei gestellt. Deswegen wollte man nach
dieser Meinung die Bittsteller abweisen.

Nachdem man in der Berathung die beidseitigen Ansichten

noch weiter auseinander gesetzt, wurde beschlossen, in
das Begehren des Joseph Vauclair und Charles Etique nicht
einzutreten.

Ausschreibungen.

Auf Befehl deS RegierungSrathS werden hiemit
ausgeschrieben, die Stellen:
1) Eines Ingenieurs für den Hoch - und Brückenbau, mit

2666 Fr. Besoldung.
2) Eines Ingenieurs für den Straßen- und Wasserbau,

mit 2666 Fr. Besoldung.
3) Eines ersten Adjunkten im Straßen- und Wasserbaufache,

mit 1666 Fr. Besoldung; und
4) Eines zweiten Adjunkten im Straßen- und Wasserbau¬

fache, mit 866 Fr. Besoldung.
Die allgemeine Instruktion für diese Beamten ist im

OrganisationS-Dckret deS Bau-Departements nachzusehen.
Die Bewerber für diese Stellen sind angewiesen, sich

vor dem 1. Mai nächstkünfcig auf der StaatSkanzlei anschret-
ben zu lassen. Staats-Kanzlei Bern,

G. May, erster Substitut.

Diejenigen, welche sich für eine der Stellen der StandeS-
weibel und Kanzlei-Läufer, deren Anzahl, Besoldungen und
Dienstpflichten noch nicht bestimmt sind, zu bewerben gedenken,

werden angewiesen, sich bis und mit dem 36. April
nächftkünftig in der Staatskanzlei dafür anzuschreiben.

StaatS-Kanzlei Bern,
G. May .Subst.

5*- In Folge Beschlusses der kompetenten Behörde
wird von Nro. 26 an der Anzeiger W-aix versendet au die
Herren: 1) Regierungöstatthalter, für daS Audienzzimmer:
2) Gerichtspräsidenten, für dgö GerichtSzimmer; 3)
Unterstatthalter; 4) Pfarrer; 5) Gemeindspräsidenten, für das
GemeindrathSzimmcr; 6) Landschullchrer. Von Nro. 26 bis
zum 1. Heumonat nächfthin beträgt der Abonnementspreis
5 Btz.; wer hingegen früher mit 16 Btz. abonnirt hat, erhält
auch die folgenden Nummern bis zum 1. Heumonat ohne
fernere Gebühr.
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Anzeiger
der

Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Mittwoch, den 18. April 1832.

Großer Rath, den 7. April 1832.

(Konkordat über Verfassungsgarantie. Militärische Besetzung
des Kantons Basel.)

Eine eingelangte Bittschrift vom Stiefvater deö Christ.
Josi, von Adelboden, wurde dem Regicrungsrath zugesandt.

Hierauf wurde ein Vortrag des diplomatischen Departements,

mit Ueberweisung des RegierungSratheS, betreffend
den am 17. März zu Luzern von den Gesandtschaften der
Kantone Luzern, Zürich, Bern, Solothurn, St. Gallen,
Aargau und Thurgau verfaßten Entwurf eines Konkordates
über den Umfang und die Folgen der Garantie
der Verfassungen in Berathung genommen, der zum
Voraus in beiden Sprachen gedruckt und allen Mitgliedern
ausgetheilt worden war. Das Departement fand diesen Akt
begründet durch die in den Angelegenheiten von Basel sich

gezeigten abweichenden Ansichten über den Sinn einer
Gewährleistung; durch die Spannung, welche in der Schweiz
zwischen den Anhängern des Alten und des Neuen herrscht,
und die Nothwendigkeit für die Aufrechthaltung der in das
eidgenössische Archiv niedergelegten, auf Volkösouveränetät
beruhenden Verfassungen zu sorgen. UebrigenS sey es noch
empfehlenswerth, weil cS nichts dem Bunde Zuwiderlau.
fendeS enthalte und jedem Kanton der Beitritt offen stehe.

Deswegen wurde der Antrag gemacht, der Gesandtschaft den
Dank für ihre Mitwirkung zu bezeugen und das Konkordat,
nebst dem damit in Verbindung stehenden Protokoll vom
21. März zu genehmigen.

Nachdem noch vom Hrn. Schultheißen ein mündlicher
Bericht über diese Angelegenheit erstattet worden, so wurde
eine allgemeine Umfrage eröffnet, und in Folge derselben
beschlossen, in die Sache einzutreten und den Entwurf nicht
artikelweise, sondern im Ganzen zu behandeln.

Abstimmung.
i Einzutreten 156 Stimmen.
^ Aufzuschieben 3 „
.> Den Entwurf in d. Gesammtheit zu behandeln gr. Mehrheit.- Artikelweise 2 Stimmen.

Nun wurde sowohl die Nothwendigkeit als die
Zweckmäßigkeit des Konkordates von verschiedenen Seiten belcuch-
rct, und die Hoffnung ausgesprochen, daß nach und nach
alle übrigen Kantone demselben beitrcten werden. Andererseits

fand man zwar das Konkordat nicht nothwendig, weil
für Garantie der Verfassungen und gegenseitige Hülfe durch
den Bundeövercrag gesorgt sey, theils dem letztem zuwiderlaufend.

Noch andere Meinungen pflichteten zwar den Grund-
sätzen des Konkordats bei, wünschten aber, daß nicht nur
die auf der VolkSsouveränetär beruhenden, sondern alle
gegenwärtig gesetzlich anerkannten Verfassungen gewährleistet

werden, und daß man dieses durch einen Zusatzarlikel als
Erläuterung deö ersten Artikels anzeige. Verschiedene Aeußerungen

endlich bezogen sich mehr auf die Form als auf den
Inhalt, und giengen dahin, daß man den übrigen Kantonen
nicht bloß den Zutritt frei stelle, sondern sie förmlich dazu
einlade und sie wegen ihrer Besorgnisse beruhige, oder auch,
daß eine Versammlung von Abgeordneten aller Kantone
zusammen berufen und ihr der Entwurf zur Berathung
übergeben werde. Alle diese Meinungen wurden aber auch dahin
widerlegt, daß das Konkordat keine einzige dem BundcSver-
trag zuwiderlaufende Bestimmung in sich fasse, indem cS

einerseits alle aus dem letztem hervorgehenden Rechte und
Pflichten, sowohl gegen die gesammte Eidgenossenschaft, als
gegen die einzelnen übrigen Stände feierlich vorbehalte, und
andererseits der Beitritt zu demselben jedem Stande offen
stehe, auch dessen Kraft und Wirksamkeit erlöschen solle,
sobald der BundeSverlrag revidirt und in denselben die
angemessenen Bestimmungen über Umfang und Wirkung der
Garantie ausgenommen seyn werden. Auch zeigte man noch,
daß die Berathungen darüber, ihrer Dringlichkeit wegen,
keinen Aufschub gestatten. Hierauf wurde nach dem Antrag
des Departements und gewünschtem Zusatz beschlossen:

1) Der Gesandtschaft des hiesigen Standes auf der letzten
Tagsatzung wird der Dank des Großen Rathes bezeugt,
daß sie, dem Geiste der gegebenen Instruktion zufolge,
sich mit den Gesandtschaften anderer Stände über die
Mittel berathen, des.gemeinsamen Vaterlandes Kraft
und Wohlfahrt zu fördern, und zu dem Ende an der
Entwerfung des vorliegenden Konkordates Theil gcnom-
men hat.

2) Der von den Gesandtschaften der Stände Luzern, Zürich,
Bern, Solothurn, St. Gallen, Aargau und Thurgau
geschlossene, am 17. März zu Luzern unterzeichnete
Entwurf eines Konkordates, nebst dem damit in Verbindung
stehenden nachträglichen Protokoll vom 21. März wird
genehmigt.

3) Der Regierungörath erhaltet den Auftrag, dem Stand
Luzern diesen Beschluß kund zu thun, für die Vollziehung

des Konkordates zu sorgen, und mitzuwirken, daß
die übrigen Kantone wegen ihrer Besorgnisse beruhigt
und znm Beitritt bewogen werden.

Abstimmung.
Die Anträge deö Departements mit oder ohne

1. Abänderung anzunehmen 149 Stimmen.
Sie zu verwerfen 1 -,

^ Die Anträge ohne Abänderung anzunehmen 129 „
— Mit Abänderungen .19 »

3. Dem Regierungörath die obigen Aufträge
zu ertheilen einstimmig.

Ein anderer Vortrag des diplomatischen Departements
begleitet ein vorörtliches Kreisschreiben vom 31. März, wo-



durch so bald möglich die Antwort des hiesigen Standes auf
die Frage verlangt wird : » ob und in wiefern die Besetzung
„des KantonS Basel durch eidgenössische Truppen über den

„15. April verlängert werden solle?" DaS Departement zeigt
die Nothwendigkeit der Fortdauer der Besetzung, weil nur
dadurch der AuSbruch eines Bürgerkrieges verhindert werden
könne. Diese Besorgnisse werden noch bestätigt durch neuere
Berichte, welche enthalten sind in einem Kreisschreiben des

VorortS vom 5. April, einem Bericht der eidgenössischen
Repräsentanten in Liestal vom gleichen Tag, und einem Schrei-
ben des VorortS vom 6. April, durch welch letzteres die
hiesige Regierung angesucht wird, auf das allfällig von den
Repräsentanten in Basel an sie gelangende Begehren, sogleich
Truppen dahin marschieren zu lassen.

ES wurde, zufolge des gemachten Antrags, beschlossen:

1) ES wird dem Vorort, so weit eS den hiesigen Stand
betrifft, nach §. 8 des Bundesvcrtrags die Vollmacht
ertheilt, die Militärbesetzung des KantonS Basel, nach
dem im Tagsatzungsbeschtuß vom 30. März aufgestellten
Maßstab und unter den darin ausgedrückten Bedingungen
so lange fortdauern zu lassen, als die Sicherheit und
Wohlfahrt der Eidgenossenschaft eS erfordern mag.

2) Dem RegicrungSrath wird aufgetragen, dem Vorort ohne
Verzug von diesem Beschluß Kenntniß zu geben.

3) Zugleich wird der Regierungsrath ermächtigt, alles,
rücksichtlich der Militärbesetzung des KantonS Basel,
den hiesigen Kanton betreffende, anzuordnen und zu
verfügen.

Abstimmung einstimmig.

Großer Rath, den 9. April.

(Erläuterung des Großrathsreglements. Nlünzgcsetz.)

Nach Verlesung des Protokolls v. 7. dieß wurde befunden

daß eS nöthig sey, den den KonkordalSentwurf betreffenden

Theil desselben wegen seiner Wichtigkeit, besonders
rücksichtlich der Motive des genommenen Beschlusses dem
diplomatischen Departement mitzutheilen, mit dem Auftrag,
sobald als möglich seinen Bericht über die vorliegende Re-
daktion und allfällige Anträge zu ihrer Abänderung zu geben,
besonders aber Motive zum Beschluß vorzulegen, welche den
übrigen Kantonen zur Beruhigung dienen, um sie zum Beitritt
bewegen zu können.

Eine eingelangte Vorstellung des Herrn Jeandrevin, Han-
delSmann in Bern, gegen die Vereinigung der Gemeinde Or-
vin mit dem Amtsbezirk von Biel, wurde dem Regierungsrath

zugesendet.
Vom Herrn Schultheißen wurde ein Bericht über die

letzten aus dem Kanton Basel direkt und durch den Vorort
eingegangenen Nachrichten gegeben, mit der Anzeige, daß
der RegicrungSrath in Folge der erhaltenen Aufforderung ein
Bataillon Infanterie und Dragoner habe aufbieten lassen,
welche übermorgen in Solothurn eintreffen und dort wei-
tcrc Befehle erwarten sollen.

Unterm 8. März war an Regierungsrath und Sechszehner

das Ansuchen erlassen worden, ihre Ansicht über den
Sinn der 47 und 49 dcS Reglements für den Großen
Rath in Betreff der Frage vorzulegen: „ob Artikel cincö
„Gesetzesvorschlags, welche nicht nach dem Antrag der vor-
„berathenden Behörde angenommen, sondern mit
Abänderungen an dieselben zurückgewiesen worden, hernach auf
„einen neuen Antrag der gedachten Behörde anders als mit
„größerer Stimmenmehrheit angenommen werden können?"
Hierüber gaben RegicrungSrath und Sechszehner durch einen

Vortrag ihre Meinung dahin zu erkennen: daß sie auf den
Sinn des §. 47 des Reglements hinwiesen, und in Anwendung

des darin angegebenen Verfahrens auf den damals
vorgelegenen Fall der Berathung dcS Gesetzesvorschlags über
Organisation des ObergerichlS antrugen, eS könne und solle
eine zweite Berathung und Abstimmung über den h. 3 des
erwähnten Gesetzesvorschlags vorgenommen werden.

Diesem Antrag wurde vom Großen Rath beigepflichtet,
so daß in Fällen dieser Art der §. 47 befolgt werden soll.

Abstimmung.
Heute zu entscheiden gr. Mehrheit.

^ Aufzuschieben 1 Stimme.
2. Nach Antrag von Reg.-R. und SechSzehnern einstimmig.

Denselben noch weitere Untersuch, auftragen 3 Stimmen.
' Hierbei stehen zu bleiben gr. Mehrheit.

Das Finanz. Departement erstattete einen Bericht über
die ihm zu definitiver Redaktion durch Protokollauszüge der
Sitzungen vom 3., 4. und 5. April zugesandten Beschlüsse
über den Entwurf eines Gesetzes über das Münzwesen.

Es machte von dem ihm vermöge §. 47 des Reglements

zustehenden Rechte Gebrauch, nicht bloß das Beschloß-
sene in gehörigen Zusammenhang zu bringen, sondern auch
frühere nicht angenommene Anträge nochmals der Berathung
zu unterlegen. Alles war in einen rcvidirten Gesetzesentwurf
zusammen gefaßt.

Nach einer allgemeinen Umfrage wurde beschlossen, heute
in die Sache einzutreten, und den Entwurf artikelweise zu
behandeln.

Abstimmung.
Heute einzutreten 96 Stimmen.

' Aufzuschieben 16 „
2. Artikelweise zu behandeln gr. Mehrheit.
z. 1. Durch diesen Artikel wurde der vom Beschluß vom

3. April abweichende Antrag gemacht, die französischen
Fünffrankenftückc statt auf 35 Btz. nur auf 34^ Btz. und die
Brabänterthaler statt auf 39^/z auf 39 Btz. zu werthen. In
der Berathung wurden die Gründe für und wider diese

Werthung weitläufig aus einander gesetzt, und endlich ward
beschlossen: das französische und italienische nach dem gleichen

Münzfuß ausgeprägte Fünffrankenstück auf 344z Btz.
und den Brabänterthaler, so wie den deutschen Kroncnthaler,
auf 394z Btz. zu werthen. Die halbe auf 1944 Btz. und die
Viertelsbrabäntcrthaler auf 9'/, Btz., aber nach diesem Ver-
hältniß. Alle übrigen, in diesem Artikel angetragenen
Werbungen wurden angenommen.

Abstimmung.
DaS fr. Fünffrankenftück, nach Antrag zu 3444 Btz. 86 St.^ Nach andern Meinungen 33 „

^ Den Brabänterthaler nach Antrag zu 39 Btz. 53 „
Höher 64 „

^ Auf 39 Btz. 2 Rp 55 „
Höher 59 „

4. Auf 3944 Btz einstimmig.
5. Die übrigen Werbungen anzunehmen „

§. 2. Die französischen Ncuthaler betreffend, wurde
angenommen.

Abstimmung einstimmig.
§. 3. Die Kapitalzahlungen betreffend, wurde nebst den

beiden vorgeschlagenen Ausnahmen angenommen, und zwar
die letztere mit dem Zusatz, daß der Brabänterthaler für die
unter K erwähnten Titel zu 39 Btz. gegeben werden soll.

Abstimmung.
DaS Fünffrankenstück zu 344z Btz. gr. Mehrheit.
Zu 34 Btz 4 Stimmen.



» Den Brabänterthaler zu 39 Btz. 41 Stimmen.
Höher Mehrheit.

^ Zu 39 Btz. 2 Rp. 51 Stimmen.
Höher 53 „
Zu 39 Btz. 2-/2 Rp 47^ Zu 39l/2 Btz 52

5. Die Ausnahme -» anzunehmen einstimmig.

^ Die Ausnahme 5 anzunehmen 59 Stimmen.
' Nicht anzunehmen 38 „

Wegen vorgerückter Zeit wurde die Berathung
verschoben.

Großer Rath, den 10. April.

(Bittschriften. Münzwesen. Französisches Amtsblatt.)

Ueber eine Bittschrift des Louis Reymond, von Genf/
früher zu St. Immer angesessen/ welcher Nachlaß der ihm
auferlegten Verbannungsstrafe begehrt/ wird zur Tagesordnung

geschritten/ weil er bereits auf eine neue Untersuchung
hin abgewiesen worden ist.

Abstimmung.
An den Regierungörath zu senden 13 Stimmen.
Zur Tagesordnung zu schreiten gr. Mehrheit.

Eine Vorstellung der Gemeinde Münsinge»/ die Gleich,
stellung des Einzugs- und Hintersäßgeldes im ganzen Kanton
begehrend/ und eine Vorstellung mehrerer Partikularen aus
dem Amtsbezirk DelSberg / welche die Aufhebung des
Hintersäßgeldes verlangen. — Wurden dem RegierungSrath zugesandt.

Nachher wurde die am 4. angefangene Berathung des

Vertrags der Bittschriften-Kommission fortgesetzt und
beschlossen :

Folgende Vorstellungen und Bittschriften an den

Regierungsrath zu senden, um solche denjenigen Departemen-
ten und Kommissionen zukommen zu lassen, welche sich mit
Revisionen von Gesetzen und Verordnungen beschäftigen.
1) Landschaft Emmenthal, in Betreff verschiedener Gegen-

stände der Gesetzgebung.
2) Gemeinde Aeschi, Wünsche und Begehren um Verände-

rungcn in der Verwaltung, Gesetzgebung und Militär-
Einrichtungen.

3) Minderbegüterte zu RapperSwyl, Bittschrift um Be-
freiung vom Primiz und freie Niederlassung ohne Ein-
zuggeld.

4) Gemeinde Münster, Beibehaltung mehrerer Bestimmungen
deö französischen Civil-Kodex.

5) Mehrerer Gemeinden des Amtsbezirks Fraubrunnen,
wegen Abänderung von Verordnungen über GemcindS-
organisation, Dachung, Assekuranz, Hypothekar, und
Forstwesen.

6) Mehrerer Bürger aus dem Amtsbezirk Pruntrut, über
Freigebung des Verkaufs geistiger Getränke.

7) Notarien aus verschiedenen Gegenden des Kantons, über
Organisation des Notariats - und Hypothekarwesens.

8) Hr. Gugger, von Utzenftorf, angesessen zu Roll, über
Erleichterung deS Verkehrs und der politischen Rechte,
zwischen den Kantonen der Schweiz.
L. Nachgenannte Begnadigungsbegchren dem Regierungsrath

zur Untersuchung zuzusenden.
1) Niklaus Schori, von Seedorf, im August 1829 wegen

Schlägerei zu 8jähriger Verweisung aus dem Kanton
verurtheilt.

2) Wittwe Anna Laubscher, von Meinisberg, für ihren
Sohn Johann; der am 5. Okt. 1831 wegen
Falschmünzerei zu vierjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt
worden ist.

3) Gemeinde Nüeggisberg, für den im Jahr 1830, wegen
Theilnahme an einom belriegertschen GeldStag, zu
zweijähriger Leistung aus der Gemeinde verurtheiltcn Hie-
ronimuS Hachen.

4) DeS Benedikt Hartmann, von Belmund, der unterm 6.
Juni 1822 wegen Todschlag zu zwanzigjähriger
Verbannung aus der Eidgenossenschaft vcrurtheilt worden ist.
c. Dem RegierungSrath ferner zur Untersuchung und

Begutachtung zu überweisen.

1) Bittschrift deS Johannes Kübli, von Matten, bei Inter-
laken, um die Erlaubniß zur Heirath mit Magdalena
Zwahlen, zu erhalten, mit der er während seiner Ehe
mit Margaretha OechSli, zwei uneheliche Kinder
erzeugt hat.

2) Vorstellung des Abraham Senften, die Einfrage enthal¬
tend, ob das Landrecht von Frutigcn, oder daS
Civilgesetzbuch, bei dem Erbe des in Bern verstorbenen Stephan

Aelig von Adclboden anwendbar sey?

0. Hingegen wurde zur Tagesordnung geschritten, über
folgende Vorstellungen und Bittschriften:
1) Notar Oswald, zu Wyl, Begehren, daß alle Nicht-

KanlonSburger von öffentlichen Stellen ausgeschlossen
werden.

2) Stuber, Karl, Stenograph, Bitte um Zurechtweisung
deS Hrn. RcgicrungöktthS Koch, wegen, gegen ihn,
Stuber, geäußerten Anzüglichkeiten.

3) Bürger von Niederbipp, Seeberg und Wiedlisbach, Bitte
daß Niemand gezwungen werde, sich für seine Geschäfte
der Rechtsagenten zu bedienen.

Die am 5. April verlesenen Anzüge des Hrn. Watt und
Kasthofer, betreffend die Verhaftung und Auslieferung des
Constant Meuron, wurden in Betreff ihrer Erheblichkeit in
Berathung gesetzt. Diese wurde erkannt und beschlossen, die
beiden Anzüge dem Regierungsrath zur Berichterstattung über
ihren Inhalt zu senden.

Abstimmung.
Die Anzüge an den Regierungsrath zu senden gr. Mehrheit.
Den Bericht desselben vorerst zu erwarten 6 Stimmen.

Hierauf wurde die gestern abgebrochene Berathung deS

GesetzeSentwurfs über das Münzwcsen fortgesetzt.

(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)

Gesetz über das Münzwesen.

Der Große Rath der Republik Bern,

In der Absicht, die von vielen Seiten deS Landes in
Betreff der Würdigung der groben Geldsorten vorgelegten,
und schon im UebergangSgesetz ausgedrückten Wünsche
möglichst, jedoch ohne Verletzung des durch die Verfassung
gewährleisteten Eigenthums z» berücksichtigen, — auf den Vortrag

des Finanzdepartements und geschehene Vorberathung
durch den Regierungsrath,

verordnet:
tz. 1. Vom Tag der Bekanntmachung deS gegenwärtigen

Gesetzes an ist die gesetzliche Werthung der vollwichtigen
Gold- und groben Silbersortcn, sowohl für die Staatskassen,

mit Vorbehalt der hienach im z. 3 folgenden
Ausnahmen, als für den gewöhnlichen Verkehr unter Privaten,
auf nachfolgenden Fuß festgesetzt:

Das französische Vierzigfrankenstück Btz. 276

„ „ Zwanzigfrankensiück „ 138



DaS französische und italienische nach dem

gleichen Münzfuß ausgeprägte Fünf.
frankenstück By. 34(0

Der französische DoppellouiSd'or ...» 320

„ „ LouiSd'or 100

Der schweizerische LouiSd'or 100

„ Neuthalcr 40
Der mit dem Bcrnsiempel versehene fran-

zösische Neuthalcr » 40
DaS schweizerische Zwcifrankcnsiück ...» 20

„ Zehnbatzcnstück ...» 10
Der deutsche Brabäntcrihalcr i

„ „ Kronenthaler j - - - - » ,2

Der halbe Brabantcrthalcr » 10?sj

Der Viertclbrabänterrhalcr '0'H

Uebcrdieß bleiben die von den schweizerischen Kantonen
ausgeprägten Gold- und groben Silbersortcn vom Schweizer-
franken aufwärts, sowohl für Kapitalzahlungcn, alS den gc-
wohnlichen Verkehr, nach ihrem Nennwcrlh gewürdigt.

Z. 2. Da der französische Neuthalcr in Frankreich selbst

hcrabgerufcn worden, und in diesem Staate vom Jahr 1834
an außer Kurs gesetzt worden ist, so bleibt dieser Neuthalcr
von wenigstens 542 Gran Gewicht aus Btz. 30 gewürdigt;
vom 1. Januar 1833 an aber wird er in hiesigem Kanton
ganz außer KurS gesetzt. «

Hievon ist ausgenommen der mit dem Bernstempel ver-
sebenc Neuthalcr, welcher, wie im h. 1 bemerkt wird, den

gesetzlichen KurS von Btz. 40 beibehält.
'tz. 3. WaS die Kapitalzahlnngen betrifft, so wird obige

im s. 1 aufgezählte Wcrthung der verschiedenen Sorten sowohl
für die Zukunft, alö auch für die vor dem I. April 1830 er.
richteten Titel jeder Art, alS gesetzlich und verbindlich
aufgestellt.

Hicvon sind ausgenommen:

H DiejenigenTitel, welche eine Spezifikation der Geldsortcn,
und der besondern Würdigung« nach welcher dicSchuld
abzutragen ist, enthalten, indem jede daherige besondere

Stipulation in Kraft und sowohl für den Gläubiger alS

für den Schuldner verbindlich bleiben soll.
I.) Ferner die in dem Zeitraum vom I.April 1830 biö zum

VollziehnngStag des gegenwärtigen Dekrets errichteten
Titel, bei welchen, wenn sie nicht wie unter litt.-, be-

sondere verbindliche Sripularioncii enthalten, das Fünf-
frankcnstück nicht höher als Btz. 34, und der Brabän-

tcrlhalcr nicht höher alS Btz. 30 gegeben werden kann.
4. Alle Zinse, sowohl die verfallenen als die künf-

ligcn, sind nach der im §. 1 aufgestellten neuen Wcrthung
zu bezahlen, mit alleiniger Ausnahme des im 3, litt,
für die Kapitalien gemachten Vorbehalts, welcher auch für
die Zinse seine Anwendung finden soll.

^ 5. DaS gegenwärtige Gesetz bcschlägt die vor
Erscheinung degelben errichteten Wechsel nicht.

§. 0. AlS Scheidemünze werden angesehen alle Münz-
sortcn vom Franken abwärts, mit Ausschluß dcS Viertel-
brabänterthalerS, welcher durch den Z. 1 zum Kapitalgeld
erhoben worden, und der Abtheilung des französischen und
der nach dem gleichen Münzfuß ausgeprägten italienischen
Fünffrankenstückc, welche fortan aus folgendem Fuß knr-
siren dürfen:

^ Einzelne.
DaS Zweifrankenstück zn 130 Rp.
DaS Elnsrankenstück 08 »
Der halbe Franken „ 34 ->

Der ViertelS-Franken „ 17 ^
tz. Collektiv hingegen sollen diese Abtheilungen deS Franken

in fünf Franke» zu 34'..Btz. gesetzlich angenommen werden.

§. 7. Niemand ist gehalten, mehrmals fünf auf Hundert'
und auf keinen Fall mehr alS 30 Fr. Scheidemünze an einer
Zahlung anzunehmen. (Satzung 701 des Civil-GesctzbuchS.)

§. 8. Niemand ist gehauen, irgend eine Geldsorte höher
anzunehmen, alS sie in dem gegenwärtigen Gesetz gerufen wird.

Den obrigkeitlichen Kassaführern wird insbesondere an-
besohlen, keine Sorten anders alS nach der vorstehenden
Werlhung anzuiiehincu und auszugeben.

H. 0. Alle Zahlungen in Scheidemünze sowohl dcö AuS-
landeS, als der nicht mit Bern im Münzkonkordat stehenden
eidgenössischen Stände, bleibt fortwährend unter Strafe der
Konfiskation verboten. Bei gleicher Strafe sind verboten die
Einfuhr der gedachten Scheidemünze in unsern Kanton oder
durch denselben in den ÄonkordatSkrciS. Auch die Durchfuhr
durch den Kanton an irgend einen angegebenen BestimmungS-
ort ist bei gleicher Strafe verboten, wenn ihr Betrag nicht
bei dem Eintritt in den Kanton Bern im ersten Zoll-Bureau
richtig angegeben und das Eingebrachte nicht innert sechs

Tagen unverändert wieder ausgeführt und vom Austritts-
Bureau diese Ausfuhr konstarirt wird. Ausserdem fallen die
sämmtlichen Kosten der verführten Prozedur dem Widerhan-
delndeu auf. Die verbotene und konfiSzirtc Scheidemünze soll
an die Münzstätte abgeliefert, daselbst zerschnitten und statt
derselben ihr innerer wahrer Silbcrwcrth dem betreffenden
Richtcramt zugesandt werden.

Dieser Werth dcS konfiSzirtc» MünzgutcS soll in drei
gleiche Theile getheilt werden, wovon einer dem Verleide?,
der andere den Armen dcS OrtS, wo das Vergehen begangen
worden, und der dritte der Staatskasse anheim fällt.

H. 10. DaS gegenwärtige Gesetz tritt in jedem AmtS-
bezirk vom Tage seiner Bekanntmachung an m Kraft. Alle
früheren damit in Widerspruch stehenden Münzmandale sind
aufgehoben; das Finanzdcparlemcnt wird mit seiner
Vollziehung beauftragt.

ES soll an den gewohnten Orten angeschlagen und in
die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in der Versammlung dcS Großen Rathes,
Bern, den 10. April 1832.

Der Landammann,
von Lcrber.

Der StaatSschrcibcr,
F. May.

Abonnements-A nzeige.
» In Folge Beschlusses der kompetenten Behörde

wird von Nro. 20 an der Anzeiger versendet an die
Herren: I) Regierungsstatthalter, für daö Audicnzzimmcr;
2) Gerichtspräsidenten, für das Gerichtözimmer; 3) Untcr-
statthaltcr; 4) Pfarrer; 5) GemcindSpräsidenten, für das
GcmcindrachSzimmcr; 0) Landfchullehrcr. Von Nro. 20 bis
zum 1. Heumonar nächsthin beträgt der AbonncmcntSprciS
5 Btz.; wer hingegen früher mit 10 Btz. abonnirt hat, erhält
auch die folgenden Nummern bis zum 1. Hcumonal ohne
fernere Gebühr.

Von der 20. Nummer hinweg geschieht die unentgeldlichc
Vcrthcilung an die Obcrämter folgendermaßen: Aarberg 55 Ex.
Aarwangen '00 Ex. Bern 185. Büren 40. Burgdorf 80.
Lauffenthal 15. Erlach 45. Frutigen 45. Jnterlakcn 70.
Konolsingcn 100. Laupen 35. Nndau 45. Viel >5. Ober-
haSlc 25. Saanen 25. Schwarzenburg 35. Sefligen 05.
Signan 00. Ober-Simmenthal 35. Nieder-Simmcnrhal 40.
Thun 00. Trachselwald 05. Wangen

Berichtigung. Seite 0S, Spalte 2/ Linie 27, soll es

heißen: Die Mehrheit des Departements :e. — fand, es seyen

hinlängliche Gründe u. s. w.
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Anzeigst
der

Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freilag, den 20. April 1832.

Großer Rath, den 10. April 1832.

(Fortsetzung der Verhandlungen über das Münzwcscn.)

Z. 4. ES wurde die Meinung eröffnet, diesen §. auSzu-
lassen und zu Anfang dcS vorhergehenden z. 3 zu sagen, daß
sich derselbe auf die Zahlungen sowohl der Kapitale als der
Zinse erstrecke. Man fand aber, daß dann die dort stehende
Ausnahme I, zu weit ausgedehnt würde, und der H. wurde
angenommen.

A b sti ni ni u n g.
Den §. anzunehmen 00 Stimmen.
Nach eröffneter Meinung auSzulasscn ll »
Z. 5 wurde ohne Bemerkung angenommen.

0. ES wurden verschiedene Meinungen eröffnet,
nämlich:
1) Die Unterabthcilungen dcS Fünffrankcnstückö höher zu

werthen.
2) Die im Gesetz vom 13. Sept. 1826 enthaltenen Straf,

bestimmungcn aufzunehmen.
3) Den Art. 6 des gedachten Gesetzes nicht zu allegiren.

Zuletzt wurde beschlossen, bet der angetragenen Wcrthung
der Untcrabthcilung der Fünffrankcnstücke zu verbleiben; den
Art. 6 des erwähnten Gesetzes auSzulasscn und über die zu
bestimmenden Strafen, Anträge vom Finanzdepartemenl zu
verlangen.

Abstimmung.
Den tz. unverändert anzunehmen 2 Stimmen.
Nach gefallenen Meinungen abzuändern gr. Mehrheit.
DieUnterabth.d.Fünffrankcnst. and. zu werthen 10 Stimmen.

' Bei der angetragenen Werthung zu bleiben gr. Mehrheit.
3. Die Allegation dcS Art. 6 auSzulasscn einstimmig.
4. Wegen der Strafen Anträge zu verlangen gr. Mehrheit.

Bald nachher brachte das Departement die verlangten
Anträge, denen, so weit sie die Bestimmung der Widcrhand-
lungen und die Vertheilung des Betrags der Konfiskationen
betrafen, beigepflichtet wurde. Hingegen ward beschlossen, keine
Buße beizufügen. Ein Beweggrund, um einen Theil des ge.
dachten Betrags zu Handen des Staats vorzubehalten, lag
darin, daß die Regierung bei mildernden Umständen allfällig
diesen Antheil nachlassen könne.

§. 7 wurde ohne Bemerkung angenommen.
». 8. Vorschriften über Umschreibung der Schuldtitel in

rranzösischeS Geld enthaltend, gab Anlaß zu einer Diskussion,
in welcher verschiedene Anträge theils zur Modifikation, theils
zu Auslassung dieses Artikels gemacht wurden, sowohl weil
man dadurch Mißverständnisse zu veranlassen besorgte, als weil
man darin eine Beeinträchtigung dcr EigcnthumSrcchte und auch
weil man diesen Artikel vor Einführung des franz. MünzsystemS
zu frühzeitig fand. ES wurde beschlossen, denselben aus-
zulassen.

§. 9 wurde nach einigen darüber gemachten Bemerkungen
angenommen.

z. 10 wurde angenommen, mit der beizufügenden nähern
Bestimmung, daß die Vollziehung mit dem Tag, der in
jedem Amtsbezirk geschehenen Bekanntmachung in Kraft
trete.

Nach Annahm« dieses letzten Artikels, wurde noch der
Wunsch geäußert, daß im z. 3 über diejenigen Titel etwas
verfügt werden möchte, vermöge welcher ein Theil der Be.
Zahlung vor diesem Gesetz geleistet ward, ein anderer Theil
derselben aber erst später fällig ist. ES wurde aber beschlossen,

bei der angenommenen Abfassung zu verbleiben.
Ein Vortrag des diplomatischen Departements betraf die

vom Hrn. RcgierUngSstatthaltcr Stockmar gemachten Anträge,
um unter seiner Aufsicht ein Amtsblatt in französi-
scher Sprache, nebst der Sammlung der Gesetze und De-
krctc herausgeben und auch Uebersctzungcn derselben oder
Entwürfe dazu besorgen zu lassen. — Man fand zwar die
Herausgabe eines amtlichen Blattes und einer GesetzeSsamm-
lung in französischer Sprache nothwendig, aber die verschie-
denen im Vortrag enthaltenen Gegenstände nicht hinlänglich
ausgeschieden, um schon jetzt einen Beschluß nehmen zu können.

Auch glaubte man, cS sollen dabei die für Versendung
und Bekanntmachung der Gesetze bestehenden Einrichtungen
und Uebungen, so wie auch das wegen eines deutschen
Amtsblattes zu Verfügende mehr berücksichtigt werden. AuS allen
diesen Gründen wurde beschlossen, diesen Gegenstand zu
nochmaliger Vorberathung und Einreichung bestimmterer Anträge
an daS diplomatische Departement zurückzusenden.

Großer Rath, den 11. April.

(Organisation des Odergerichts. Besoldungen.)

ES wurde ein von gestern datirteS an den Großen
Rath gerichtetes Schreiben des Herrn RegierungSratbS Til-
lier verlesen, wodurch er um seine Entlassung als Mitglied
dcS RegierungsrathcS und der damit verbundenen Stellen in
den Departement«!» ansucht. Dieses Schreiben wurde auf
den Kanzleitisch gelegt.

Eine Vorstellung der Ncbcnbcsitzer im dcutichen Theil
dcS Amtsbezirks Erlàch, wodurch sie den freien Verkauf deS

eigenen WcingewächseS begehren, wurde dem RegierungSralh
zur Untersuchung übersendet.

Hierauf wurde der Vortrag von RegierungSralh und
ScchSzehncrn über dit von ihnen veranstaltete Eintragung
der vom Großen Rath beschlossenen Abänderungen deS rcvi-
dirten Entwurfs einer Organisation des ObergerichlS
in diesen Entwurf in Berathung genommen. Alle angebrachten

Abänderungen wurden den Beschlüssen entsprechend be-
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funden. Da aber die vorbcrathende Behörde den Antrag macht,
einige abzuändern beschlossene Stellen nach ihrer frühern Ab.
fassung herzustellen, so wurde dieser Antrag in Umfrage ge-
setzt nnd dann beschlossen:

1) Durch §. 3. dem Präsidenten in Civil, und Polizetsachen
keine berathende Stimme zu ertheilen, sondern bloß die
Besugniß, bei glcichgctheilten Stimmen, wo ihm der

Entscheid zukommt, seine Meinung unmittelbar vor
demselben zu entwickeln; bei Kriminalsachen aber eine

berathende Stimme zu geben. Dieser Beschluß war schon

am 8. März genommen, aber wegen der damals erhöbe-

ncn, nun beseitigten Formfrage nur als einstweilig er-
klärt worden. Jetzt ward die damals vorgeschlagene
Redaktion bestätigt.

Abstimmung einstimmig.
3) Statt des zu der Wahlfähigkeit eines StaatSanwalteS

im §.5 bestimmten Alters von 39 Jahren, wurde das.
selbe auf das zurückgelegte fünsundzwanzigste Jahr
herabgesetzt.

Abstimmung.
Bei der Bestimmung von 39 Jahren zu bleiben

1. 39 Stimmen.
Dieses abzuändern gr. Mehrheit.

» DaS Alter auf 35 Jahre zu setzen 96 Stimmen.
Nach gefallenen Meinungen 38 Stimmen.

3) Im §.30 soll das ausgestrichenc Wort: günstig, wieder
aufgenommen werden.

Abstimmung einstimmig.
4) Im §. 36 soll ausgelassen werden, daß dieses Gesetz a n

den gewohnten Orten anzuheften und nicht nur
den Behörden und Gemeinden auszutheilen sey.

Abstimmung einstimmig.
5) Der am 30. Hornung als erheblich erklärte, dem Regie-

rnngsrath und Scchszehnern zugesandte, aber von ihnen
nicht aufgenommene Antrag eines Verbotes des söge-
nannten BcrichtcnS der Parteien bei den Mitgliedern
des OberqcrichtcS veranlaßte cine Discussion, in welcher
einerseits die Zweckmäßigkeit eines solchen Verbotes dar-
gethan, andererseits aber bestritlcn wurde. Endlich ward
beschlossen, darüber keine Vorschrift in diesem Gesetz
aufzunehmen.

Abstimmung einstimmig.
In Folge zweier Vorträge des Finanzdepartementö wurde

in Betreff der Besoldungen der Präsidenten der Kommissio-
ncn des ObergcrichtS, der Suppleanten, des StaatSanwalts.
des Sekretariats und der Bedienung Folgendes beschlossen:

I) Die Präsidenten der Kommissionen haben als solche keine
Zulage zu ihrer Besoldung.

3) Die Suppleanten erhalten für jeden Tag, an dem sie

zu einer Sitzung berufen werden, 10 Franken.
Abstimmung.

Für ein Taggcld von 10 Fr. - - gr. Mehrheit.
— etwas anderes 17 St.
3> Der StaatSanwalt erhält eine jährliche

Besoldung von Fr. 3500.
A b st i m in n n g.

Für Fr. 3500 gr. Mehrheit.

- Fr. 3000 Minderheit.
-0 Der erste Sekretär eine Besoldung von Fr. 1800

A b ft i m m u n g.
Für Fr. 1800 gr. Mehrheit.

— - 3000 15 St.
5) Der zweite Sekretär eine Besoldung von Fr. 1400.

A b ft i m ni u u g.
Für Fr. 1400 gr. Mehrheit.- - 1500 13 St.
6) Der dritte Sekretär eine Besoldung von Fr. 1000.

Für Fr. 800
^ — mehr

— Fr. 1000^ — - 1300

Abstimmung.
13 St.
gr. Mehrheit,
gr. Mehrheit.
Minderheit.

7) Der Weibel eine Besoldung von Fr. 600.

Abstimmung.
Für Fr. 600 79 St.

— mehr 19 St.
DaS diplomatische Departement gab zufolge deS ihm am

9. April ertheilten Auftrags einen Bericht über den ihm
zugesandten das Konkordat betreffenden Theil deS Protokolls
vom 7. dieß und machte den Antrag, demselben noch eine
weitere Auseinandersetzung der Gründe beizufügen, mir denen
die Einwendungen gegen das Konkordat widerlegt worden
sind. Diesem Antrag wurde bcigepfiichlet nnd dann das Pro-
lokoll vom 7. mit dieser Vervollständigung gutgeheißen.

Großer Rath, den 12. April.

(Aufschluß über die Vcrfafrung MeuronS. Zagdgesetz.)

Durch ein an den Großen Rath gerichtetes Schreiben
des Hrn. Penserol meldet er, daß seine Fabrik- und HandelS-
Geschäfre ihm nicht erlauben, fernerz den Sitzungen des Gr.
Rathes beizuwohnen, und er deswegen um seine Entlassung aus
demselben ansuche. — Es wurde beschlossen, dieses Ansuchen
dem Regierungsrath zur Berichterstattung zu übersenden.

DaS gestern auf den Kanzleitisch gelegte Schreiben des

Herrn RcgierungSrathcS Tillier wurde nochmals verlesen und
eine Umfrage darüber gehalten, in welcher die Meinung er-
öffnet wurde, einstweilen keinen Entscheid zu nehmen, oder
nur einen Urlaub zu ertheilen. Auf die Versicherung aber,
Herr Tillier werde seinen Entschluß nicht abändern, ward
beschlossen:

1) Dem Herrn Tillier die begehrte Entlassung aus dem Rc-
gierungsrath unter Bezeugung dcö Dankes für seine ge-
leisteten Dienste in alle» Ehren zu ertheilen.

3) Dem RegierungSrath aufzutragen, zu untersuchen und
Bericht zu erstatten: ob auch die verlangte Entlassung
aus dem diplomatischen und dem Erziehungsdepartement
zu geben sey, oder ob nicht Herr Tillier als Mitglied
deS Gr. Rathe'S noch ferner in denselben bleiben würde.

In Folge der dem RegierungSrath zugesandten Anzüge
und anderen Schriften betreffend die Verhaftung und Aus-
lieferung deS Constant Mcuron gab Herr Schultheiß
Namens des RegicrungsrathS einen umständlichen Bericht
über diese Angelegenheit. ES ergab sich daraus, daß beim
AuSbruch der Unruhen im Kanton Ncuenburg zwar den
Flüchtlingen beider Parteien, nicht aber den gesetzlich Vcr-
urtheilten, Aufnahme und Sicherheit in unserm Kanron
zugesagt worden ist; daß dann nach Herstellung der Ruhe und
gesetzlichen Ordnung durch Gewalt der Waffen, Prozeduren
gegen die Urheber deS AufstandeS verführt worden sind,
welche das Ansuchen, kraft eines eidgenössischen Konkordates
dcr 33 Kantone um Auslieferung der flüchtigen Verurtheil-
ten, unter denen sich Constant Mcnron befand, zur Folge
hatten. Nicht nur hatte er zufolge zuverläßiger Nachrichten
von diesem Ansuchen und seiner Ausschreibung und eidgenössischen

Signalisirung durch Personen, die sich für ihn inte-
rcssirlcn, Kenntniß erhallen, sondern er hatte sich auch daraufhin

ans dem Kanton Bern entfernt; aber als ob er Beamte
und Behörden absichtlich in Verlegenheit hätte bringen wol-
len, kam er nicht etwa nur ohne Aufsehen zu erregen in den
Kanton zurück, sondern zeigte sich öffentlich in der Haupt-



Mt, wo er von Landjägern ihrer Pflicht gemäß angehalten
ward. Da mußte dann die Auslieferung, den bestehenden
Konkordaten gemäß, erfolgen, welche die Regierung immer
gewissenhaft befolgt hat. Weder bei der Verhaftung, noch
bei der Abführung, noch seither, hat irgend eine harte
Behandlung statt gefunden, wie der Wahrheit zuwider ausge-
breitet worden ist.

Nach Anhörung dieses Berichtes wurden noch einige
nähere Angaben verlangt und ertheilt. Hingegen fand man,
daß in neue Anträge, die bloß während der Berathung
gemacht wurden, nicht eingetreten werden könne, sondern
dieselben allfällig den Vorschriften des Reglements gemäß an-
zubringen seyen, und eS ward beschlossen, daß sich der Große
Rath mit dem vom RegierungSralh gegebenen Bericht be-
gnüge.

N b sti in m u n g.
Sich mit dem Bericht zu begnügen 79 Stimmen.
Etwas anderes zu verfügen 29 „
Nachher ward ein vom Departement des Innern") ver-

faßtcr und vom RegierungSralh vorberathcner Entwurf eines

Jagdgesetz es in Berathung genommen, der in beiden
Sprachen gedruckt und allen Mitgliedern dcS Großen Rathes
ausgetheilt worden war. Auf eine allgemeine Umfrage wurde
beschlossen, in diesen Entwurf einzutreten und denselben ar-
tikclwcise zu behandeln.

5. 1. „Die Bcschützung der Jagdgerechtigkeit und ihre
„Benutzung zu Handen des Staates ist dem RcgierungSrath
„übertragen, welcher über die Vollziehung und Handhabung
„gegenwärtiger Verordnung zu wachen hat."

ES wurde zur Sprache gebracht, ob ehemals bestandene
Jagdgcrechtigkeitcn als Ausnahme vorzubehalten seyen, aber
befunden, dies sey um so viel weniger der Fall, als im
frühern Gesetz vom 14. Juni l8l7 kein solcher Vorbehalt
stehe, und der tz. wurde angenommen.

A b st i m m u n g.
Den Z. anzunehmen 80 Stimmen.
Etwas anderes verfügen 9 „

tz. 2. „DaS Jagen ist ohne Ausnahme nur denjenigen
„gestattet, welche dazu ein eigenes Patent erhalten haben.

„Zu jeder Zeit und Jedermann ist aber, mit Vorbehalt der

„in den A 4, 5 und 12 enthaltenen Ausnahmen, gänzlich

*) Das Gutachten des Departements des Innern sagt als Ein¬
leitung : „ Nntcr den im 3. Titel des Uebergangsgesetzes
vom 6. Juli 3831 aufgezählten Gesetzen, welche einer Nc-
vigon unterworfen werden solle», befindet sich namentlich
auch das Zagdgesetz vom i-i. Juni I8l7. Diese Revision
hat denn auch das Departement des Innern vorgenommen,
und giebt sich nun die Ehre, Ihnen, Tit., den gegenwärtigen,

in mehrcrn Sitzungen berathenen Gcsctzcscntwurf
vorzulegen, und Wohldcro Würdigung anheim zu stellen. Das
Departement glaubt denselben mit folgenden kurzen Bemerkungen

über die Grundsätze begleiten zu sollen, die dem

Projekt zum Grunde liegen, und die wichtigsten
Abweichungen vom frühern Gesetz motivirt haben.

„Die Jagd wird fernerbin als ein dem Staat gehörendes,
obwohl nicht sehr einträgliches Regal betrachtet, und nach

dem, bisher gebräuchlichen Patentsystem, vorzugsweise vor
dem, anderwärts eingeführten Pachtsystem benutzt. Die
Ausübung der Jagdgercchtigkeit muß aber in einem wohlgeordneten

Staate dermaßen geregelt seyn, daß einerseits die

Sorge für den Landbau berücksichtiget und die, durch die

Verfassung garantirtc Heiligkeit des Eigenthums eines jeden

Staatsbürgers nicht verletzt, und daß anderseits die gewährleistete

Gleichstellung der Bürger vor dem Gesetze nicht
umgangen werde."

„untersagt: alles Gewildlauern, alles Letschen- oder Falleu-
„ legen, das Gcwchrrichtcn und Garnstcllcn für kleine Vögel.
„Aufdie Widerhandlungen, nebst der ConfiSkation alles Jagd-
„gerätheS und unter Vorbehalt des Ersatzes dcS allfällig an-
„gerichteten Schadens, sind folgende Strafen festgesetzt": îc.

Verschiedene Meinungen äußerten sich dahin, daß in vielen

Fällen die Konfiskation alles JagdgerätheS eine allzugroße
Strafe wäre, und anch mehrere Bußen im Mißverhältniß
mit dem Vergehen stehen, besonders wenn der Richter an
ein vorgeschriebenes Minimum gebunden sey. Aus diesen
Gründen wurde der tz. zu nochmaliger Berathung an das
Departement zurück gewiesen.

A b st i m m u n g.
Den h. anzunehmen 17 Stimmen.
Zurück zu senden gr. Mehrheit.

§. 3 wurde angenommen, mit der Modifikation, daß im
ersten Theil desselben kein Minimum für die Bußen bestimmt,
sondern gesagt werde, sie können bis auf 0 Fr. ansteigen.

Abstimmung. große Mehrheit.
Z. 4 wurde mit der Abänderung angenommen, daß wie

im frühern Entwürfe die Füchse ausgelassen und in einen
besondern Artikel zu bringen seyen.

Abstimmung.
Den §. mit dieser Abänderung anzunehmen gr. Mehrheit.

§. 5. ES wurde beschlossen, diesen §. dahin zu modifizieren,

daß die Letschen nur nach eingeholter Einwilligung
dcS Grundbesitzers gestellt werden dürfen. Hingegen wurde
dem Antrag nicht beigepflichtet, daß die Letschen bloS in
sogenannten Hochrichlen anzubringen seyen.

Die Fortsetzung der Berathung ward verschoben.
Auf den Antrag der RathSältcsten wurde zur Wahl

eines Suppléante» am Obergericht an die Stelle des
entlassenen Hrn. Prokurators Schär geschritten und ernannt:

Hrn. Bcnedikt Marti, Notar in Bern, Großrath.
Vom Hrn. Landammann wurde angezeigt, daß er in

Folge des Beschlusses des Großen Rathes vom 3. April die
Kommission zu Untersuchung der Mittel, den fran-
zösischen Münzfuß einzuführen, ernannt und dafür
bezeichnet habe:

Hrn. von Jenncr, RegierungSralh, Präsident.
„ Ganguillct, RegierungSralh.

„ Simon, Vice-Präsident des Großen Rathes.
„ Volz, Großrath.
„ Jmhoos, von Burgdorf, Großrath.
„ Durheim, Großrath.
„ Schwab, Großralh.

Großer Rath, den 13. April.

(Jagdgesetz.)

Die endliche Redaktion des MünzgcsetzeS, nach den gc-
nommenen Beschlüssen, wurde verlesen und nach einigen
Berichtigungen gutgeheißen.

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden dem RegierungSralh zur Untersuchung und Verfügung

oder Berichterstattung zugesandt:
1) Einsaßen von RiggiSberg.
2) Die Kirchgcmeinde Ursenbach.
3) Radwerkbeswer im Amtsbezirk Trachselwald.
4) Ansichten des Jakob Käser, Gcmcindschrciber von Melch-

nau, über die Rechte der unehelichen Kinder und den

MaternitätSgrundsatz.
Von Hrn. Watt wurde die Mahnung gemacht, daß der

RegierungSralh ersucht werde, über die ihm zu Anfang de§



verflossenen Monats zu Handen des Departements des Innern
zur Untersuchung zugesandte Vorstellung der Einsaßen von
Bern, gegen das daselbst als Ausnahme hoher gestellte Hin-
tersäßgeld mit Beförderung Bericht zu erstatten. Es wurde
beschlossen, dem RcgterungSralh den Auftrag zugehen zu
lassen, über dieses Geschäfte noch während der jetzigen
Session des Großen Rathes einen Bortrag zu bringen.

Ferner wurden folgende Anzüge verlesen:
1) Des Hrn. Watt, dahin gehend: daß der diesjährige

Bezug des Hintersäßgcldes in der Stadt Bern biö auf
endlichen Entscheid in dieser Sache aufgeschoben werde.

2) DeS Hrn. Kasthofer, betreffend den Constant Mcuron
und die bestehenden Verträge über Auslieferung von
Flüchtlingen wegen politischer Vergehen.
Hierauf wurde die gestern angefangene Berathung des

Jagdgesctzcs fortgesetzt.

f. 6. „Für Jagdpatcnte kann sich unter den hicnach
„bezeichneten Ausnahmen jeder KantonSbürgcr und, unter
„Vorbehalt der Neciprozilät, jeder Schwcizerbürgcr bewer-
„bcn, der daö achtzehnte AltcrSjahr zurückgelegt. Auch an
„solche Fremde, die im Kanton angesessen sind, können auf
„ihr Anmelden unter den nämlichen Bedingungen vom De-
„parlement des Innern Patente zum Jagen ertheilt werden.

Für Jäger und Bedienten haben diejenigen, in deren

„Dienst sie stehen, Patente zu lösen. — Hingegen werden
„keine Patente ertheilt: VergeldStagten, Kriminalisirten und
„mehrjährigen Bevogtetcn und denjenigen, deren Person oder
„Familie besteuert wird."

ES wurde für nöthig befunden, den Personen, die

durch Jäger Schaden erleiden könnten, den ihnen durch den

*) Das Gutachten des Departements lautet : „Auf dem Grund«
sahe völliger Gleichstellung sämmtlicher Kanlonsbürger vor
dem Gesetze beruhen folgende Bestimmungen des Entwurfs:

,,a) Das Jagen wird ohne Ausnahme nur denjenigen
gestattet, welche ein Patent erhalten haben (§. 6.). — Hiemit
fällt das Recht der Oberamtleute dahin, selbst zu jagen und
zwei AmtSjägcr zu halten, — ebenso das Jagdrecht der

Jagdaufseher. -- Aus diesem Grunde fallen auch die doppelten

Patente weg, und die Knechte und Jäger treten in die

Klasse aller übrigen Staatsbürger.
„h) Ob mit diesem Grundsatz völliger Gleichheit vereinbar

sey, daß zur Erhallung eines Patents ein gewisses
Vermögen bescheinigt werden müsse, darüber ist das

Departement des Innern in seinen Ansichren getheilt. Mit
einer Meinung (der Minorität des Departements), hält
man dafür, daß eine solche Bestimmung, durch welche alle

weniger vcrmöglichcn Staatsbürger von der Benutzung der

Jagdgcrechtigkeil faktisch ausgeschlossen werden, dem Z. 7

der Verfassung widerstreiten würde. Eine andere Meinung
kann in einer solchen Bedingung keine RechtSunglcichheit
finden, sobald dieselbe allgemein und auf alle Staatsbürger
gleich anwendbar ist. Soll die Vermögcnsbeschcinigung
wegfallen, so kann und muß konsequenter Weise auch die Pa-
tentgcbühr abgeschafft werden, denn auch diese fällt dem

Uuvermöglichen ungleich schwerer auf, als dem Reichen.
Allein der Hauptgrund dieser Bescheinigung oder der Bürg-
schafilcistung ist vorzüglich darin zu suchen, daß wenn die

Verantwortlichkeit der Jäger für Schaden, den sie aus Fahr-
läßigkeil oder mir Vorsatz angerichtet, kein leeres Wort seyn

soll, — eine solche Sicherheitsleistung um so nothwendiger ist

— da sonst der Staat, welcher die Unverletzlichkcit des Eigenthums

garantirt hat, konsequenter Weise für den Schaden in
Anspruch genommen werden könnte, welcher einem Staatsbürger

durch denjenigen zugefügt wird, der im Namen des

Staats die Jagdgercchtigkeit auf fremden Grund und Boden

Z. 2 versprochenen Ersatz desselben zuzusichern und deswegen
beschlossen, daß jeder, der ein Jagdpatent verlangt, entweder

ein schuldenfreies Eigenthum von 1000 Fr. bescheinige
oder für diesen Betrag eine Bürgschaft leiste und auch gleiche
Sicherheit für seinen Jäger oder Bedienten gebe, wenn er
für diesen eine Patente nimmt. Ferner ward beschlossen, den
im Entwurf stehenden Vorbehalt der Reciprozität bei Erlhei-
lung von Patenten an andere KanconSbürger und angesessene

Fremde auszulassen. Ein Antrag zu Bewilligungen von so

geheißenem Birsen oder Schießen von Vögeln für junge Leute
wurde nicht beliebt.

Abstimmung.
1 Von den Jägern Sicherheit zu verlangen 89 Stimmen.
' Keine zu verlangen 24 „

2. Sie auf 1000 Fr. zu bestimmen gr. Mehrheit.
3. Den Vorbehalt der Reciprozität auszulasten

â Den Antrag wegen d. Birsen erhebt, erklären 14 Stimmen.
Richt erheblich erklären gr. Mehrheit.

5. Von den Meistern Sicherheit für ihre Be¬
dienten und Jäger zu verlangen einstimmig.
§. 7. „Jeweilen bis auf 1. Juli werden die RegicrungS-

„statthaltcr die Verzeichnisse derjenigen ihrer AmtSangehöri-
„gen, welche Jagdpatente zu erhalten wünschen, dem
Departement des Innern mit der Anzeige einsenden, ob die
Betreffenden die zu Erhaltung von Jagdpatenten erforderlichen
„Eigenschaften besitzen; welches dann darüber verfügen, den
„Betreffenden die Patente zufcrligen und denselben, zugleich
„mit einem gedruckten Verzeichnisse der patcntirtcn Jäger,
„zukommen lassen wird."

Wurde angenommen mit einer Rcdaktionsvcrbesserung
der ersten Linie, zufolge welcher eS heißen soll: „In der
„Regel werden die Regierungöstatthalter jeweilen blS auf
»1. Juli te. (Fortsetzung folgt IM nächsten Blatte.)

Ausschreibungen.
Diejenigen, welche sich für die erledigte Stelle eines

Zollbeamten zu Twann zu bewerben gedenken, können sich
dafür bis den 30. April nächstkünflig auf dem Gencral-Zoll-
Bureau anschreiben lassen. Für die Zoll-Verwaltung,

Rodt, Adjunkt.

Der Regicrungsrath hat die durch Tod erledigte Stelle
eines PedcllS an der Akademie auszuschreiben beschlossen und
für die daherige Anschreibung auf der StaatSkanzlci Zeit
festgesetzt bis und mit dem 1. Mai nächstkünftig.

StaatS-Kanzlei Bern,
G. May, Substitut.

Da der Regierungsrath beschlossen hat, die Stelle eines
Amtschrcibcrs des Amtsbezirks Frcibergen einstweilen biö zur
definitiven Organisation der Kanzleien der Negierungöstatl-
haller und der Amtsgerichte wieder zu besetzen, so werden
diejenigen, welche sich um dieselbe bewerben wollen,
angewiesen, sich vor dem 5. Mai nächstkünftig auf der StaatSkanzlci

anschreiben zu lassen. Staats - Kanzlei Bern,
G. May, Substitut.

Druckfehler. Seite 94, Spalte 2, Zeile 37, soll eS

heißen: 78 Stimmen, statt 38 Stimmen.

ausübt. — Diese Meinung hält demnach eine Vermögcns-
bcscheinigung nicht nur für wohlthätig in ihren Wirkungen,
sondern auch mit dem Grundsatz der Gleichheit vollkommen
vereinbar. Ob nun dieselbe auf 3000 Fr. oder 6000 Fr. gesetzt

werde, das scheint hingegen völlig außerwescntlich."
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Anzeiger
der

Regierungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Dienstag den 24. April 1832.

Großer Rath, den 13. April 1832.

(Fortsetzung des Jagdgesetzes.)

Z. 8. „ES werden künftighin nur einfache Jagdpalcnle
„für die offene Zeit eines Jahreö, mit oder ohne Hund/
„ertheilt. Die Gebühren der Palente sind:

„Für die gewöhnliche Jagd 16 Fr.
n Hochgewild 32 „
„ die FrühlingS-Schnepfenjagd 4 „
„ das Garnstellen 4 „

„Sie sollen bei der Erhebung der Patente baar bezahlt
„werden.

„DaS Garnstellen für Zugvögel, Finken, Lerchen, Ära.
„mctS. oder Rcckholdcrvögcl, mögen die RegicrungSstatthallcr
„bewilligen."

Wurde nach Aeußerung einiger abweichender Ansichten
unverändert angenommen.

Abstimmung.
Den 5. anzunehmen 48 Stimmen.
Ihn abzuändern 44 „

ft 9 und ft 10 wurden ohne Bemerkung angenommen,
ft 11. „Den RegicrungSstatlhallern ist untersagt, Be.

„willigungcn zum Jagen zu ertheilen."
ES wurde beschlossen, demselben mit einiger Modifikation

die im ersten Entwurf stehende Ausnahme durch folgende
Worte beizufügen: »Einzig ausgenommen sind angesehene
„Fremde, die sich nur kurze Zeit im Kanton aufhalten,
„welchen die Erlaubniß zum Jagen für eine zu bestimmende
„Zeit unter der Bedingung gestattet «erden kann, daß sie
„sich von einem patentirten Jäger begleiten lassen.«

ft 12. „Einem jeden Grundeigenthümer soll erlaubt seyn,
„alles Gcwild, durch welches seinen Gütern Schaden zuge.
„fügt wird, inner den Märchen derselben zu erlegen und zu
„behändigen."

*) Für denselben wurde folgende neue Abfassung vorge.
schlagen und angenommen: „Jeder Eigenthümer hat das
„Recht, zu jeder Zeit selbst oder durch seine Leute daS Ec.
„wild und schädliche Vögel auf seinen Gütern und inner den

') DaS Gutachten des Departements' lautet:
„Ein jeder Grundeigcnlhümcr ist unbedingt berechtigt,

alles Gcwild zu erlegen oder einzufangcn, welches er
innerhalb den Märchen seiner Gitter antrifft. Dieses Recht
des GrundeigcnthümerS fließt schon aus den allgemein
angenommene» RcchlSgrundsatzen, so wie aus den Vorschriften
der Sahung 37« des Sachenrechts, und war auch in der
alten Verordnung ausgesprochen, wiewohl dieselbe nur von
den eingefriedeten Gütern redet, und daher einer verschiedenen

Auslegung fähig war. Die vorgeschlagene Redaktion
scheint bestimmt und keinem Zweifel Raum zu lassen."

„Märchen derselben zu erlegen oder einzufangen und zu bc.
„händigen, so wie auch Hasen, Vögel und deren Brut und
„Eier auSzunehmen."

ft 13. Auf die gefallenen Bemerkungen wurde beschlossen:
1) Als Berichtigung eines Druckfehlers auf ft 14 statt ft 15

hinzuweisen.
2) Die Eröffnung der Jagd unter im. » auf 1. Oktober zu

sehen.
3) Den Anfang von Im. K folgendermaßen zu stellen : „Für

„die Feld- und MooSjagd an Orten, wo kein Getreide
„mehr steht, vom I.Sept. bis 31. Dez. unter dem
Vorbehalt jedoch, daß vor Eröffnung" :c.

4) Unter im. o soll der bei tz gemachte Vorbehalt beigefügt
werden.
Mit diesen Bestimmungen wird der ft zu einer neuen

Redaktion an das Departement zurückgewiesen.
Wegen vorgerückter Zeit wurde die weitere Berathung

verschoben.

Großer Rath, den 11. April.

(Militärangelcgcnheiten. Jagdgcsetz.)
Vom Hrn. Landammann wurden folgende eingelangte

Bittschriften und Vorstellungen angezeigt:
1) Der Gemeinden des Amtsbezirks Büren.
2) Der Gemeinden Wyleroltigen, Golatcn und Gurbrü.
3) Der Zehntpflichtigen von Hubbcrg.
4) Des GemeindralheS von Bümpliz.

Diese Schriften wurden dem Regierungsrath zur
Untersuchung zugesandt.

ES wurde ein Anzug des Hrn. Fürsprechers Jaggi und
des Hrn. Eggimann, betreffend die Entlassungsbegehren
besoldetet Beamten von nnbesoldetcn Stellen verlesen.

Aus Vorträge des Militär-Departements wurden
folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Zu einem Obersten des Artillerie.Regiments wurde er-
nannt: Hr. Karl Koch, von Bern, gew. Arrillcrie-
Oberstlicutenant, Mitglied dcS NegierungSrathcS.

2) Zu einem Major dcS Dragoner-KorpS wurde ernannt:
Hr. Joh. Jakob Nyser, von Murgenryal, Hauptmann

einer Dragoner-Reserve-Kompagnic.
3) In Folge eingelangter und gesetzlich gegründeter Begeh,

ren wurde in allen Ehren und unter Verdankung der
geleisteten Dienste die Entlassung ertheilt:
«) Dem Hrn. Johann Schärer, von Thun, von der

Stelle eines Majors dcS zweiten Landwehr-Bataillons
dcS vierten MilirärkrciseS.

h) Dem Hrn. Gilgian Zurbrügg, von Frutigcn,
Major des ersten Landwehr-Bataillons im vierten
MilitärkreiS.



4) Hingegen wurde befunden, daß das Entlassungsbegchren
des Hrn. Oberstlieutenant Jaquct aus den von ihm
bekleideten Stellen eines Oberstlieutenants des 8. Militär-
kreiseS und AuSziiger-BataillonS und eines Mitglieds des

Militär. Departements nicht auf gesetzliche Gründe ge-
stützt sey, und demnach demselben nicht entsprochen werden

könne.
5) In Betreff deS dem Departement zur Untersuchung zu¬

gewiesenen AnzugS : „Ob es nicht der Fall wäre, jedem
„AuSzüger eine Anzahl scharfer Patronen zu geben?"
zeigte das Departement, daß eine solche Maßregel mit
verschiedenen Nachtheilen verbunden wäre, und übrigens
durch die geschehene Verlegung von scharfen Patronen
in jedem MilitärkreiS der Absicht deS Anzugs entsprochen
sey. Demzufolge wurde beschlossen, demselben keine weitere

Folge zu geben.
6) In Folge des Vorrrags über den dem Departement zur

Untersuchung gesandten Anzug zu Verminderung der
EquipirungSkosten der Offiziere wurde beschlossen, zwar
nichts darüber zu verfügen, weil Uniformirung, Bewaffnung

und Zeichen deS Ranges und Dienstes durch
eidgenössische Neglcmente vorgeschrieben seyen, aber doch
den Regierungsrath zu ersuchen, daß er den Gegenstand
bei der eidgenössischen MilitäraufsichtSbehörde zur Sprache
bringe, damit der gegenwärtig bestehende große Aufwand
vermindert werde.

7) Ueber den dem Militär. Departement zur Untersuchung
gesandten Anzug wegen Anstellung der Generale Rotten
und Heidegger, gieng sein Antrag dahin, daß aus den

von ihm angegebenen Gründen nicht weiter darein ein-
getreten aber der Ncgierungsrath ermächtigt werden
möchte, die nöthigen Einleitungen zu treffen, um, wenn
eintretende Umstände eS erfordern sollten, sogleich dem
Großen Rathe Anträge zu Bestellung eines Ober-Kommandos

für die Truppen des KantonS machen zu können.
Diesem Antrag wurde bcigepsiichtct.
Der am 27. Hornung verlesene Anzug des Hrn. Regie-

ruugsratheS Lohner über Errichtung von Bürger gar-
den wurde, rücksichtlich der Frage seiner Erheblichkeit in
Berathung gesetzt und beschlossen, denselben dem Regierungsrath

zur Untersuchung und Berichterstattung zuzusenden.

Auch der am 7. März verlesene Anzug des Hrn. Regic-
rungöraths Wyß, betreffend die im Jahr 18t4 ausgefällten
Strafurtheile wegen politischer Vergehen gegen
Einwohner des Oberlandes und der Zusatz des Hrn.
Hürner zu Ausdehnung der zu treffenden Verfügungen auf
die im gleichen Fall sich befindlichen Einwohner von Thun
und Simmenthal wurde nach gehaltener Umfrage erheblich
erklärt, und dem Regierungsrath zur Untersuchung und
Berichterstattung Übermacht.

Hierauf wurde die Berathung des JagdgesetzcS
fortgesetzt :

ES wurde beschlossen, bei dem bereits angenommenen
tz. 11 den (im Antrag des Departements H. 14, Ì», enthaltenen)

Zusatz zu machen: „daß die Regierungsstatthalter in
„der beschlossenen Zeit für die Wintcrjagd aus Füchse, je-
„doch nur an patentirtc Jäger, Erlaubnisse ertheilen können."

Hingegen wurde der Antrag nicht angenommen, daß eine
Vorschrift gegen das Herumlaufen der Jagdhunde in der
beschlossenen Zeit gegeben werde.

§. 14. „Nicht nur in der beschlossenen, sondern auch in
„der offenen Zeit ist das Jagen und Vogelschießen, wie eS

„immer seyn mag, an allen Sonn - und Feiertagen, so wie
„auch am Tage vor dem Bcttag und vor den KommunionS-
„tagen für Jedermann ohne Ausnahme bei der jeweiligen
„doppelten Buße verboten."

Wurde angenommen, mit der Abänderung, daß Ranb-
thierc ausgenommen seyen.

§. 15 wurde nach einigen gemachten aber widerlegten
Bemerkungen unverändert angenommen.

§. 16. „Während der beschlossenen Zeit ist alles Handeln
„mit Gewild und Vertragen desselben, bei Konfiskation deS

„ GewildeS und Fr. 40 Buße verboten, wenn nicht bewiesen

„ werden kann, daß dasselbe außer dem Kanton erlegt worden.
„Dem Verkäufer ist überlassen, sich an den Jäger zu

„ halten, der ihm das Gewild zum Verkauf übertragen hat. "
Wurde dahin abgeändert, daß es heißen soll:

1) Acht Tage nach Anfang der beschlossenen Zeit
und dann während der Dauer derselben u.s.w.

2) Und einer Buße, diebiSaufFr. 40gehen kann,
u. s. w.

3) Daß dasselbe in dem Kanton eingeführt wor-
den ist.

17. „Zu Fristung und Aeufnung des GewildeS ist
„dem Regicrungsrathe vorbehalten, einen oder mehrere Be-
„ zirke für ein oder mehrere Jahre in Bann oder Verbot zu
„legen, dergestalt, daß während dieser Zeit, mit alleiniger
„Ausnahme des Grundeigcnthümers (siehe h. 12), Nieman-
„den gestattet seyn soll, innerhalb dieser Bezirke zu jagen

„ oder dem Gcwild nachzustellen.

„ Diese Bezirke sollen dann jeweilen mit einer deutlichen

„ Beschreibung ihrer Gränzen öffentlich bekannt gemacht werden."
Man wünschte Beschränkungen für die Bestimmung *) des

Jagdbanncs; aber auf Widerlegung der daherigen Ansichten
wurde der tz. unverändert angenommen.

In h. 2. soll gesagt werden, die Frevel in den Bann-
bczirkcn sollen wie die in der beschlossenen Zeit bestraft werden.

t8. und
§. 10. wurden ohne Bemerkung angenommen.
§. 20. Ueber diesen tz. wurde geäußert, man solle dem

Verleide? keinen Antheil an der Buße geben; man sollte sie

wie unter 2. in drei Theile theilen; man solle weniger als
Fr. 10 auf 24 Stunden Gefangenschaft legen. Endlich aber
wurde der unverändert angenommen.

*) Das Gutachten des Departements lautet: „ Das Depar¬
tement ist zwar einverstanden darüber, daß wo das Interesse
der Jagd mit demjenigen der Landwirthschaft in Colliston
geralhe, das erste dem letztern zum Opfer gebracht werden
müsse. In wie weit aber dieß eine Beschränkung des zu
Fristung und Aeufnung des GewildeS üblichen BannS
nothwendig mache, darüber haben sich die Ansichten nicht vereinigen

können. Die erste Meinung, diejenige der Majorität
des Departements halt die Anlegung des BannS überall
unverträglich mit dem höhcrn Interesse der Landwirthschaft
und möchte denselben fernerhin nicht mehr gestatten. Eine
zweite Hauptmeinung, — weit entfernt zwar, die Pflanzungen
deS Bürgers Preis geben zu wollen, — hält ein gänzliches
Verbot des BannS um so überflüssiger, da eine zweckmäßige
Beschränkung desselben das Interesse des Landwirthen
hinlänglich zu sichern scheint. Diese Hauptmeinung schlägt demnach

vor, nach der einen Ansicht: Es sollen nur in
gebirgigen, waldigten und weniger angebauten Gegenden, fern
von Städten und Dörfern Bannbczirke angelegt werden
dürfen, wo aus der Vermehrung des GewildeS für die
Pflanzungen und Saaten kein Schaden zu erwarten ist, — und
es solle der Bann jeweilen nur auf eine kurze Zeit, z. B.
auf ein Jahr beschränkt werden. Mit anderer Ansicht möchte
man die Bestimmung von Bannbczirke» dem Regierungsrathe
überlassen, in der vollen Ueberzeugung, daß derselbe obige
Rücksichten in jedem einzelnen Falle nicht aus dem Auge
verlieren werde, und daß auf diese Weise die beiderseitigen
Interessen am besten werden vereiniget werden können."



Abstimmung.
Dcn Z. unverändert anzunehmen 61 Stimmen.
Nach Meinungen abändern 32 St.
h. 21. wurde ohne Bemerkung angenommen.
§. 22. Man machte Anträge, um für das Gesetz eine

Probezeit und den 1. Juni als den Zeitpunkt, wo cS in Kraft
trete, zu bestimmen, aber der Z. wurde unverändert angenommen.

Abstimmung.
Dcn tz. unverändert anzunehmen 56 Stimmen.
Mit Abänderungen 32 Stimmen.

Großer Rath, den 16. April.

(Steuer für die Armen des Kantons. Communalgesctz.)

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen
wurden von Hrn. Landamman» vorgelegt:

1) Bittschrift mehrerer Einsaßen von Bern, dabin gehend,
daß der unterm 27. Dez. 1831 eingereichten Vorstellung
zu Herabsetzung des Maximums des HintersäßgeldcS der
Stadt Bern von 46 Fr. auf 16 Fr. Folge gegeben werden

möchte.
Sie wurde dem Regierungsrath als Nachtrag zu dem

am 13. April ertheilten Auftrag übersendet.
2) Vorstellung des Hrn. Stähli, Schullchrer in Burgdorf,

gegen die Kompetenz der vorläufigen Synode zu Eingabe

des Entwurfs einer Synodal-Organisation an den

Großen Nach.
Sie wurde dem Negicrungörath als Nachtrag zu dcn

ihm schon über diesen Gegenstand übersandten Schriften
Übermacht.

3) Der Einsaßen der Gemeinde Buchholterbcrg.
4) Bittschrift der Rofina Margarccha Stemhaucr und Conrad

Stable, von Prumrm.
Sie wurde dem Ncgierungs-Nath zur Untersuchung

gesandt.
Der am 13. April verlesene Anzug deS Hrn. Watt, be-

treffend die Herabsetzung deS HintersäßgeldcS in
der Stadt Bern, wurde auf die Anzeige, daß der Regie-
rungsrach in kurzem darüber einen Vortrug bringen werde,
von ihm zurück gezogen.

Daö Departement des Innern giebt einen vorläufigen
Bericht über die Vcrlheilung der eingegangenen,
sich auf 11666 Fr. belaufenden LiebcS-Steuer und
der noch dazu vom Regierungsrath angewiesenen 6666 Fr.
zu Unterstützung der durch Ucbcrschwemmung, MißwachS und
andere im verflossenen Jahr eingetretene Umstände in Armuth
gerathenen KantonS-Einwohner und über die getroffenen
Anordnungen zu Forlsetzung der Unterstützung einer großen
Anzahl von Dürftigen im Oberland und in andern
Amtsbezirken durch Sparsuppcn, Kartoffeln zum Anpflanzen u. s. w.
— Zugleich wird gezeigt, daß noch einige Zeit damit fort-
gefahren werden muß, und ein Kredit zu Bestreitung der
daherigen Ausgaben verlangt.

Diesem Vortrug war ein anderer deS NegierungSratheS
beigefügt, welcher die Angaben des Departements bekräftigte
und auf einen Kredit von 32666 Fr., jedoch mit Inbegriff
der bereits angewiesenen 6666 Fr., antrug.

ES wurde diesem Antrage zufolge beschlossen:
1) ES wird dem Departement deS Innern ein Kredit auf

die Staatskasse von 32666 Fr. eröffnet, um daraus durch
AuStheilung von Sparsuppen, Ankauf von Kartoffeln
zum Anpflanzen u. s. w. die dürftigsten Einwohner der
verschiedenen Theile des KantonS zu unterstützen.

2 » In obiger Summe sollen diejenigen 6666 Fr. begriffen

seyn, welche der Regierungsrath bereits für dcn gleichen
Zweck aus dem RathS-Kredit angewiesen hat.

3) DaS Departement des Innern wird seiner Zeit über die
Verwendung dieser Summe eine Rechnung ablegen, und
so auch über die geschehene Vcrlheilung der auf ungefähr

11666 Fr. sich belaufenden, infolge der Publikation
des NegierungSratheS vom 16. Dez. 1831 gesammelten
LiebcSsteuern.

Abstimmung.
Diese Anträge anzunehmen einstimmig.

Der geschehenen Anzeige zufolge wurde ein dcn Mitgliedern
deS Großen Rathes im Druck ausgetheilter, von

Negicrungörath und SechSzchnern vorbcrathencr Enlwurf-Ge-
setzcS über die Organisation der GemeindSbchör-
den in Berathung genommen. ES erhob sich die Vorfrage:
ob es nicht der Fäll sey, diesen Entwurf vorerst im Lande
zu verbreiten, um die öffentliche Stimme darüber zu ver-
nehmen, damit sie berücksichtigt werden könne? Aber man
erwiederte, es sey bereits ein früherer Entwurf im Lande
verbreitet worden, auf welchen hin daö Departement dcs Innern,
das diesen Gegenstand bearbeitete, die Bedürfnisse und
Ansichten der verschiedenen Gegenden habe kennen lernen, und
der Wunsch sey allgemein, daß ohne weitern Aufschub eine
Gcmcindordnung gegeben werden möchte. — Demnach wurde
beschlossen, von nun an in die Sache einzutreten.

Abstimmung.
Einzutreten große Mehrheit.
Aufzuschieben 8 Stimmen.

In der allgemeinen Umfrage über dcn vorliegenden
Entwurf, fiel die Meinung, er gehe zu weit in einzelne
Bestimmungen ein, und hätte sich aus wenige Grundsätze be-
schränken sollen, damit mehr Spielraum für die Organisation
der Gemeinden nach ihren besondern Verhältnissen offen bleibe;
weswegen angetragen wurde, den Entwurf zu einer neuen
Bearbeitung in diesem Sinn zurück zu senden. Dagegen wurde
angebracht, es könne in Folge der vorzunehmenden Berathung
alles ausgelassen oder abgekürzt werden, was man nicht
angemessen finden sollte, und eS ward beschlossen, in die
Behandlung des Entwurfs einzutreten. Ein Antrag, die Be-
rathung auf 8 Tage hinaus zu schieben, wurde nicht
angenommen und die artikelweisc Berathung entschieden.

A b stim ni u n g.
1. In diesen Entwurf einzutreten gr. Mehrheit.
2. Zu neuer Bearbeitung zurück zu senden 7 Stimmen.

tz. 1. Gefallene Meinungen wollten die in diesem
enthaltenen Definitionen erst später berathen, andere dieselben
anders ausdrücken. Von verschiedenen vorgeschlagenen neuen
Redaktionen erhielt nachfolgende den Beifall der Versammlung

: „Gemeinden werden im Allgemeinen diejenigen
Korporationen genannt, welche in einem gegebenen Landumfang
„die Besorgung der allgemeinen örtlichen Angelegenheilen der
„Armenpflege und des VormundschastwescnS zum bleibenden
„Zwecke haben. Eine solche Korporation wird große
Gemeinde (Munizipalgemeinde) geheißen, insoweit ihre
Angelegenheiten unter den hienach folgenden Bestimmungen von
„dcn OrtSbürgern und Einsaßen gemeinsam besorgt werden,
„und Burg er gemeinde, insofern als die Ortöburgcr dieselben

besorgen."
Die wettere Berathung wurde verschoben.

Der Große Rath dcn 17. April.

(Wahl eines Regierungsraths. Gemeindsorganisation.)

Vom Herrn Landammann wurden folgende eingelangte
Vorstellungen vorgelegt:

11 Der Gemeinde Teß.



2) Der Stadtverwaltung von Thun.
3) Von den Einsaßen der Gemeinde Steffißburg.

Diese Vorstellungen wurden dem RegierungSrath
übersendet :

ES wurde ein Anzug mehrerer Mitglieder des Großen
Rathes aus den lebcrbcrgischen Amtsbezirken verlesen, dahin
gehend, daß bei der Publikation aller Gesetze und Verordnungen

der deutsche Text neben der französischen Uebersetzung
gedruckt werde.

Der angekündigten Tagesordnung gemäß wurde zur Wahl
eines Mitgliedes des RegierungSratheS an die Stelle deS ent-
lassenen Herrn Tillier geschritten.--AlS nach Anleitung von
Z. 58 des Regimentes für den Großen Rath die RathSälte-
sten einen Wahlvorschlag einreichten, so wurde die Meinung
eröffnet: der gedachte §. sey auf die Wahlen für den Regie-
rungSrath nicht anwendbar, und eS wäre unangemessen, hie-
sür den drei ältesten Mitgliedern ein Vorschlagsrecht zu ge-
ben. Nach andern Ansichten aber fand man den §. wegen
seiner Allgemeinheit auch auf den vorliegenden Fall anwend-
bar. Es wurde beschlossen, die Frage an Regierungsrath u.
ivechszehner zur Untersuchung zu weisen : Ob daß durch
„§. 58 des Regimentes für den Großen Rath den Nathsäl-
„testen zustehende Recht eines Wahlvorschlags auch bciWah-
„ in von Mitgliedern deS Regierungsrathes statt haben solle,
„oder was allfällig deshalb zu verfügen wäre?"

Abstimmung.
Dieses zur Untersuchung zu senden 100 Stimmen.
Nicht untersuchen zu lassen 32 St.
Nach Abstimmung über die vorzunehmende Untersuchung

wurde die Wahlverhandlung fortgesetzt und zu einem Mitglied
des RcgicrungsralheS erwählt:

Herr Fried, v. Ernst, von Bern, Großrath. Derselbe
leistete sogleich den vorgeschriebenen Eid.

(Fortsetzung folgt im nächsten Blatt.)

Publikationen.
Da gegenwärtig, Gott sey Dank, die Pocken-Epidemie

beträchtlich sich vermindert, und der bisherige Pockenspital
an der Malte zu einem andern Zweck benutzt werden muß,
so werden von nun an keine Pockenkranke mehr in diesen
Spital aufgenommen, welches dem Publikum zu seinem Ver-
halt hiemit bekannt gemacht wird.

Bern, den 19. April 1832.
Mit Bewilligung deS Regierungöraths,

Kanzlet deS Departements des Innern.

DaS Baudepartement der Republik Bern fordert
diejenigen Steinhauer, Maurer und Zimmermeister, so wie die
übrigen Handwerker auf, welche gesinnt wären, das im
Vortrag liegende, neu zu erbauende Pfarrhaus in Gsteig,
bei Saanen, sey eö thcilweise oder im Ganzen zu übernehmen,
ihre Vorschläge und Preise schriftlich obiger Behörde ein-
zusenden.

Die Grundrisse, Profil und Aufrisse dieses neuen Baues
liegen zur Einsicht im Bureau deS Departements auf hiesigem
Rathhause. Ohne sichere Bürgschaft für solide und exakte
Ausführung kann Niemand angenommen werden.

Bern, den 17. April 1832.
Der erste Sekretär deß Baudepartements,

Albrecht Mousson.

Mit Schreiben vom 26. März hat Hr. von Tschann,
auf Ansuchen des Hrn. Dueofter, dem Vororte Verzeichnisse
derjenigen Militärs Übermacht, deren Schriften jetzt eben zn

AuSmittlung der ihnen zukommenden Gehalte in Untersuchung
liegen. Folgendes ist der Etat der in diesem Fall sich
befindenden bcrnischen Angehörigen:
Lutstorf, Hauptmann, beim 3. Korps; für Reform.
Mühlemann, Hauptmann, 3. KorpS; für Reform.
Nouvion, Lieutenant, 3. KorpS; in der Fremden-Legion.
Nouvion, Lieutenant, 3. KorpS; dito.
Ammaker, Heinr., Adjutant, 2. KorpS; dito.
Blaser, Peter, Soldat, 8. KorpS; für Reform.
Boilal, Sergent-Adjulant, 7. KorpS; dito.
Flückiger, Jakob, Soldat, 2. Korps; dito.
Gurtner, Peter Jak., Sergent, 3. KorpS; dito.
Meyer, Peter, Soldat, 1. KorpS; dito.
Richard, Job. Jak., Soldat, 4. Korvs; dito.
Ruft, Jak., Soldat, 4. Korps; dito.
Stucki, Joh., Soldat, 3. Korps; dito.
Slucki, Benoit, Korporal, 3. KorpS; dito.
Graf, Christ., Soldat, 4. KorpS; dito.

Also aus dem vorörtlichen Schreiben vom 5. dies
ausgezogen und mit Genehmigung des Regierungsraths publizirt

Bern, den 18. April 1832
von dem diplomatischen Departement

und in dessen Namen von dem Sekretär:
Moriz Stürler.

Ausschreibungen.
Diejenigen, welche sich für die Stellen eines StaalS-

AnwaldS und eines ersten Sekretärs des Obergerichts zu be-
werben gedenken, habe» sich zu diesem Behuf, längstens bis
den 10. Mai nächstkünflig in der StaatSkanzlei dafür auzu-
schreiben. Staats-Kanzlei Bern,

Friedrich Lehmann, zweiter Substitut.

Diejenigen Herren Geistlichen, welche sich für die durch
Tod erledigte Rang-Pfarre Hasle bei Burgdorf bewerben
wollen, sind angewiesen, ihre daherigcn Gründe bis und mit
dem 7. Mai nächstkünftig an Behörde einzugeben.

StaatS-Kanzlei Bern,
Friedrich Lehmann, zweiter Substitut.

Berichtigung.
In Nro. 24 des Anzeigers steht unter den Berhand-

lungen deS Großen Rathes vom 6. April (Seite 95, zweite
Spalte, Linie 27, von oben), über den Bericht des Justiz-
Departements, betreffend die vom Amtsstatthaltcr von Bern
am 29. Juni gegen Hrn. Hauprmann Beat von Lerber aus-
gefällte Sentenz, ein diese Verhandlung ganz entstellender
Druckfehler. ES heißt nämlich: „Die Mehrheit des Departements,

welcher auch der RegierungSrath beistimmte, fand,
es seyen keine hinlänglichen Gründe vorhanden u. s. w.;"
statt daß stehen sollte: „ es seyen hinlängliche Gründe
vorhanden u. s. w." — Diese Berichtigung soll in ein folgendes
Blatt eingerückt werden, mit der Bemerkung, daß bei der
oben gedachten Verhandlung der Hr. Vice-Präsident des
Großen Rathes den Vorsitz geführt, und wie eS im Protokoll
als im Antrag der Mehrheit des Departements gelegen
angezeigt ist: die Aufhebung der Sentenz, wegen deS frühern
ungesetzlichen Verfahrens statt gefunden hat.

Bern, den 19. April 1832.
In Folge erhaltenen Auftrags,

der StaatSschreiber F. May.
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Anzeiger
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Regmungs - Verhandlungen der Republik Bern.
Bern, Freitag den 27. April 1832.

Großer Rath, den 17. April 1832.

(Wahl cincs RegicrungSraths. Gemeindsorganisation.)

(Fortsetzung.)
Hierauf wurde die Berathung deS GcsetzescntwursS itber

die Organisation der G e m ci n d 6 b e h ö r d en fortgesetzt.
H. 1. ES wurde der Antrag gemacht, der gestern ange,

nominenen Redaktion des 1 einen Zusatz hinsichtlich der zu
besondern Zwecken bestehenden Gcmeindvcreincn zu machen.
Zwar glaubte eine abweichende Meinung, cS sey durch 36
entsprochen; aber man zeigte hinwieder, daß dieß nicht der
Fall sey, und eö ward beschlossen, folgenden Zusatz zu ma.
chcn: „ Alle übrigen unter dem Namen von Gemeinden be-

„ stehenden Vereine jeder Art, die nicht unter diesen Begriff
„fallen, werden, wo nicht etwas anderes bestimmt wird,
„ durch das gegenwärtige Gesetz nicht beschlagen. "

2. „ Alle Kirchspiele, Gemeinden oder unter die Klasse
„der vorgenannten Korporationen gehörenden Bereine, die
„gegenwärtig im Kanton bestehen, werden anmit in ihrem
„gegenwärtigen Bestand anerkannt, und bis auf allfällig
„durch den Großen Rath zu treffende Veränderungen beide-

„ halten. ES kann keine Veränderung statt sindcn, alö durch

„ einen Beschluß dcS Gr.RalheS nach Anhörung dcrBethciligcen."
Dem Inhalte dieses Z. wurde beigepflichtet; aber seine

Redaktion soll in Rücksicht aus Deutlichkeit und Schreibart
verbessert werden.

tz. 3. Man fand theils die in diesem enthaltenen
Vorschriften nicht für jede Art von Gemeinden passend, theils
einen Widerspruch zwischen den» ersten und zweiten Theil.
Endlich wurde beschlossen, diesen auszulasten.

1. „ In jedem GemcindSvcrcin, in welchem nicht durch

„ den Negierungürath eine Ausnahme gestattet wird (Verf.
„94), sind zu Besorgung der GemcindSangelegcnheitcn zwei

„ Behörden:
1. „Die eigentliche Gemeinde, das ist, dieGcneralversamm-

„ lung aller Stimmfähigen. î2. „Eine von dieser ausgehende Verwaltungsbehörde oder

„ein Gemcindrath. Beide können durch einen und eben

» denselben Vorsteher präsidirt werden.

„ Diejenigen kleinern Gemeinheiten Korporationen,
„Bäucrtcn :c., welche ihre Angelegenheiten in ihren allgc-
..meinen Versammlungen selbst bisher besorgt haben, können

„bis auf weitere Verfügung es noch ferner thun."
ES erhoben sich entgegengesetzte Meinungen über die Be-

ziehung einer Gcmeindversammlung als Behörde, und über-
dieß wurden verschiedene RedaktiönSverbesserungcn vorgeschla-

gen; zuletzt vereinigte man sich zu Folgendem:
l. Der erste Theil des Z.soll folgendermaßen abgefaßt werden :

„In jeder Gemeinde, in welcher nicht durch den Regie-
„rungSrath eine Ausnahme gestattet wird (Verfassung §. 94.)

„ werden die Gcmeindangelcgcnheiten besorgen : "

2. Unter 1. soll cS heißen : die Versammlung aller :c
3. Unter 2. soll an die Stelle des Wortes ausgehende

gesetzt werden zu ernenn e n d e :c.
4. Der Anfang des letzten Satzes soll heißen: Den klei¬

nern Gemeinden, welche ihre Angelegenheit en
u. s. w.
Wegen vorgerückter Zeit wurde hier die Berathung ab-

gebrochen.

Großer Rath, den 18. April.

(Kommunalgcsetz. Begünstigung der Ncucnburgcr
Flüchtlinge. Gesctzeörcvlston.)

Eine von Hrn. Kobel gemachte Mahnung, dahin gehend,
daß in Ausführung deö 89 der Verfassung mit möglichster
Beförderung Frieden Sgcrichte ausgestellt werden möch-
ten, wurde als erheblich dem NcgierungLrath zugesandt.

Auf geschehenen Antrag wurde beschlossen:
ES solle in Abänderung der im 30 des Regle-

menteS des Großen NalhcS enthaltenen Vorschrift nicht mit
Verlesung deö Protokolls der vorhergehenden Sitzung, sondern
mit dem Namensaufruf der Ansang gemacht werden, und die-
ser solle sogleich nach der für den Ansang der Versammlung
bestimmten Stunde statt finden.

Abstimmung Einstimmig.
Der zum Suppleanten am Obergerichl ernannte Herr

Großrath Marti leistete den vorgeschriebenen Eid.
Hernach wurde die Berathung deS GcsetzeSentwursö über

die Gcmcindorganisalion fortgesetzt.
5>. „ Die Gemeindeversammlungen werden diezuBcsor-

„ gung ihrer Angelegenheiten erforderlichen GemeiudSbehördcn
„und Beamtungen anordnen.

„Die nähern Bestimmungen über die Zahl, die Pflichten
„und Befugnisse der von derKcmctndSvcrsammlung angcord.

„ nctcn GcnieindSbchörden und Beamtungen werden, so weitste
„nicht durch Gesetze bestimmt sind, durch die Gemeinde selbst

„und durch die von derselben zu machenden Gemcindöregle-
„mente festgesetzt."

Auf verschiedene Bemerkungen wurde beschlossen, den

zweiten Theil deS §. folgendermaßen abzuändern: „Die nä-

„ hercn Bestimmungen über die Pflichten und Befugnisse der

„ Gemeindbehörden und Beamtungen und die Zahl ihrer
Mitglieder sollen, so weit sie nicht durch Gesetze vorgeschrieben
„sind, durch die Gemeinde selbst und durch die von dcrsel--

„ ben zu machenden GemeindSrcglemenle festgesetzt werden. "
0. „Alle Gemeinden werden ihre GemcindSrcglemente

«binnen 6 Monaten vom Tage der Publikation dieses Ge-
„setzcS hinweg dem RegicrungSrarhe zur Genehmigung ciuscn-

„ den. BiS zum Entscheid deS RegierungöratheS bleiben die

„ bestehenden Rcglcmcure und Uebungen in Kraft. "



ThcilS wurde angetragen, statt dieses tz. den §. 11 des

frühern Entwurfes anzunehmen; theils denselben zur Umar.
beitung zurückzusenden, theils die Frist zur Einsendung der
Reglcmcnte abzuändern; auch wurden andere Redaktionen vor.
geschlagen. Endlich vereinigte man sich zu nachfolgenden
Abänderungen in der Abfassung des K.

1) Zu Anfang desselben soll eS heißen:
Alle Gemeinden sollen w.

2) Nach dem Wort ei «senden soll beigefügt werden : sonst
sind dieselben außer Kraft gesetzt.

H. 7. „Rücksichtlich der Theilnahme an den Verhandln».
„ gen der GcmeindSangelegenheiten gilt der Grundsatz, daß
„wer bezahlt, mitftimmt, und daß demnach alle und
„jede Anlage denjenigen, der sie ausrichtet, berechtigt, wenn

„ er sonst die gesetzlichen Eigenschaften besitzt, zu allen Ver.
„ Handlungen und an allen Wahlen mitzustimmen, die auf den

„ Gegenstand, zu welchem er beisteuert, Bezug haben. "

Dieser §. wurde wegen der Wichtigkeit seines Inhalts
einer sehr umständlichen Diskussion unterworfen, in welcher
sich drei Hauptansichlcn auSsprachen. Nach der einen wollte
man den Grundsatz: daß wer bezahlt, mitftimmt, so

angewendet wissen, daß der Bezahlende mit Ausnahme der
Bürgergemeindc nur bei denjenigen Gegenständen ein Stimm,
recht habe, für welche er einen Beitrag leistet, und da wur.
den dann noch die untergeordneten Meinungen geäußert : einerseits
daß die Hintersäßgelder wegen ihrer besondern Bestimmung von
den Teilen unterschieden werden sollten, und im Gesetz statt
Anlage das Wort Telle zu setzen sey, andererseits, daß
nicht jede auch noch so geringe Bezahlung zum Stimmen be.
rechtigen, sondern dafür ein Minimum derselben festgesetzt werden
sollte. — Eine andere Ansicht hingegen gieng dahin, daß
der Z. unverändert angenommen und der erwähnte Grundsatz
in seiner ganzen Ausdehnung angewendet werden, mithin jeder
(Ansaß, der irgend einen Beitrag zu GemeindSauSgabcn leiste, der
Gemeindeversammlung beigczogcn werden müsse. — Einer drit-
ten Ansicht zufolge endlich wollte man nach zwei untergeordneten

Meinungen dem Grundsatz des H. nicht beistimmen, son-
dcrn entweder allen Einwohnern, sie mögen etwas bezahlen
oder nicht, das Stimmrecht geben, oder wenigstens allen mit
Grundeigenthum Angesessenen. Dann wurde noch einerseits
wegen dieser so sehr abweichenden Ansichten der Antrag gc.
macht, den §. zu neuer Bearbeitung an RegierungSralh und
ScchSzchner zurückzusenden, und andrerseits angetragen, die-
sen tz. hier ganz auszulasten, weil er nicht auf die Biirgerge.
meinden passe, folglich nicht unter die allgemeinen Bestim.
mungen, sondern unter den zweiten Titel gehöre. Endlich
wurde beschlossen, RegierungSrath und ScchSzchnern durch
einen Protokollauszug alle Meinungen über diesen §. mitzuthci.
lcn mit dem Ansuchen, denselben einer neuen Berathung zu
unterwerfen.

Abstimmung.
Diesen anzunehmen 17 Stimmen.
Ihn zu neuer Bearbeitung zurückzusenden Gr. Mehrheit.

Ein Vorrrag des Re'gierungSrathS enthielt sein Gucach.
ten über einen ihm unterm 15. Februar zugesandten Anzug,
dahin gehend, daß den in Folge der politischen Bewegungen
im Kanton Neuenburg aus demselben auswandernden Fa.
brikanten und Manufakturiften im hiesigen Kanton
freie Ni cderlassung gestattet und die Ausübung ih.
reö Kunstfleißes erleichtert werde. DaS Befinden besagte,
daß freie Niederlassung allen Schweizern durch Konkordale
und freie Ausübung des Kunstfleißes durch den §. 16 derVer-
fastüng zugesichert sey, so daß in dieser .Hinsicht nichts zu
verfügen bleibe.

Hingegen sprach der Regierungsrath seinen Willen aus,
in vorkommenden Fällen diejenigen weiteren Begünstigungen
zu gewähren, die mit den bestehenden Gesetzen und Verord-
nungcn verträglich seyen.

Es wurde beschlossen, dem RegierungSralh anzuzeigen,
daß der Große Rath mit diesem Vortrag befriedigt sey.

Ein mit der Zustimmung des RegierungSratheS begleite,
ter Vortrag des IustizdcpartcmentS betraf einen ihm zürBc.
richterstattung überwiesenen Anzug, durch welchen eine Rc.
Vision der Gesetze, genaue Redaktion derselben und nö.
thigcnfallS die Beifügung eines Kommentars gewünscht ward.
Rücksichtlich der beiden ersten Theile wurde gezeigt, daß den
Wünschen, so weit es die Menge der laufenden Geschäfte
gestatte, von Seibe des Regierungsrathes und der
Departement entsprochen werde. In Betreff eines Kommentars
dann wurde bemerkt, es könne ein solcher wohl von einem
Rechtsgelehrten, aber nicht von einer Regierungsbehörde ge.
geben werden. —

Auch mit diesem Vortrag fand sich die Versammlung bc.
friedigt, waö dem Regierungsrath angezeigt wird.

Großer Rath, den 19. April.

(Communalgesetz.)

Vom Herrn Landammann wurden folgende eingelangte
Vorstellungen angezeigt:
1) Der Ortschaften in der Gemeinde RüggiSberg gegen

Holzschläge im Giebcleggwald.
S) Mehrerer Einwohner der Kirchgemeinde Tramlingen und
3) Mehrerer Einwohner der Kirchgemeinde Corgemont, über

die geschehene Auslieferung des Konstant Meuron und
die über Auslieferungen bestehenden Verträge.

Diese Vorstellungen wurden dem RegicrüngSrath zu.
gesandt.

Durch eine Zuschrift an den Großen Rath vom 17. d.
sucht Hr. Fürsprecher Ja ggi aus den von ihm angegebenen
Gründen um seine Entlassung au. — Diese Zuschrift wurde
auf den Kanzleitisch gelegt.

Herr Rudolf Bal figer zu Wabern leistete den Eid
als Suppléant am Obergericht.

Der am 13. verlesene Anzug deö Herrn Kasthofer, be.
treffend den an die Regierung von Neuenburg ausgelieferten
Konstant Meuron und die Untersuchung, in wiefern die
bestehenden Verträge über Auslieferung von Flüchtlingen,
welche sich politischer Vergehen schuldig gemacht, mit der
Verfassung und den heutigen Verhältnissen der Eidgenossen,
schaft verträglich seyen, wurde rücksichtlich seiner Erheblichkeit

in Berathung gesetzt. Nach Anhörung der dafür und da.
gegen geäußerten Meinungen wurde befunden, der erstere Theil
des Änzugs sey durch den am 12. vom Großen Rath genom.
menen Beschluß, daß er sich mit dem damals vom Herrn
Schultheißen gegebenen Berichte begnüge, als beseitigt
anzusehen und über den zweiten Theil seyen bereits dem Re.
gierungSralh Aufträge ertheilt worden. Deswegen ward der
Anzug nicht erheblich erklärt.

Abstimmung.
Ihn erheblich zu erklären 35 Stimmen.
Nicht erheblich 85 Stimmen.

An die Stelle deS ans dem Justizdepartement entlassenen
Herrn LehenSkommissariuS Wyß wurde zu einem Mitglied
dieses Departements ernannt: Herr Johann Brötie, von
Därstetten, Notarius in Bern.

Hierauf wurde die Berathung deö GesctzeSentwurfS über
die Organisation der Gcmcindbchörden fortgesetzt.



h. 8. „ Die Gesammtheit aller Stimmfähigen spricht den
„Willen der Gemeinde aus in ihren in gehöriger Form gebo-
„tenen GemeindSversammlungcn, durch das Stimmcnmehr
„der Anwesenden."

Gefallene Meinungen vermißten in der allgemeinen Vor-
schritt dieses genauere Bestimmungen über Zeit und Ort
der Zusammenberusung der Gemeindversammlungen» Zusam-
mensetzung der letztern, u. s. w. ES wurde beschlossen, der Z.

solle in dieser Hinsicht vervollständigt werden.

Abstimmung.
Den §. unverändert anzunehmen 15 Stimmen.

1) Mit Abänderungen Gr. Mehrh.
Genauere Bestimmungen einer Gemeinde-
Versammlung zu geben 76 Stimmen.

2) Keinen solchen Zusatz 19 St.
tz. 9. n In denjenigen Gemeinden, deren Lokalbedürfnisse

„nicht ausschließlich aus den vorhandenen Gemeindsgütern
„und von der OrtSbürgerschaft beftrillcn werden, sondern
„ganz oder theilweise durch Beiträge der Einsaßen erhoben
„werden müssen, kommt die Verwaltung und Besorgung der

„ Gemeindeangelegenheitcn nicht einzig den Burgergemetnden
„sondern der Gesammtheit der Beitragpflichtigen zu."

Einerseits fand man diesen §. dem Grundsatz entsprechend

daß wer bezahle auch mitstimmen solle; andererseits
aber wurde die Ansicht geltend gemacht, daß mit Gründet-
genthum angesessene Einsaßen bei Verhandlung wichtiger, die
Lokalverhältnissc betreffender, Gegenstände nicht sollten
ausgeschlossen werden können, wenn sie auch keine Bezahlung
dazu leisten, und es wurde beschlossen, den Z. zu nochmaliger
Vorberathung zurückzuweisen.

tz. 10. „Än der Tellgemeinde haben gleiches Recht zu stim-
„alle OrtSbürger, und unter den Einsaßen diejenigen, welche
„nachfolgende Eigenschaften besitzen:

1. „KantonSangehörige, welche in dem Gemeindsbezirk
„ein Grundeigenthum von 500 Fr. besitzen, oder 0. in diesem

„Verhältniß eine GewerbSftcuer bezahlen, oder v. in dem

„ GemeindSbczirk einen Pachtbcstand haben von einem jährli-
„chen Natural- oder Geldbetrag von 150—200 Fr.

2. „Die Schweizerbürger, welche in einem der obigen

„ drei Fälle sich befinden, stehen in Bezug auf das Stimm-
„recht an den Tellgemcindcn nach cincm zweijährigen Aufent-

„ halt in der Gemeinde m gleichem Recht wie die KantonS-

„ bürger. Die Nichtschwcizer stehen in vorgcmeldtcr
Beziehung nach einem zweijährigen Besitzstand von Grundeigcn-
„thum in der Gemeinde, oder vierjähriger Ansiedelung in
„derselben als Pächter oder mit Gcwerbsteucr Angelegte, in
„dem gleichen Recht wie die KantonSbürger.

0. „Güter, die dem Staate oder andern Gemeinden und

„ Korporationen angehören, können durch dazu Beauftragte,
„und Bevormundete, in sofern sie nicht in der Gemeinde be-

„steuert werden, durch ihren Vormund sich vertreten lassen.

„Diejenigen, welche in einer Gemeinde, außerhalb welcher
„sie wohnen, ihr Slimmrccht ausüben wollen, sind in der-

„ selben ein Domizilium zu »erzeigen gehalten. "
Dieser H. gab zu weitläufigen Erörterungen der Verhältnisse

zwischen OrtSbürgern und Einsaßen Anlaß. Einige cröff-
nete Meinungen wollten für die Bedingungen des Stimmrech-
tcö keinen Unterschied unter ihnen machen ; andere aber glaubten

man solle auf jeden Fall von den OrtSbürgern nicht die
nämlichen Requisite verlangen, oder wenigstens berücksichti-

gen, was indirekt von ihrer Seite durch den Ertrag bestehender

Stiftungen u. s. w. zu den örtlichen Ausgaben beigetragen

werde. Auch sandman, das Eigenthum eines unterpfändlich
versicherten Kapitals von Fr. 500 sollte ebenso wie Grnnd-

cigenthum von gleichem Werth das Stimmrecht geben. End-
lich wurde auf mehrere Redaktionöverbesserungen angetragen.

Die Abstimmungen gaben folgendes Resultat:
1) Im Eingang soll an die Stelle von Tellgemeindc ge¬

setzt werden, große Gemeinde und es sollen auSge-
ftrichen werden die Worte unter den und diejenigen.

2) Unter Art. 1. soll die Zahl 150 auSgcstrichcn und hin¬
gegen als eine der 'Wahlbedingungen beigefügt werden:
daS Eigenthum eines auf Grundstücken versicherten Kapitals

von Fr. 500.
3) Im Art. 3. soll in der ersten Linie das Wort andern

auSgestrichen und nach dem Worte Korporalionen
eingeschaltet werden: und Privatpersonen. Auch soll
ein Minimum von zu bezahlenden Teilen, als Bedingung
des RcchlS, sich repräscntircn zu lassen, bestimmt werden.
Wegen vorgerückter Zeit wurde die Fortsetzung dieser Berathung

auf einen andern Tag verschoben und dann am Schluß der
Sitzung noch ein zweiter Namensaufruf gehalten.

Großer Rath» den 24. April.

(Communalgcsetz.)

Präsident: Herr Landammann von Lerbcr.
DaS in der letzten Sitzung auf den Kanzleitisch gelegte

EntlassungSbcgchren dcö Herrn Fürsprechers Jaggi wurde
dem RegierungSralh zugesandt, um darüber, wie über die
frühern ihm überwachten Entlassungsbegehrcn einen Bericht
zu erstatten.

Folgende eingelangte Vorstellungen und Bittschriften wurden

dem RegierungSralh zur Untersuchung übersendet:
1) Der Gemeinde Ursen bach, zu Beibehaltung der Hin-

tersäß- und Einzuggclder.
2) Von 13 Güterbesitzern zu Zimmer w a ld, welche als

Entschädigung für die Ueberschwcmmungen des Mühle-
bachS — die Fischerei in demselben begehren.

3) Des Peter Balm er von Wilderswyl, die Wiederauf¬
nahme in das LandjägcrkorpS, oder eine Pension begehrend.

Ferner wurden folgende Anzüge verlesen:
1) DeS Herrn v. Watten wyl, betreffend Mittheilungen

des RegierungSralhes an den Großen Rath über wichtigere

Ereignisse.
2) Des Hrn. Meßmer, über die Ereignisse zu Kelterkinden.
3) DeS Herrn Im ho of, von Burgdorf, betreffend die von

der StaatSkanzlci der Redaktton des Anzeigers der Ne-
gierungsverhandlungen zu machende» Mittheilungen.

4) DeS Herrn Boßart, über die Umwandlung von Geld¬
bußen in Gefängnißstrafe.
Hierauf wurde die Berathung des GcsetzeSentwurfS über

die Organisation der Gemeindebehörden fortgesetzt.
z. 11. „Zur Stimmfähigkeit wird ferner erfordert, daß

„der Stimmende in dem Zustand der Ehrenfähigketl, des

„eigenen RechtS und der Sclbftständigkeit sey, das ist weder

„als Dienstbote, noch Handwerkögescll in dem Muß und
„Brod eines Meisters stehe."

Geäußerte Meinungen gicngcn dahin: Der Ausschluß von
Dienstboten sey zu weit ausgedehnt, da viele derselben Grund-
eigenthum besitzen, was berücksichtigt werden müsse; der letzte

Theil des §. sey auSzulasscn; mehrjährige Söhne, die beim

Vater wohnen, seyen nicht auszuschließen; der Zustand des

eigenen RechtS sey als Bedingung aufzustellen; in der letzten
Linie sey statt in zu setzen an.

ES wurde beschlossen, daß als Bedingungen der Stimm-
fähigkeit aufzunehmen seyen: Die Ehrenfähigkcit, und nebst

dieser der Zustand deS eigenen Rechtes oder das zurückgelegte
23ste Jahr. — DaS Uebrige wird ausgelassen.

Abstimmung.
1) Den tz. abzuändern Einstimmig.
2) Ehrenfähigkeit aufzunehmen Einstimmig.
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Den Zustand des eigenen NechtS aufnehmen 87 St.
Nicht anzunehmen Minderheit.
DaS zurückgelegte 23. Jahr aufzunehmen 75 St.

^ Nicht aufzunehmen 17 St.
5) Den übrigen Theil des §. mit oder ohne

Abänderung anzunehmen Niemand,
z. 12. „Von dem Stimmrecht ist ausgeschlossen derjenige,

„der mit dem zurückgelegten achtzehnten AlterSjahr für sich

„selbst, für sein Weib, oder für Kinder, deren Unterhaltung

ihm obliegt, eine Armensteuer bezogen; es sey denn,
„daß er sich zuvor mit der Gemeinde seiner Schuld wegen

„ abgefunden. Der Gemeindrath führt über diejenigen, welche

„ vorgenannten Bestimmungen zufolge berechtigt sind, den Ge-

„ mcindeversammlungen beizuwohnen, ein Verzcichniß. "
Nach einigen gefallenen Bemerkungen wurde der §. mit

der RedaklionSverbesserung angenommen, daß statt: vorge-
nannten Bestimmungen gesetzt werde: zufolge der
in den §§. 10u. 11 und im gegenwärtigen enthaltenen

w.
Abstimmung Einstimmig.

§. 13. „ Dem Entscheid der Einwohnergemeinde sind alle
„Angelegenheiten unterworfen, welche dieselbe nicht dem Ge-
„meindrathe, oder andern von ihr eingesetzten Gemcindsbehör-
„den oder Bcamlungen zu übertragen gutfindet.«

In Folge verschiedener über den Inhalt dieses §. gemachler

Bemerkungen vereinigte man sich zu folgender Abfassung
desselben: „Dem Entscheid der großen Gemeinde sind alle die-

„ jenigcn Angelegenheiten unterworfen, in Betreff welcher die
„Einsaßen zu Beiträgen angehalten werden. Die übrigen An-
„ gelcgenheiten besorgt die Bürgcrgemeinde. «

Abstimmung.
I) Den §. abzuändern Einstimmig.

Die obige Redaktion anzunehmen 94 Stimmen.^ Eine andere 17 St.
§. 14. „Die Einwohnergemeinde kann jedoch den Enl-

„ scheid folgender Gegenstände nicht übertragen:
>!. „Die Ausschreibung von Teilen, bei deren Anordnung in

„ jedem Fall die bestehenden Rcglemence beobachtet werden
„müssen.

>i. „Stiftung von Kirchen, Spitälern und Schulhäusern, oder
„neue Bauten derselben,

c. „Die Wahl des GemcindcratheS.
3. „ DiePassalion der von ihrabhangcndenGemcindsrechnungen.
e. „Eingriffein das Kapitalvermögen, Aufnahme von Kapi-

„tallen auf die Gemeinde und BürgschaflSverpflichtun-
„ gen der Gemeinde,

l'. „ Die Annahme, Verwerfung oder Abänderung der Ge-

„ meindSrcglemente.

„ Die ordentlichen und außerordentlichen Versammln«,
„gen der Gemeinde sollen auf geeignete Weise jeweilen zum
„Voraus öffentlich bekannt gemacht werden.«

Wurde wegen seiner Unterabthcilungen artikelweise
behandelt.

ES geschah einerseits der Antrag, diese Bestimmung als
überflüssig auszulasten, andererseits vor „bestehenden"
das Wort „ jeweilen « zu setzen. Der Art. wurde aber
unverändert angenommen.

A b stim m n n g.
Den Art. unverändert anzunehmen

' 43 Stimmen.
Abzuändern 37 St.
9. Ohne Bemerkung angenommen,
c. Ebenfalls angenommen.

Abstimmung.
Unverändert anzunehmen 70 Stimmen.
Abzuändern 3 St.

>i. Wurde mil Auslassung der Worte: „von ihr abhängen¬
den « angenommen.

e. ES wurden folgende Abänderungen beschlossen:
1) Der Artikel soll anfangen: „Beschlüsse zu Verwendungen

aus dem Kapitalvermögen w.
2) ES soll vorgeschrieben werden, daß solche Beschlüsse

nur mit 5z Stimmen der Anwesenden genommen wer-
den dürfen.

3) Unter die nicht übertragbaren Gegenstände wurde noch
aufgenommen der Entscheid über Führung von
Prozessen.

Abstimmung.
Den Artikel unverändert anzunehmen 5 Stimmen.

^ Mit Abänderungen Gr. Mehrh.
2) Die Redaktion zu verbessern Einstimmig.

.Die Mehrheit von 5z Stimmen für das
3) î Angreifen des Kapitals vorzuschreiben Gr. Mehrh.

Dieses nicht vorzuschreiben
Führung von Prozessen aufzunehmen

^ Nicht hier aufzunehmen

12 St.
52 St.
29 St.

f. Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Am Ende dieses §. soll statt des Wortes „öffentlich"

gesetzt werden „gehörig.«
Auf den Antrag, daß auch Bestimmung von Besoldun-

gen von Behörden und Beamten hier aufgenommen werden,
ward beschlossen, daß dieses in den §. 5 gesetzt werden soll.

Z. 15. „Wenn eS um Behandlung von solchen Gegen-

„ ständen zu thun ist, welche nach §. 14 von der Gemeinde-
» Versammlung an Niemand übertragen werden können so

„müssen dieselben in außerordentlichen Versammlungen bera-

„ then, und bei der Zusammenberufung der Gegenstand der
„Berathung angezeigt seyn.«

Auf verschiedene Bemerkungen wurde befunden der
Gegenstand dieses §. gehöre in ein Gemeindereglement, und
beschlossen, denselben auszulasten.

§. 19. „ Wo in einer Gemeinde verschiedene bis jetzt abqcsön-

„ den verwaltete, zu besondern Zwecken bestimmte Güter u.
„Fonds sich vorfinden, sollen dieselben zu dem ihrer Bestim-
„ mung angemessenen Zwecke verwendet, noch fernerhin abgc-
„söndert verwaltet und ohne Einwilligung des RegicrungS-
„ ratheS nicht zusammengeschmolzen werden. «

Wurde ohne Bemerkung angenommen.
§.17. „Die Gemeindercchnungcn sollen auf den 31. Dez.

i, gestellt seyn, und müssen spätestens drei Monate nachher ein-
„ gegeben und alljährlich abgelegt werden. Die Rechnungen
„sollen einfach und deutlich gestellt und die AuSgaben-Artikcl
„soviel möglich mit Beilagen gehörig bescheinigt seyn.«

Nach Aeußerung verschiedener abweichender Ansichten
über diesen §. wurde beschlossen, ihn als in die Gcmcindcrc-
glemente gehörig nicht in das Gesetz aufzunehmen.

Die weitere Berathung wurde auf morgen verschoben.

Publikation.
Seit einiger Zeit haben sich viele hiesige KantonSange-

hörige bei der kaiserlich-russischen Gesandlschaft sür Pässe
nach Polen gemeldet, in der Meinung, die russische Regierung

wünsche Schweizer-Kolonisten nach den entvölkerten Ge-
genden Polens zu ziehen, und habe zu dem Ende ihre
Gesandtschaft beauftragt, die Auswanderer mit Pässen und
hinlänglichen Reisemittcln zu versehen.

Daß dieß, laut erhaltenen Berichten, nun keineswegs
der Fall sey, wird anmit zur öffentlichen Kunde gebracht,
um AuSwanderungölustige vor ferneren fruchtlosen Versuchen
zu warnen.

Staats-Kanzlei Bern,
G. May, erster Substitut.
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29.

Anzeiger
der

Regtmmgs Verhandlungen der Republik Bern.

Deril. Freitag den 27. April l832.

Beschluß
der eidgenössischen Tagsatzung, betreffend die nach
Aufhebung der Beschlüsse vom 2. Herbstmonat und 28sien
Weinmonat t 83 l noch in Kraft bleibenden Maßnahmen

gegen die asiatische Cholera.

Die eidgenössische Tagsatzung,
nach angehörtem Berichte ihrer in Bezug auf die Maßnah.
inen gegen die LNolei-a »wrl»,« niedergesetzten Kommission,
aus welchem, der Erfahrung enthoben, die tröstliche
Wahrnehmung hervorgeht, daß nicht nur die Ansteckungskraft der
ostindischen Brcchruhr nicht so bedeutend sei, wie man
anfänglich befürchtete, und daß die Epidemie selbst in ihren
Forcschritten und in ihrer Bösartigkeit bedeutend nachgelassen
habe, sondern daß die im Innern der Schweiz gegen daö
Einschleppen derselben getroffenen Maßnahmen unuörhigerweisc
dem täglichen Verkehr lästige Hindernisse in den Weg legen,

beschließt:
I. Die GesundheitSpolizei-Maßnahmen gegen die Olloler»

morkns, insofern deren Beibehaltung in den folgenden Be-
stimmungcn nicht ausdrücklich festgesetzt ist, sind im Innern
der Schweiz aufgehoben und auf die Grenzkanrone allein
beschränkt ; daher sind auch die dicßfälligcn Schlußnahmen vom
2. Herbstmonat und 26. Weinmonat dieses JahrS zurückge-
nommen, und es treten, in Uebereinstimmung mit den veränderten

Verhältnissen, folgende Verfügungen an ihre Stelle,
deren Vollziehung den Kantonörcgicrungcn, so weit eS jede
derselben betrifft, übertragen wird:

In Beziehung auf Waaren,
t) Die rohen sowohl als die verarbeiteten Waaren aller

Art sollen, wenn sie aus unverdächtigen Gegenden kommen,
wie biSanhin, mit gehörig legalistrten Ursprungöscheincn ver-
sehen seyn, und cS sollen die Grenzbehördcn von den
betreffenden Regierungen die nöthigen Anweisungen zum Untersuch
solcher Papiere empfangen.

2) Waaren hingegen, welche aus Gegenden kommen, die
von der Lllolc-l-a ,»ol->,»5 ergriffen sind, sollen nur dann über
die Schweizergrenze gelassen werden, wenn durch gehörig
légalisme Papiere ausgewiesen wird, daß sie seit ihrem Austritt
aus solchen Gegenden eine hinlängliche Zeit in Quarantäne-
Anstalten gelegen und die erforderlichen DeSinfektionSprozesse
durchgemacht haben, im entgegengesetzten Fall müssen sie

zurückgewiesen werden; daher sollen auch weiterhin den Grenz-
behörden von den betreffenden Regierungen die nöthigen
dicßfälligcn Instruktionen ertheilt werden.

3) Der eidgenössischen SanitätSkommisston bleibt, wie
biSanhin, der Auftrag, den sämmtlichen ÄanlonSregierungen die
von der Cholera angesteckten Länder anzuzeigen und solche An
zeigen nach Umständen zu ergänzen; auch wird dieselbe, nach
Maßgabe ihrer dießfälligen Erfahrungen, in Bezug auf
giftfangende und nichrgiftfangende Waaren den KantonSregierun-
gcn das Nöthige zur Kenntniß bringen.

L. In Beziehung auf Fremde und Reisende.

1) Wenn Reisende, aus Ländern herkommend, wo die Cho
lera herrscht, die Schweiz betreten wollen, so haben sie, für
sich und ihre Effekten, durch gehörig légalisme Papiere sich

auszuweisen, daß sie durch hinreichenden Aufenthall in Kon-
tumazanstaltcn und ausgehaltene DeSinfektionSprozesse jeden
Verdacht über ihren Gesundheitszustand entfernt haben, und
seicher mit keiner von der Cholera ergriffenen Gegend oder
Ortschaft mehr in Berührung gestanden sind; können sie dieß
nicht, so müssen sie von der Grenze zurückgewiesen, oder,
wenn sie solche bereits überschritten hätten, durch die Polizei
auö dem Lande gebracht werden.

2) Fremden Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie
allen welche in diese Klasse gehören, soll der Eintritt an den
Grenzpäßen nur unter folgenden Bedingungen gestaltet seyn:

Wenn sie mit ordentlichen Wandcrbüchcrn oder Reisepässen
versehen, während der zwei letzter» Monate nicht arbeitslos
herumgezogen, mit keiner ansteckenden oder Hautkrankheit
behaftet sind; wenn sie ein Reisegeld von wenigstens 6
Schweizerfranken besitzen oder itatt dessen irgendwie darchun können,
daß ihr Unterhalt gesichert sei; oder endlich, wenn sie auf
der rückwärts liegenden Grenze ankommen, und nothwendig
über das Schweizergebiet reisen müssen, um nach ihrer
Heimath zu gelangen.

Alle, welche nicht die vorstehenden Eigenschaften besitzen,
sind an der Grenze zurückzuweisen. Jedoch sind Dienstboten
auch ohne Reisegeld, wenn sie die erforderlichen Papiere
besitzen, über die Grenze zu lassen, insofern sie glaubwürdig
nachweisen können, daß sie von einem inländischen Meister
berufen worden seien.

3) Im Innern der Kantone selbst sollen angehalten und
der Polizeibehörde der ihrer Hcimath zunächst liegenden
Grenzkantone überliefert werden : alle diejenigen fremden Handwerksgesellen,

Dienstboten u. s. w., welche —
.1. auf dem Bettel ergriffen werden;
k>. die vorgeschriebene Route nicht befolgen und absichtlich

Schleichwege einschlagen; oder

e. die Grenze auf Schleichwegen überschritten haben, um
der Untersuchung zu entgehen.



4) Die Wirthe und Handwerksmeister bleiben aufgefordert,

die Betreu reinlich zu halten, zur pünktlichen Handha-
dung der vorstehenden Verordnung das Mögliche beizutragen
und wie jeder Andere, im Falle einer Erkrankung, davon

unverzügliche Anzeige zu machen,

II. Der gegenwärtige Beschluß ist dem eidgenössischen Vor.
orr und der eidgenössischen SanitärSkommisston Behufs der

erforderlichen Vollziehung mitzutheilen.

Also beschlossen Luzcrn, den 28. Christmonat 1881.

Die eidgenössische Tagsatzung,
in deren Namen,

der Schultheiß des Vorortes Luzcrn, Präsident derselben:

(I.. 8.) I. K. Amrhyn.
Der eidgenössische Kanzler:

A m r h y n.

Der Regierungsrath der Republik Bern,
auf den Bericht des Departements des Innern, über die zu

Verhütung der Einschlcppung der (choies màus, durch

die obwaltenden Umstände gebotenen Vorkehrungen

beschließt:
1) Den vorstehenden Beschluß der eidgenössischen

Tagsatzung den, Publikum neuerdings in Erinnerung zu bringen.

2) Die betreffenden Beamten mit dessen Vollziehung zu

beauftragen.

Bern, den 18. April 1882.
Der Schultheiß,

T sch a r n e r.
Der zweite Nathöschrcibcr,

I. F. Stapfcr.

Gesetz
über die Organisation des Obergerichtes.

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung, daß eS nöthig ist die Bestimmungen über

die Organisation und die Rechte und Pflichten des ObergerichteS,

welche in den 78. bis und mit 79. der Verfassung

enthalten sind, umständlicher auseinander zu setzen;

Aus den Antrag des NegicrungSrathes und der SechSzchner,
verordnet:

Allgemeine Bestimmungen.
1. Der Präsident, die Mitglieder und der Gcrichl-

schreibcr des ObergerichtcS müssen ihren ordentlichen Wohnsitz
in der .Hauptstadt oder in deren Bezirk haben. Der
Gerichtschreiber soll ohne Erlaubniß des Präsidenten nie eine Nacht
außerhalb der Stadt zubringen.

2. DaS Obergericht ist zu der Fällung eines Beschlusses

gehörig besetzt, wenn der Präsident und acht Beisitzer zugegen
sind: im Falle jedoch, wo der SiaatSanwall oder ein
Mitglied des ObergerichteS auf die Todesstrafe anträgt, müssen

die Suppleamen einberufen, und mit Inbegriff derselben,
neben dem Präsidenten vierzehn Beisitzer anwesend senn.

Außer den Gründen, aus welchen eine GcrichtSperson
überhaupt an der Beurtheilung eines Rechtsstreites nicht Theil nehmen

darf, soll ein Mitglied des ObergerichteS an der Beur-
theilung von Sachen nicht Theil nehmen, in welchen seine

Verwandten oder Verschwägerten in aus- oder absteigender,
^ oder im zweiten Grad der Seitenlinie als Advokaren verhan-

delt haben.

8. Der Präsident hat in Civil - und Polizeisachen keine
berathende Stimme, aber bet gleich getheilten Stimmen den
Entscheid, und dann ist er befugt die Gründe seiner Meinung
zu entwickeln; in Kriminalsachen aber hat er eine berathende

î Stimme. Bei gleich getheilten Stimmen soll in Slraffällcn
die mildere Meinung als das Urtheil des ObergerichteS ange-
sehen werden. Zu der Erkennung der Todesstrafe sind zwei
Drittel Stimmen des Tribunals erforderlich.

H. st. Der Große Rath ernennt vier außerordentliche Er-
satzmänner für das Obergericht (Verfassung ^ 78.) welche die
in dem §. 78. der Verfassung vorgeschriebenen Eigenschaften
haben müssen. Befinden sich Advokaten darunter, so dürfen
diese letztem nur zur Beurtheilung von Straffällen bcigezogcn
werden. Die Ersatzmänner sind bei ihrer ersten Einberufung
von dem Präsidenten zu beeidigen.

H. 5. Dem Obcrgcrichtc ist ein StaatSanwalt beigeordnet
(Verfassung h. 76.) der von dem Großen Rathe auö der Zahl
der geprüften Rechtskundigen erwählt wird; derselbe muß daS
fünf und zwanzigste Jahr zurückgelegt haben und beider Spra-
chen mächtig seyn. Der StaatSanwalt steht unrer dem Iustiz-
Dcpartemenre, und ist alljährlich nach angehörtem Berichte
des RegicrungSralheS und der SechSzchner, von dem Großen
Rathe zu bestätigen. Diese Behörde ernennt demselben für
die Geschäfte, in welchen er aus irgend einem Grunde sein Amt
nicht selbst ausüben kann, einen Stcllvcrircter.

tz. 6. DaS Obergericht hat einen Gcrichlschreibcr und
zwei Kommissionsschrciber, die dem erster» untergeordnet sind.
Der Gerichlschrciber wird von dem Kroßen Rathe, und die
KomnilssionSschrciber werden von dem Obcrgcrichtc ernannt.
Der Gerichtschreiber führt in den Sitzungen daS Protokoll.
Er führt auch die Kontrolc über die Bestimmung der Appel-
lationStcrmine (P. 812) und die Geschäfte, welche von AmicS
wegen an das Obergericht gelangen. Er bezieht die Gerichrs-
gebühren, verrechnet dieselben dem Staate, und ist für die
Besorgung der Kanzleigcschäfrc, und für die Ordnung des
GerichtSarchivcs und der Registratur verantwortlich. Zu den
Ucbcrsetzungen kann er sich deö Uebersetzers der StaatSkanzlei
bedienen.

H. 7. Das Obergericht erwählt seinen Weibel, dessen Zeugnisse

über die Verrichtungen, die ihm von der Behörde auf-
getragen worden, vollen Glauben haben. (P. 6.).

ij. 8. ES hat in Betreff der Advokaten und der Agenten,
neben der Befugniß, welche P. 66. und 67. und daS Gesetz
über die Advokaten und die Agenten, vom ist. Hornung 1828,
dem AppellarionSgerichte ertheilt, ausschließend daS Recht
dieselben wegen Verletzung ihrer Amtspflichten zu bestrafen. In
Abänderung dcS f. 7. deS letztem Gesetzes steht künftighin der
PrüfungS-Kommifsion der Präsident oder ein Mitglied dcS

ObergerichteS vor.

9. Am Ende deö Jahres soll daS Obergericht dem Ne-
gierungörathe zu Handen deS Großen Rathes einen Bericht über
die von ihm beurtheilten Geschäfte, und über den Zustand der
Rechtspflege in dem Kantone einreichen, in so weit eS diesen
auö seinem Standpunkte beurtheilen kann.

H. 10. Das Obergericht ernennt aus seiner Mitte eine

Kriminal-, eine Justiz - und eine ModeratiouS-Kommission,
jede wenigstens von drei Mitgliedern» Sechs Monare, nachdem

der StaatSanwalt seine Stelle angetreten haben wird,
soll daS Obergericht dem Großen Rath einen Antrag machen,



in wie weit in Betreff der Kriminal -> Kommission eine Abän-
dcrung zu machen seyn dürfte.

ft i >. Der Kriminal - Kommission liegt die Vorberathung
über die Antrage ob/ welche der StaatSanwalt dem
Obergerichte in Strafsachen einreicht.

ft 12. Die Justiz-Kommission berathet die Geschäfte vow
welche von AmrcS wegen an das Obergcricht gebracht werden/
oder die auf dem Wege der Vorstellung an dasselbe gelangen/
mit Ausnahme der Kriminalsachen. Die Urtheile von Gelds-
tagSbchvrden über spezielle Fragen gelangen auf dem Wege
der Appellation in Civilsachen vor das Obergericht, wenn bei
der Verhandlung vor der ersten Instanz zwei streitende Theile
aufgetreten; sonst aber kann der Beschwerdeführer binnen der
Nothfrist von dreißig Tagen von der Eröffnung dcS Urtheils
an zu rechnen/ eine Beschwerdcschrift bei der GeldStagSbe-
Horde einreichen/ welche dieselbe mit ihren Bemerkungen dem
Obergcrichte Übermacht.

ft 13. Die Moderations-Kommission tritt in allen Hin-
sichten in die Rechte und in die Verpflichtungen der Obcr-
ModcrationS-Kommission ein. (P. stst. bis und mit stö.).

Die Moderationen von Entschädigungöforderungen/ deren
summirter Belauf, ohne Inbegriff der Prozeß- nnd Modéra-
lionSkostcn, die Summe von zweihundert Franken übersteigen
(P. sts,), sind nicht mehr bei der Moderations-Kommission
zu verhandeln, der beschwerende Theil kann davon, wie von
einem andern Urtheile in summarischen Sachen, an das
Obergcricht appellircn und demselben seine Beschwerde selbst

vortragen, oder durch einen Fürsprecher vortragen lassen.

Verfahren,
a. JnCivilsachcn.

ft 1-ì. In Betreff der CivilgerichtSbarkeit tritt daS Ober-
gcricht an die Stelle dcö AppellarionSgerichtcS. Der erste

Abschnitt deS 7ten Titels deö besondern Theils des Gesetzbuches
über daS gerichtliche Verfahren in Civilrcchtssachen, und alle
Bestimmungen dieses Gesetzbuches, welche auf daS Appella-
tionögericht Bezug haben, beziehen sich nun auf daS Obergcricht.

ft 15. Jeder streitende Theil hat bei der Beurtheilung
seiner Sache das Recht zu einem Vortrage. Der Präsident
soll ihm daS Wort zu einem zweiten Vortrage nur dann
gestatten wenn sein Gegner in seinem Vortrage aktenkundige
Thatsachen entstellt, oder neue Thatsachen angebracht hat.

i>. In Justiz- und Polizei suchen.

ft 16. Die Justiz- und Polizeisachcn, welche nach den

bestehenden Gesetzen an das AppcllationSgericht gewiesen sind,
oder nach dem GcrichtSgebrauche an dasselbe gebracht werden

(ft 12.) so wie auch die Straffälle der VerwaltungSpolizei,
sollen von nun an an daö Obergcricht gelangen (Gesetz über die

Organisation der Gerichtsbehörden ft 2>. bis nnd mit ft 25.
nnd ft 52. dcS Gesetzes über die Amtspflichten des NcgierungS-
statthalterö). Der Präsident weiöt jede solche der Justiz-Kommission

zur Berichterstattung und zum Gutachten über die be-

treffende Verfügung zu.

ft 17. Findet die Justiz. Kommission, die Sache bedürfe
einer mehreren Aufheiterung, so kann sie von sich aus den

Befehl dazu ertheilen.

ft 18. So wie die Justiz-Kommission ihr Gutachten über

eine Justizsachc abgefaßt hat, bestimmt der Präsident dcSObcr-
gerichteS den Tag zum Abspruche, und läßt denselben auf eine

in dem GerichtSzimmer hängende Tafel schreiben, und die Akten
nebst dem Gutachten der Kommission in das Lesezimmer legen.

In Kriminalsachen,
ft 19. Die Akten über schwere Verbrechen oder Vergehen,

welche der Richter nach ft 5« dcS Gesetzes über die Organisation

der Gerichtsbehörden dem Obergerichte zu der Erken-
nung der Vollständigkeit zuschickt, sollen von dem Präsidenten
dcS ObcrgcrichteS dem StaatSanwalt zugewiesen werden, um
seinen vorläufigen Antrag über die Erklärung der Vollständigkeit

oder die Ergänzung derselben, oder über den Gerichtsstand

der Sache zu machen. Der StaatSanwalt reicht seine
Anträge der Kriminal-Kommission ein.

ft 20. Wenn die Kriminal-Kommission dem vorläufigen
Antrage dcö SlaatSanwaltS über die Erklärung der Vollständigkeit

oder über die Ergänzung der Akten beistimmt; so soll
demselben Folge gegeben werden, wenn aber die Kriminal-
Kommission und der StaatSanwalt in ungleichen Ansichten
stehen; so muß das Obergcricht darüber entscheiden.

ft 21. Sicht die Behörde (20.) die Akten für vollständig,
und die Sache für ein schweres Verbrechen oder Vergehen
an; so muß nun auch der Angeschuldigte angefragt werden,
ob er sich bereits vor der ersten Instanz, oder erst vor dem

Obergerichte vertheidigen, oder vertheidigen lassen wolle.
(Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden, (ft 39
und st2.).

Die Vertheidigung vor der ersten Instanz schließt daö Recht
zur Vertheidigung vor dem Obergerichte nicht auS.

ft 22. Wenn daS Urtheil über ein schweres Verbrechen
oder Vergehen an das Obergericht gelangt (Gesetz über die
Organisation der Gerichtsbehörden ft à) ; so übersendet der
Präsident dasselbe mit den Akten dem StaatSanwalt, welcher
nun die Anklageschrift abfaßt und auf die gesetzliche Strafe
dcS Verbrechens oder dcö Vergehens anträgt.

ft 23. Der StaatSanwalt soll sich in der Abfassung der

Anklageschrift der größten Umsicht und Unpartheilichkeit be-

flcißen die Thatsachen nach Anleitung dcS ft 3l. deö Gesetzes

über die Organisation der Gerichtsbehörden auseinandersetzen,
und in derselben auf die Strafe antragen, auf die er nach
Eid und Gewissen selbst erkennen würde.

ft 2st. Sobald die Anklageschrift abgefaßt ist, soll der

Präsident dieses dem Angeschuldigten oder seinem allfälligen
Vertheidiger anzeigen lassen, und ihm eine hinlängliche Frist
zu seiner Vertheidigung bestimmen.

ft 25. Trägt der Angeschuldigte, der sich in der ersten

Instanz nicht vertheidigt, oder sein Vertheidiger erst vor dem

oberinstanzlichcn Abspruche auf die Vervollständigung der Akten

an; so soll daS Gcricht, nach vorhergegangener Abhörung deö

Staatsanwaltö, darüber Recht halten: reicht er aber eine

VerthcidigungSschrift ein; so muß diese zu den Akten gelegt
werden (Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden

(ft 39 und st2).

ft 26. Die Kriminal. Kommission vergleicht die Anklage
und die Vertheidigungsschrift mit den Alten, und faßt ein

Gutachten darüber ab, wie der Fall zu beurtheilen sen.

ft 27. So wie die Kriminal - Kommission dem Präsidenten

angezeigt, daß ihr Gutachten abgefaßt sey, bestimmt er den

Tag zum Abspruche, und läßt denselben auf eine in dem

GerichtSzimmer hängende Tafel schreiben, und die Akten nebst

dem Gutachten der Kommission in daö Lesezimmer legen.

ft 28. An dem Tage deS Absprucheö soll das Gutachten
der Kriminal-Kommission abgelesen werden. Hierauf beginnt
der Präsident die Umfrage bei den Mitgliedern der Kriminal-
Kommission, zuerst über die im ft 31 dcS Gesetzes über die

Organisation der Gerichtsbehörden bestimmten Thatsachen,
nnd nachher über die dem Angeschuldigten aufzulegende Strafe.



H. 29. Bis zu der Einführung deS Kriminalgesetzes soll

weder auf eine geschärfte Todesstrafe, noch auf die Strafe
des StaupbesenS, oder der Brandmarkung erkennt werden.

§. 30. ES ist dem Obergerichte überlassen bei der Erken-

nung von Freiheitsstrafen auf die Dauer der Gefangenschaft
des Sträfling» günstige Rücksicht zu nehmen. ^

31. Wenn daS Obergericht daS Urthctt gefällt hat;
so muß eS von dem Präsidenten in offener Sitzung
ausgesprochen werden.

32. DaS Urtheil soll eine gedrängte Erzählung des

Straffalles, des Ergebnisses der Umfrage über die in dem

tz. 31 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden

bestimmten Thatsachen, und die Gründe der erkennten Strafe
enthalten.

tz. 33. Die Ausfertigung des Urtheils wird von dem

Präsidenten und von dem Gerichcschreiber unterschrieben, mit dem

GerichtSsiegel versehen, und dem RcgierungSrathc zur
Vollziehung zugeschickt.

tz. 31. DaS Obergericht hat die Befugniß wegen neuer

Thatsachen, die in einem beurtheilte» Straffalle vorkommen,
eine Revision anzuordnen, und nöthigen Falls bei dem Regie-
rungSrathe auf die Aufschiebung der Vollziehung des Urtheils
anzutragen.

§. 35. Die Urtheile deS ObergerichteS in Civil-, Polizei-
und Kriminalsachen sind dem Gerichte in Abschrift mitzutheilen,

welches die Sache in der ersten Instanz beurtheilt hat.

Für dergleichen Mittheilungen ist den Beteiligten nichts
anzusetzen.

36. Durch dieses Gesetz werden alle frühern, mit
demselben im Widersprüche stehenden Gesetze, und namentlich daS

Dekret über die Bildung und die Befugnisse des AppellacionS-
gerichteS vom 17. Juni 1816 und dasjenige vom 2. Christmonat

1831 über die provisorische Organisation deS ObergerichteS

aufgehoben. Dasselbe tritt von nun an in Kraft. ES

soll gedruckt, durch AuStheilung an die Behörden und Ge-
meinden bekannt gemacht und in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben, in der Versammlung deö Großen Rathes, den

11. April 1832.
Der Landammann,

von Lerber.
DerStaatsschrciber,

F. May.

K r e i 6 s ch r e i b e n

des Erziehungs-Departements der Republik Bern,
an die Große Schulcommission.

Hochgeehrter Herr!
DaS Erziehungs. Departement würde früher schon die von

dem Großen Rathe ernannte Schulcommission, zur Einlci- i

rung der vorhabenden Schulvcrbesserungen in Anspruch genommen

haben, wenn das Departement eS nicht für rathsam
gehalten hätte, zuerst die Berichte zu erwarten, zu deren Eingabe

die Herren NcgierungSstatthalter, Schulcommissarien und
Pfarrherren vor der Ernennung der Schulcommission, eingeladen

worden sind.

Die Ergebnisse dieser Berichte vermögen nun das Erzie-
hungS-Departement die Mitglieder der Großen Schulcommission

anmit zu ersuchen, sich aus ihre bevorstehende Vereinigung
also vorzubereiten, daß sie über folgende für unser Schulwesen
besonders wichtige Fragen genügende Auskunft zu gewähren ver-
mögen.

1. Wie kann das Auskommen der Schullehrer am
zweckmäßigsten auf einen befriedigender» Fuß gesetzt werden, so

daß sie weder mit den Eltern ihrer Schulkinder in Verdrieß,
llchkeicen gerathen, noch überhaupt die Würde ihres Berufes
gefährdet werde?

2. Ließe sich nicht überall Gemeind- oder Lehenland finden,
wodurch für die Bedürfnisse deS SchullehrcrS genügender gesorgt
werden könnte?

3. Sollten nicht aus dem Ertrag solchen Landes für Kinder
die einen weiten Gang zur Schule machen müssen, in dem

Haushalte deS SchullehrcrS angemessene Kost, wie z. B. nahrhafte

Suppen bereitet werden können, damit die Kinder den

Schulunterricht desto besser genießen, ohne allzulange Zeit
nahrungöloS bleiben zu müssen

st. Wie ließe sich die Anschaffung der in den meisten Schulen
noch mangelnden Lehrmittel, z. B. Lehrbücher, Schiefertafeln,
Griffel u. s. w. am besten veranstalten

5. Wäre eS nicht zweckmäßig zu unserer vorhabenden
Volksbildung, auf irgend eine Weise, die von dem Großen Rathe
gesetzlich zu bestimmen wäre, Schulkassen zu bilden, deren
Verwaltung den Schulbehörden zu übertragen seyn wurde?

6. Da noch an so vielen Orten die große Kinderzahl mit
dem engen Raume im Mißverhältnis steht, und also daS
Aufbauen neuer Schulbänser dringendes Bedürfniß ist, so frägt
sich, wie die, dieser MaaSregcl entgegenstehenden, Hindernisse

am leichtesten gehoben werden könnten.

7. Wäre eS nicht möglich die beiden Geschlechter im Schul-
unterricht zu trennen?

8. Wäre es nicht möglich, die Kinder nach ihrem Alter
und ihren Fähigkeiten bei dem Unterricht in mehrere Classen

abzutheilen?

9. Auf welche Weise ließen sich überall im ganzen Can-
tone Sommcrschulen errichten, zu Vermeidung der in mehr-
facher Hinsicht so störender Unterbrechung des Unterrichts

10. In welchen Gemeinden und auf welche Weise ließe
sich unserm Volke die Wohlthat der Kleincnkinderschulen am
zweckmäßigsten zuwenden?

i i. Wie könnte man zu der besten Auswahl der Aspiranten
gelangen, die zur Aufnahme in die Normalanstalt und in
die damit verbundene Elementar - Erziehungsanstalt
vorzuschlagen sind?

12. Was für Bestimmungen ließen sich anbringen, damit
daS Wohlthätige der schon vorhandenen Schullehrcrvercine,
die Schullehrer-Ersparnißkassen und die vorhandenen Schul-
Bibliotheken theils auf eine höhere Stufe gehoben, theils
allgemeiner verbreitet werden könnte

13. Wie ließe sich die Wirksamkeit der Geistlichen und die-
jenigc der Schullehrer im Interesse deö Volkes in größere
Uebereinstimmung bringen Und wie kann in den Primärschulen

der Religionsunterricht am zweckmäßigsten angefangen
werden, damit die Anlage zu religiösen Gefühlen und
Gesinnungen frühe schon im Herzen des Kindes entwickelt, und
zugleich der Confirmanden-Unterricht gehörig vorbereitet
werde?

(Fortsetzung folgt.)
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